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Die Entwicklung der Bürgerbeteiligung in Deutschland schreitet rasant voran. Immer 
mehr Institutionen beteiligen in immer mehr Verfahren immer mehr Menschen. Die 
Erfahrungen sind überwiegend positiv. Doch nicht immer gelingt die Beteiligung 
wirklich. Oft verläuft sie völlig anders als erwartet. Erfahrungen aus unterschiedlichen 
Beteiligungsprozessen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Entwick-
lungen sammelt und verarbeitet das Kursbuch Bürgerbeteiligung seit 2015. 

Auf 540 Seiten bietet das zweite Kursbuch Bürgerbeteiligung erneut eine Bestands-
aufnahme der aktuellen Beteiligungskultur in Deutschland. Profilierte Experten aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft beleuchten dabei den Mehrwert 
und die Möglichkeiten von Beteiligung auf allen gesellschaftlichen Ebenen: von kom-
munalen Teilhabemöglichkeiten über die Bearbeitung nationaler Großprojekte wie 
der Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle bis zu den Gestaltungsmög-
lichkeiten am Arbeitsplatz.
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„Sobald einer über die Staatsangelegenheiten sagt „Was geht’s mich 
an?“, muss man damit rechnen, dass der Staat verloren ist.“

Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, Philosoph und Pädagoge
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Vorwort

Die Partizipation in Deutschland erlebt stürmische Zeiten. Als wir 
vor zwei Jahren das erste Kursbuch Bürgerbeteiligung vorlegten, 
wurde das Projekt zwar wohlwollend, aber durchaus skeptisch be-
trachtet. Als Bestandsaufnahme der aktuellen Beteiligungskultur in 
Deutschland wurde es von Anfang an geschätzt und zitiert. Die An-
kündigung, in weiteren Bänden nicht nur spezifische Schwerpunk-
te zu setzen, sondern auch die Fortentwicklung der Beteiligung in 
Deutschland kritisch-dokumentativ begleiten zu wollen, führte je-
doch zu einigen Kommentaren, die bezweifelten, dass dafür genü-
gend Fortentwicklung zu erwarten sei.

Heute liegt das zweite Kursbuch Bürgerbeteiligung vor, genauso 
umfangreich wie das erste dokumentiert es zu diversen Themen 
genau diese Weiterentwicklungen – und es gab weit mehr Beitrags-
vorschläge, als wir berücksichtigen konnten. Dies hat auch, aber 
nicht nur, damit zu tun, dass entgegen der angesprochenen Skepsis 
in den vergangenen zwei Jahren durchaus beachtliche Entwicklun-
gen zu verzeichnen waren.

Die gesellschaftliche Debatte wurde in diesem Zeitraum intensiv 
geführt. Dabei sind zahlreiche Themen, die zuvor eher auf kommu-
nalpolitischer Ebene eine Rolle spielten, nun auch in der Bundespo-
litik angekommen.

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit hat zum Ende der vergangenen Legislaturperiode ei-
nen selbstkritischen Blick auf die bundesweite Beteiligungskultur 
geworfen. Das Fazit einer entsprechenden Veranstaltung im ver-
gangenen Juli in Berlin lautet: Viel hat sich entwickelt, viel wurde 
und wird erprobt. Viel gibt es aber auch noch zu lernen. Von einer 
dauerhaften Etablierung partizipativer Strukturen auf nationaler 
Ebene sind wir noch weit entfernt.

Ein Leuchtturm in diesem Prozess ist ohne Zweifel das neue, par-
tizipative Endlagersuchverfahren, welches von einer 32-köpfigen 
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Kommission in über zwei Jahren Arbeit entwickelt wurde. Im ers-
ten Kursbuch Bürgerbeteiligung formulierten einige Kommissions-
mitglieder ihre Sichtweisen und Erwartungen, in diesem Kursbuch 
können wir einen Blick auf die Ergebnisse werfen: Auch wenn ei-
niges im novellierten Standortauswahlgesetz (StandAG) zwar be-
schlossen aber noch lange nicht umgesetzt wurde, so wird die über 
Generationen dauernde Endlagersuche nach aktuellem Stand der 
Planungen das zeitlich, finanziell und strukturell umfassendste 
Partizipationsverfahren der bisherigen bundesrepublikanischen 
Geschichte sein.

Eine qualitativ besondere Neuerung ist die erstmalige Einführung 
eines Partizipationsbeauftragten auf Bundesebene, der im neuen 
Verfahren als eine Art Ombudsmann für gute, wirkungsvolle und 
umfassende Beteiligung wirken soll. Ihm stärkt ein gesellschaftlich 
breit besetztes Nationales Begleitgremium den Rücken.

Leider wurde die Rolle des Partizipationsbeauftragten auch über 
ein Jahr nach Ende der Kommissionstätigkeit noch immer nicht be-
setzt, immerhin allerdings hat das Nationale Begleitgremium sei-
ne Arbeit aufgenommen. Es bleibt zu hoffen, dass das partizipati-
ve Verfahren nach einem etwas schleppenden Start zum Ende der 
vergangenen Legislaturperiode unter der neuen Bundesregierung 
nachhaltig Fahrt aufnimmt.

Fahrt aufgenommen hat in den vergangenen Monaten ein ganz an-
deres Projekt, wie wir nicht ohne Stolz feststellen: Am 1. August 
2017 wurde das Berlin Institut für Partizipation (bipar) gegründet.

Entstanden ist der Impuls zur Etablierung eines unabhängigen 
advokativen Thinktanks für Partizipation in den Diskussionen mit 
Autorinnen und Autoren des Kursbuch Bürgerbeteiligung #1. Der 
Diskurs wurde über Monate hinweg öffentlich geführt, zahlreiche 
Beteiligungsexperten, Wissenschaftler und Praktiker haben sich 
beteiligt. Aufgabe des neuen Instituts ist die Bündelung positiver 
Beteiligungserfahrungen, die Begleitung des Ausbaus partizipati-
ver Strukturen auf allen gesellschaftlichen Ebenen und die partizi-
pative Politikberatung. 
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Das Institut hat seinen Sitz im Berliner Haus der Demokratie und 
verfügt über einen kleinen Kern hauptamtlicher Wissenschaftler 
sowie ein breites Netzwerk an ehrenamtlichen assoziierten Mit-
gliedern. Viele davon sind auch Autorinnen und Autoren des vor-
liegenden Kursbuches. Besonders freut mich als Herausgeber, dass 
das Kursbuch ab dieser Ausgabe unter der verlegerischen Betreu-
ung des Berlin Instituts für Partizipation erscheint.

Es ist nur konsequent, wenn wir zukünftig auch die redaktionelle 
Arbeit auf breitere Füße stellen. Angesiedelt beim Berlin Institut 
sind alle Interessierten eingeladen, sich an der redaktionellen Wei-
terentwicklung des Kursbuches zu beteiligen. Schon jetzt liegen 
erste Beiträge für das Kursbuch Bürgerbeteiligung #3 vor, in Kürze 
wird die redaktionelle Arbeit daran beginnen. Weitere Informatio-
nen zu den Möglichkeiten einer redaktionellen Mitarbeit sowie zur 
Beitragseinreichung finden Sie auf den Internetseiten des Berlin 
Instituts für Partizipation. 

Ich lade Sie herzlich ein: Werden Sie assoziiertes Mitglied des In-
stituts, gestalten Sie die kommenden Kursbücher und die Weiter-
entwicklung der Partizipationskultur in unserem Land in den kom-
menden Jahren aktiv mit.

Ich freue mich darauf

Jörg Sommer

Herausgeber des Kursbuch Bürgerbeteiligung 
Gründungsdirektor des Berlin Institut für Partizipation
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Jörg Sommer, Michael Müller

Repräsentative Demokratie und 
Bürgerbeteiligung

Die Institutionen unserer repräsentativen Demokratie haben an Ge-
staltungskraft verloren. Mehr Partizipation durch Bürgerbeteiligung 
und direktdemokratische Teilhabe wird von manchen als zusätzliche 
Bedrohung empfunden. Dabei ist mehr Partizipation durchaus geeig-
net, unsere repräsentative Demokratie robuster und zukunftsfähiger 
werden zu lassen.

Gesellschaften verändern sich. Die moderne Gesellschaft ist durch 
einen radikalen Bruch mit der Tradition entstanden. Seit der In-
dustriellen Revolution erzeugt die Dynamik des technischen Fort-
schritts und wirtschaftlichen Wachstums, so der französische 
Sozialwissenschaftler Alain Touraine, eine permanente „Selbstpro-
duktion der Gesellschaft“ (Touraine 1972). 

Entscheidend ist, ob der Entfaltung der technisch-ökonomischen 
Produktivkräfte und ihren Folgen (Rationalisierung, Ausdifferen-
zierung, Arbeitsteilung und Internationalisierung) ein politischer 
Rahmen gesetzt wird, der Wirtschaft und Gesellschaft sozial – und 
heute auch ökologisch – gestaltet (Berger 1986).

In den letzten Jahrzehnten kam es mit Hilfe des Wohlfahrtsstaates 
zu sozialen Garantieleistungen, die zur Grundlage einer stabilen 
und gefestigten Demokratie wurden. Heute, angesichts der Globa-
lisierung der Märkte, der Digitalisierung der Welt und der ökologi-
schen Grenzen des Wachstums, gerät diese Form der nationalstaat-
lichen Demokratie an Grenzen. 

Der Wirkungsraum der Wirtschaft hat sich immer mehr erweitert, 
während die Demokratie auf ideologische, institutionelle und nati-
onalstaatliche Barrieren stößt.

Grenzen nationaler 
Demokratien
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Erfolgsmodell Demokratie:  
Jung, erfolgreich und gefährdet
Ob demokratische Gemeinwesen oder autokratische Diktaturen, 
nur selten hatten sie unverändert über viele Generationen Bestand. 
Im Gegenteil: Stillstand bedeutete nur allzu häufig den Anfang vom 
Ende. Immer wieder wurden Gesellschaften, die über einen langen 
Zeitraum keine Veränderungen zuließen, instabil, von Gegenbewe-
gungen delegitimiert und von Umwälzungen mit revolutionärem 
Charakter hinweggefegt.

Unser gesellschaftliches Modell, die repräsentative Demokratie, ist 
historisch eher jung. Ein Vorläufer war die attische Demokratie, die 
sich im 5. Jahrhundert vor Christus entfalten konnte. Es war die Zeit 
der größten Machtentfaltung Athens. Die attische Demokratie war 
eine auf das Prinzip der Volkssouveränität aufgebaute politische 
Ordnung. Dieser Verfassungstypus war ein direktdemokratisches 
Modell, das allerdings nur einem Teil der Bevölkerung Attikas das 
Recht auf Partizipation an politischen Entscheidungen gab. 

Obwohl global die repräsentative Demokratie in den vergangenen 
zwei Generationen das Modell mit der größten Attraktivität in zahl-
reichen unterschiedlichen Nuancen und Ausprägungen war, ist es 
auch ein Modell, das erkennbar an Grenzen stößt. Auf den ersten 
Blick erscheint es paradox, von Auszehrungserscheinungen in den 
klassischen Demokratien des Westens zu sprechen, denn seit dem 
historischen Jahr 1989, in dem es zum Zusammenbruch der zwei-
geteilten Welt kam, ist die Zahl der Länder, in denen demokratische 
Wahlen stattfinden, stark angestiegen. Allerdings müssen wir fest-
stellen, dass eine Ausweitung demokratischer Systeme durchaus 
mit einer Delegitimierung demokratischer Willensbildung und 
mit einem autoritären Populismus verbunden sein kann. Wolfgang 
Merkel, Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin, spricht von 
„defekter Demokratie“ (Merkel et al. 2003). Aktuell erleben wir in 
vielen demokratischen Gesellschaften Rückschritte bei vermeint-
lichen Standards wie fairen Wahlen, Oppositionsrechte, Transpa-
renz, Pressefreiheit, Rechtssicherheit oder Gewaltenteilung. Die 

Demokratische 
Standards unter 
Druck
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Bertelsmann-Stiftung analysiert und vergleicht seit 2003 in ihrem 
so genannten Transformationsindex (Bertelsmann-Stiftung 2016) 
weltweit demokratische Entwicklungen. Sie sieht die demokrati-
sche Kultur seit rund fünf Jahren tendenziell auf dem Rückzug.

Auch in Deutschland hat aus unterschiedlichen Gründen eine 
Entfremdung zwischen der parlamentarisch-repräsentativen De-
mokratie und der Bürgerschaft zugenommen. Die klassischen 
Volksparteien verlieren an Bindungskraft, die Wahlbeteiligung ist 
rückläufig, das Vertrauen in die Regelungskraft der Politik sinkt. 
Während repräsentative Systeme in der Kritik stehen, findet die 
Forderung nach Formen direkter Demokratie und plebiszitären 
Elementen wachsende Zustimmung (Kleinert 2012). Hinzu kom-
men neue autoritär-nationalistische Bewegungen, die sich als Par-
teien formieren, wie in unserem Land die sogenannte Alternative 
für Deutschland (AfD), die mit Vorurteilen, Ausgrenzungen und des 
Abstreitens unbequemer Fakten Stimmungen gegen eine rationale 
Willensbildung betreibt. In den Medien wird dieses Vorgehen als 
„Populismus“ hingestellt, tatsächlich ist es aber ein Angriff auf die 
Prinzipien der Demokratie.

Politischer Autismus
Der Befund in den meisten europäischen Ländern ist ähnlich: Über-
all wird es schwieriger, zu einem stabilen Konsens und zu dauer-
haftem Vertrauen zu kommen. Das destabilisiert wichtige gesell-
schaftliche Grundprinzipien wie Diskurs sowie Komprissfähigkeit 
und -bereitschaft. Sie aber sind unverzichtbar für eine lebendige 
Demokratie.

In der Folge wird die zentrale Aufgabe der Politik massiv erschwert, 
nämlich eine gemeinwohlorientierte Perspektive für die weitere 
Zukunft zu entwickeln. Aber auch die Parteien passen sich kurz-
fristigen, auch nationalistischen Stimmungen an. Politik reagiert 
immer häufiger statt politische Projekte zu entwickeln und dafür 
einzutreten. Alles das wiederum schwächt die Politik in einer Wei-
se, dass Politikverdrossenheit zunimmt. Beobachter sprechen von 

Parteien verlieren 
BIndungskraft

Politik wird 
zunehmend reaktiv
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einem „politischen Autismus“. Gemeint ist damit eine sich länger-
fristig aufbauende Entwicklungsstörung in der Demokratie durch 
die Entbindung des Einzelnen aus gesellschaftlichen Bindungen, 
den Verlust an Orientierung und die Schwächung kollektiver Ver-
antwortung.

Nach Auffassung des Soziologen Ralf Dahrendorf (in seiner Studie 
„Lebenschancen“) sind die modernen Gesellschaften von einer Zu-
nahme von Optionen (also Möglichkeiten) und einem gleichzeitigen 
Verlust an Ligaturen (also Bindungen) gekennzeichnet. Aber ohne 
soziale und kulturelle Bindungen ist gesellschaftliches Leben nicht 
möglich. Ligaturen sind „tiefe kulturelle Bindungen, die Menschen 
in die Lage versetzten, ihren Weg durch die Welt der Optionen zu 
finden.“ Ohne sie geht „am Ende nichts mehr, und alles wird gleich 
gültig, damit gleichgültig“. Für diesen politischen Autismus gibt es 
mehrere Ursachen: 

•	 Wahrnehmungen in Gesellschaft und Politik werden immer 
häufiger auf ein Ereignis reduziert, ohne Ursachen und Zu-
sammenhänge zu sehen. Politischer Autismus tendiert zu Ne-
gativabgrenzungen, selektiven Überhöhungen und expressi-
ver Symbolik.

•	 Die Ökonomisierung/Kommerzialisierung aller gesellschaft-
lichen Bereiche macht die Welt nur scheinbar vielfältiger 
und bunter, tatsächlich wird sie gleicher, kommerzieller und 
schneller, wobei die Nutzung von Optionen stark vom finan-
ziellen Status abhängig ist.

•	 Die auf Chancengleichheit zielende Korrekturkraft des öf-
fentlichen Sektors und der traditionellen Verteilungspolitik 
gerät angesichts offener Märkte an Grenzen. 

•	 Die Freiheit des Einzelnen wird den Zugangsbedingungen 
der Warenwelt unterworfen. Die vorherrschenden Trends 
sind überwiegend auf die obere Mittelschicht ausgerichtet. 
Dadurch werden Vorgaben in Konsum, Kultur oder Architek-
tur geschaffen, die von den Gesetzen kaufkräftiger Märkte be-

Mehr Optionen, 
weniger Bindungen



16 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #2

stimmt werden (Koolhaas 1995). Die moderne Welt wird, wie 
der niederländische Architekt Rem Koolhaas sie beschreibt, 
wie der moderne Flughafen, überall gleich, bestimmt von we-
nigen Trendmachern.  

•	 Ein weiteres Phänomen liegt in einer „permanenten Gegen-
wart“, in der die Menschen immer häufiger leben. Dadurch 
schwindet die Fähigkeit, Ursachen zu erkennen, Erfahrungen 
nutzbar zu machen und längerfristige Perspektiven zu entwi-
ckeln (Hobsbawm 1995). 

•	 Eine weitere Ursache sieht der amerikanische Sozialwissen-
schaftler Quentin Skinner in einem „Cordon of rights“, den 
vor allem in der Mitte der Gesellschaft der Einzelne um sich 
bildet. Eigene Interessen werden über das Gemeinwohl ge-
stellt. Das sei die „Paradoxie eines falsch verstandenen Libe-
ralismus“ oder eine „Absenzdemokratie“ (Skinner 1998).

Dieser politische Autismus gefährdet den Zusammenhalt, die 
Vertrauensbildung und die Gestaltungsfähigkeit in unserer Ge-
sellschaft. Eine funktionierende Demokratie erfordert nämlich, 
Zusammenhänge zu verstehen und soziale Verantwortung zu über-
nehmen. Die Grundlagen dafür sind Diskurs, Vertrauensbildung 
und Verständigung. Nur dann wird gemeinsames Handeln möglich. 

Funktionsverlust der repräsentativen Demokratie
Es ist nicht zu übersehen, dass Demokratiemodelle wie sie z. B. 
Joseph Schumpeter (1950) formulierte, an Grenzen ihrer Gestal-
tungsfähigkeit geraten. Für Schumpeter konzentrierte sich demo-
kratische Teilhabe allein auf die Durchführung von Wahlen – die er 
neben der Wahl der bestmöglichen Kandidaten vor allem als Kon-
trollfunktion durch drohende Abwahl verstanden hat. Konsequen-
terweise ist für Schumpeter die Höhe der Wahlbeteiligung nicht 
weiter relevant und andere Formen der Teilhabe sind überflüssig, 
da die bestmöglichen Gewählten auch die bestmöglichen Entschei-
dungen träfen. Diese Reduktion der demokratischen Kultur auf 
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Wahlen wird heute in der Wissenschaft, aber auch in der Gesell-
schaft zunehmend kritisch gesehen.

„Selbst freie Wahlen scheinen nicht mehr in der Lage zu sein, be-
friedigende und dauerhafte Lösungen zu bieten“ , so das Fazit Ralf 
Dahrendorfs (Dahrendorf 2002, S. 8) über die Bedrohungen der De-
mokratie, die er in zehn Punkten skizziert. Der wichtigste Punkt ist: 
„Viele relevante Entscheidungen sind in andere politische Räume 
ausgewandert und haben sich in Dimensionen verlagert, die über 
den Nationalstaat hinausgehen“ (Dahrendorf 2002, S. 113).

Zwei Begründungen stehen im Vordergrund: erstens der partielle 
Verlust der Souveränität der nationalstaatlich verfassten Demokra-
tien durch die Globalisierung und Europäisierung, der die Steue-
rungskompetenz der repräsentativen Institutionen geschwächt hat 
(Habermaß 1998). Zweitens wachsende Legitimationsprobleme 
als Folge einer veränderten Struktur von Öffentlichkeit insbeson-
dere durch die „Mediokratie“ (Meyer 2001).

Vor diesem Hintergrund sinkt das Vertrauen in die Leistungsfähig-
keit der repräsentativen Demokratie. Das belegen zahlreiche Un-
tersuchungen. Generell haben das Ansehen der Parlamente und die 
Zustimmung der Bürger zu den Parteien abgenommen. Rückläufige 
Wahlbeteiligungen und Mitgliederzahlen in den Volksparteien las-
sen politische Erosionsprozesse erkennen. Generell ist das Miss-
trauen gegenüber der Politik gewachsen – sowohl gegenüber dem 
Stillstand als auch bezüglich der Angebote, die sie macht (Scheer 
1995, S. 91-112).

Es wird bereits von einem Wendepunkt in der parlamentarisch-re-
präsentativen Demokratie gesprochen. Der englische Politikwis-
senschaftler Colin Crouch hat das in dem Begriff der „Postdemo-
kratie“ zusammengefasst, weil wir „Zeuge einer grundlegenden 
Veränderung werden, im Zuge derer viele Errungenschaften des 
20. Jahrhunderts rückgängig gemacht werden könnten“ (Crouch 
2008). Danach würde das repräsentative System zwar formal 
durchaus funktionieren, hätte aber seine Macht längst an suprana-
tionale Institutionen und Akteure abgegeben. Anders gesagt: Der 
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Wirkungsraum der Wirtschaft wurde stetig erweitert, während die 
Politik an Gestaltungskraft verliert. Offensichtlich haben die poli-
tischen Institutionen an Legitimierung und Handlungsspielraum 
verloren. 

Zögern der politischen Eliten
Bislang fällt es den politischen Eliten jedoch schwer, sich auf diese 
neuen Herausforderungen einzustellen, obwohl das der Schlüssel 
für eine zukunftsfähige und gesellschaftlich breit akzeptierte Po-
litik ist. Beides – die Qualität der Demokratie und der Konsens in 
der Gesellschaft – stehen in einem Zusammenhang. Der langjähri-
ge sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer 
verwies deshalb darauf, dass die „Krise der Parteien eine Krise der 
Politik“ sei. 

Immer noch offenbaren nicht wenige Angehörige der politischen 
Eliten ein an Schumpeter angelehntes Demokratieverständnis. So 
verkündete bei den Koalitionsverhandlungen 2013 – in die immer-
hin SPD und CSU mit Forderungen nach mehr direkter Demokratie 
hineingingen – der Unionsfraktionsvize Günter Krings energisch: 
„Wir sind gegen solche bundesweiten Volksabstimmungen. Wir 
werden dem Vorschlag nicht zustimmen. Demzufolge wird die 
nächste Koalition dies auch nicht einführen“. Wie wir wissen, be-
hielt er Recht.

Bürger als Risikofaktor
Besonders im Kontext von zunehmenden Forderungen nach mehr 
direkter Demokratie und den aktuell im gesellschaftlichen Aufwind 
befindlichen nationalistisch-rassistisch orientierten Parteien, Be-
wegungen und Positionen führt dieses tradierte Demokratiever-
ständnis zu gefährlichen politischen Kurzschlussargumentationen. 
Für weite Teile der politischen Elite ist mehr politische Teilhabe 
in erster Linie ein Risiko bzw. ein Instrument von Populisten und 
„Wutbürgern“.
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Die Bürger werden häufig als politischer Risikofaktor gesehen, die 
über zu wenig demokratische Reife verfügen und tunlichst abseits 
der Wahlen mehr oder weniger zu akzeptieren haben, was die Ge-
wählten kraft Kompetenz, Weisheit oder politischem Kompromiss 
an Entscheidungen produzieren.

Bis heute ist in Deutschland die direkte Entscheidung der Bürger 
laut Grundgesetz nur vorgesehen, wenn Ländergrenzen neu gezo-
gen werden sollen. Letztmals wurden 1996 Brandenburger und 
Berliner gefragt, ob sie einer Fusion ihrer Länder zustimmen. Die 
Berliner wollten, die Brandenburger nicht. Dieses Ereignis wird 
gern als Beleg für die „Unvernunft des Volkes“ zitiert, wenn es um 
mehr direkte Demokratie geht.

Politik in Deutschland hat lange Zeit in einem Schumpeterschen 
Kosmos vordergründig gut funktioniert. Sie hat aktuell viele soziale 
und ökologische Herausforderungen nicht wirklich bewältigt, aber 
das politische System über viele Jahre stabil gehalten. Vielleicht 
ist es so erklärbar, dass selbst ausgewiesene Partizipationsexper-
ten – z. B. das an der Universität Stuttgart entstandene DIALOGIK 
Institut – ernsthaft und unwidersprochen Argumente formulieren, 
die nach wie vor eine tief sitzende Furcht vor dem politisch nicht 
kontrollierbaren Bürger offenbaren: „Viel Beteiligung kann auch 
Zeichen einer gedankenlosen Massenmobilisierung sein.“ (Vetter/
Ulmer 2013) 

Dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwi-
schen der Sehnsucht nach mehr Akzeptanz und der Sorge vor dem 
„Wutbürger“, prägt den aktuellen Umgang mit Optionen zur Revi-
talisierung unserer demokratischen Kultur. Immer wieder wird 
seitens der politischen Klasse einerseits Wahl- und Demokratie-
müdigkeit der Bürger beklagt, zugleich wird den Forderungen nach 
mehr Partizipation und direkter Demokratie mit großer Skepsis bis 
deutlicher Ablehnung begegnet. Regelmäßig finden sich interes-
sante Ansätze in Wahlprogrammen, in Regierungsprogramme oder 
gar gesetzliche Maßnahmen schaffen sie es jedoch nicht.

Furcht vor „zu viel“ 
Beteiligung

Zögerliche 
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Vom Ob zum Wie
Dabei ist diese Debatte längst müßig. Es geht nicht mehr um die 
theoretische Frage, ob die politischen Eliten einer politisch je nach 
Sichtweise mehr oder weniger mündigen Bürgerschaft mehr Teil-
habe bieten wollen. Viele Beispiele der letzten Jahre zeigen, dass 
es für die Legitimierung von Großprojekten nicht ausreicht, wenn 
mit Mehrheit gewählte Volksvertreter in den staatlichen Gremien 
mehrheitlich Beschlüsse fassen. Wachsende Teile der Bevölkerung 
wollen beteiligt sein und nicht nur vermeintlich alternativlosen 
Sachzwängen zustimmen müssen. Sie wollen von Anfang an die 
Möglichkeit haben, einbezogen zu werden und alle wichtigen Kos-
ten und Risiken zu kennen. 

Die Forderung nach mehr Teilhabe wird zunehmend artikuliert und 
insbesondere dann massiv eingefordert, wenn aufwändige Investi-
tions- und Infrastrukturmaßnahmen im unmittelbaren Lebensum-
feld der Bürger anstehen. Die Bürgerbewegung zu Stuttgart 21 war 
ein erstes Fanal, dem weitere Auseinandersetzungen folgten. Der 
für die Energiewende benötigte Netzausbau ist ohne kluge, früh-
zeitige und umfassende Beteiligungsangebote undenkbar gewor-
den. Die Suche nach einem Standort für ein Atommülllager ist erst 
kürzlich mit einem historisch nicht vergleichbaren umfangreichen 
Beteiligungskonzept neu gestartet worden. In der Praxis, insbeson-
dere auf kommunaler Ebene, werden zahlreiche partizipative Wei-
terentwicklungen unserer etablierten repräsentativen Strukturen 
längst erprobt und häufig auch erfolgreich praktiziert. 

In den Wahlprogrammen werden sie gefordert. Wenn es aber an die 
zentralstaatlich verantwortete, gesetzlich verankerte Verstetigung 
geht, ist jedoch kein wirklicher Fortschritt zu verzeichnen. Diese 
„partizipative Schizophrenie“ prägt den aktuellen Stand der poli-
tischen Kultur in Deutschland ebenso wie das tief sitzende Miss-
trauen (bis hin zu einer massiven Konkurrenzangst) vieler politisch 
Verantwortlicher gegenüber der demokratischen Kompetenz der 
Bürger. Der aktuelle Erfolg nationalistisch-rassistischer Bewegun-
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gen im In- und Ausland ist nicht dazu geeignet, diese Sorgen zu zer-
streuen.

Dabei sind Letztere eher eine Auswirkung politischer Stagnation 
als ein Argument für eine Ablehnung neuer Formen. Demokrati-
sche Kultur wird nicht vererbt, sie ist nicht in den menschlichen 
Genen verankert, fällt nicht vom Himmel und ist kein Naturgesetz. 
Demokratie will täglich neu erarbeitet, eingeübt, verteidigt, aber 
auch weiterentwickelt werden. Demokratie ist lehr- und lernbar 
und muss auch in jeder Generation aufs Neue gewagt und gefestigt 
werden.

Der kooperative Staat
Dazu braucht es einen „kooperativen Staat“, der politisches Han-
deln stärker an kommunikativ ausgehandelte Regelungen statt 
an klassische Formen hierarchischer Steuerungen bindet“ (Zürn 
2008). Denn „ohne die Wiederbelebung des Politischen wird es 
nicht möglich sein, aus den verzweigten Sackgassen herauszukom-
men“ (Scheer 1995, S. 191). Das Ziel ist eine Revitalisierung der Po-
litik und der Demokratie. 

Mehr und direkte Beteiligung sind dafür ein wichtiger Beitrag. Eine 
Studie der Universität Dortmund kommt zu dem Ergebnis, dass 
in der Bürgerbeteiligung „die zentralen Elemente des republika-
nischen Identitätsmusters – Gemeinsamkeit und Bürgertugend“ 
– noch immer den stärksten Stellenwert haben. Die Bereitschaft, 
sich in öffentliche Angelegenheiten einzumischen und sich für das 
Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen, ist noch immer das 
wichtigste Anliegen im Selbstverständnis der Beteiligten (Vogt 
2005, S. 263). Das fördere die Bürgerbeteiligung – nicht gegen die 
repräsentative Demokratie, sondern zu ihrer Stärkung.

Gemeinsam Demokratie lernen
Die Entwicklung zeigt: Wer Demokratie auf Wahlen reduziert, 
überantwortet sie einer schleichenden Auszehrung. Demokratie 
lebt von Vielfalt, Meinungsstreit und unbequemen, schmerzhaften, 
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langwierigen, oft sogar ineffizienten Diskursprozessen. Sehen wir 
Beteiligungsprozesse, direktdemokratische Entscheidungen, Kam-
pagnen, Diskussionen, Debatten deshalb nicht als nötiges Übel, 
sondern als gemeinsames demokratisches Training.

Für die „Erhaltung und Wiedererlangung von Zukunftsfähigkeit“ 
(Kreibich 2002, S. 20) ist eine aktive Bürgergesellschaft eine wich-
tige Bedingung. Je mehr, umfassender und emphatischer unsere 
Demokratie „trainiert“, desto mehr Vertrauen können die politi-
schen Eliten in die Demokratiekompetenz ihrer Bürger haben.

Dies ist beileibe kein nationales Thema. So sieht auch der Club of 
Rome in einer starken „Bürgergesellschaft“ die Voraussetzung, 
die in vielen Ländern zu beobachtende Schwäche der Demokratie, 
die zur Ohnmacht von Staat und Politik führen kann, zu beenden 
und die demokratische Willensbildung zu stärken (King/Bertrand 
1991). 

Die Dialektik der Partizipation
Repräsentative Demokratie und Partizipation (wie direktdemokra-
tische Strukturen und Bürgerbeteiligung) erscheinen vielen nach 
wie vor als Gegensätze. Sie fürchten, mehr Partizipation könnte 
sich delegitimierend auf unsere repräsentativen Institutionen aus-
wirken. 

Zweifellos gibt es diese Widersprüche, doch sind sie dialektischer 
Natur. Repräsentative und partizipative Strukturen fordern sich ge-
genseitig heraus, fördern sich aber auch. Sie müssen als Ergänzung 
gesehen werden. Die direkte Demokratie stärkt das repräsentative 
System. Und die repräsentative Demokratie schafft den Raum für 
demokratische Beteiligung. Erst eine konsequente Durchdringung 
unserer repräsentativen Strukturen mit dem Geist der Partizipa-
tion sorgt dafür, dass deren Ergebnisse besser und für die Bürger 
akzeptierbarer werden.

In der entschlossenen Öffnung der Gesellschaft für mehr politische 
Teilhabe liegt die Chance, verengte Sichtweisen und organisations-
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egoistische Interessen zu überwinden sowie die Phantasie und den 
Sachverstand der Menschen für konstruktive Lösungen zu nutzen. 
Es geht um eine Erweiterung, nicht um den Ersatz parlamentari-
scher Rechte und Prinzipien. 

Mehr Bürgerbeteiligung kann sicherstellen, dass der deutsche Bun-
destag der zentrale Ort gesellschaftlicher Debatten und der Parti-
zipation bleibt, wieder an Akzeptanz gewinnt und damit Gemein-
wohlziele im Zentrum der Entscheidungsprozesse bleiben. Gerade 
Abwägungsentscheidungen, die nicht für alle Betroffenen ein op-
timales Ergebnis präsentieren, brauchen den Entscheidungsmut 
repräsentativer Institutionen. 

Sie brauchen aber auch eine politische Kultur, die gelernt hat, mit 
solchen Interessengegensätzen partizipativ, wertschätzend aber 
am Ende eben auch tolerant umzugehen.

Eine moderne, auf politische Teilhabe orientierende Demokratie ist 
allerdings ohne einen gewissen Wertewandel nicht vorstellbar. Zu 
diesem neuen, partizipativen Wertekanon gehören u. a. die gesell-
schaftliche Übereinkunft, dass

•	 in modernen Demokratien Menschen mit unterschiedlichem 
Wertekanon gemeinsam leben und entscheiden,

•	 politische Probleme von verschiedenen Seiten aus beurteilt 
werden können und es nur selten eine objektiv erkennbare 
bestmögliche Entscheidung gibt,

•	 gesellschaftliche Probleme häufig komplexer sind als früher 
und Problemlösungen demensprechend schwieriger gewor-
den sind,

•	 Entscheidungen stets in einem historischen Kontext getrof-
fen werden und sich schon wenige Generationen oder Jahre 
später als falsch oder nicht zukunftsfähig erweisen können.

Repräsentative und partizipative Strukturen können gemeinsam 
wirken, wenn sie auf diesem Wertekanon aufbauen. Denn erst in 
der Synthese zwischen repräsentativen und partizipativen Prozes-

Partizipativer 
Wertekanon



24 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #2

sen gedeihen Grundlagen und Durchsetzungsfähigkeit nachhalti-
ger, zukunftsgestaltender Entscheidungen.

Die gesellschaftlichen Transformationsprozesse, die uns in den 
kommenden Generationen unausweichlich herausfordern werden, 
sind letztlich ohne eine gelingende Synthese, ohne eine neue, parti-
zipative Demokratie nicht denkbar. Also: Mehr Demokratie wagen.
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I. Bürgerbeteiligung im konfliktbeladenen Raum

Ulrike Donat

Bürgerbeteiligung und 
Konfliktmanagement

Konflikte sind bei Beteiligungsverfahren meist vorprogrammiert. Vor 
allem, wenn der Beteiligungsprozess zu spät eingeleitet oder nicht 
dialogisch durchgeführt wurde. Der vorliegende Artikel beschreibt, 
worin genau das Konfliktpotenzial liegt und wie ihm begegnet wer-
den kann.

Beteiligungsverfahren können zu verschiedenen Zeitpunkten, mit 
verschiedener Partizipationstiefe und in einem unterschiedlich 
aufgeladenen gesellschaftlichen Klima angeboten werden. Je nach-
dem braucht es eine unterschiedliche Herangehensweise und es 
gibt verschiedene „Gelingensfaktoren“. Die Ablehnung von Betei-
ligungsverfahren und weitergehende Proteste trotz „Beteiligungs-
angeboten“ kommen aus schlechten Erfahrungen nicht gehört zu 
werden und damit aus realen Befürchtungen, mit einem „Beteili-
gungsprozess“ eingebunden zu werden, ohne dass die eigenen In-
teressen im Verfahren aufgenommen werden und sich im Ergebnis 
niederschlagen. Bietet man „Beteiligung“ mit geringer oder unkla-
rer Mitsprache an, können bereits vorhandene Konflikte eskalie-
ren und neue Konflikte entstehen. Besonders in bereits eskalier-
ten Konflikten geht es nicht ohne Vorbedingungen und nicht ohne 
eine Vorphase, um Fehler der Vergangenheit zu thematisieren und 
eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu entwickeln. In jedem Fall 
braucht es unabhängige neutrale Moderation. Für einen „Neuan-
fang“ oder ein „konstruktives Miteinander“ geht es weniger um Be-
teiligungsformate mit wohlklingenden Namen, sondern mehr um 
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eine innere Haltung im Sinne einer politischen Kultur der argumen-
tativen Verständigung über echte Alternativen.

Warum Beteiligung?
Unterschiedliche Akteure wollen oft nicht dasselbe mit Beteili-
gungsangeboten:

Politik und Wirtschaft wollen Akzeptanz und setzen daher auf Be-
teiligung mit niedriger Partizipationstiefe – Anhören ja, Mitent-
scheiden nein. Für Planer und Verwaltung spielt der Aspekt der 
Qualitiätsverbesserung und Effizienz für den Planungsprozess eine 
Rolle – werden Bedürfnisse und Interessen frühzeitig berücksich-
tigt, sind weniger Verwerfungen im späteren Verfahren zu erwar-
ten, es gibt mehr Planungssicherheit.

Engagierte Bürgerinnen und Bürger wollen darüberhinaus einen 
Demokratiegewinn durch direkte Einflussnahme und stehen hier 
im Gegensatz zu den Wünschen und Zielen der gewählten Reprä-
sentanten, die ihre mühsam gewonnene politische Macht zur Ge-
staltung nutzen wollen. Sie wollen das Verfahren mitbestimmen 
und konkreten Einfluss auf die Ergebnisse haben. Die Verwaltung 
will ihre Aufgaben erledigen und sieht partizipative Mitsprache eher 
als Hinderungsgrund, sollte aber anerkennen, dass der Zeitgewinn 
einer straffen Planung sehr relativ sein kann, wenn es anschließend 
durch Bürgerproteste und Klagen zu erheblichen Zeitverzögerun-
gen kommt. Nicht die Planer erfinden „die richtige Lösung“, son-
dern sie ist das Ergebnis eines Verständigungsprozesses.

Für alle betroffenen und engagierten Bürger spielt der Aspekt der 
Kontrolle von Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf 
die Region, das Zusammenleben, die Zukunft eine wesentliche Rol-
le. Rechtsschutz ist nicht immer zu erreichen, da die Klagebefug-
nis auf subjektive Rechte und die Verbandsklage im Umweltrecht 
begrenzt ist und Folgen für kommende Generationen nicht sicher 
klagbar sind. Die Gerichte gestehen der Verwaltung die Letztent-
scheidungskompetenz in schwierigen Sachfragen zu. Zudem ist 
Rechtsschutz für Bürger und Initiativen schwer zu erlangen, schon 
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aus Kostengründen, so dass es keine Balance mit den Möglichkeiten 
von Staat und Wirtschaft vor Gericht gibt. Partizipative Beteiligung 
kann – wenn sie gut gemacht ist – Rechtsschutz weitgehend erset-
zen. Er wird aber nicht überflüssig, denn Fairnessregeln werden 
nur eingehalten, wenn es für Verstöße eine Kontrollinstanz gibt. 
Gerade bei Großprojekten ist die Kontrollfunktion wichtig, weil sie 
besonders korruptionsanfällig sind.

Intensität der Beteiligung: Information – Dialog – 
Mitsprache
Die „frühe Bürgerbeteiligung“ aus Planungsverfahren erfolgt meist 
rein informatorisch mit dem Ziel der Interessenerkundung und 
Qualitätsverbesserung. Die Partizipationstiefe ist gering, da teil-
nehmende Personen zwar angehört werden, aber keinerlei Einfluss 
darauf haben, ob und wie ihre Vorstellungen in die späteren Ergeb-
nisse einfließen. Zumeist gibt es noch nicht einmal Möglichkeiten, 
auf die Spielregeln des Verfahrens einzuwirken. Die „Beteiligung“ 
wird von Verwaltung selbst oder mit Hilfe von Planungsbüros 
durchgeführt – Zusatzkompetenz in Konfliktmoderation ist nicht 
selbstverständlich.

Vorhandene Konflikte können so (an-)gehört werden – werden sie 
nicht aufgenommen und partizipativ weiter bearbeitet, sondern 
das Projekt „durchgezogen“, sind künftige Konflikte und Proteste 
sicher.

Sind Konflikte in Planungsverfahren bereits entstanden, gibt es 
Protest gegen die Ansiedelung von Projekten, gegen Risikotechno-
logie oder gibt es Nutzungskonflikte, so müssen diese Konflikte be-
arbeitet werden. Reine Informationsveranstaltungen reichen nicht 
aus – engagierte Bürger wollen mitsprechen. Eine „basta-Politik“ 
führt dann nicht zu Lösungen, sondern zu Glaubwürdigkeitsverlust 
und Konflikteskalation. Je länger und intensiver das Bürgerengage-
ment, umso mehr partizipative Elemente sind erforderlich, um Öf-
fentlichkeitsbeteiligung zu einem Erfolgsmodell zu machen. Reine 
Akzeptanzbeschaffung nach dem Motto „Schön, dass wir mal darü-
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ber geredet haben“ wird selten von engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern honoriert. Eine reine Anhörung passt nur in die Frühphase 
von Planaufstellungen, um unterschiedliche Interessen herauszu-
finden und aufzunehmen. 

Die sog. „Bürgerdialoge“ sind oft eine Scheinbeteiligung. „Dialog“ 
verspricht ein Miteinander, einen Austausch, ein „Gehörtwerden“ 
– das geht über „Angehörtwerden“ hinaus, denn es verlangt von 
Verwaltung und Politik die Bereitschaft zur Mitsprache der Bürge-
rinnen und Bürger über die Ergebnisse in der Sache und nicht in 
marginalen Details. In der Sprachwahl wird hier vieles falsch ge-
macht: es wird „Dialog“ genannt, was eine reine „Information“ sein 
soll.

Ein echter Dialog ist ein Meinungsaustausch, in dem Argumente 
angehört, gemeinsame Ziele und Optionen gefunden und abgewo-
gen werden und entweder eine Entscheidung gemeinsam getroffen 
wird oder doch wenigstens eine Rückkoppelung erfolgt, welche Ar-
gumente sich wie im Ergebnis wiederfinden.

Wird „Öffentlichkeitsbeteiligung“ versprochen, wird auch genau 
das erwartet: Mitsprache bei der Gestaltung des Verfahrens und 
Ergebniswirksamkeit. Alles andere wird als „strategische Einbin-
dung“ oder „Mitmachfalle“ abgelehnt.

Allparteilichkeit und Phasenmodelle
Konfliktexperten ebenso wie professionelle Moderatorinnen raten 
zu Phasenmodellen in der Beteiligung und zu externer, geschulter 
Moderation. (Potentielle) Konfliktparteien sind keine geeigneten 
Prozessgestalter – die Neutralität der Moderation ist unverzichtbar. 

Ein Phasenmodell zur Konfliktbearbeitung folgt nicht politisch-ad-
ministrativen Sachzwängen oder Eigenlogiken der Parteien, son-
dern den Notwendigkeiten der Konfliktbearbeitung.

Der Beteiligungsprozess gliedert sich dann in eine Vorphase, eine 
Beteiligungsphase und eine Umsetzungsphase.
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Jede Phase hat eigene Gelingensbedingungen und kann neues Kon-
fliktpotential erzeugen. Daher ist eine neutrale allparteiliche Pro-
zessleitung, die von allen akzeptiert wird, unverzichtbar. Diese Lei-
tung braucht Prozess-, Kommunikations- und Konfliktkompetenz, 
und vor allem eine innerlich allparteiliche Haltung mit Neugier für 
die Interessen und Bedürfnisse der Konfliktparteien.

In jeder Phase können neue Schwierigkeiten und unvorhergesehe-
ne Komplikationen oder übersehene Akteure auftreten. Das Pro-
zessdesign muss daher abschnittweise gestaltet werden, um Erfah-
rungen zu verarbeiten und die Verfahrensschritte anzupassen.

1.	 Vorphase: In der Vorphase werden die Bedingungen der Zu-
sammenarbeit ausgehandelt: Beteiligte, Verfahrensregeln, 
die Verfahrensleitung bzw. Moderation, Kosten und Auf-
wandsentschädigung, Zugang zu Information und Expertise, 
Transparenz und Vertraulichkeit, Umgang mit Medien, Ent-
scheidungsmodus wie Konsens, Mehrheitsprinzip oder Veto-
rechte, Ergebniswirksamkeit.

In dieser Phase wird bei komplexen Fragestellungen eine 
„Steuerungsgruppe“ erforderlich sein, in der die Interessen 
und Konfliktparteien stellvertretend repräsentiert sind. Die-
se Steuerungsgruppe entwickelt die Verfahrensbedingungen 
und erhält dann Gelegenheit, sie mit ihren jeweiligen Entsen-
degruppen abzustimmen. Dieser Vorprozess braucht Zeit.

Sind Konflikte schon am Anfang vorhanden und Interessen-
gegensätze erkennbar, ist die Vorphase der eigentliche Tür-
öffner. Dies gilt immer dann, wenn bereits heftig gestritten 
wird. Werden die Verfahrensbedingungen einseitig vorgege-
ben, auch noch (angeblicher) Zeitdruck hinzugefügt, oder gar 
Alternativlosigkeit behauptet, sind Eskalation und Protest 
vorprogrammiert.

In bereits konfliktbeladenen Politikfeldern verlangen Bürger 
mehr Partizipation und Ergebniswirksamkeit – denn sonst 

Phasendesign
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ist der Protest von außen ein erfolgversprechenderes Politik-
modell.

2.	 Beteiligungsphase: In der Beteiligungsphase findet die ei-
gentliche Klärung und Lösungssuche statt. Die wesentlichen 
Faktoren wie Verfahrensregeln, Transparenz und Ergebnis-
wirksamkeit müssen klar kommuniziert werden, wenn der 
Prozess gelingen soll. Das Phasendenken der Mediation von 
Auftragsklärung zur Themen- und Informationssammlung 
über Interessenklärung und Optionensammlung bis zur Ent-
scheidung ist in der Beteiligungsphase nützlich. 

Werden die Spielregeln einseitig vorgegeben, kann es sein, 
dass einige sie in der Beteiligungsphase neu verhandeln wol-
len oder die Zusammenarbeit verweigern. Es ist unbedingt 
nötig, den Rahmen der Einflussnahme klar zu kommunizie-
ren. Will man die erreichen, die sich verweigern, geht es zu-
rück in den Vorprozess. Sind es Kompetenzträger, die für die 
Ergebnisentwicklung gewünscht werden, können mediative 
Verfahren zur Klärung der Beteiligungsbereitschaft bzw. der 
Bedingungen und Blockaden zwischengeschaltet werden.

Von Beteiligungsexperten werden häufig verschiedene For-
mate angeboten. Wichtiger als eine Formatsammlung ist 
Klarheit, wer zu welchem Zeitpunkt mit welcher Intention 
und Ergebniswirksamkeit beteiligt werden soll. Ist die breite 
Information zum Gewinnen von Informationen und Beteili-
gungsengagement gewollt, sind große Bürgerveranstaltun-
gen sinnvoll – aber nur dann. Sinnvoller als Podiumsformate 
sind hier beteiligungsorientierte Großgruppenformate wie 
Open Space oder World-Cafe. Sollen Teilaspekte beleuchtet 
oder Teilkonflikte vorgeklärt werden, sind kleinere Gruppen-
formate sinnvoll, die aber in einem sinnvollen Gesamtkon-
zept zusammengeführt werden müssen.

Die eigentliche Entscheidungsfindung muss breite Diskussi-
on ermöglichen. Je komplexer die Themen, umso wichtiger 
ist die redaktionelle Aufarbeitung von Sachinformation, Ex-
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pertise und Konfliktpunkten. Nur unter dieser Vorausset-
zung machen Online-Befragungen und die Beteiligung von 
„Zufallsbürgern“ überhaupt einen Sinn. 

E-Formate werden zu Recht als „particitainment“ kritisiert: 
Zu oft wird zu viel beteiligt an der falschen Stelle, mit den fal-
schen Fragen, auf unklarer Informationsbasis mit unklaren 
Zielen ohne kontrollierbare Konsequenzen.

3.	 Umsetzungsphase: Nach der Beteiligungsphase kommt die 
Umsetzungsphase, die ebenfalls Teil eines Gesamtkonzeptes 
sein muss: Hier können sich Mängel, Übersehenes oder das 
Bedürfnis nach Nachjustierung zeigen. Dann sollte es Gele-
genheit geben, den Beteiligungsprozess um eine oder mehre-
re Phasen zu verlängern. Wichtig sind die Schnittstellen zwi-
schen Beteiligung und politischer Entscheidung, politischer 
Entscheidung und planerischer Umsetzung, planerischer 
Umsetzung zur Realisierung.

Die Umsetzung der gemeinsam gefundenen Ergebnisse 
braucht auch Kontrolle, soll sie wirksam sein. Mit den Er-
gebnissen in der Beteiligungsphase sollte auch verhandelt 
werden, wie und von wem die Umsetzung kontrolliert wird. 
Sonst kann es nach dem Beteiligungsprozess erneut eskalie-
ren, und dann geht es nicht zurück auf Null, denn die Glaub-
würdigkeit hat bereits gelitten.

Konfliktursachen
Konflikte können viele Ursachen haben. Je nachdem muss der Be-
teiligungsprozess darauf reagieren.

•	 Ängste und Befürchtungen: Ängsten und Befürchtungen kann 
man nur begegnen, indem man Sicherheit schafft. Sicherheit 
im Verfahren ergibt sich durch verbindliche Absprachen, klar 
definierte Mitsprache, Mitentscheidungsmöglichkeiten und 
eine Ombudsfunktion, die die Einhaltung der vereinbarten 
Regeln überwacht. Sicherheit kann auch resultieren aus ei-
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nem wirksamen Kontrollsystem mit „checks and balances“ 
außerhalb des Beteiligungsprozesses als Alternative zur Teil-
nahme.

Geht es um die Mitsprache im Ergebnis, braucht es als Test 
für das Vertrauen Mitsprache bei der Verfahrensgestaltung 
und vereinbarte Ergebniswirksamkeit für die ausgehandel-
ten Lösungen. Hilfreich kann eine Prozessgestaltung mit Ab-
schnitten sein, in denen jeweils neu über Mitmachen oder 
Aussteigen entschieden wird oder in denen ein Rücksprung 
im Verfahren verlangt werden kann. Wer Vereinnahmung be-
fürchtet, braucht in jedem Fall Ausstiegsszenarien. Vetorech-
te im Verfahren erhöhen die Glaubwürdigkeit der Mitsprache 
– sie müssen ja nicht immer das komplette Nein bewirken, 
sondern können auch ein „von hier an noch einmal neu den-
ken“ bedeuten. 

Wichtig ist der Dreiklang von Ergebniswirksamkeit, Ver-
fahrensrechten und wirksamen Kontrollmechanismen. Nur 
Beteiligungsangebote mit echten partizipativen Elementen 
funktionieren konfliktentschärfend. Scheinbeteiligung in 
Form von Information und Konsultation ohne Mitsprache-
rechte wirkt oft konfliktverschärfend, denn es wird als „Be-
teiligung“ verkauft, was keine Partizipation beinhaltet.

•	 Dominanz und Alibiveranstaltungen: Verweigerung kann vor 
oder während des Beteiligungsprozesses entstehen, wenn 
die Themen einseitig vorgegeben oder zu eng gefasst sind. 
Gute Gründe für Verweigerung sind einseitige Dominanz 
im Verfahren und in der Ergebniswirksamkeit, mangelnde 
Glaubwürdigkeit in den Zielen oder der Gestaltung des Ver-
fahrens sowie mangelnde Transparenz.

Ärger, Protest oder Verweigerung haben gute Gründe: Ist der 
vorgegebene Prozess nicht einladend genug, weil er zu wenig 
Chance der echten Mitsprache bietet? Wenn die Bedingungen 
nicht gut kommuniziert sind, entsteht der (begründete oder 
vermeintliche) Eindruck, dass Mitsprache eigentlich nicht 
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gewollt ist und die Beteiligungsangebote als Alibi zur Akzep-
tanzbeschaffung oder zur Heilung früherer Verfahrensmän-
gel dienen sollen. 

Unter solchen Vorzeichen kann ein Beteiligungsprozess mit 
allen nur gelingen, wenn man in den Vorprozess zurückschal-
tet und in einer neuen Runde die Spielregeln, Beteiligungs-
bereitschaft und Gelingensbedingungen neu verhandelt. An-
dernfalls bleibt der Unmut. Der Beteiligungsprozess spaltet 
dann in „Mitmacher“ und „Draußenbleiber“. Dabei haben die 
„Draußenbleiber“ oft außerhalb des Beteiligungsprozesses 
mehr Handlungsmöglichkeiten, weil sie sich nicht auf Wohl-
verhalten verpflichten, sondern mit Protest von draußen im 
politischen Diskurs über konflikthafte Themen möglicher-
weise mehr erreichen können, als in einem schlechten Betei-
ligungsprozess oder in einem Prozess mit wenig Ergebnis-
wirksamkeit.

•	 Fehlende Augenhöhe, mangelnde Fairness, Machtverhältnis-
se: Fairness im Verfahren bedeutet Zugang zu Information 
und Expertise. Mitsprache setzt volle Informiertheit über 
entscheidungsrelevante Aspekte voraus. Wer um Informati-
on und Akteneinsicht kämpfen muss, vertraut nicht auf ein 
faires Miteinander. Volle Informiertheit setzt Zugang zu eige-
nen Gutachtern und Rechtsberatern und ein entsprechendes 
Finanzierungskonzept voraus. Nebenabsprachen oder Par-
allelprozesse von Politikern und Lobbyisten sind Misstrau-
ensfaktoren und müssen tabu sein. Das Ungleichgewicht in 
den Möglichkeiten von Lobbyisten und bezahlten Akteuren 
gegenüber Bürgervertretern sollte thematisiert werden. Ein 
Ausgleich durch Aufwandsentschädigung ist zu bedenken, 
ohne neue Abhängigkeiten zu schaffen. 

Je gesellschaftlich relevanter die Themen, umso wichtiger 
sind Transparenz und Kommunikation in die Öffentlichkeit. 
Auch hier geht es immer wieder um Balance der Parteien und 
Neutralität der Verfahrensleitung. Die Kommunikation in 
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die Öffentlichkeit sollte gemeinsam abgestimmt werden, als 
vertraulich vereinbarte Phasen müssen vertraulich bleiben, 
sonst gibt es einen neuen Konfliktwettlauf.

Politiker verwechseln Beteiligung gerne mit der Arbeit in 
Parlamentsausschüssen oder parlamentarischen Kommissi-
onen. (Partizipative) Beteiligungsformate sehen anders aus. 
In der Kommunikation muss das Miteinander gefördert wer-
den statt dem bekannten Positionsaustausch, verbunden mit 
Kungelei im Hinterzimmer. Es müssen vielfältige Möglichkei-
ten der Beteiligung eröffnet werden, von der Informations-
phase bis zur Entscheidungsgewinnung, von der Diskussion 
in Kleingruppen bis zur offenen Optionensammlung. Die in 
Parlamenten üblichen Gepflogenheiten taugen nicht für Be-
teiligungsformate, weil sie auf Macht und Proporz statt auf 
Verständigung ausgerichtet sind. Dies ist ein wesentlicher 
Grund für Politikverdrossenheit. Soll Beteiligung glaubwür-
dig sein, muss sie raus aus Parlamenten und raus aus par-
lamentarischen Gepflogenheiten und raus aus bürokrati-
schen Verwaltungsverfahren. Sie muss das Miteinander und 
die Kreativität fördern und Scheuklappen beseitigen. Dafür 
braucht sie Experten als Verhandlungsleiter und darf keine 
Versorgungsanstalt für Politiker sein. Dann aber kann sie von 
einem „Nullsummenspiel“ mit faulen Kompromissen zu ei-
ner Erfahrung von interessengerechten „win-win“-Lösungen 
werden.

•	 Konfliktgeschichte: Gibt es eine lange Konfliktgeschichte, 
können negative Erfahrungen mit Kommunikation, Beteili-
gung und Gehörtwerden vorausgesetzt werden. Dann gibt es 
keinen „Neuanfang“ ohne Bearbeitung der Erfahrungen von 
Unrecht, Übergangenwerden oder (Macht-)Missbrauch. Das 
Feld der Differenzen muss schonungslos eröffnet und be-
arbeitet werden. Nur mit einem gemeinsamen Blick auf die 
Erfahrungen kann der Boden für ein anderes Miteinander in 
der Zukunft gewonnen werden.

Politikverdrossenheit 
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Besondere Formate bei Konflikteskalation
Sind die Konflikte bereits eskaliert, braucht es Konfliktexperten – 
etwa Mediatoren – die mit allen Konfliktparteien das Vorgehen be-
raten.

Die nachfolgend genannten Beteiligungsformate ersetzen nicht die 
Kommunikation der Konfliktparteien mit gemeinsam gewählten 
Mediatoren. Sie sind lediglich Beispiele, wie gesellschaftsumspan-
nende Konflikte mit Diskurskultur in der gesamten Gesellschaft 
fruchtbar bearbeitet werden könnten.

•	 Ziel: einen neuen Diskurs eröffnen – Pro und Contra: Erweist 
sich, dass ein komplexes gesellschaftlich relevantes The-
menfeld öffentlichkeitswirksam neu gedacht und verhandelt 
werden soll, um einen neuen Diskurs zu eröffnen oder einen 
alten Diskurs neu zu entwickeln, sind Pro-Contra-Veranstal-
tungen möglich. Sie dienen der Aufklärung als Vorbereitung 
zu einer gesamtgesellschaftlichen Diskussion.

Zu Beginn könnte eine große Bürgerversammlung stehen, die 
den Bezugsrahmen thematisiert: Was verhandeln wir heute, 
warum verhandeln wir, wie dringlich sind Lösungen, welcher 
Expertise vertrauen wir, welche Entscheidungsalternativen 
gibt es, mit welchen Vor-und Nachteilen? Ohne Alternativen 
kein Diskurs!

Alle Themen, die auch nur eine Konfliktpartei wichtig findet, 
müssen auf den Prüfstand. Jedes Thema wird mit Pro und 
Contra dargestellt. Beteiligungsbereitschaft auf Bürgerseite 
setzt voraus, dass (vorheriger) Protest als nützlich für eine 
bessere Lösung anerkannt wird. Das darf kein reines Lippen-
bekenntnis sein, sonst wird es sofort als „strategische Einbin-
dung“ entlarvt. Protestgruppen haben dafür feine Sensoren 
– wichtig ist, dass die Inhalte des Protestes ernsthaft aufge-
nommen werden.

Gilt es komplexe technisch-wissenschaftliche Themenberei-
che neu zu verhandeln, können die verschiedenen Alterna-
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tiven von Wissenschaftlern in Pro-Contra-Formaten öffent-
lich vorgestellt und gemeinsam diskutiert werden. Wichtig 
ist, dass ein Prozess dort nicht stehen bleibt, sondern die 
Pro-Contra-Formate nur als Ausgangspunkt für einen neu-
en Prozess dienen. Es muss klar sein, wie die Ergebnisse der 
Veranstaltungen in einen neuen Prozess einfließen, wie die 
(neuen) Weichen gestellt werden. Pro-Contra-Veranstaltun-
gen eignen sich für einen „Neuanfang“, an den sich ein echter 
partizipativer Beteiligungsprozess anschließt. Sie stehen un-
ter der Maxime: Weg vom technokratischen Denken hin zu 
einem gesellschaftlichen Diskurs mit Verhandlungen über 
Alternativen. Der Sack der Entscheidungsmöglichkeiten soll 
größer werden, statt ihn schnell (mehr schlecht als recht) zu-
zubinden.

•	 Fehler der Vergangenheit – Wahrheitskommission: Aufgabe 
von Beteiligung in eskalierten politischen Konflikten ist die 
Organisation von Erfahrungsaustausch, in dem alle Seiten 
gehört werden und daraus ein neuer Umgang mit dem Kon-
fliktthema gewonnen wird. Sind Konflikte über längere Zeit 
und/oder sehr heftig eskaliert, müssen die Ursachen aufge-
arbeitet werden, damit ein Neuanfang mit allseitiger Beteili-
gung möglich wird.

Breite Großveranstaltungen können Kritik an der Ist-Situati-
on und die „Fehler der Vergangenheit“ ebenso wie die Recht-
fertigung der Vorgehensweise allparteilich thematisieren und 
so den Start der Neubesinnung markieren. Es muss darauf 
geachtet werden, dass die für die Situation Verantwortlichen 
weder die Macht über das Verfahren noch in der Veranstal-
tung in irgendeiner Weise die Übermacht haben. Die Verursa-
cher müssen in erster Linie die Kritik anhören. Thema ist die 
„Wahrheitskommission“: was ist geschehen – alle Sichtwei-
sen aufnehmen – Verständigung über das, was geschehen ist. 
Es muss bisheriges Unrecht benannt und beendet werden. Es 
kann zu – echten oder symbolischen – Ausgleichsmaßnahmen 
oder Strafen kommen. Am wichtigsten ist aber die Verständi-
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gung auf eine gemeinsame Wahrheit und gemeinsame Werte 
in Gegenwart und Zukunft in Abgrenzung zur Vergangenheit. 
„Versöhnung“ ist in diesem Kontext ein falscher Ansatz, denn 
dies ist ein individueller Vorgang, der nicht in den politischen 
Raum zu transportieren ist. Eine Wahrheitskommission kann 
die Voraussetzungen für Versöhnung schaffen, aber ob es 
zur Versöhnung kommt, ist offen und muss den betroffenen 
Menschen überlassen bleiben. Auch um Entschuldigung kann 
man nur bitten – ob und zu welchem Zeitpunkt sie gewährt 
wird, entscheiden die betroffenen Menschen, das kann man 
nicht fordern und nicht verordnen. Die Wahrheitskommissi-
on ist daher ein Zeichen des Neuanfangs vor allem auf Seiten 
der (politisch, wirtschaftlich, militärisch…) Verantwortlichen 
für eine neue Glaubwürdigkeit und die Abkehr von alten Kon-
fliktmustern und Machtmissbrauch.

Wird die Aufarbeitung der konfliktbeladenen Geschichte ab-
geschoben nach außerhalb, auf andere Gremien, ohne Ein-
bindung in einen Gesamtprozess des Neuanfangs, erzeugt 
dies Gegenwehr. Nur die Diskussion um Wahrheit und Wer-
te schafft eine neue Basis für Lösungen in der Sache und für 
eine neue gesellschaftliche Diskurskultur. Das Angebot, Bür-
ger sollten ihren eigenen Dokumentarfilm machen oder ihre 
Widerstandsarchive in die allgemeinen Archive überführen, 
wird in einem noch nicht beendeten Konflikt als Abschieben 
auf ein Nebengleis, als Ersatz für echte Mitsprache und als 
unlautere Vereinnahmung verstanden.

Irrtümer, Unrecht und Machtmissbrauch in der Vergangen-
heit müssen unbedingt aufgearbeitet werden (restorative 
Gerechtigkeit). Hierbei geht es um drei Dimensionen: a) Auf-
klärung und Dokumentation von Geschichte b) Aufarbeitung 
und Benennung von Unrecht, Unrecht beenden! c) Verant-
wortung für Unrecht übernehmen. Erst danach sind Men-
schen fähig, Bedingungen für einen Neuanfang auszuhan-
deln. Im internationalen Kontext gibt es gute Beispiele und 
Begründungen für gelingende Prozesse von Wahrheitskom-
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missionen. Ohne Perspektive für eine „bessere Welt“ gibt es 
keine Beteiligung, sondern nur Rachegelüste.

Geht man diesen Weg, müssen Verantwortliche zu Unrecht 
stehen und Verantwortung für die Folgen übernehmen. Sie 
können um Entschuldigung bitten und einen Ausgleich an-
bieten – virtuell durch Anerkennung von Unrecht und Res-
pekt für die Geschädigten, bis hin zu materiellem Ausgleich.

•	 Vertrauen in die Zukunft – Stellvertreter für die Interessen: 
Um sicherzustellen, dass Interessen beachtet werden, die 
weit über Legislaturperioden und wirtschaftliche Rechen-
schaftsberichte hinaus wirken, können diese durch einen Re-
präsentanten mit Verfahrensbefugnissen und Vetorecht im 
Verfahren vertreten sein. So kann eine langfristige Perspekti-
ve der Nachhaltigkeit durch Stellvertretung in einem Beteili-
gungsprozess gegen kurzsichtige Entscheidungen eingeführt 
und gewahrt werden. Wichtig sind dann starke Verfahrens-
rechte des Repräsentanten.

Aus der systemischen Beratung (von Familientherapie bis zu 
Organisationsentwicklung und Change-Prozessen) wissen 
wir, dass Stellvertreter für neutrale oder übergeordnete Prin-
zipien wie etwa dem „Gemeinwohl“ eine andere Problem-
sicht haben und andere Lösungsaspekte einbringen können. 
Dies sollte man sich in langfristig wirkenden Beteiligungs-
prozessen als Korrektiv neben einer neutralen Leitung und 
einer Ombudsperson für die Fairness im Verfahren für gute 
Ergebnisse zunutze machen.
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Dipl.-Ing. Dirk Kron

Das „Feuer großer Gruppen“ – mit 
Großgruppen durch Konflikte gehen

Großgruppen haben ein Konfliktlösungspotential. Dieser Beitrag 
zeigt, welche Rahmenbedingungen, Moderationshaltungen und Pro-
zessstrukturen die Energie großer Gruppen wirksam werden lässt. 
Eine Betrachtung zur Rolle der Spiegelneuronen im Entstehen von 
Empathie und Vertrauen und gemeinsamer Perspektive innerhalb 
großer Gruppen rundet den Beitrag ab.

Am Anfang stehen Fragen
Lassen sich konfliktive Themen in großen Gruppen mit 100, 200 
oder mehr Personen wirksam bearbeiten? Steht am Ende solcher 
Konsultationen mehr als der kleinste gemeinsame Nenner? Wie 
groß ist die Innovationsfähigkeit solcher Prozesse? Wie demokra-
tisch sind sie, da sie nicht versprechen können, repräsentativ zu 
sein? Und was genau ist dieses „Feuer“, von dem die Fachliteratur 
bei Großgruppen so gerne spricht? 

Der Beitrag sucht nach Antworten auf diese Fragen. Er findet Sie 
in der Reflexion der eigenen langjährigen Arbeit mit Großgruppen. 
Erkenntnisse der Konfliktsoziologie, der Psychologie und der Hirn-
forschung, hier insbesondere zur Wirksamkeit von Spiegelneuro-
nen werden einbezogen. 

Die Antwortensuche folgt in diesem Beitrag einer stilistischen Dop-
pelstruktur: Ein geschilderter Praxisfall und die Beleuchtung von 
Erkenntnisfragen wechseln sich ab und inspirieren einander. 

Wir beginnen mit einer wahren Geschichte.

Einleitung und 
Ablauf
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Ein Ort im Schwarzwald
Es ist ein bewölkter Tag im Juni 2014. An einem der Eingänge zur 
Wutachschlucht steht eine Halle. Daneben ist ein Parkplatz, auf 
dem Wanderer ihre Autos abstellen. Ziel der Touristen ist eines der 
ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands: die Wutachschlucht im 
Schwarzwald, die von einem wilden, sich jedes Jahr verändernden 
Fluss durchzogen wird. Von Lonely Planet wird sie als „Grand Ca-
nyon of Southern Germany“ zur Besichtigung dringend empfohlen. 

Durch die großen Glasscheiben der Halle sind Kreise aus Stühlen zu 
sehen. Im Raum finden sich blaue Tücher, die eine Flusslandschaft 
simulieren. Eine unfertige Brücke aus Holz ist angedeutet. Ein Bas-
ketballkorb steht am Rand, darin das amtliche Schild: Naturschutz-
gebiet. Ein Bergrettungsset ist ebenso zu erkennen wie abgestellte 
Mountainbikes und mehrere Wegweiser des Schwarzwaldvereins. 
Daneben steht eine Schaufensterpuppe, die einen Bollenhut trägt.

Während draußen die Wanderer ihre Schuhe binden, treffen die 
Teilnehmenden der Werkstatt „Leitbild Wutachschlucht“ ein. Es 
handelt sich sowohl um Mitglieder des Schwarzwaldvereins und 
der Bergwacht, den Bürgermeister, Naturschützer, Wasserökolo-
gen und Wasserkraftnutzer als auch Touristiker, Hoteliers, Wan-
derer, Reiter und Mountainbiker. Es sind Geschichtsinteressierte, 
Zukunftsfreudige und Zukunftsbesorgte, die sich ein Wochenende 
Zeit nehmen. 

Ein intensives, auf Lösungssuche angelegtes Wochenende liegt vor 
den Teilnehmenden, die der Einladung des Regierungspräsidiums 
Freiburg zur Leitbildwerkstatt Wutachschlucht gefolgt sind. Es tref-
fen scharfe Interessengegensätze aufeinander, unterschiedliche Po-
sitionen, fremdelnde Haltungen und verschiedene Dialekte.

Diese Gruppe hat die Aufgabe, in „zwei plus eins“-Tagen zentrale 
Nutzungskonflikte zu beleuchten. Am Ende soll ein Leitbild ge-
nannter Kodex stehen, der eine Leitfunktion im Alltagsleben rund 
um die Schlucht einnehmen soll. Die Stimmung im Moderatoren-

Leitbildwerkstatt 
Wutachschlucht
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team ist gut, die Vorbereitungsphase war intensiv, der Respekt vor 
der Aufgabe bleibt groß.

Lassen sich konfliktive Themen in großen Gruppen 
mit 100, 200 oder mehr Menschen wirksam 
bearbeiten?
Große Gruppen haben ein besonderes Konfliktlösungspotential. Es 
ist dem Format inhärent, dass es in besonderer Weise Komplexität 
erlebbar macht. So spricht etwa Paul Krummenacher – einer der 
Gründungsväter und heutiger Geschäftsleiter von Frischer Wind, 
AG für Organisationsentwicklung und Großgruppenexperte aus der 
Schweiz – davon, dass letztlich jedes Großgruppenverfahren Kon-
fliktlösungsvermögen habe (Krummenacher/Hinnen 2012). 

Woher rührt dieses Potential? Zunächst ist festzustellen, dass Men-
schen und ihre Anliegen meist vielfältiger sind, als von Politik und 
Verwaltung angenommen. Es bestehen heterogene und oft gegen-
sätzliche Interessen, die nur partiell offen artikuliert werden und 
so Teil einer komplexeren Konflikt- und Lösungslandschaft sind. 
Daneben gibt es schwelende, häufig unbewusste Konfliktelemente 
aber auch verborgene Lösungspotentiale: Es sind unvermutete und 
verschüttete geteilte Werte oder unerwartete, gemeinsame Anlie-
gen. Kurz gesagt: Das Verbindende ruht neben dem Trennenden, 
jedoch oftmals unter der Wasseroberfläche. 

Großgruppen können zur Bühne eines Aushandelns dieser Anteile 
werden. Was es zunächst dafür braucht, ist ein fundiertes Betei-
ligungs-Scoping. Es macht im Vorfeld Vielfalt erkennbar und spä-
ter im Prozess sichtbar. Große Gruppen können die Diversität und 
Komplexität einer Situation für die Teilnehmenden erlebbar ma-
chen. Das Prozessdesign sorgt dabei ebenso für Phasen der Sicher-
heit und der Bestärkung, wie für solche der produktiven Irritation, 
der emotionalen Überraschung oder der gemeinsamen Innovation. 
Die innere Logik folgt dem Satz: Gemeinsamkeiten führen uns zu-
sammen, Unterschiede bringen uns weiter. Wer Unterschiede em-

Konfliktlösungs-
vermögen von 
Großgruppen

Diversität und 
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machen
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pathisch sichtbar macht und zugleich Raum für das Verbindende 
schafft, erhöht die kollektive Lösungsintelligenz der Gruppe.

Ortswechsel: Schwarzwald
Mittlerweile sind die Stuhlgruppen besetzt. Rund 70 Menschen fül-
len die Halle. Manche schmunzeln beim Blick auf die Gegenstände 
im Raum. Andere schauen irritiert. 

Die Begrüßung übernimmt der Auftraggeber. Dieser erläutert die 
Bedeutung und Gefährdung der Schlucht durch Übernutzung und 
Interessenkonflikte. Das Moderationsteam stellt sich vor, berich-
tet von einer Wanderung mit dem Wutachranger, der Ihnen kon-
fliktträchtige Stellen ebenso wie die Schönheiten der Schlucht 
gezeigt hatte. Die Moderation kennt also das Gebiet: Das schafft 
Vertrauen, ein wichtiges Kapital. Es werden Ziele und Rahmenbe-
dingungen erläutert und Spielregeln vereinbart:

•	 zuhören, anknüpfen, weiterdenken,

•	 eigene Interessen „klarlegen“, verständlich machen,

•	 offen bleiben für neue Erkenntnisse, Ideen, Ansichten,

•	 kurz und konkret formulieren,

•	 klar in der Sache, fair im Ton bleiben.

Die Arbeitsweise innerhalb der Werkstatt ist auf Selbstorganisation 
hin ausgerichtet. Es gibt wechselnde selbstmoderierte Kleingrup-
pen. Alle bleiben dabei in einem Raum. Gefühlt wird recht schnell 
deutlich: Meine Sichtweise ist immer eine von mehreren. Die Bot-
schaft: Wahrheit kommt im Plural vor. 

Die 6-Personen-Gruppen sind heterogen und maximal gemischt. 
Die inszenierten Gegenstände bringen symbolhaft die verschiede-
nen Interessenskonflikte in den Raum. Die Mixmax-Gruppen be-
ginnen sich auszutauschen: „Was macht den Naturraum Wutach-
schlucht für mich so besonders, so wertvoll?“

Ziele, Rahmen-
bedingungen und 

Spielregeln

Selbstorganisation
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Körper wenden sich einander zu, Köpfe werden zusammen ge-
streckt, es wird erzählt, manchmal wird gelacht, es wird intensiv 
zugehört. Nach 30 Minuten berichten die interviewten Gruppen-
mitglieder von der erlebten Schönheit der Natur. Häufig werden 
die Stille, die Einsamkeit, das Wilde und Ungezähmte der Schlucht 
beschrieben. Vom Staunen und einem sich einstellenden Gefühl 
von „Glücklichsein“ wird erzählt. In solchen Momenten bildet sich 
so etwas wie die Basis für alle folgenden Prozessschritte: Die Teil-
nehmenden entdecken ähnliche Gefühle. Sie spüren und erkennen: 
Alle hier haben einen persönlichen Zugang zur Schlucht. Jeder ver-
bindet Gefühle mit ihr. Und was man „schätzt“ oder „liebt“, will man 
erhalten. Dieses Grundverständnis deutet sich früh an. Es entsteht 
emotional im gemeinsamen Erkunden. In einer anschließenden 
Reflexionsrunde werden die Gefühle bewusst gemacht und ratio-
nalisiert. Die Bedeutung dieses Schrittes spiegelt sich in gelöster 
wirkenden Gesichtern.

Ist die Komplexität von Sachthemen, Anliegen und 
Werten bei derart vielen Teilnehmenden überhaupt 
steuerbar? 
Wie der „Ortsbesuch“ im Schwarzwald bereits erahnen lässt, ist 
es möglich im Dschungel aus Sachthemen, geronnenen Konflik-
ten, Werten und Anliegen erfolgreich zu navigieren. Was es hier-
für braucht ist zunächst ein ausreichender zeitlicher Vorlauf. Der 
Prozess will inhaltlich und methodisch gründlich vorbereitet sein. 
Mit dem Auftraggeber und den wesentlichen Akteuren muss der 
Auftrag gut geklärt und ein realistischer Erwartungsrahmen fest-
gesteckt sein. Zudem ist die Einrichtung einer Begleitgruppe mit 
Schlüsselakteuren zu empfehlen. Damit holt man das Gesamtsys-
tem beim Erarbeiten der Prozessarchitektur und der richtigen Pro-
zessfragen stellvertretend mit in die Vorbereitung.

Die Prozessarchitektur insgesamt sollte klar strukturiert, robust 
und nachvollziehbar sein. Eine stimmige Dramaturgie der Veran-
staltungsformate spricht den Menschen als emotionales wie ratio-
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nales Wesen an. Sie muss Vertrauen wecken und darf Differenzen 
nicht unter den Teppich kehren. 

Die Mountainbikes, die Wegeanzeiger, das Naturschutzge-
biets-Schild mit Seeadler drauf, die Hotelprospekte oder die Not-
trage der Bergwacht bringen im Prozessbeispiel Themen und Inter-
essen symbolisch in den Raum. Das gibt dem Einzelnen ein sicheres 
Gefühl, dass sein Anliegen gesehen und somit ernst genommen 
wird. 

Eine Wutach mitten im Raum, dramaturgisch angedeutet, wirkt auf 
manchen als „Kindergartenkram“. Das gilt es auszuhalten. Denn auf 
psychologischer Ebene weckt diese Installation innere Bilder und 
Vorstellungskraft. Gruppenklimaforschung und Erwachsenenpäda-
gogik wissen um die Bedeutung des Atmosphärischen. Wohldosiert 
eingesetzt kreiert man damit eine besondere Qualität von Lernpro-
zessen, die Rationalität und Emotionalität in Beziehung setzen. 

Es sollte uns in der Tat stets klar sein, dass in Großgruppen Emo-
tionsarbeit stattfindet, die nach Jürgen Habermas in deliberativen 
Prozessen eine wichtige Funktion übernimmt. Denn Gefühle spie-
len, aus seiner Sicht, „bei der Anerkennung von Argumenten eine 
wichtige Rolle“ (Habermas nach Saam 2010). 

Eine anlassgerechte Inszenierung unterstützt die emotionale Be-
reitschaft, neben eigenen Interessen, die Bedürfnisse der anderen 
und das größere Ganze in den Gesamtblick zu nehmen. Von „Kin-
derkram“ ist bald keine Rede mehr. Bilder und Symbole wirken. Für 
Psychologen alles andere als eine Überraschung. 

Und es gibt weitere Strukturhilfen, die es großen Gruppen ermög-
lichen lösungs- wie innovationsorientiert zu arbeiten. Erich Kole-
naty schreibt hierzu in „Große Gruppen in Mediationsprozessen“: 

„Die unterschiedlichen Großgruppenverfahren unterscheiden sich 
darin, wie viel Rahmenstruktur und inhaltliche Ausrichtung sie den 
Teilnehmern vorgeben. Sie gleichen sich darin, dass sie innerhalb 
dieses Rahmens den Teilnehmern zwar Selbst-Strukturierungs-
hilfen und Visualisierungsmedien zur Verfügung stellen, ihnen 
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die Verantwortung für die Ausarbeitung der Inhalte weitgehend 
überlassen. Das mag für den unvoreingenommenen Betrachter 
ungewöhnlich, vielleicht sogar unmöglich erscheinen. In der Pra-
xis speist sich aber gerade aus dieser Quelle das Engagement und 
die ungewöhnliche Energie, die bei Großgruppenarbeit zu beob-
achten ist. Eine wichtige Konsequenz daraus ist allerdings, dass es 
mit Großgruppenarbeit nicht möglich ist, ein vorher genau spezifi-
ziertes Ergebnis zu erzielen oder herbeizumoderieren. Inhaltliche 
Offenheit ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg“ (Kolenaty 
2004).

Es gibt jedoch keine Ergebnisgarantie. Der Prozess ist grundsätzlich 
offen. Im Verhältnis zum Auftraggeber ist es wichtig, dies frühzeitig 
und klar zu formulieren. Ohne ein Grundvertrauen des Auftragge-
bers in Prozess und Moderation, wird es nicht gehen. Dass die Mo-
deration sich mit Themen hinter dem Thema, Ängsten, Sorgen und 
Erwartungen auseinandersetzt sollte selbstverständlich sein. Es ist 
unabdingbar sich als Moderation eine innere Landkarte der Kon-
flikte zu erarbeiten. Diese Landkarte soll die Moderation unterstüt-
zen, ihr Orientierung und Sensibilisierung geben. Es geht jedoch 
nicht darum, bereits im Vorfeld im eigenen Kopf Lösungen zu ent-
wickeln. Das Entscheidende geschieht in Echtzeit im Prozess des 
gemeinsamen Arbeitens. „Eine hohe Sensibilität für kollektiv Un-
bewusstes und für latente Themenhalte“ halten Königswieser und 
Keil für wichtige Qualifikationsmerkmale der Moderation ebenso 
wie „Neutralität“, „eine systemische Werthaltung“ und „Bewusstsein 
für eigene Stärken und Schwächen“ (Königswieser/Keil 2008).

Die Aufgaben in konfliktklärenden Großgruppenprozessen be-
schreibt Erich Kolenaty prägnant:

„Inhaltlich geht es darum, eine Dramaturgie für den Prozess zu 
entwickeln, die kontextbezogen und auf Mediations- und Veran-
staltungsziel hin einen geeigneten inhaltlichen und emotionalen 
Bogen spannt, dafür jeweils geeignete Arbeitsformen anbietet und 
einen kommunikativen Austausch der Teilnehmer ermöglicht. Die 
Durchführung einer Veranstaltung ist eigentlich nur das kleinere 
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Ende der langen Wurst sorgfältiger Klärungs-, Abstimmungs- und 
Vorbereitungsarbeit im Vorfeld. Großgruppenarbeit ist einerseits 
ein Schlüssel, um den Mediationsprozess rasch und wirksam vor-
anzutreiben, andererseits verlangt Großgruppenarbeit in der Me-
diation höchste Voraussetzungen in der Planung und Moderation“ 
(Kolenaty 2004).

Zusammengefasst gesagt wird Komplexität in großen Gruppen 
dann „verdaubar“, wenn sie methodisch angemessen strukturiert 
und erlebbar gestaltet wird. Unterschiede in Auffassungen und Ein-
stellungen werden dann produktiv, wenn sie Anerkennung finden 
und eingebettet sind in den Wahrnehmungsprozess gemeinsamer 
Werte.

Ortswechsel: Zurück im Schwarzwald
Es ist der Nachmittag des ersten Tages. Ergebnisse intensiver Ar-
beitsrunden werden im Plenum vorgestellt. Die Moderatorin lädt 
zur Reflexion mittels der Fragen „Was bleibt?“ und „Was bewegt Sie 
jetzt?“ ein. Es gibt einige zögerliche Rückmeldungen, dann herrscht 
Stille. Urplötzlich und völlig überraschend erhebt sich eine Person 
mit lauter Stimme. Laut. Emotional. Aggressiv. 

Sie wendet sich direkt an einen anderen Teilnehmer. Nun hat sich 
auch der Angesprochene erhoben. Beide Kontrahenten gehen mit 
langsamen Schritten und lauten Worten aufeinander zu. Es kommt 
zum High-Noon im schwarzen Wald mit wechselseitigen Anschul-
digungen. Es geht um: „früher“ und um „immer“. 

Kurz bevor sich die Protagonisten in der Mitte der Halle treffen, 
steht die Moderatorin auf. Sie hat bislang wach und aufmerksam 
das Geschehen verfolgt. Alle Augenpaare im Raum begleiten jede 
ihrer Bewegungen. Sie stellt sich zwischen die beiden Protagonis-
ten, um dann wieder einen Schritt rückwärts zu tun. Es entsteht ein 
Dreieck. Die Moderatorin schildert in kurzen und klaren Worten, 
was sie gerade erlebt. Sie spiegelt und rahmt die Situation zugleich 
und sendet die Botschaft: Hier darf gesagt werden, was wichtig ist. 
Emotionen haben Ihren Platz, solange es fair bleibt. Sie „übersetzt“ 
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wie in einer Pendelmediation die wesentlichen Botschaften der 
beiden Kontrahenten und macht sie dadurch für den jeweils ande-
ren „hör- und verstehbar“.

Schließlich schauen sich beide Herren schweigend an und kehren 
kurz darauf unaufgefordert auf ihre Plätze zurück. Es herrscht wie-
der Stille im Raum und auch die Moderatorin nimmt wieder Platz. 
Plötzlich füllen laute aber ruhige Worte den Raum: „Is’ scho’ gut, 
hab’ dich verstanden“. Es folgt ein Moment der Stille bis die andere 
Stimme antwortet: „Is’ recht, Karl, passt scho’“. Die Steine sind deut-
lich zu hören, die vielen im Raum vom Herzen fallen.

Finden inhaltliche Durchbrüche wirklich statt?
Die wichtigen Begründer, Übersetzer und Umsetzer von Großgrup-
penprozessen, seien es Marvin Weisbord, Matthias zur Bonsen 
oder Carole Maleh, um nur einige zu nennen, sprechen immer wie-
der von „Durchbrüchen“ in Großgruppenprozessen. Sie schreiben 
sie der besonderen Dynamik solcher Veranstaltungen zu. 

Es sind verschiedene Faktoren, die hier wirksam werden. Es gibt oft 
kathartische Momente in Großgruppen, wie oben geschildert. Die-
se wirken wie Stellvertretersituationen, in denen sich die Gefüh-
le und Emotionen vieler widerspiegeln und stellvertretend gelöst 
werden. Es ist als Moderation klug, dieser Prozessenergie Raum zu 
geben. Sie kann sich in einem Blitzableiterakt entladen oder mittels 
einer Versöhnungsgeste neue Gemeinsamkeit stiften. Das erfordert 
von Seiten der Moderation Vertrauen in den Prozess und eine hohe 
Achtsamkeit für den Moment. Nicht zu früh und nicht zu spät inter-
venieren, ist hier die Kunst des Augenblicks. 

Nach einer solchen Katharsis ist immer eine Veränderung in der 
Veranstaltung zu spüren. Die Stimmung ist freudig, jedoch nicht eu-
phorisch. Sie ist gelassener als zuvor. Wie ein Sommerabend nach 
abgeklungenem Gewitter. Es empfiehlt sich, eine Pause zu machen. 
Die Situation hat sowohl die Teilnehmenden als auch die Moderati-
on Energie gekostet.

Besondere Dynamik 
in Großgruppen-
prozesen 
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Was lässt sich daraus lernen? 
Emotionale Momente machen nicht selten den Weg frei für eine 
wirkliche Lösungserarbeitung. Sie sind der Wendepunkt: Der Gra-
ben der trennenden Sichtweisen wird überschritten. Statt dem 
Ringen um kleinste Kompromisse entsteht diskursive Qualität und 
eine gemeinsame Weitsicht. 

Wie genau es zu diesen Qualitäten kommt, wird in der sozialpsycho-
logischen Grundlagenforschung unter dem Blickwinkel von „Grup-
pen als informationsverarbeitende Systeme“ derzeit erforscht.

Zusammenfassend gesagt: Eine konstruktive Dialoghaltung wird 
immer dann möglich, wenn der Mensch nicht nur als Daten-Fak-
ten-Wesen, sondern in seiner Ganzheit angesprochen wird. Um 
deutlich zu werden: In der Moderationsarbeit geht es nicht um 
„Gruppentherapie“. Es geht um die Klärung von Interessen und Be-
dürfnissen, um das entwickeln eines Lösungsfokus in Richtung Ge-
meinwohl. Je mehr es gelingt, dass der Einzelne sich in Beziehung 
zu den anderen setzt, umso größer wird das Konfliktlösungspoten-
tial aller. Dafür braucht es jedoch ausreichend Zeit und Raum. In 
kurz getakteten abendlichen Arbeitskreisen mit einer Dauer von 2 
Stunden ist dies kaum möglich. Hier bieten Großgruppenveranstal-
tungen mit 8 bis 16 gemeinsamen Stunden ganz andere Möglich-
keiten zur Intervention und Lösungsfindung. 

Eine Einigung alleine auf der sogenannten Faktenebene findet sehr 
selten statt. „Halten Sie mir bitte alle Emotionen raus!“ ist daher 
eine falsche Forderung von Auftraggebern. Sie hat meist mit eige-
nen Ängsten zu tun und ist alles andere als ein Erfolgsfaktor für 
gelingende Prozesse. 

Sind Konfliktlösungen in Großgruppen überhaupt 
leistbar?
Was meinen wir, wenn wir von Großgruppen sprechen? Die Sozial-
psychologie spricht ab 30 Personen von Großgruppen. Wir ziehen 
die untere Grenze eher bei 50 Personen. Es können aber 100, 200 
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oder auch 500 sein. Fällt der Begriff „Mediation“, dann denken die 
Meisten an Paare, Eltern oder Teams. In der Politischen Mediati-
on werden es schnell dutzende Stakeholder, die zu berücksichtigen 
sind. Die Fragen, die sich stellen, sind immer ähnlich: „Wie können 
wir die Vielfalt an Interessen und Bedürfnissen, an Sichtweisen und 
identitätsgebundenen Positionen bearbeitbar machen? Wie gelingt 
ein möglichst direkter Dialog? Wie betten wir die Emotionen ange-
messen ein? Wie schaffen wir es, einen gemeinsamen Blick in die 
Zukunft zu werfen? Wie kann es zu Ergebnissen kommen, die spä-
ter Gültigkeit bei (fast) allen finden?

Die Kernanliegen der Mediation bleiben dabei von der Personen-
zahl unbeeinflusst: 

•	 direkte Kommunikation ermöglichen,

•	 alle Interessen sichtbar werden lassen,

•	 Bedürfnisse hörbar und nachvollziehbar machen,

•	 Optionen entwickeln, 

•	 Lösungen gewichten, 

•	 Vereinbarungen treffen.

Die Umsetzung folgt allerdings anderen Prinzipien als die Zweier- 
oder Teamklärung. Die Großgruppe braucht Phasen der parallelen 
Bearbeitung in kleinen, dialogisch wirksamen Einheiten und sie 
braucht Zeiten der plenaren Reflexion. 

Auch körperliche Bewegung in der Großgruppe ist wichtig. Damit 
sind weniger Auflockerungsübungen gemeint, sondern soziome-
trische Elemente durch das Einnehmen räumlicher Positionen zu 
unterschiedlichen Fragestellungen. Gleiches gilt für den Einsatz 
verschiedener Bearbeitungsformen, die über das klassische Zusam-
mensitzen hinausgehen. Beispielsweise werden an verteilt stehen-
den Wandzeitungen Arbeitsergebnisse stehend ausgewertet oder 
Ergebnisgalerien laden zum Rundgang ein. In der Wutach-Werk-
statt etwa rückten die Teilnehmenden in einer Phase als „Konsens- 
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oder Dissens-Ranger“ aus und suchten im Saal nach Übereinstim-
mungen und Unterschieden in den Zwischenergebnissen. 

In Großgruppen gibt es grundsätzlich kein dauerhaftes Zusammen-
sitzen mit stets gleichen Platznachbarn. Gruppenzusammenset-
zungen ändern sich rhythmisch. Das Schlendern im Raum sorgt für 
Beweglichkeit in Kopf und Körper. 

Karin Dittrich-Brauner und ihre Kollegen vergleichen in Ihrem 
Standardwerk „Interaktive Großgruppen“ die Abläufe in Großgrup-
pen mit komplexen Gehirnprozessen: „Wie die elektrischen Impul-
se im Gehirn gehen die Menschen in Großgruppen bestimmten The-
men, Gedanken und Problemen nach … Hier werden neue Kontakte 
geknüpft und vielleicht später ausgebaut, an einer anderen Stelle 
wird ein neuer informeller Kanal gegraben, und insgesamt gesehen 
ein neues soziales Netz geknüpft...“ (Dittrich-Brauner et al. 2013).

Großgruppenarbeit bedeutet, in demselben Raum plenar und in 
wechselnden kleineren Gruppen zu agieren. Aus Erfahrung sind 
sechs Personen in Kleingruppen ideal, maximal acht sind noch dia-
logfähig. Werden die Kleingruppen größer, zerfallen sie in informel-
le Subgruppen und Machthierachien entstehen.

Diese häufig wechselnden Kleingruppen sind Teil der Großgrup-
penlogik. Sie unterscheiden sich in ihren Wirkmechanismen von 
klassischen Arbeitsgruppen, die meist in unterschiedlichen Räu-
men mit jeweils einer eigenen Moderation tätig sind. 

Die Kleingruppen der Großgruppe sind wie Fraktale des Ganzen. 
Sie sind räumlich wie energetisch stets mit der gesamten Gruppe 
in Kontakt. Wie ein Vogelschwarm, der sich kurz teilt, dabei die 
gemeinsame Formation aber nicht vergisst und immer wieder zu 
ihr zurückkehrt. Klassische Mediationselemente finden symbolisch 
oder in Stellvertreterfunktion statt, etwa so, wie es bei den beiden 
Protagonisten im Schwarzwald zu sehen war. 

„Großgruppen erfordern andere Kommunikationsdesigns als 
Kleingruppen“, schreibt Josef W. Seifert, Herausgeber zahlreicher 
Moderationshandbücher. „Nicht nur, weil in ihnen zum Teil andere 
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gruppendynamische Prozesse ablaufen, sondern auch, damit das 
erzielte Ergebnis in einer angemessenen Relation zur investierten 
Zeit und Energie steht“(Seifert 2009).

„Stolz und Bedauern“ heißt beispielsweise eine Methode, die wech-
selseitige Anerkennungsprozesse in Gang setzen kann. Der rhyth-
mische Wechsel zwischen homogener und heterogener Gruppen-
zusammensetzung sowie kurze Zeiteinheiten (20, 30 oder 40 min) 
sind ebenfalls von Bedeutung. Es kommt dabei auf die gelungene 
Mischung an. Dann bewirken sie eine kaskadenartige Selbstklärung 
bei gleichzeitiger Perspektiverweiterung. 

Die Erfinder der Zukunftskonferenz, eines der wichtigsten Grund-
konzepte erfolgreicher Großgruppenarbeit, vergleichen ihre Me-
thodik mit einer Art Achterbahnfahrt: 

„Durch ihre Höhepunkte und Tiefpunkte wird die Zukunftskonfe-
renz zu einer emotionalen Achterbahnfahrt, bei der wir in einem 
Moment noch bedrückt sind, weil wir uns im Dickicht der globalen 
Trends und Fehlentwicklungen verlieren, um im nächsten Moment 
zu idealistischen Höhenflügen anzusetzen. Die Zukunftskonferenz 
spannt einen Bogen von der Verzweiflung zur Hoffnung“ (Weis-
board/Janoff 2001).

Mit gruppendynamischen Selbstläufern umzugehen und diese im-
mer wieder in den Gesamtprozess zu lenken, ist Aufgabe der Mo-
deration und des klar durchdachten Veranstaltungsdesigns. Es 
braucht einen guten Plan und die Fähigkeit, im richtigen Moment 
von diesem klug abzuweichen. Die Moderationshaltung ist die einer 
wachen Gelassenheit. Sie interveniert eher dezent, ist an erforderli-
chen Stellen jedoch sehr präsent. Die Moderationssprache ist dabei 
wertschätzend, klar und konkret. Dies unterstützt die Großgruppe, 
sich gemeinsam zu finden und wieder eine funktionale Dynamik 
aufzunehmen.
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Wie demokratisch sind Großgruppenprozesse, da sie 
nicht versprechen können, repräsentativ zu sein?
Dialogische und deliberative Verfahren sind nicht repräsentativ. 
Dies wird Ihnen mitunter kritisch vorgehalten. Sie ermöglichen 
bei abgebildeter Meinungspluralität und ausreichend Zeit jedoch 
dynamische Lern- und Aushandlungsprozesse, die statistisch vali-
de Meinungsabfragen oder Online-Konsultationen nicht oder nur 
eingeschränkt liefern können. Prozesse in großen Gruppen können 
Lernkurven entwickeln, die Lernprozessforscher als besonders 
nachhaltig ansehen. Es geht hier um Lernkurven, die von einer hirn-
gerechten Dynamik leben: Sie sind mal flacher, wirken beruhigend 
und geben Sicherheit. Dann werden sie steiler, herausfordernder 
und es entsteht positiver Stress, um zu Innovationen vorzustoßen. 

Legitimation in demokratietheoretischer Sicht reduziert sich nicht 
auf eine numerische Frage. In Großstädten liegt die Wahlbeteili-
gung bei Kommunalwahlen meist deutlich unter 50 %. Der einzelne 
gewählte Stadtrat, Stadtverordnete oder Oberbürgermeister erhält 
real betrachtet nicht selten eine Zustimmung von weniger als 20 % 
der Wahlberechtigten. Prozesse von Bürgerbeteiligung sollten den 
Fokus nicht auf statistische Repräsentativität legen, die sie nicht 
erreichen können. Vielmehr ist Ihr Erfolgsrezept das Schaffen ei-
nes wirksamen Dialograhmens, in dem nicht nur altbekannte Argu-
mentationsmuster wiederholt werden. Statt Schubladendiskussio-
nen entsteht echter Dialog im Sinne des Quantenphysikers David 
Bohm. 

Meinungspluralität in Großgruppen zu sichern, ist ein Anspruch, 
der zunehmend und zu Recht eingefordert wird. Konstruktive Di-
aloge führen zu anderen Ergebnisqualitäten und über den Prozess 
hinaus wirksamen Lernerfahrungen als es eine Auswertung statis-
tisch repräsentativ gesammelter Einzelmeinungen vermag. Beide 
Ansätze können mitunter kombiniert oder durch zufallsgenerierte 
Teilnehmende ergänzt werden.
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Ein letzter Ortswechsel: Zurück im Schwarzwald
Die zweitägige Werkstatt ist zu Ende. Erschöpfung ist sichtbar. Da-
neben macht sich Erleichterung breit. Viele Gesichter sehen fröh-
lich aus und das Verabschieden beginnt. Manche haben es eilig, 
andere wiederum, die noch tags zuvor häufig auf die Uhr geschaut 
haben, sind jetzt die Ruhe selbst und suchen den Smalltalk. Es wird 
gelacht, gemeinsam ein Glas Saft oder Sekt getrunken.

Zeitraffer: Als einige Wochen später ein aus den Werkstattergebnis-
sen generierter Leitbildentwurf mit 70 Personen besprochen wird, 
trägt das Fundament der ersten Werkstatt. Der gemeinsame Ent-
wurfscheck gelingt. Hier und da wird um einzelne Worte gerungen, 
doch stets in konstruktiver Art. Es zählt niemand mehr die Erbsen. 
Es geht um das Ganze: ein gemeinsam auf den Weg gebrachtes kon-
kretes Ergebnis. Beim folgenden Erarbeiten von Leitmaßnahmen 
wird engagiert nach tragbaren Lösungen gesucht. Und einige Mo-
nate später wird ein zufriedener Minister gemeinsam mit den Pro-
zessbeteiligten das Leitbild Wutachschlucht offiziell unterzeichnen.

Vom Verlassen der Schubladen. Oder warum 
Großgruppenarbeit ohne Spiegelneuronen nicht 
möglich wäre.
Ohne die Rolle der Spiegelneuronen ist Empathie, Intuition und 
das Entstehen von Vertrauen nicht zu erklären. Die Hirnforschung 
entdeckte die Spiegelneuronen als besondere Nervenzellen in un-
serem Gehirn. Begegnen wir einem Menschen, produzieren diese 
Nervenzellen ein emotionales Spiegelbild des Anderen in unserem 
Hirn, d. h. wir können unser Gegenüber tatsächlich fühlen.

Professor Joachim Bauer arbeitet als Internist, Psychiater und 
Facharzt für Psychotherapeutische Medizin am Freiburger Uni-
versitätsklinikum. Mit seinen Büchern „Warum ich fühle, was Du 
fühlst“ und dem „Prinzip Menschlichkeit – Warum wir von Natur 
aus kooperieren“ übersetzte er die Erkenntnisse der Spiegelneuro-
nenforschung ins Allgemeinverständliche. Er macht deutlich, war-
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um wir gähnen, wenn andere gähnen oder weshalb wir ein Lächeln 
oft intuitiv erwidern.

Noch gibt es – soweit dem Autor bekannt – keine explizite Befor-
schung der neuronalen Grundlagen der Dynamik in Großgruppen. 
Phänomenologisch betrachtet sind Großgruppen jedoch immer 
dann erfolgreich, wenn ein Resonanzraum geschaffen werden kann. 

Nach Professor Bauer stellen Spiegelneuronen „einen gemeinsa-
men sozialen Resonanzraum bereit“ (Bauer 2007). Diesen zu ak-
tivieren, haben die methodischen Kniffe, die in diesem Beitrag be-
schrieben wurden, gemeinsam zum Ziel: von der Atmosphäre des 
Raumes, der gestalteten Dramaturgie, der Dynamik der wechseln-
den Gruppenzusammensetzung bis hin zur zeitlichen und inhaltli-
chen Rhythmik. 

Großgruppen bilden in gewissem Sinne komplexe Hirnprozesse im 
Außen ab. Sie „spiegeln“, was im Gehirn von uns Menschen passiert. 
„Man kann sagen“, so Joachim Bauer, „dass Spiegelnervenzellen das 
gemeinsame soziale Format sind, ein neurobiologisch bereitgestell-
tes Format für sozial geteilte Empfindungen des Handelns, Fühlens 
und des emotionalen Interpretierens“ (Bauer 2007). 

Thomas Metzinger, Philosoph mit Professuren an den Universi-
täten Mainz und Frankfurt, schreibt zur gesellschaftlichen und 
politischen Dimension der Spiegelneuronen: „Es ist aber auch so, 
dass diese Entdeckung für die politische Philosophie und für die 
Gesellschaftstheorie eine Bedeutung hat, weil sie uns das erste Mal 
verstehen lässt, wie Intersubjektivität ein historisches Phänomen 
war, das eine lange biologische Geschichte hat als Vorstufen in un-
bewussten, nicht sprachlichen, vorbegrifflichen Leistungen. Es ist 
sozusagen so, dass das Spiegelsystem im Menschen die Bedingung 
der Möglichkeit dafür ist, dass wir dann später auf einer ganz ho-
hen Ebene uns gegenseitig als rationale Individuen zueinander in 
Beziehung setzen können. Verblüffend dabei ist die Erkenntnis, 
dass unbewusste Leistungen das Fundament für menschliche Be-
gegnungen, Bindungen und gegenseitiges Verstehen sind. Das gibt 
uns neue Hinweise darauf, wie Gesellschaften überhaupt entstan-
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den sind, d. h., wie Tiere und Menschen gelernt haben, in Großgrup-
pen zusammen zu leben“ (nach Bauer 2007).

Rationalität und Intuition sind also keine Gegensätze. Intuition ist 
ein wesentlicher Bestandteil von Intelligenz. Dies lässt sich beson-
ders in Großgruppen immer wieder erleben. Das Überwinden von 
Abneigung oder Fremdheit, das Entstehen von Neugierde, das Öff-
nen für andere Sichtweisen oder das Entdecken von neuen Pfaden, 
erfolgt, wenn unsere Spiegelnervenzellen aktiviert sind. 

Wir wissen, dass dies letztlich unbewusst geschieht. Zugleich ist 
davon auszugehen, dass in der Prozessgestaltung und im Veran-
staltungsdesign förderliche Rahmenbedingungen dafür geschaffen 
werden können. Dazu zählen der Einsatz von Symbolen, das Kreie-
ren von Atmosphäre, der Einsatz von Musik sowie eine ernsthafte, 
aber zugleich humorvolle und empathische Grundeinstellung der 
Moderation. 
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Dr. Jan-Hendrik Kamlage1, Prof. Dr. Patrizia Nanz, MA 
Ina Richter

Ein Grenzgang – Informelle, 
dialogorientierte Bürgerbeteiligung im 
Netzausbau der Energiewende2

Die Transformation des Energiesystems kann nur mit erheblichen 
Anpassungen sowie einem Umbau der Netzinfrastruktur gelingen 
und stößt überall dort, wo konkrete Verantwortungsübernahme 
gefragt ist, auf zunehmende Mobilisierung und Protest. Um diesen 
Konflikten zu begegnen, werden immer häufiger die Wirkungen in-
formeller, dialogorientierter Bürgerbeteiligung betont. Der Beitrag 
arbeitet zum einen die empirischen Potenziale der Bürgerbeteiligung 
vor dem Hintergrund des Forschungsstandes heraus und zum ande-
ren die konkreten Herausforderungen, die daraus für die Planung 
und Umsetzung dieser Beteiligungsverfahren im Netzausbau entste-
hen. Hieraus werden Schlussfolgerungen zu Grenzen von informeller, 
dialogorientierter Bürgerbeteiligung gezogen. 

Einleitung
Die Energiewende ist eines der ambitioniertesten politischen 
Transformationsvorhaben in der bundesdeutschen Geschichte 
(Ethikkommission Sichere Energieversorgung 2011). Diese Sys-
temtransformation ist eng verknüpft mit dem zeitlich darauf ab-
gestimmten Um- und Ausbau der Stromnetzarchitektur. Der Tras-
senausbau gilt dabei als Flaschenhals der Energiewende, der die 
Voraussetzungen zur Marktintegration der Erneuerbaren Energien 
schaffen soll (bdew 2012; Schlacke/Kröger 2013). Der Ausbau des 
Übertragungsnetzes auf der Hoch- und Höchstspannungsebene ist 
eine enorme technische, ökonomische und gesellschaftliche Her-
ausforderung. Bis zum Jahr 2024 müssen laut Netzentwicklungs-
plan circa 2.750 Kilometer neue Trassen und raumgreifende Trans-
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formatoren im Übertragungsnetz gebaut und circa 3.050 Kilometer 
bestehenden Trassen optimiert und verstärkt werden (Bundes-
netzagentur 2015b, S. 7), um vor allem die im Norden und Osten 
Deutschlands produzierte Windenergie in die wirtschaftlich pros-
perierenden Verbrauchszentren im Süden und Westen zu transpor-
tieren. Den Schätzungen der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) zu 
Folge belaufen sich die Kosten des Ausbaus des On-shore Strom-
netzes je nach Szenario bis 2023 auf circa 22 – 26 Milliarden Euro 
(ÜNB 2013). Neuere Annahmen im Netzentwicklungsplan 2024 
gehen jedoch aufgrund der geänderten Regelung zur Erdverkabe-
lung von einer wesentlich höheren Summe aus (Bundesnetzagen-
tur 2015a, S. 102).

Die Proteste der Bürger, die komplexen Planungsverfahren, der 
Widerstand der Bundesländer, Landkreise und Kommunen, aber 
auch von Bürgerinitiativen und Anwohnern verzögern den Ausbau 
schon jetzt erheblich (Neukirch 2013). Derzeit dauern die Zulas-
sungs- und Planfeststellungsverfahren im Durchschnitt rund 10 
Jahre (dena 2010 S. 14). Durch das EnLAG plant die Bundesregie-
rung die Verfahrensdauer auf 4 bis 5 Jahre zu senken (Bundesre-
gierung 2013). 

Von den laut Bundesbedarfsplangesetz rund 6100 Kilometern be-
nötigter Trasse wurden bisher nur 65 Kilometer gebaut und rund 
350 Kilometer genehmigt. Im ersten Quartal 2016 wurden sechs 
Kilometer Trasse gebaut (Bundesnetzagentur 2016b).

Klar ist: Die Energiewende und der Trassenausbau sind auf die 
gesellschaftliche Akzeptanz3 und die Bereitschaft der lokalen Be-
völkerung angewiesen, die Risiken und negativen Auswirkungen 
dieser Entscheidungen zu tragen. Die Widerstände verdeutlichen, 
dass es weder Bundestag, Bundesrat und Landesregierungen noch 
Bundesnetzagentur und Planungsbehörden der Länder vermögen, 
den Ausbau der Netzinfrastruktur mit der nötigen Legitimität4 und 
in der Folge auch mit Akzeptanz auszustatten.

Neben einer umfassenden, verständlichen und transparenten In-
formationsvermittlung für die Öffentlichkeit (Hübner/Hahn, 2013) 
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gelten informelle,5 dialogorientierte Verfahren der Bürger- und Sta-
keholderbeteiligung ergänzend zu den Raumordnungs- und Plan-
feststellungsverfahren als ein Lösungsweg, um die Planungen mit 
Legitimität und Akzeptanz auszustatten (Hildebrand/Rau/Schwei-
zer-Ries, 2012; Kamlage/Nanz/Fleischer, 2014; Schneider/Bätjer, 
2013; Schnelle/Voigt, 2012). In diesen Beteiligungsverfahren wer-
den Anwohner, Netzbetreiber, Bürgerinitiativen, Umweltverbände, 
Experten, Planungsbehörden und Vertreter der Städte, Gemeinden 
und Landkreise frühzeitig, noch vor Aufnahme der formellen Pla-
nungsverfahren, zusammengebracht. Ziel ist dabei einerseits di-
rekt, transparent und ausgewogen über das Ausbauvorhaben und 
mögliche Risiken und Nachteile zu informieren und andererseits 
Möglichkeiten der Mitgestaltung bei der Planung des Trassenver-
laufs anzubieten (Kulturwissenschaftliches Institut Essen, 2015). 
Derartige Verfahren sind auf die Unterstützung von unabhängigen 
Moderatorinnen und Moderatoren sowie Expertinnen und Exper-
ten aus Verwaltung, Wissenschaft und Praxis angewiesen (Nanz/
Fritsche, 2012). Eingerahmt sind diese informellen Dialogverfah-
ren von Informationskampagnen der Netzbetreiber und Bundes-
länder, die mittels Zeitungsberichten, Homepages, Bürgerbüros 
und Informationsveranstaltungen die lokale Öffentlichkeit und die 
Betroffenen über das Vorhaben informieren (Hübner/Hahn, 2013). 

Im Folgenden skizzieren wir zunächst das Handlungsfeld Net-
zausbau mit den relevanten Akteuren, dem Rechtsrahmen und 
einzelnen Planungsprozessen. Dabei wird gesondert auf Beteili-
gungsmöglichkeiten in formellen und informellen Verfahren einge-
gangen. Daran anknüpfend arbeiten wir in einem zweiten Schritt 
die Potenziale dialogorientierter Bürgerbeteiligung auf Basis des 
empirischen Forschungsstandes heraus. Indem diese Potenziale 
mit den Rahmenbedingungen in Beziehung gesetzt werden, leiten 
wir in einem dritten Schritt Herausforderungen für die informellen 
Beteiligungsverfahren ab. Der Beitrag schließt mit Schlussfolgerun-
gen zu Grenzen dialogorientierter Bürgerbeteiligung am Beispiel 
des Netzausbaus. 
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Handlungsfeld Netzausbau
•	 Akteure: Das Handlungsfeld Netzausbau ist geprägt durch 

eine Vielzahl von Akteuren, die miteinander in formellen und 
informellen Arenen des föderalen Mehrebenensystems der 
Bundesrepublik verwoben sind. Über die grundsätzlichen 
Entscheidungen und Rahmenbedingungen des Netzausbaus, 
also die Fragen des „Ob“, entscheidet der Bund. Die Länder 
sind am Verfahren über den Bundesrat beteiligt. Die Fragen 
des „Wie“ werden in den regionalen Planungsprozessen unter 
Einbeziehung der Landkreise, Kommunen, Umweltverbände 
und weiterer Akteure verhandelt und festgelegt. Genau dort 
eskalieren oft die Konflikte (Zimmer/Kloke/Gaedtke 2012). 
Die konkrete Übernahme von Lasten und Risiken durch Hin-
nahme von raumgreifenden Transformatoren, Stromleitun-
gen und –masten erzeugt große Widerstände in der betroffe-
nen Bevölkerung (Perez-Carmona 2012). Die Mobilisierung 
sorgt dafür, dass Bürgerinitiativen entstehen und sich Bür-
germeister, Gemeinderäte, Landräte, Landesparlamentari-
er, Bundestagsabgeordnete und lokale Medien dem Protest 
anschließen und sich der öffentliche Widerstand verbreitert 
(Zimmer u. a. 2012; Neukirch 2013). Eine Eskalation kann 
Regionen des Widerstands hervorbringen, wie zum Beispiel 
an der Uckermarkleitung in Brandenburg oder der Trasse 
zwischen Wahle und Mecklar. Hier gründeten sich 19 Bür-
gerinitiativen und es wurden über 22.000 Einwendungen 
gegen die Trasse eingebracht (Zimmer u. a. 2012, S. 16). Die 
Proteste in den Landkreisen, Städten und Gemeinden tragen 
die Konflikte über Landtags- und Bundestagsabgeordnete in 
die politischen Arenen der Länder und des Bundes zurück. 
Dies zeigte sich beispielsweise im Jahr 2014 in Bayern, als 
der Ausbau der Suedlink Trasse auf Grund des Widerstandes 
in der Bevölkerung und des anstehenden Kommunalwahl-
kampfes trotz des von Bayern im Bundesrat befürworteten 
Bundesbedarfsplans ausgesetzt wurde. 
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Nach Neukirch lassen sich im Netzausbau drei Akteurs-
gruppen unterscheiden (2014, S. 8): Erstens die Netzbetrei-
ber, die für die Berechnung des Szenariorahmens und des 
Netzentwicklungsplans (NEP) sowie für die Planung und 
Realisierung der Trassen in den Planungsverfahren vor Ort 
verantwortlich sind; zweitens die Protestakteure: Bürgerini-
tiativen, Umweltverbände, Vertreter aus betroffenen Städten 
und Gemeinden, Landkreisen, oppositionelle Landtagsfrakti-
onen und Landesregierungen; und drittens Akteure auf der 
bundespolitischen Ebene, die für die Grundsatzentscheidun-
gen verantwortlich sind wie etwa die Bundesregierung, Mi-
nisterien, Bundesnetzagentur (BNetzA) (Neukirch 2013). 

Angesichts der zunehmenden Konflikte an den Stromtrassen 
setzen die Bundesregierung, die Länder und die ÜNB ver-
mehrt auf die Potenziale der Öffentlichkeits- und Bürgerbe-
teiligung, um Akzeptanz in der Bevölkerung für den Ausbau 
zu schaffen und die langjährigen Planungsprozesse zu ver-
kürzen. 

•	 Öffentlichkeitsbeteiligung in der Bedarfsplanung: Der Aus-
bau des Übertragungsnetzes verläuft in fünf Planungs- und 
Entscheidungsschritten: Auf der bundespolitischen Ebene 
wird der Bedarf an Stromtrassen im Rahmen des Szenario-
rahmens und des Netzentwicklungsplans ermittelt. Die Bun-
desregierung verabschiedet alle drei Jahre auf der Basis des 
NEP den Bundesbedarfsplan, der verbindliche Vorgaben ent-
hält. Der Plan bestimmt beispielsweise den Umfang des Netz-
ausbaus sowie die Anfangs- und Endpunkte der Trassen und 
legt die Mast- und Kabeltechnologie fest. Planungsprozesse 
auf den unteren Ebenen konkretisieren die Planungen und 
führen zur Umsetzung der Projekte. 

Nachdem über die energiepolitische Notwendigkeit in der 
Bundesbedarfsplanung entschieden wurde, folgt die Ausar-
beitung der Trassenverläufe. Die Trassen nach Netzausbau-
beschleunigungsgesetz (NABEG) werden zentral durch die 
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BNetzA in der Bundesfachplanung geplant und umgesetzt. 
Die Bundesfachplanung ersetzt dabei die Raumordnungs-
verfahren der Länder. In diesem Planungsschritt wird der 
Grobverlauf der Stromtrasse, der sogenannte Trassenkorri-
dor, zwischen den bereits feststehenden Anfangs- und End-
punkten festgelegt. Dabei wird der Verlauf ausgewählt, der 
die höchste Umweltverträglichkeit gewährleistet und die 
geringsten Raumnutzungskonflikte erzeugt. Vorhabenträger 
sind die ÜNB, die Anträge für Varianten der Trassenkorrido-
re vor Beginn der Planungsverfahren bei der BNetzA einrei-
chen. 

Nach Erhalt der Aufträge, richtet die BNetzA eine öffentliche 
Antragskonferenz aus, zu der die Träger öffentlicher Belange 
wie Kommunen, Behörden der Länder, Unternehmen, Ver-
bände und Vereinigungen eingeladen werden. Auf der Inter-
netseite der BNetzA und in örtlichen Tageszeitungen wird 
auf den Termin hingewiesen (§7 NABEG). Die Ergebnisse 
der Konferenz werden für einen Monat öffentlich ausgelegt 
und im Internet veröffentlicht (§2 Abs. 4 UVPG). Bürger ha-
ben dann die Möglichkeit, schriftliche Einwände abzugeben. 
Diese Einwände müssen durch die BNetzA auf einem Erör-
terungstermin beantwortet werden (§ 10 NABEG). Nach 
dem Ende der Konsultation entscheidet die BNetzA über den 
Trassenkorridor und veröffentlicht ihre Entscheidung im 
Bundesnetzplan (§17 NABEG).

•	 Öffentlichkeitsbeteiligung in der Planfeststellung: Nach der 
Bundesfachplanung finden auf Antrag der ÜNB die Planfest-
stellungsverfahren statt. Zuständige Planungsbehörde ist da-
bei die BNetzA. In den Verfahren werden der Trassenverlauf, 
Maststandorte und Anfahrtswege der Baufahrzeuge festge-
legt, um Trassenverläufe mit möglichst geringen Einwirkun-
gen auf Mensch und Natur zu gewährleisten. Der Planungs-
prozess beginnt mit der Einreichung des Antrages durch den 
ÜNB. Anschließend findet eine Antragskonferenz statt, auf 
der der Antrag vorgestellt wird. Zur Konferenz sind die Trä-
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ger öffentlicher Belange sowie Bürger teilnahmeberechtigt, 
ihre Einwände vorzubringen. Gleichzeitig werden der Antrag 
und die Umweltverträglichkeitsprüfung für die Dauer von 
einem Monat öffentlich ausgelegt und im Internet allen In-
teressierten zugänglich gemacht. Diese letzte Stufe der Um-
setzung des Trassenausbaus sieht sowohl eine Konsultation 
durch Stellungnahmen als auch eine mündliche Erörterung 
der Belange der Bürger vor. Hat die zuständige Behörde zu 
den einzelnen Einwänden Stellung genommen, beschließt sie 
nach Ablauf der vorgesehenen Fristen das Bauvorhaben in 
einem Planfeststellungsbeschluss.

•	 Informelle Öffentlichkeitsbeteiligung: Die formellen Beteili-
gungsmöglichkeiten in der Planfeststellung gehen nicht über 
die Einsichtnahme in die Planungsunterlagen und das Ein-
reichen von Stellungnahmen hinaus (Kubicek 2013, S. 68ff.). 
Sie wurden daher vielfach kritisiert. Hauptkritikpunkte sind 
dabei die mangelnde Transparenz und Öffentlichkeit der Pla-
nungsprozesse, die Unverständlichkeit der Informationen 
und fehlende Möglichkeiten des Dialoges und der Mitgestal-
tung (Albrecht, Grüttner, Lenk, Lück, & Rottmann 2010; Kam-
lage u. a. 2014; RWE AG 2012). Die Netzbetreiber reagieren 
auf diese Kritik. Im Jahr 2010 entwickelte Tennet zusammen 
mit der Landesregierung, der Wirtschaft und Umweltver-
bänden die Netzentwicklungsinitiative Schleswig-Holstein. 
Dabei wurden vorgezogene Informations- und Beteiligungs-
möglichkeiten für Bürger an der Westküstentrasse erprobt 
(Hübner/Hahn 2013). Allein entlang der SüdLinktrasse 
führte Tennet 2014 über 270 Informations- und Diskussi-
onsveranstaltungen durch. Auch andere ÜNB erproben neue 
Wege der Öffentlichkeitsbeteiligung, zum Teil in Koopera-
tion mit Landesministerien. 50Hertz hat im Jahr 2013 mit 
dem Wirtschaftsministerium des Landes Brandenburg eine 
„Vereinbarung zur besseren Information und Beteiligung bei 
Leitungsbauprojekten“ (Land Brandenburg/50Hertz 2013) 
geschlossen. In diesem bekennt sich das Unternehmen zu 
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einer Reihe von Maßnahmen für eine verständliche und um-
fassende Informationsvermittlung und einem frühzeitigen 
Dialog mit den Bürgern und lokalen Akteuren vor Aufnahme 
der Planungsverfahren. Der Netzbetreiber TransnetBW hat 
während der Antragserstellung im Jahr 2013 damit begon-
nen, Bürger an der Trasse Bünzwangen und Goldshöfe in Ba-
den-Württemberg an der Suche nach einem Trassenkorridor 
im Planungsprozess zu beteiligen. 

Potenziale der informellen, dialogorientierten 
Bürgerbeteiligung
Das Potenzial der dialogorientierten Beteiligungsverfahren und die 
Erwartungen der Bevölkerung daran teilzunehmen arbeiteten Rau 
et al. empirisch heraus. Die Autoren zeigen, dass die Mehrheit (80 
bis 90 Prozent) der Anwohner eine frühzeitige und umfassende 
Information zu den Vorhaben im Netzausbau wünscht. Zwischen 
70 und 80 Prozent der Befragten gaben weiterhin an, sich in Be-
teiligungsprozessen einbringen zu wollen, um an Entscheidungen 
mitzuwirken (Rau/Schweizer-Ries/Hildebrand 2012). Dabei wün-
schen sich die Befragten, dass ein breites Spektrum an Informa-
tionsveranstaltungen, Angeboten zur Mitgestaltung und weitere 
Medien (z. B. Internet, Zeitungen etc.) als Informationsquellen vor-
liegen (Hildebrand u. a. 2012). Die Akzeptanz eines Beteiligungs-
prozesses und der daraus resultierenden Ergebnisse werden vor 
allem durch die wahrgenommenen Gerechtigkeit und Fairness der 
Verfahren bestimmt (Schweizer-Ries/Zoeller/Rau 2010).

Für den Trassenausbau liegen bisher wenige Fallstudien vor, die mit 
unterschiedlichen disziplinären Hintergründen und Forschungsde-
signs Konflikte im Netzausbau sowie Planungs- und Beteiligungs-
prozesse analysieren. 

Schweizer-Ries et al. (2010) analysieren aus sozialpsychologischer 
Sicht die Akzeptanzbildung im Netzausbau. Anhand von Interviews 
und den Daten einer quantitativen Befragung zeigen die Autoren, 
dass es an Information und Wissen über das Vorhaben fehlt, ob-
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wohl ein großes Interesse vorliegt. Die Teilnehmenden sprechen 
sich für eine transparente und neutrale Information über die Vor-
haben und für die Möglichkeiten mitzugestalten aus (2010, S. 27). 
Dabei äußern sie sich kritisch zu den Planungsprozessen, die diese 
Ansprüche nicht einlösten und wünschen sich mehr Informations-
veranstaltungen. Perez-Carmona (2012) leitet in seiner sozialwis-
senschaftlichen Akzeptanzanalyse auf der Basis von Interviews und 
Literaturstudien her, dass der Widerstand von Bürgern ein „viel-
schichtiges Dilemma“ (Perez-Carmona 2013, S. 155) sei, bei dem 
die Motive Risikoaversion, Eigeninteresse und mangelndes Ver-
trauen wie Ungerechtigkeitsempfinden zusammenwirken. In der 
Analyse erweisen sich die Motive Eigeninteresse und Risikoaversi-
on als zentrale Faktoren für die Erklärung der Nicht-Akzeptanz (Pe-
rez-Carmona 2012). Der Autor schlussfolgert, dass es eines besse-
ren Verständnisses bedarf, warum Bürger im Einzelfall Widerstand 
leisten. Dafür gilt es, Wege des Dialogs zwischen Betroffenen und 
Entscheidungsträgern anzustreben und Möglichkeiten des mode-
rierten Austauschs weiterzuentwickeln (Perez-Carmona 2013).

Schnelle und Voigt (2012) zeigen in ihrer explorativen Analyse zum 
Konflikt um die “Thüringer Strombrücke“, dass ein sachlicher und 
faktenbasierter Diskurs auf Augenhöhe zwischen Bürgerinitiati-
ven, Vorhabenträger und Landesregierung in den Planungsprozes-
sen nicht erreicht wurde. Die Kommunikation des Vorhabens durch 
Netzbetreiber und Planungsbehörden wird dabei als Schwachstelle 
identifiziert. Die Autoren kritisieren die unzureichende Informati-
onsvermittlung im Rahmen der informellen Informationsveranstal-
tungen des Netzbetreibers und der Raumordnungs- und Planfest-
stellungsverfahren. Zimmer, Kloke und Gaedtke (2012) arbeiteten 
in einer Diskursanalyse des Fallbeispiels Uckermarkleitung Dimen-
sionen des Konfliktes heraus. Die befragten Trassengegner empfan-
den den Planungs- und Entscheidungsprozess als unfair und von 
Profitinteressen geleitet. Es ist nicht gelungen, während des Pro-
zesses zwischen den Parteien Vertrauen aufzubauen und zu einem 
tragfähigen Austausch zu gelangen. 
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Hübner und Hahn (2013) untersuchen in ihrer sozial- und umwelt-
psychologischen Studie weitere Faktoren der Akzeptanzbildung. 
Der Schwerpunkt der Studie lag dabei auf den Möglichkeiten der 
informellen Öffentlichkeitsbeteiligung der Anwohner. Die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH) veranstaltete an der Trasse Regionalkon-
ferenzen und Bürgerdialoge, in denen Bürger über den Ausbau 
informiert wurden. Die Studie, die auf Experteninterviews und 
Befragungen von Anwohnern beruht, verweist auf die Notwendig-
keit frühzeitiger und überzeugender Kommunikation sowie eines 
angemessenen Prozessmanagements. Letzteres sollte klar festle-
gen, an welchen Stellen offene Gestaltungsspielräume vorliegen. 
So kritisierten die Befragten, dass in der ersten Beteiligungsphase 
(Regionalkonferenzen und Informationsmaßnahmen der Kreise, 
des ÜNB und Ministeriums) noch keine Informationen zu den Tras-
senvarianten zur Diskussion standen. Informationen, die zu diesem 
frühen Planungsstand noch nicht verfügbar waren, dienten einigen 
Befragten als Begründung für Vorwürfe wie Intransparenz von Pla-
nungen und Scheinbeteiligung (Hübner & Hahn 2013, S. 21f.). 

Molinengo und Danelzik (2016) initiierten im Rahmen ihrer Akti-
onsforschung gemeinsam mit dem Netzbetreiber TenneT TSO zwei 
komplexe, den formellen Planungsverfahren vorgelagerte Betei-
ligungsprozesse zur Übertragungsleitung „Ostbayernring“ (Win-
discheschenbach und Schwandorf). Ziel der Prozesse war es, den 
Bürgern konkrete Mitsprache bei der Planung von Trassenvarian-
ten zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden sogenannte Tras-
senuntersuchungsteams (TUT) gebildet, in denen zufällig ausge-
wählte BürgerInnen, BürgermeisterInnen, VertreterInnen lokaler 
Verbände, zuständiger Ämter und Planungsbehörden sowie des 
Netzbetreibers detaillierte Planungen der Trassenvarianten aus-
arbeiteten. Diese Planungen wurden der lokalen Bevölkerung in 
Bürgerveranstaltungen umfänglich erläutert. Wie die empirische 
Befragung der Beteiligten im Fall Windischeschenbach zeigte, hat 
sich das TUT zu einem Ort entwickelt, in dem gegenseitiges Ver-
trauen aufgebaut wurde. Gleichzeitig stieg die Begründungsqua-
lität für die vorgeschlagene Trassenvariante des Netzbetreibers 
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und insgesamt konnte eine große Zufriedenheit mit dem Prozess 
konstatiert werden. Im Fall Schwandorf gab es mehr Protest und 
Widerstand aufgrund eines weniger aufwendigen und durch Ten-
neT alleine umgesetzten Prozesses. Als wichtige Einflussfaktoren 
hierfür diskutieren die Autoren das Beteiligungsdesign sowie die 
Rolle der Moderation, die kontinuierlich auf die Mobilisierung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Rechenschaftspflicht des 
Netzbetreibers hinwirkte (ebd., S. 105). Beide Beteiligungsprozes-
se verdeutlichen, dass Bürgerbeteiligung bei derartig komplexen 
Infrastrukturplanungen störanfällig und voraussetzungsreich ist. 
„Rezeptwissen“ für Bürgerbeteiligung ist damit wenig instruktiv, 
vielmehr bedarf es einer fallspezifischen Gestaltung von Bürgerbe-
teiligung (dazu auch Richter et al. 2016, S. 19ff.). 

Die Netzbetreiber experimentieren seit 2012 mit ergänzenden 
informellen Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung, die den Pla-
nungsprozessen vorgelagert sind. Abgebrochene Beteiligungspro-
zesse wie an der Trasse Bünzwangen-Goldshöfe in Baden-Würt-
temberg und gescheiterte Informationsveranstaltungen von 
Amprion wie beispielsweise in Kulmbach an der Gleichstrompassa-
ge Süd-Ost und der eskalierende Konflikt um den Südlink in Bayern 
tragen jedoch zur allgemeinen Ernüchterung bei (Auer & Sebald 
2014). Das Dialogverfahren Bünzwangen-Goldshöfe zeigte die He-
rausforderungen des Netzausbaus exemplarisch auf. Hier hat der 
Netzbetreiber TransnetBW während der Antragserstellung im Jahr 
2013 damit begonnen, Bürger an der Suche nach einem möglichst 
konfliktarmen Trassenkorridor im Raumordnungsverfahren zu be-
teiligen. Nach massiven Protesten gegen den Bau der Trasse in der 
Region Göppingen, Ostalb und Rems-Murr durch lokale Bürgerini-
tiativen, Landkreise, Bürgermeister, Gemeinderäte, Bundestagsab-
geordnete, Landtagsabgeordnete und Medien wurde der Prozess 
unterbrochen. Die Beteiligten forderten mehr Zeit für die Aufar-
beitung von Informationen während der Trassierungswerkstätten 
(TransnetBW 2013a, 2013b). Abgebrochen wurde das informelle 
Verfahren, nachdem der Bedarf der Trasse nach Vorlage eines Gut-
achtens und nochmaliger Prüfung der Netzbetreiber nicht mehr 
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festgestellt wurde. Die Proteste in der Region zeigen, dass einer der 
wesentlichen Schwachpunkte die transparente und gut begründe-
te Bedarfsermittlung ist (kritisch zur Bedarfsermittlung vgl. auch 
Obermair/Jarass 2014). 

Der empirische Forschungsstand zeigt die theoretischen Potenziale 
der informellen Bürgerbeteiligung im Netzausbau auf und verdeut-
licht, wie schwer diese Potenziale in der tatsächlichen Umsetzung 
einzulösen sind. 

Ausgewählte Herausforderungen für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung
Die bisherigen Erfahrungen im Netzausbau verdeutlichen die 
schwierigen Rahmenbedingungen, unter denen informelle, dialo-
gorientierte Bürgerbeteiligung im Rahmen der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Netzausbau stattfindet. Wir zeigen nun anhand fünf 
zentraler Herausforderungen, die besonderen Schwierigkeiten für 
die Planung und Umsetzung solcher Prozesse auf.

•	 Das Lastenproblem: Die Energiewende und der Netzausbau 
führen zu einer zunehmenden Sichtbarkeit und Erfahrbar-
keit der Energieerzeugung und des Energietransportes (Hil-
debrand et al 2012). Der Umfang des Infrastrukturausbaus 
und die Eingriffstiefe in die Lebenswelt der Menschen, der 
Flora und Fauna stellen große Herausforderungen für die Be-
teiligung im Netzausbau dar. Viele Bürger tragen individuell 
die Lasten der Energiewende, sei es durch Trassenverläufe 
in ihrem direkten Wohn- und Lebensumfeld, gesundheitliche 
Risiken durch elektromagnetische Strahlung, die finanzielle 
Entwertung ihres Eigentums und die Veränderung von Land-
schaftsbildern durch die bis zu 70 Meter hohen Masten (sie-
he Tabelle 1 sowie DUH 2013; Zimmer u. a., 2012)

An manchen Orten bündeln sich die Belastungen durch Inf-
rastrukturprojekte, wie etwa im Fall der „Thüringer Strom-
brücke“ oder auch im niedersächsischen Delligsen entlang 
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der Trasse Wahle-Mecklar (Schweizer-Ries u. a. 2010, S. 20). 
Neben Stromleitungen belasten in diesen Fällen weitere lini-
enförmige Infrastrukturen wie Autobahnen und ICE-Trassen 
die Regionen. 

Herausforderungen für die Beteiligungsverfahren: Bürgerbe-
teiligungsverfahren stehen vor der Aufgabe, unterschiedliche 
Lasten und Risiken mit den Betroffenen gemeinschaftlich zu 
beraten und gerecht zu verteilen. Dialogverfahren zielen da-
bei auf eine Versachlichung der Diskussion und eine fakten-
basierte Information über Risiken und Lasten ab. Idealerwei-
se bieten die Verfahren aber auch Kommunikationsräume 

Tabelle 1:	 Auswirkungen des Netzausbaus , Quelle: Plan N 2.0, DUH (2013)

•	 Wirtschaftliche Aufträge in der 
Region für den Bau der Trassen

•	 Entschädigung der Flächenin-
haber für die Belastungen durch 
Baustellen und Masten

•	 Anschluss von lokalen Windener-
gieparks und anderen dezentra-
len Energien in der Region.

•	 Beitrag zur gesellschaftlich ge-
wollten Energiewende

•	 Entwertung von Eigentum/
Grundstücken und Immobilien 
durch Trassen im Wohnumfeld

•	 Gesundheitliche Risiken durch 
elektrische und magnetische 
Felder im Wohnumfeld 

•	 Lärm durch Spannungsentladun-
gen & Transformatoren an den 
Gleichstromtrassen im Wohnum-
feld

•	 Beeinträchtigung der landwirt-
schaftlichen Nutzung auf Äckern 

•	 Abwertung von Freizeit und Er-
holungsräumen für lokale Bevöl-
kerung, Besucher und Touristen

•	 Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes von Natur- und 
Kulturlandschaften

•	 Kollisionsrisiko und Stromschlag-
gefahr für Vögel

Positiv: Negativ:

Gerechte Verteilung 
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für sachunabhängige, normativ-ethische Aspekte, wie bei-
spielsweise Fragen nach Verteilungsgerechtigkeit der Lasten 
oder über Konflikte der Betroffenen mit den Behörden und 
Netzbetreibern. Diese Themen überlagern oft die Beratun-
gen und verhindern die Suche nach gemeinsamen Lösungen. 
Erst wenn Konflikte bearbeitet sind und Vertrauen aufgebaut 
ist, sind die Grundlagen für die Beratungen der Sachinforma-
tionen gelegt. Insgesamt ist dabei eine faire Gestaltung der 
Verfahren von zentraler Bedeutung.

•	 Das Mehrebenenproblem: Die komplexe Struktur der Ent-
scheidungs- und Planungsprozesse im Netzausbau behin-
dert die Beteiligung der Bürger. Entscheidungen über das 
„Ob“ und das Ausmaß des Stromnetzausbaus werden auf 
der bundespolitischen Ebene gefällt, während die Fragen 
des „Wie“ in den Planungsprozessen auf kommunaler Ebene 
verhandelt werden. Die Folge dieser föderalen Abschichtung 
der Entscheidungsspielräume: Die Mitwirkungs- und Gestal-
tungsmöglichkeiten der Bürger verringern sich substanziell 
von der bundespolitischen zur lokalen politischen Ebene 
(Volkert 2013, S. 133). Zudem erschwert das Partizipations-
paradox die Situation (DUH 2013). Das Paradox besagt, dass 
dann, wenn die Gestaltungsmöglichkeiten am größten sind, 
nämlich in der Phase der Planung und Politikformulierung, 
das Interesse und die Mobilisierung von Bürgern aufgrund 
der hohen Abstraktion der Planung, der (noch) geringen In-
formationen, der Komplexität des Themas und der zumeist 
noch unklaren Betroffenheit am geringsten ist (DUH 2013). 
Demgegenüber ist die Betroffenheit und das Interesse der 
Bürgerschaft dann am höchsten, wenn es nur noch geringe 
Gestaltungsmöglichkeiten gibt und die Implementierung der 
Politik kurz bevor steht. Dies hat Folgen: Für die betroffenen 
Bürger sind die geringen Mitwirkungsmöglichkeiten in den 
Planungsprozessen auf lokaler und regionaler Ebene kaum 
nachvollziehbar. 
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Herausforderungen für die Beteiligungsverfahren: Aufgabe 
in den Verfahren ist es, den Beteiligten die geringen Mitwir-
kungsmöglichkeiten transparent und nachvollziehbar zu ver-
mitteln und auf dieser Basis ein von allen getragenes Mandat 
für die Beratungen zu erlangen. Für die Organisatoren von 
Beteiligungsverfahren bedeutet dies, Antworten auf Fragen 
nach dem „Warum“ und „Wie“, wie beispielsweise zu Fragen 
des Bedarfs der Trasse oder beschlossene technische Lösun-
gen, zu haben und diese teilweise komplexen Informationen 
nachvollziehbar zu vermitteln. 

•	 Inkongruenzen zwischen den politischen Ebenen: Die Kri-
tik an der Bedarfsermittlung verdeutlicht, dass es wichtig 
ist, dass Bundesregierung, BNetzA, Landesregierungen und 
Netzbetreiber transparent und nachvollziehbar den Be-
darf an Trassen begründen und mit einer Stimme sprechen. 
Gegensätzliche Bedarfsbewertungen der Akteure auf der 
Landes- und Bundesebene lösen Misstrauen sowie Unver-
ständnis in der Bevölkerung aus und befördern den Protest. 
Sie geben Anlass dazu, zuvor als legitim anerkannte Proze-
duren der Verwaltungspraxis in Frage zu stellen und lassen 
die Einsicht in die Notwendigkeit des Netzausbaus schwin-
den. Inkongruente Bedarfsbewertungen bilden eine zentra-
le Ursache für mangelnde Akzeptanz von Leitungsprojekten 
(Schweizer-Ries u. a. 2010, S. 24). 

Herausforderungen für die Beteiligungsverfahren: Beteili-
gungsverfahren auf der lokalen Ebene zielen darauf ab, die 
Bevölkerung und Stakeholder bei der Bestimmung des Ver-
laufs und der Ausgestaltung eines Trassenvorhabens vor Ort 
zu beteiligen. Die Beratungen basieren auf der Annahme, 
dass die Bedarfsfrage – also das „Ob“ – für die Beratenden 
rational nachvollziehbar ist und vorab akzeptiert wurde. Oft 
jedoch hinterfragen die Betroffenen den Bedarf einer Leitung 
und thematisieren diesen in Verfahren, in denen es um das 
„Wie“ geht und verweisen dabei auf Forderungen aus der 
Politik. Die Aufgabe ist nun, im Rahmen der Gestaltung und 

Widersprüchliche 
Bedarfsbewertungen

Umgang mit 
Zweifeln bei der 

Bedarfsfrage



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 71

Umsetzung von Beteiligungsprozessen einen Umgang mit 
diesem Problem zu finden.

•	 Die Planungsprozesse: Die Planungsprozesse sind ungeeig-
net für dialogorientierte Bürgerbeteiligung. Sie zielen vor al-
lem auf den individuellen Interessensschutz ab und sichern 
die Legalität und sachliche Richtigkeit der Verwaltungsent-
scheidungen. Im Mittelpunkt dieser Planungsprozesse stehen 
Personen, deren subjektive Rechte durch den Trassenausbau 
gegebenenfalls verletzt oder beeinträchtigt werden. Beteili-
gungsberechtigt an den Planungsverfahren sind nur jene, die 
den Nachweis der Betroffenheit im juristischen Sinne erbrin-
gen können (Volkert 2013). Ein Dialog mit einer möglichst 
repräsentativen Gruppe, die eine lokale Bevölkerung in ihren 
soziodemographischen Merkmalen widerspiegelt (z. B. Alter, 
Geschlecht, Bildung), und die idealer Weise die Abwägung 
von Individualinteressen von Betroffenen mit den Interes-
sen einer Gemeinschaft ermöglicht, sind nicht möglich. Da-
rüber hinaus werden in diesen Verfahren Planungen nicht 
gemeinschaftlich entwickelt. Erst nach der Erstellung der 
Entscheidungsvorlage durch die Planungsbehörden gibt es 
die Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen. Im späteren 
Verlauf der Verfahren sind dann mündliche Stellungnahmen 
in den Anhörungen vorgesehen. Die Öffentlichkeitsbeteili-
gung in den Planungsprozessen dient neben der Schaffung 
der Rechtssicherheit durch die Bearbeitung von juristisch 
relevanten Einwänden auch der Verbesserung der Informa-
tionsgrundlage für die Entscheidungen der Verwaltung (Vol-
kert 2013, S. 136).

Herausforderungen für die Beteiligungsverfahren: Die we-
nigen Mitwirkungsmöglichkeiten in den Planungsprozes-
sen rühren einerseits von der Art der Beteiligung, die mit 
Stellungnahmen zu vorgelegten Entscheidungsgrundlagen 
die höchste Beteiligungsintensität erreichen. Anderseits ist 
der Adressatenkreis, der Stellungnahmen abgeben darf, ju-
ristisch definiert. Die Planungsprozesse sind daher nicht 
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geeignet, gesellschaftliche Interessens- und Wertkonflikte 
dialogisch zu bearbeiten und in die Politikformulierung ein-
zubinden aufgrund der Zusammensetzung der Teilnehmer-
schaft. Komplexere, informelle Dialogverfahren vermögen 
dies, müssen aber mit den formellen Planungsprozessen ver-
zahnt werden, damit die Ergebnisse der Beratungen wirksam 
dort eingebracht werden können. 

•	 Das Komplexitätsproblem: Viele Entscheidungen der Netz-
planung sind für Laien nur schwer zu verstehen und zu be-
urteilen. Die Komplexität ergibt sich direkt aus dem Mehr- 
ebenenproblem. Darüber hinaus stellen sich Fragen der tech-
nischen Machbarkeit und schwer einzuschätzender techni-
scher Innovationen wie beispielsweise der Erdkabeltechnik. 
Hinzu kommen die Anwohnerinteressen im Hinblick auf die 
unklaren gesundheitlichen Auswirkungen von elektromag-
netischen Feldern, die der Trassenausbau mit sich bringen 
kann. Schließlich müssen die Auswirkungen des Netzausbaus 
auf den Umwelt- und Landschaftsschutz bedacht werden. Die 
Folge dieser Komplexität sind politische Konflikte und Ver-
zögerungen der Planungsabläufe. Um zwischen diesen ver-
schiedenen Interessen einen Ausgleich zu finden, braucht es 
einen gemeinsamen Wissensstand über die grundsätzlichen 
Ziele und Themen der Energiewende und der bislang vor-
handenen Lösungsansätze. 

Herausforderungen für die Beteiligungsverfahren: Die hohe 
sachlich-technische wie prozedurale Komplexität beim Netz- 
ausbau erfordert Beteiligungsverfahren, in denen analyti-
sches Wissen von Fachleuten integriert wird und verträgli-
che Lösungen im gemeinsamen Dialog mit Bürgern abgewo-
gen werden. Ein derartiger Prozess erfordert ausreichend 
zeitliche und finanzielle Ressourcen, um verschiedene fachli-
che Perspektiven und Stellungnahmen zusammenzubringen. 
Gleichfalls stellt er hohe Anforderungen an die individuellen 
Kapazitäten der Beteiligten, um fachliche Informationen ver-
arbeiten und auf dieser Basis abwägen zu können.
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Schlussfolgerungen
Der Forschungsstand zur Akzeptanzbildung und Beteiligungsmög-
lichkeiten im Netzausbau verdeutlicht zweierlei: Erstens, dass die 
Betroffenen umfassend und verständlich über die Vorhaben infor-
miert werden wollen. Und zweitens wünschen sie, dass sie sich 
direkt in die Gestaltung des Trassenverlaufs einbringen können, 
wenn sie die Lasten und Risiken des Netzausbaus tragen sollen. Der 
erfolgreiche Um- und Ausbau der Netzinfrastruktur hängt daher 
von der gelungenen Einbindung der betroffenen Akteure (Bürger 
sowie Stakeholdern) ab. Dafür bieten sich vor allem informelle, di-
alogorientierte Beteiligungsverfahren an, die die formellen, wenig 
beteiligungsoffenen Planungsverfahren sinnvoll ergänzen und mit 
diesen verzahnt sein sollten.

Der Netzausbau bietet dabei Rahmenbedingungen, die die Grenzen 
der Beteiligung in diesem Konfliktfeld markieren und zum Schei-
tern der informellen Verfahren führen können. Planer und Planer-
innen von dialogorientierten Bürgerbeteiligungsverfahren sind mit 
zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Unser Beitrag hat 
fünf zentrale davon herausgearbeitet:

1.	 das Problem der Lastenverteilung

2.	 die fragmentierte Mehrebenenpolitik des Netzausbaus

3.	 vorhandene Inkongruenzen zwischen politischen Entschei-
dungsebenen

4.	 für die dialogorientierte Beteiligung weitgehend ungeeigne-
ten formelle Planungsprozesse und

5.	 die Komplexität des Netzausbaus. 

Informelle Bürgerbeteiligungsverfahren im Netzausbau erfordern 
gute Planung, ausreichende Ressourcenausstattungen, unabhän-
gige Moderation sowie eine aufbereitete Vermittlung der Informa-
tionen und nachvollziehbare Antworten auf die Frage des Bedarfs 
der Trasse. Idealerweise bieten Dialogverfahren zudem Raum, um 
normativ-ethische Fragen wie Verteilungsgerechtigkeit der Lasten 

Verzahnung 
der formellen 
Planungsverfahren 
mit informeller 
Beteiligung

Zentrale 
Herausforderungen 
für Beteiligung



74 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #2

mit den Bürgern zu erörtern. Sichergestellt werden sollte, dass die 
Ergebnisse der vom Vorhabenträger verantworteten informellen 
Prozesse in die Planungsverfahren einfließen und dort auch be-
rücksichtigt werden.
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Anmerkungen
1 Besonderer Dank gebührt Jan Warode für die tatkräftige Unterstützung.
2 Dieser Beitrag ist eine stark gekürzte Fassung des Buchkapitels An den Grenzen 
der Bürgerbeteiligung: Informelle, dialogorientierte Bürgerbeteiligung im Netzausbau 
der Energiewende, in: Holstenkamp, Lars/Radtke, Jörg (Hrsg.) (i. E.): Sammelband 
Energiewende und Partizipation – Transformationen von Gesellschaft und Technik, Verlag für 
Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
3 Mit Akzeptanz sind die empirisch feststellbaren, individuellen Motive der Menschen, 
Entscheidungen, Verfahren und Akteure anzunehmen, gemeint. Akzeptieren kann aktives 
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einwilligen, schlichtes hinnehmen oder lediglich billigen bedeuten. Akzeptanz bezieht sich 
daher nicht ausschließlich auf den Beteiligungsprozess und ist nicht notwendigerweise an diesen 
gebunden. 
4 Legitimität fokussiert auf die normative Anerkennungswürdigkeit politischer Prozesse. In 
dialogorientierten Beteiligungsverfahren basiert Legitimität auf dem kollektiven, diskursiven 
Prozess der Legitimation. Anerkennungswürdigkeit verdienen Beteiligungsprozesse aufgrund der 
diskursiven Herstellung von Empfehlungen und Entscheidungen, wenn deren Genese in einem 
Prozess verläuft, der nach anerkannten Maßstäben der Gerechtigkeit und Fairness gestaltet ist. 
5 Informell bedeutet, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung freiwillig ist und vom Willen der 
Netzbetreiber als Vorhabenträger abhängt. Die Beteiligungsprozesse variieren aufgrund dessen 
stark in Art, Form und Qualität. Bürger, Kommunen, Kreise und Verbände haben keinen 
rechtlichen Anspruch auf die Umsetzung informeller Beteiligungsprozesse (Kamlage/Nanz/
Fleischer, 2014).
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Ute Bertrand

Wie Unternehmen Protest managen und 
Beteiligung simulieren

Wo Bürgerinitiative drauf steht, muss keine Bürgerinitiative drin 
stecken. Unternehmen nutzen das positive Image von Graswurzelbe-
wegungen, um unter dem Deckmantel zivilgesellschaftlichen Engage-
ments die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Das stellt auch For-
mate zur Bürgerbeteiligung vor neue Herausforderungen. Recherche 
und Transparenz sind nötig, um verdecktes Protestmanagement öf-
fentlich zu machen und die bloße Inszenierung von Beteiligung zu 
durchkreuzen.

Wenn Konzerne den Protest managen
Dank einer selbstbewussten und gut informierten Zivilgesellschaft 
gelingt Investoren die Durchsetzung neuer Großprojekte nach dem 
Motto „Augen zu und durch“ immer schlechter. Massenproteste, 
Gerichtsverfahren, Imageschäden und zeitliche Verzögerungen 
sind die Folge. Es läuft nicht rund für die Projektträger – und das 
kostet sie Zeit, Geld, Reputation und Nerven. Daher hat sich in der 
Unternehmenskommunikation der Fokus verschoben: weg von der 
Frage, wie sich Protest vermeiden lässt, hin zu Plänen, wie Protest 
zu managen ist. Protest wird also von vornherein mitgedacht und 
eingeplant.

Dieser Ansatz passt zum aktuellen Konzept des Stakeholder-Ma-
nagements. Der betriebswirtschaftliche Blick, der sich zunächst 
nur auf die Ansprüche der Shareholder richtete, hat sich geweitet 
und erfasst inzwischen alle relevanten Stakeholder. Auch Vertre-
ter von Protestgruppen werden als Stakeholder wahrgenommen, 
um sie als einen Faktor neben anderen in das Managementkonzept 
einzupassen. Protestmanager wollen möglichst frühzeitig erfahren, 
welche Anspruchsgruppen mit welchen Argumenten, Aktionsfor-

Protestmanagement 
statt -vermeidung

Stakeholder-
Management
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men und Intensitäten protestieren werden – und diesen Protesten 
möglichst sanft und leise den Wind aus den Segeln nehmen. Zudem 
richtet sich ihr Interesse darauf, Gruppen zu identifizieren, die für 
die eigenen Ziele zu aktivieren und als Druckmittel einzusetzen 
sind.

Protestmanagement setzt auf intensives Ausforschen der An-
spruchsgruppen, auf Beteiligung über diverse Dialogformate und 
auch darauf, dass Unternehmen selbst unter dem zivilgesellschaft-
lichen Deckmantel aktiv werden. Das Spektrum dieser aktuellen 
PR-Strategien hat im September 2015 eine Tagung unter dem Ti-
tel „Wenn Konzerne den Protest managen“ beleuchtet. Sie fand an 
der Humboldt-Universität Berlin statt und wurde gemeinsam von 
Robin Wood, der Linken Medienakademie, LobbyControl und dem 
Onlineportal klimaretter.info organisiert. ReferentInnen aus Be-
wegung, Wissenschaft, Medien und Kommunikationsguerilla ana-
lysierten Methoden des Protestmanagements in verschiedenen 
gesellschaftlichen Konfliktzonen und debattierten mit rund 170 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern wirksame Gegenmittel.1 

Achtung, Dialogfalle! 
Das Konzept der Bürgerbeteiligung wird durch Protestmanage-
ment zweifach herausgefordert: 

Zum einen nutzen Protestmanager Beteiligungsverfahren wie 
Unternehmensdialoge und Runde Tische zur bloßen Akzeptanz-
beschaffung. Bei solchen Veranstaltungen fehlt die Grundlage für 
ein gleichberechtigtes Agieren an einer gemeinsamen Zielstellung. 
Warnzeichen sind, wenn die Rahmenbedingungen für Gespräche 
einseitig bestimmt werden, die Ressourcen (Zeit, Geld, Informati-
onen) ungleich verteilt sind und vorher nicht klar abgesteckt ist, 
welchen Verhandlungsspielraum es gibt. Ulrike Donat betont da-
her im Kursbuch Bürgerbeteiligung #1 zu Recht, wie wichtig vor 
dem Beginn von Gesprächen die „Aushandlung der ‚Spielregeln‘“ 
ist, etwa zu Zielen, Ergebnisoffenheit, Teilnehmerkreis, Moderation 
und Öffentlichkeit (Donat 2015). Eine Dialogfalle schnappt regel-
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Mitsprache
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mäßig dann zu, wenn ergebnislose Gespräche hinter verschlosse-
nen Türen geführt werden, um eine öffentliche Konfrontation zu 
umgehen, auf Zeit zu spielen und die Protestbewegung zu schwä-
chen.

Zum anderen setzen Unternehmen darauf, soziale Bewegungen zu 
unterminieren, indem sie Bürgerprotest lenken, initiieren oder gar 
simulieren – frei nach dem vom PR-Profi Marco Althaus formulier-
ten Motto: „Gegen Bürgerinitiativen helfen nur Bürgerinitiativen“ 
(Althaus 2008). Eingesetzt werden dazu Astroturfing und Grass-
root-Lobbying – zwei Strategien, die im Folgenden genauer be-
schrieben und mit Beispielen veranschaulicht werden.

Kunstrasen statt Graswurzelbewegung
Astroturfing ist ein besonders schillernder Mosaikstein des Protest-
managements. Der Begriff bezeichnet vermeintliche Graswurzelin-
itiativen, die von Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, politischen 
Interessengruppen oder PR-Firmen konzipiert und finanziert wer-
den. In den USA ist Astroturf ein Markenname für Kunstrasen. Das 
sprachliche Bild macht anschaulich, worum es geht: Es wächst kei-
ne natürliche Wiese. Kunstrasen wird verlegt. Nur die Anmutung 
ist natürlich und erweckt den Anschein gemeinnützigen Graswur-
zel-Engagements „von unten“. Tatsächlich aber gilt das Top-down-
Prinzip zur eigennützigen, profitorientierten Verfolgung eines Ziels.

Der Hintergedanke: Wer Akzeptanz schaffen will, muss selbst 
glaubwürdig wirken. Doch den Projektträgern fehlt es genau daran. 
Kleine lokale Initiativen, Graswurzelbewegte, die vielen Davids, die 
gegen Goliath kämpfen, sind hingegen authentisch und glaubwür-
dig in ihrem Einsatz für das Gemeinwohl. Was also liegt näher, als 
so aufzutreten wie sie?

Lobbyisten können selbst – als Privatpersonen – eine Bürgeriniti-
ative gründen. Diesen Schritt ging etwa Ludwig Lindner. Der stell-
vertretende Sprecher der Fachgruppe „Nutzen der Kerntechnik“ 
in der Kerntechnischen Gesellschaft ist Mitbegründer des Vereins 
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„Bürger für Technik“, einer getarnten Lobbyorganisation pro Atom-
kraft (Fuchs 2008). In beiden Vereinen ist er bis heute aktiv.2

Alternativ können PR-Fachleute für Unternehmen Bürgerinitia-
tiven faken, beispielsweise durch einen Onlineauftritt. Zu diesem 
Mittel griff 2009 die Deutsche Bahn, um Proteste gegen den geplan-
ten Börsengang verdeckt zu kontern. Das Bündnis „Bahn für Alle“ 
engagierte sich unter anderem mit der Website „www.deinebahn.
de“ gegen Privatisierungspläne der Bahn. Daraufhin tauchte eine 
Website mit ähnlichem Namen „www.meinebahndeinebahn.de“ 
auf, die angeblich von einer Bürgerinitiative für den Bahn-Börsen-
gang betrieben wurde. Tatsächlich wurde sie in Zusammenarbeit 
mit der Agentur „European Public Policy Advisers GmbH“ und der 
„Denkfabrik“ Berlinpolis konzipiert und von der Deutschen Bahn 
bezahlt (Bündnis Bahn für alle 2009).

Astroturf-Initiativen verschleiern, woher das Geld für ihre Aktivitä-
ten kommt und wer bei ihnen die Strippen zieht. Sie nehmen mani-
pulativ Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung. 

Davon unterscheiden lässt sich das Grassroot-Lobbying. „Insofern 
der Auftraggeber oder Finanzier offen benannt wird und mit tat-
sächlich Engagierten gearbeitet wird, gilt das strategische Einbin-
den von Bürgern in die politische Interessenvertretung als Strate-
gie des Grassroots-Lobbying“ (Irmisch 2011).

Der „Jedermann-Lobbyist“
Ergänzend zum klassischen Lobbying von Profis in den Machtzen-
tren dieser Welt werden dabei Laien für das Lobbying an der Basis 
eingespannt. Typischerweise versuchen Unternehmen, eigene Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, z. B. Auszubildende, samt deren per-
sönlichen Kontakten oder auch Kunden für ihr Grassroots-Lobbying 
zu mobilisieren. Sie verleihen damit ihren Zielen den Anschein, sie 
genössen breite Unterstützung aus der Bevölkerung, stünden im 
Dienste des Gemeinwohls und seien gesellschaftspolitisch relevant. 
Das dient dazu, Akteure in der Politik zum gewünschten Verhalten 
zugunsten unternehmerischer Partikularinteressen zu bewegen. 
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Für Grassroots-Lobbying sind auch die Funktionsweisen „sozialer“ 
Medien wie Facebook gut geeignet. Sie erreichen Familie, Freun-
dinnen und Bekannte und erschließen dem Unternehmen mit pass-
genauer Ansprache in der One-to-one-Kommunikation das soziale 
Umfeld eines Beschäftigten. Da es Abhängigkeitsverhältnisse in Un-
ternehmen gibt und die innere Demokratie oftmals zu wünschen 
übrig lässt, ist zumindest fragwürdig, ob Beschäftigte dies immer 
aus ganz freien Stücken machen. 

Wie diese PR-Strategien umgesetzt werden, zeigt folgendes Bei-
spiel: 

„Unser Revier – Unsere Zukunft – An Rur und Erft“ – diesen Namen 
trägt eine neue Bürgerinitiative, die sich Mitte April 2015 in Kerpen 
gegründet hat. Dies berichtet das Nachbarschaftsmagazin „hier:“ 
des Energiekonzerns RWE Power. Die „Bürgerinitiative“ verstehe 
sich als „Allianz für Realismus und Sachlichkeit“, heißt es dort und 
wolle sich in die gesellschaftspolitische Diskussion um die Zukunft 
der Braunkohle und des Reviers einbringen. 

Intransparenz hat Methode
Unerwähnt bleibt hingegen, wie die Braunkohlelobby mit dieser 
Initiative aus dem rheinischen Revier verbandelt ist. Auf deren 
Website findet sich nur eine Postfachadresse. Nur wer recherchiert, 
findet heraus, dass das Postfach dem Bundesverband Braunkohle 
(DEBRIV) gehört, einem Lobbyverein der Braunkohleindustrie.

Auf deren Seite finden sich auch Links zu „Unser Revier – Unsere 
Zukunft – an Rur und Erft“ und der ähnlich ausgerichteten Initiative 
„Pro Lausitzer Braunkohle“ aus dem weiteren gesellschaftlich um-
kämpften, großen Braunkohle-Tagebaugebiet in Deutschland.

Der DEBRIV-Hauptgeschäftsführer eröffnete auch die Gründungs-
versammlung des Vereins im Rheinland, bei der ebenfalls der Vor-
sitzende von „Pro Lausitzer Kohle“ anwesend war.

Die „Bürgerinitiative“ „Unser Revier – Unsere Zukunft – An Rur und 
Erft“ hat eine eigene Website. Ganz im Stil von Bürgerinitiativen 
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finden sich dort z. B. Fotos von Demonstranten mit Schildern vor 
dem Reichstag in Berlin oder in Orten im Rheinland mit Slogans 
wie „Braunkohle – Ein Glück, dass wir sie haben“ oder „Beste Ent-
scheidungen für alle Menschen im Revier. Zukunft – mit Braunkoh-
le“ oder „Für den Industriestandort Deutschland – Braunkohle“.3 

Auch die Stimmungsmache gegen Kritiker der Braunkohle unter-
stützte der Verein mit Veröffentlichungen auf seiner Homepage. 
Darüber hinaus nutzten Beschäftigte von RWE soziale Medien. 
Auf einer Facebook-Seite mit dem Namen „RWE-Mitarbeiter con-
tra WDR“ pöbelten RWE-Mitarbeiter gegen den WDR-Redakteur 
Jürgen Döschner, der über die „Ende Gelände“-Proteste gegen den 
Braunkohletagebau im Rheinland im August 2015 einen tages-
schau-Kommentar verfasst hatte. 

„Im Kurznachrichtendienst Twitter“, berichtete die Tageszeitung 
taz, „beteiligten sich auch leitende RWE-Mitarbeiter an der Kampa-
gne gegen Döschner. ‚Ich fühle durch die Meinungsmache einzelner 
Journalisten meine Berufsfreiheit bedroht‘, schrieb etwa der Leiter 
des RWE-Social-Media-Teams, Stefan Balázs. Auch Wilhelm Stock, 
Leiter für technische Weiterbildung bei RWE, verbreitete Tweets, 
in denen Döschner ‚ideologische Verbohrtheit‘ vorgeworfen wurde. 
Blogs stellen zudem Döschners Unabhängigkeit mit dem Argument 
infrage, dass er etwa den ,Deutschen Solarpreis‘ erhalten habe.“4 
Inzwischen wurde die Facebook-Gruppe, die 2016 rund 1.800 Mit-
glieder hatte, umbenannt in „RWE-Mitarbeiter für eine faire Be-
richterstattung“.

Astroturf- und Grassroot-Strategien zielen darauf ab, die gesell-
schaftliche Relevanz einer Protestbewegung zu relativieren. Sie 
wollen ihre Legitimität untergraben, die Meinungshoheit im öf-
fentlichen Diskurs erlangen und Akzeptanz für die eigenen Vorha-
ben beschaffen. Dies passiert insbesondere bei großen Infrastruk-
turprojekten wie dem Ausbau des Braunkohletagebaus, dem Bau 
neuer Fernstraßen oder der Erweiterung eines Flughafens, und es 
fordert zivilgesellschaftliche Bewegungen heraus. 
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Sie müssen sich – zusätzlich zu ihrem ursprünglichen politischen 
Gegner – mit weiteren zivilgesellschaftlichen Akteuren auseinan-
dersetzen, die ebenfalls für sich beanspruchen, die Bevölkerung 
hinter sich zu haben. Wenn ihnen dies nicht überzeugend gelingt, 
können sie selbst an Glaubwürdigkeit verlieren.

Asphaltlobby mischt kräftig mit
Problematisch wird es auch, wenn Astroturf-Initiativen anstelle 
oder zusätzlich zu anderen Bürgerinitiativen in Beteiligungspro-
zessen mitmischen. 

Ein Beispiel: Seit den 70er-Jahren protestieren Bürgerinitiativen 
gegen den Bau einer Bundesstraße (B15 neu) von Regensburg nach 
Rosenheim. Sie haben sich im Verein „Gemeinschaft der Betroffe-
nen und Gegner der Autobahntrasse Regensburg-Rosenheim (B15 
neu) e. V.“/„Initiative STOP B15 neu“ organisiert. 

Dagegen steht die „Initiative PRO B15neu“. Gegründet wurde sie 
von Unternehmern aus der Region, die auch in der „Steuergruppe“ 
des Vereins den Ton angeben. Dazu zählt Klaus Wild, der zugleich 
bei der „Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und 
Verkehrsplanung (GSV)“ aktiv ist. Kein Zufall! 

„Die unabhängige Initiative PRO B15neu finanziert sich durch die 
Spenden ihrer Unterstützer an die Gesellschaft zur Förderung um-
weltgerechter Straßen- und Verkehrsplanung e. V. (GSV). Ein Mit-
gliedsbeitrag wird nicht erhoben.“ So steht es auf der Homepage 
des Vereins.5 

Die „Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und 
Verkehrsplanung (GSV)“ ist eine Organisation der Asphaltlobby. 
Schon der Name der Gesellschaft ist irreführend, denn nicht Um-
weltschutz ist ihr Anliegen, sondern die Förderung großer Stra-
ßenbauprojekte. Die GSV finanziert sich laut Lobbypedia, dem On-
linelexikon von LobbyControl, „hauptsächlich über die sogenannte 
Fördergemeinschaft für umweltgerechte Straßen- und Verkehrs- 
planung, in deren Vorstand in den letzten Jahren unter anderem 
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die Strabag-Tochter Deutsche Asphalt, der ADAC-Südbayern, der 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Asphaltverbands und die As-
phalt-Mischwerke Oberfranken vertreten waren. Die Mehrheit der 
Gründungsmitglieder der GSV und der Fördergemeinschaft für um-
weltgerechte Straßen- und Verkehrsplanung (FSV) sind Unterneh-
men und Verbände der Straßenbau- und Automobilindustrie“.

„Pro-Straße-Bürgerinitiativen“, so Lobbypedia, „bekommen durch 
die GSV professionelle Hilfe bei der Pressearbeit und bei der Stra-
tegieentwicklung. Die Bürgerinitiativen werden im Bauplanungs-
recht geschult und erhalten finanzielle Unterstützung für die Kam-
pagnenarbeit. Das geht so weit, dass Pappschilder für Aktionen, 
Plakate, Aufkleber und Mustertexte von der GSV zentral bei einer 
Druckerei in Auftrag gegeben werden. Bürgermeister, Landräte und 
Straßenbaumeister werden gezielt in die Bürgerinitiativen einge-
bunden, um Kontakte zu Straßenbaubehörden herzustellen und die 
Straßenbauvorhaben voranzutreiben. In den letzten Jahren war die 
GSV zudem immer wieder an der Gründung neuer Bürgerinitiati-
ven beteiligt.“

LobbyControl bezeichnet die GSV daher als „eine Vorfeldorgani-
sation der Asphalt- und Baulobby, um lokale Initiativen für mehr 
Straßen aufzubauen“ (Lobbycontrol 2009). Durch den Druck dieser 
Initiativen solle mehr staatliches Geld in den Straßenbau fließen.

Auch die Initiative PRO B15neu tritt als Initiative auf, die es sich 
– laut Selbstverständnis auf ihrer Homepage – „zur Aufgabe ge-
macht“ hat, „der bislang schweigenden Mehrheit von Befürwortern 
der B15 neu eine Stimme zu geben“. Die Unternehmer streiten also 
nicht offen für ihre Infrastrukturwünsche – sie bemänteln sie als 
Engagement für das Gemeinwohl. So werden Interessen verschlei-
ert. „Die Initiative hat z. B. die örtliche Verkehrswacht dafür ein-
gespannt, Unterschriften für die B15 neu zu sammeln. Treffen vor 
Ort, wo sich Interessierte einbringen können, gibt es aber keine“, 
bemängelt Gisela Floegel, Vorsitzende der Gemeinschaft der Be-
troffenen und Gegner der Autobahntrasse Regensburg-Rosenheim.
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Die PRO B15neu-Initiative wurde auch an dem Dialogforum betei-
ligt, das Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ins Leben geru-
fen hat.6 Die Bürgerinitiative gegen die Autobahn wird damit durch 
eine Initiative pro Autobahn gekontert. Eine Pattsituation in einem 
„Dialog“, der ansonsten von Funktionsträgern aus Politik und Bau-
verwaltung dominiert wird. 

Gisela Floegel beschreibt die Rolle ihres Vereins dort so: „Wir sind 
beim Dialogforum eigentlich nur Deko. Wir nehmen trotzdem teil, 
durchsetzen werden wir uns aber sicher dort nicht.“

Wer agiert im Sinne des Gemeinwohls?
Unternehmer, Politiker und Lobbyisten haben ohnehin Zugang zu 
Öffentlichkeit und Politik. Beteiligungsverfahren sollten diejenigen 
einbeziehen, deren Stimme sonst nicht so einfach Gehör findet. Es 
geht ja gerade um die „Mitwirkung aller relevanten Akteursgrup-
pen, um der demokratischen Forderung nach politischer Gleichheit 
gerecht zu werden“ (Netzwerk Bürgerbeteiligung 2013).

Auf der Hand liegt, dass die gezielte Auswahl der TeilnehmerInnen 
starken Einfluss auf das Ergebnis eines Dialogs hat.

Außerdem darf es keinen Etikettenschwindel geben, wer sich auf 
dem Ticket der BürgerInnen an einem Dialog beteiligt. Sonst be-
steht die Gefahr, dass eine öffentliche Auseinandersetzung insze-
niert wird mit handverlesenen, vermeintlichen „Bürgerinitiativen“, 
die von Funktionsträgern nach dem Top-down-Prinzip organisiert 
werden und vorrangig am Gewinninteresse von Unternehmen aus-
gerichtet sind.

In Zeiten von Astroturf ist es besonders wichtig, dass alle Teilneh-
merInnen in Beteiligungsverfahren nachvollziehbar darlegen, für 
wessen Interessen sie eintreten. 

Dabei reicht zurzeit die Prüfung, ob ein Verein als gemeinnützig 
anerkannt ist oder nicht, keinesfalls aus, um zu beurteilen, ob sein 
Einsatz dem Gemeinwohl dient. Denn die entsprechenden Rechts-
vorschriften erlauben, dass Lobbyvereine wie die „Deutsche Gesell-
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schaft für Wehrtechnik“, das „Deutsche Atomforum“ oder das „Fo-
rum Grüne Vernunft“ als gemeinnützig gelten. Auch die erwähnte 
„Gesellschaft zur Förderung umweltgerechter Straßen- und Ver-
kehrsplanung (GSV)“ ist als gemeinnützig anerkannt. 

Dem Attac-Trägerverein aber hat – wie im Herbst 2014 bekannt 
wurde – das Frankfurter Finanzamt die Gemeinnützigkeit entzo-
gen, da es in der tatsächlichen Arbeit mehr auf politische Einmi-
schung und engagiertes Mitgestalten der Bürgerinnen und Bürger 
setze, als es die gesetzliche Grundlage, die Abgabenordnung, erlau-
be. Attac hat Anfang 2016 dagegen Klage eingereicht.

Damit Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich regelmäßig po-
litisch äußern, nicht mehr der Gefahr ausgesetzt sind, ihre Gemein-
nützigkeit zu verlieren, muss das Gemeinnützigkeitsrecht dringend 
modernisiert werden. Diese Auffassung vertreten inzwischen zahl-
reiche Organisationen, die sich daher in der Allianz „Rechtssicher-
heit für politische Willensbildung“ zusammengeschlossen haben.

Für Transparenz zu sorgen, ist eine andauernde Herkulesaufga-
be. Soziale Bewegungen für Umwelt, Klima, Menschenrechte und 
ihre Verbände, aber auch Wissenschaft und Medien, sind gefordert, 
durchschaubar und verständlich zu machen, wer in wessen Inter-
esse agiert. Kunstrasen wächst ja nicht von allein.

Aufwändige Recherchen und deren Veröffentlichung sind dafür nö-
tig. Regelmäßig geht es dabei um personelle Verflechtungen und 
finanzielle Unterstützung. Initiativen wie Sourcewatch in den USA 
und LobbyControl hierzulande leisten dafür wichtige Arbeit. 

Graswurzelprotest bleibt unberechenbar
Transparenz allein reicht allerdings nicht. Starke Kampagnen sind 
nötig, um gesellschaftlichen Druck aufzubauen und zu halten. Ohne 
diesen Druck verkommen Beteiligungsverfahren zu Alibiveranstal-
tungen, die engagierten Leuten aus Bewegungen Kraft kosten, ohne 
Erfolge zu zeitigen. Glaubwürdiger Protest, der auf vielen Schul-
tern ruht, eine lebendige, innere Demokratie in den Bewegungen, 
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engagierter, sachkundiger Streit um die Meinungshoheit und kre-
ative, öffentlichkeitswirksame Aktionsformen sind nötig, um die 
Kunstrasenstrategen ins Leere laufen zu lassen.

Protestmanagement zielt immer darauf ab, Verhalten anderer vor-
herzusagen und zu lenken. Wer dies durchkreuzen will, darf sich 
nicht einplanen lassen. 

Darin liegt die Bedeutung von Überraschungsaktionen wie sie etwa 
UmweltaktivistInnen von Robin Wood machen oder auch Akti-
onskünstlerInnen der Kommunikationsguerilla. Witz, Chuzpe und 
Know-how sind gefragt, um den Spieß umzudrehen. Graswurzel-
protest ist lebendig und bleibt einfach unberechenbar! 
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Anmerkungen
1 Wenn Konzerne den Protest managen, Dokumentation der Tagung am 26.9.2015 von ROBIN 
WOOD, Linke Medienakademie, LobbyControl und klimaretter.info. Online unter: http://bit.
ly/1MPHtwE (weitere Infos: http://www.konzernprotest.de).
2 Die Seiten der beiden Vereine sind über folgende Links erreichbar: http://www.ktg.org/ktg/
fachgruppen/nutzen-der-kerntechnik/vorstand.php und http://www.buerger-fuer-technik.de/.
3 Sie ist über folgenden Link erreichbar: http://www.unser-revier-unsere-zukunft.de/#!aktionen/
cg2h.
4 Siehe dazu: http://www.taz.de/!5226888/.
5 Die Seite des Vereins ist erreichbar über: http://www.pro-b15neu.de/initiative.html.
6 Siehe dazu: http://www.pro-b15neu.de/home.html.
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Dr. Danuta Kneipp, Anja Schlicht

Öffentlichkeitsbeteiligung 
und Krisenkommunikation bei 
Infrastrukturvorhaben 

Dieser Beitrag beleuchtet, warum Beteiligung häufig ähnliche Me-
chanismen wie die Krisenkommunikation einschließt, wie man diese 
erkennt und wie man Spielregeln der Krisenkommunikation für eine 
Optimierung von Beteiligungsprozessen nutzen kann. Zugleich zeigt 
der Beitrag, an welchen Punkten sich Beteiligung und Krisenkommu-
nikation ganz klar voneinander unterscheiden (müssen). Aufgezeigt 
wird deshalb auch, wo die Grenzen des Zusammendenkens beider Fel-
der liegen und warum der aufgelöste Widerspruch nicht zu Wahllo-
sigkeit der Mechanismen führen darf.1

Warum es an der Zeit ist, Mechanismen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung und der 
Krisenkommunikation im Zusammenspiel zu 
betrachten
Die Debatte rund um Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung ist dif-
ferenzierter geworden. Wann Beteiligung sinnvoll genutzt werden 
kann, welche Erwartungen damit verbunden sind oder auch wel-
che Rollen die unterschiedlichen Akteure in Beteiligungsverfahren 
haben – wichtige Basisfragen sind geklärt. Es liegen vielfältige Er-
fahrungsberichte vor und unzählige Leitfäden und Best Practices 
wurden veröffentlicht. Dennoch wird Beteiligung nach wie vor von 
vielen als die „eierlegende Wollmilchsau“ gepriesen – beim Stra-
ßen- und Schienenbau, bei den großen Stromtrassen oder Wind-
parks, Gas-Pipelines, Logistikzentren und vielem mehr. Leider zu 
oft nach dem Motto: Unser Projekt gerät ins Stocken, wird öffent-
lich kritisiert und als nicht notwendig betrachtet. Was tun? Wir be-
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teiligen betroffene Bürger und ein paar andere wichtige Personen, 
sie können ihre Bedenken und Verbesserungsvorschläge abgeben 
– dann läuft es wieder rund.

Nach wie vor setzen viele Unternehmen Öffentlichkeitsbeteiligung 
immer nur dann um, wenn Risiken in der Projektplanung und -um-
setzung drohen oder bereits eingetreten sind. Sie versuchen zu 
heilen mit einem „Medikament“, das eher der Prävention dient. Bei 
diesem Vorgehen ist vielen nicht bewusst, dass sie die Stakeholder 
– diejenigen, die sich beteiligen wollen und sollen – häufig unbe-
wusst in eine belastende „Krisensituation“ bringen. Informationen 
zu einem Vorhaben werden häufig zu spät, per Zufall, zu einseitig 
oder zu alternativlos dargestellt. Zumindest entspricht dies fast 
immer der Wahrnehmung auf Seiten der Stakeholder. Die Konse-
quenz: eine spontane Abwehrreaktion, die auf das Unternehmen 
zielt und es so in die Enge treibt. Beide Seiten sind in den Krisen-
modus versetzt, anstatt durch Beteiligung gemeinsam am Erfolg zu 
arbeiten.

Deshalb lohnt hier der genauere Blick. Für ein rationales und ef-
fektives Beteiligungsverfahren ist es hilfreich, sich diese automati-
sierten „Krisen-Mechanismen“ auf Seiten aller Akteure vor Augen 
zu führen.

Was macht eine erfolgreiche Beteiligung so schwer?
Alle beteiligten Akteure, der Vorhabenträger ebenso wie die Stake-
holder, agieren und reagieren in einer Situation, die viele Aspekte 
der Krisenkommunikation enthält.

Dies zu erkennen ist der erste Schritt, Beteiligung erfolgreich zu ge-
stalten.

•	 Kommunikation und Beteiligung beruhen stets auf Interes-
sen. Es ist offensichtlich und doch ein kaum thematisiertes 
Tabu: Jede/jeder, der sich in einem Beteiligungsprozess ein-
bringt, verfolgt eigene Interessen. Zum Teil liegen sie auf der 
Hand: der Vorhabenträger hat das singuläre Interesse, das 
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Projekt best- und schnellstmöglich umzusetzen. Im stets en-
gen Zeitplan und im Budgetrahmen. Zum Teil sind sie in der 
Institution des jeweiligen Stakeholders begründet, wie z. B. 
bei den Trägern Öffentlicher Belange (TÖB), die sich trans-
parent für ein bestimmtes Schutzgut einsetzen. Oder sie 
betreffen Wählereinstellungen im politischen Bereich; oder 
auch ganz konkrete persönliche Ängste oder wirtschaftliche 
Nachteile Einzelner. Der gesamtgesellschaftliche Nutzen ei-
nes Projektes ist meist abstrakt und sollte von keinem der 
Teilnehmer alleinig für sich in Anspruch genommen werden. 
Gleichzeitig gilt: alle konkurrierenden Interessen sind zual-
lererst einmal legitim.

•	 Krisenreaktion der Stakeholder: Das darf doch nicht sein! 
Wie reagieren Menschen generell in für sie kritischen Situati-
onen? Die meisten sind schockiert, sie reagieren mit Abwehr 
und Unglauben, wollen es nicht wahrhaben. Ein Vorhaben-
träger tut gut daran, sich vor Augen zu führen, dass so oder 
so ähnlich die Reaktion auf die erste Ankündigung seines 
Vorhabens ausfallen wird – mit Abwehr und Unglauben –, 
egal, ob es der Bau der Industrieansiedlung, der Stromtrasse 
oder des Krankenhauses ist. Das eigene Wohl steht über dem 
Gemeinwohl. Warum sollte etwas mit Folgen für die persön-
lichen Interessen geändert werden, was vorher doch auch 
nicht notwendig war? Das kann und darf nicht sein, dafür 
muss es Alternativen geben!

Je überraschender die Ankündigung und Information zum 
Vorhaben, desto heftiger und emotionaler wird die Reaktion 
der Stakeholder ausfallen. Logisch, dass auch das Unterneh-
men umgehend in den Krisenmodus schaltet.

•	 Krisenreaktion des Vorhabenträgers: Das kann doch nicht 
sein! Ein Unternehmen, das ein größeres Infrastrukturvorha-
ben umsetzen möchte, ist generell in einer herausfordernden 
Situation. Es bestehen immer Zeit- und Budgetdruck, Vorga-

Vielzahl 
konkurrierender 

Interessen

Abwehrreaktionen 
und Unglauben



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 93

ben müssen eingehalten werden. Handeln unter permanen-
ter Zeitnot ist zugleich typisch für jede Krise. 

Wird ein Vorhabenträger bei der initialen Projektinforma-
tion mit emotionalen Abwehrreaktionen der Stakeholder 
konfrontiert, ist die Reaktion vorhersehbar: Man fühlt sich 
hilflos, von außen getrieben, ist häufig verständnislos und re-
agiert entsprechend abweisend. Kurze Zeit später sucht man 
(oft übereilt und wenig durchdacht) Alternativen, die den ex-
ternen Druck mindern und die Situation entspannen sollen.

Die stereotypen Reaktionen beider Seiten schaffen nicht die Vor-
aussetzungen für einen guten und nachhaltigen Beteiligungspro-
zess. Im Gegenteil, die Akteure finden sich hier oft in einer perio-
dischen Krisensituation wieder, bei der sich kritische Situationen 
wie in einer Spirale wiederholen und dabei kontinuierlich weiter 
eskalieren.

Bislang werden die beiden Aktionsfelder Krisenkommunikation 
und Beteiligung weitestgehend als sich widersprechend gesehen: 
Geht es bei Ersterem in der externen Meinung – kurz gefasst – da-
rum, Schlimmeres zu verhindern und mit gezielten Maßnahmen 
der öffentlichen Kritik Herr zu werden, stellt Beteiligung Fragen 
der Projektplanung in den Mittelpunkt, involviert eine ganze Reihe 
an Akteuren und setzt Ergebnisoffenheit voraus. Es wird zu ganz 
unterschiedlichen Zeitpunkten gehandelt. Zumindest auf den ers-
ten Blick: Während Beteiligung eher vorbeugenden Charakter hat, 
setzt Krisenkommunikation üblicherweise dann ein, wenn der 
Konflikt bereits offenbar ist.

Unsere Ausführungen zeigen, dass dies inhaltlich wie zeitlich falsch 
ist. Beide Aktionsfelder sind von Beginn eines Projektes an ver-
knüpft. Folglich können und sollten sie gemeinsam gedacht wer-
den. Es ist offensichtlich, Krisenkommunikation und Öffentlich-
keitsbeteiligung sind gleichermaßen von einem Vertrauensverlust 
seitens der Bürgerinnen und Bürger und anderer Akteure in Un-
ternehmen, Organisationen oder Institutionen betroffen. Zugleich 
sind beide Aktionsfelder für die Planung und Umsetzung von Pro-
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jekten unentbehrlich geworden. Mit einer Grundstimmung der 
Verunsicherung umzugehen, stellt schließlich für beide Felder eine 
Herausforderung dar, die nur gemeistert werden kann, wenn der 
Widerspruch zwischen Bürgerbeteiligung und Krisenkommunika-
tion aufgelöst wird.

Wie kann man mit dem Handwerkszeug 
der präventiven Krisenkommunikation 
Beteiligungsprozesse besser gestalten?
Wie kann man beide Aktionsfelder „zusammen denken“? Was hilft 
die obige analytische Betrachtung der aus Krisensituationen be-
kannten Kommunikationsmechanismen in diesem Prozess? Kurz 
gesagt: Sie kann helfen, den Automatismus einer periodischen Kri-
sensituation bei einem Infrastrukturvorhaben zu durchbrechen. Es 
lohnt der Blick auf bekannte Krisen-Taktiken.

Schaut man auf die Spielregeln und das Handwerkszeug der Kri-
senkommunikation, wird augenfällig, dass diese zu weiten Teilen 
auch für Beteiligungsprozesse gelten:

•	 Bewahren Sie Ruhe! Die oberste Regel der Krisenkommuni-
kation ist auch eine der relevantesten für Beteiligungspro-
zesse. Es gilt, sich nicht von Zeitplänen treiben zu lassen, die 
jeden Handlungsspielraum von vorneherein unmöglich ma-
chen.

•	 Sagen Sie stets die Wahrheit. Beteiligungsprozesse sind lang-
fristig angelegt. Hier gilt wie in der Krisenkommunikation: 
Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Transparenz sind unabding-
bare Grundlagen. Wer dies verspielt, hat verloren. Dies gilt 
für den Vorhabenträger ebenso wie für die Stakeholder.

•	 Verstehen Sie Emotionen, gehen sie darauf ein. Stakeholder 
sollten sich die Zeit nehmen, Beweggründe des Vorhaben-
trägers zu verstehen, aber auch die möglicherweise konkur-
rierenden Interessen anderer Stakeholder wahrzunehmen. 
Vorhabenträger müssen sich mit Sorgen und Ängsten ausein-
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andersetzen, sie ernst nehmen. Teilen Sie nicht nur mit, was 
die Wissenschaft als Risiko bewertet hat, sondern hören Sie, 
was die Stakeholder als Risiko sehen.

•	 Bereiten Sie sich gut vor. Szenarienanalysen sollten keine rei-
ne Maßnahme der präventiven Krisenkommunikation sein. 
Alle Möglichkeiten und Folgen von Planungen und Alternati-
ven für Unternehmen sowie Stakeholder sollten bekannt und 
analysiert sein.

•	 Vermeiden Sie Anschuldigungen und voreilige Schlussfolge-
rungen. Für die Stakeholder wie für den Vorhabenträger gilt: 
treiben Sie niemanden in die Enge, dies wird eine Reaktion 
auslösen, die nicht hilfreich ist.

•	 Halten Sie sich an Fakten, spekulieren Sie nicht. Gerüchte, 
Hörensagen, Spekulationen erschweren jeden konstruktiven 
Diskurs und machen Sie unglaubwürdig.

•	 Sprechen Sie allgemeinverständlich. Gerade für Experten 
gilt: Alle anderen sind keine Fachleute und sie müssen es 
nicht sein!

•	 Kommunizieren Sie frühzeitig. Nur dann, wenn Sie sich als 
Stakeholder frühestmöglich in den Prozess einbringen, kön-
nen Sie die Planung beeinflussen. Und für Vorhabenträger 
gilt: je früher, desto besser. Sie wollen die Informationshoheit 
über Ihr Projekt behalten.

•	 Benutzen Sie verschiedene Kommunikationskanäle. Sie wol-
len Viele erreichen? Dann müssen zielgruppenadäquate viel-
fältige Kanäle genutzt werden.

•	 Ermöglichen Sie Feedback, seien Sie auf Rückfragen vorbe-
reitet. Halten Sie dazu die verschiedenen Kommunikations-
wege kontinuierlich offen, tauchen Sie nicht ab. Lassen Sie 
den Informationsfluss nicht abbrechen.

•	 Geben Sie keine Informationen „vertraulich“ oder „unter der 
Hand“ weiter. Eine intransparente, selektive Informations-
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weitergabe an einzelne Stakeholder ist intransparent und 
unterminiert die Glaubwürdigkeit.

•	 Sagen Sie nicht „kein Kommentar“. Wer etwas nicht nachvoll-
ziehbar erklären kann, ist weder in der Krise noch in Beteili-
gungsprozessen glaubwürdig.

•	 Sorgen Sie für widerspruchsfreie Kommunikation. Wer heu-
te a und morgen b sagt, sorgt für Verunsicherung, und dafür, 
dass künftige eigene Aussagen sicher hinterfragt werden.

•	 Intern vor extern! Bei allem und für alle gilt: Kommunizie-
ren Sie Dinge immer zuerst intern, bevor Sie sie nach außen 
tragen. Sowohl für Institutionen, Bürgerinitiativen aber auch 
den Vorhabenträger gilt: niemand wird gern überrascht von 
Dingen, die von extern an ihn herangetragen werden. Damit 
verspielt man notwendiges Vertrauen – sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der eigenen Organisation.

Werden diese Spielregeln berücksichtigt, lassen sich Qualität und 
Nutzen der Öffentlichkeitsbeteiligung steigern. Gleichwohl gelingt 
dies nur dann, wenn die Grundvoraussetzung guter Öffentlichkeits-
beteiligung gewahrt bleibt, nämlich Klarheit darüber herzustellen, 
um welche Fragestellung es im Beteiligungsprozess gehen soll. 

An dieser Stelle zeigt sich dann auch die Grenze des Zusammen-
denkens beider Kommunikationsbereiche. Denn sie haben per se 
separate Aufgaben und Rollen, die relevant sind und bleiben. 

Das Rollenverständnis: Konzentration auf das 
Wesentliche – beide Aktionsfelder gehören ins 
Kommunikationsrepertoire eines Vorhabenträgers
Wer derzeit in Deutschland (aber auch in anderen europäischen 
Ländern) ein Infrastrukturvorhaben planen und umsetzen möch-
te, kommt um Maßnahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung kaum 
herum. Häufig sind sie, wie im Stromleitungsbau, formell vorge-
schrieben. Mehr noch: Die meisten Vorhabenträger haben erkannt, 
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dass sie durch die gezielte und rechtzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit, also vor allem auch der betroffenen Bürger, ihre Projekt-
planungen verbessern und wichtige Hinweise berücksichtigen 
können. Öffentlichkeitsbeteiligung soll zu einer besseren Planung 
beitragen.

Dabei haben die Maßnahmen, mithilfe derer die Öffentlichkeitsbe-
teiligung umgesetzt wird, im Kern einen gestaltenden Charakter, 
anders als jene der Krisenkommunikation. Beispielsweise können 
im Rahmen von Fachgesprächen, Runden Tischen oder Bürgerkon-
ferenzen sowie Dialogmärkten einerseits Informationen zu den 
anstehenden Infrastrukturplanungen vorgestellt und erläutert 
werden. Andererseits werden, wenn vorhanden, Planungsspielräu-
me genutzt, um entlang der Hinweise aus der Öffentlichkeit, Infra-
strukturen so verträglich wie möglich für Mensch und Natur sowie 
insgesamt nachhaltig umzusetzen. Es geht also um den frühzeiti-
gen, aber vor allem rechtzeitigen Austausch von Informationen und 
Hinweisen. Ergebnis können punktuelle Planungsveränderungen 
sein oder im Einzelfall neue Planungsalternativen. Je nach Vorha-
ben, kann es dabei um das gemeinsame Gestalten gehen, noch ehe 
der durch die jeweilige Genehmigungsbehörde zu führende Abwä-
gungs- und Entscheidungsprozess begonnen hat.

Es wäre jedoch naiv zu denken, dass mit einem guten, gestaltenden 
Beteiligungsprozess Maßnahmen der Krisenkommunikation obso-
let werden.

In einer integrierten Projektplanung werden sowohl die Spielräu-
me für eine transparente Beteiligung definiert (und genutzt), als 
auch in Betracht gezogen, wann Maßnahmen zur Krisenkommu-
nikation erforderlich sein könnten. Denn wer als Vorhabenträger 
die Öffentlichkeit beteiligt, ist nicht davor gefeit, doch noch in so 
schwieriges Fahrwasser mit seinem Projekt zu geraten, dass Kri-
senkommunikation notwendig wird.

Es ist wenig hilfreich, bei der Kommunikation zu großen Infra-
strukturvorhaben der Öffentlichkeitsbeteiligung zu huldigen und 
die Krisenkommunikation als die böse Stiefmutter abzustempeln. 
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Das nährt lediglich die Illusion von der Öffentlichkeitsbeteiligung 
als „eierlegende Wollmilchsau“.

Die Erfahrung zeigt: Natürlich können Beteiligungsmaßnahmen 
kritisiert werden und Akteure zeigen sich mit dem Ergebnis unzu-
frieden. Ferner kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich 
alle Eingeladenen am Beteiligungsprozess beteiligen. Es handelt 
sich um durchgängig freiwillige Formate und Maßnahmen. Und zu 
unserem demokratischen Grundverständnis gehört, dass struktu-
rierte Dialog- und Beteiligungsverfahren Protestaktionen weder 
ausschließen noch verhindern sollen. 

Kritik am Vorhaben, geäußert im Protest oder mittels einer Kam-
pagne, kann in bestimmten Fällen nicht im Rahmen eines Betei-
ligungsverfahrens aufgegriffen werden. Das ist im Übrigen auch 
nicht das Ziel von Öffentlichkeitsbeteiligung. Hier ist Krisenkom-
munikation gefragt. Und zwar in einer Weise, dass sich am Ende 
– wenn möglich – ein Fenster öffnet und sich Gelegenheiten bieten, 
Themen und Fragen im Beteiligungsprozess zu adressieren.

Allerdings: Die Hauptaufgabe von Krisenkommunikation ist es 
nicht, „Pflaster zu kleben“ und konkurrierenden Interessen oder 
Kritik in Beteiligungsprozessen zu begegnen. Vorhabenträger müs-
sen Krisenkommunikation v. a. im Rahmen ihrer Vorschriften zu Si-
cherheit, Arbeits- und Umweltschutz mitdenken. Denn Krisenkom-
munikation muss dazu beitragen, im Falle einer Krise, v. a. beim Bau 
oder späteren Betrieb des Infrastrukturprojektes, Informationen 
und Meinungen auszutauschen, um Schäden an einem „Schutzgut“ 
zu verhindern oder zu begrenzen.2

Erkennt man diese eigentliche Aufgabe der Krisenkommunikation 
und versteht ihre Mechanismen sowie jene von Beteiligungspro-
zessen, wird deutlich, dass ganz offenbar kein Widerspruch mit 
Blick auf Grundsätzliches besteht: Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen sind die wichtigsten Säulen der Öffentlichkeitsbetei-
ligung und der Krisenkommunikation.

Umgang mit Kritik
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Anmerkungen
1 Der vorliegende Text greift einen Problemzusammenhang auf, der von den Autorinnen im 
kürzlich erschienenen Handbuch Kommunikationsmanagement (121. Ergänzung) diskutiert 
wurde.
2 Vgl. hierzu die Definition von Krisenkommunikation des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe (BBK).
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II. Bürgerbeteiligung bei der Suche nach einem 
Endlager für hoch radioaktive Abfallstoffe

Jörg Sommer, Bernd Marticke

Die deutsche Endlagersuche wird 
partizipativ – und risikoreich

Deutschland sucht nach einem Standort für die Lagerung hoch radio- 
aktiver Abfallstoffe. Eine Kommission hat dazu jetzt ein Verfahren 
vorgeschlagen, das die Partizipation in den Mittelpunkt stellt und 
dabei neue Wege geht. Doch das Konzept ist riskant und kann aus 
unterschiedlichen Gründen scheitern.

Am 30. Juni 2011 beschloss der Deutsche Bundestag mit großer 
Mehrheit das 13. Gesetz zur Änderung des Atomgesetzes und damit 
die gestaffelte Stilllegung der letzten Atomkraftwerke in Deutsch-
land bis zum 31. Dezember 2022. Damit wurde auch der Weg frei 
für einen Neustart der Suche nach einem Umgang mit dem Atom-
müll.

Nach über 50 Jahren Atomenergienutzung und einem langen Rin-
gen um das letztlich gescheiterte Projekt Gorleben gibt es bis heute 
keinen Standort für ein atomares Endlager. Deshalb wird mit dem 
beschlossenen Ausstieg das Kapitel der Atomenergie in Deutsch-
land noch nicht geschlossen sein. Zwar werden zeitnah die Bilder, 
die Demonstranten vor laufenden Atommeilern oder angekettet 
auf Schienen zur Verhinderung von Castortransporten in Wieder-
aufbereitungsanlagen zeigen, der Vergangenheit angehören. Der 
gesellschaftliche Großkonflikt, der aus der Nutzung der Atomkraft 
entstanden ist, wird deswegen jedoch nicht verschwinden. 

Vielmehr steht nun der nächste Akt an: Die Suche nach einem End-
lager für hoch radioaktive Abfallstoffe innerhalb der deutschen 
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Grenzen. Dieser territoriale Zusatz ist wichtig, denn er verdeutlicht 
zum einen die nationale Verantwortung bei diesem gesellschaftli-
chen Großprojekt und schließt zum anderen etliche, bisweilen ab-
strus anmutende Alternativen – wie die Abfallentsorgung im Welt-
raum – aus. 

30.000 Kubikmeter hoch radioaktive Abfälle, strahlend über einen 
Zeitraum von mehr als eine Million Jahren, angesammelt aus über 
50 Jahren Atomstromerzeugung – sie alle sollen in einem atomaren 
Endlager eingelagert werden. Der rechtliche Rahmen wird dabei 
durch das „Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standorts für ein 
Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle“ (StandAG) 
abgesteckt. Auf dessen Basis wurde vor dem eigentlichen Standor-
tauswahlverfahren eine Kommission gebildet, die der Legislative 
nach über zwei Jahren Arbeit am 5. Juli 2016 einen umfassenden, 
über 600 Seiten starken Empfehlungsbericht zum weiteren Vor-
gehen vorgelegt hat. Im Mittelpunkt steht dabei der Verfahrens-
anspruch, einen Standort zu ermitteln, der die bestmögliche Si-
cherheit für einen Zeitraum von einer Million Jahre gewährleistet 
(Kommissionsbericht 2016: 24).

Ein komplexes Suchverfahren
Diese Suche wird ganz Deutschland umfassen und soll die Zahl der 
in Frage kommenden Standorte in drei Phasen immer weiter ein-
schränken. Die Kriterien sind umfangreich und ausgetüftelt, es soll 
„tiefengeologisch“, also unter Tage eingelagert werden. Für eine lan-
ge Zeit soll – eine Lehre aus dem havarierten Atommülllager in der 
Asse – eine Rückholbarkeit möglich sein. Als Wirtsgesteine kom-
men Salz, Ton und gegen die Bedenken der dann möglicherweise 
betroffenen Bundesländer Sachsen und Bayern auch Granit in Be-
tracht. Bis hierhin ein seriöses, aber nicht wirklich überraschendes 
Konzept. Bemerkenswert ist höchstens, dass sich die 16 stimmbe-
rechtigten Mitglieder aus Wissenschaft, Atomwirtschaft, Kirchen, 
Gewerkschaften und Umweltverbänden bei nur einer Gegenstim-
me nach zwei Jahren zähen Ringens im Konsens einigen konnten.

Rechtlicher Rahmen
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Dass die Suche nicht konfliktfrei ablaufen wird, ist allen Beobach-
tern klar. Es ist davon auszugehen, dass es vermutlich keine Region 
in Deutschland geben wird, die ein solches Endlager bei sich sehen 
möchte. Wie also geht man mit Konflikten in einem solchen Such-
verfahren um? 

Im Mittelpunkt steht der Umgang mit Konflikten
Hier nun hat die Endlagerkommission einen bemerkenswerten 
Ansatz gewählt: Sie schlägt vor, Konflikte nicht etwa als ungelieb-
te Störung der Suche, sondern „als Treiber des Verfahrens“ zu be-
greifen. Sie hat diesem Thema ein eigenes Kapitel gleich zu Beginn 
ihres Berichtes gewidmet (Kommissionsbericht 2016: 25) und sie 
hat umfangreiche Instrumente vorgeschlagen, um Konflikte im Ver-
fahren fair, transparent und konstruktiv zu bearbeiten.

Die Kommission hat sehr wohl erkannt, dass der Konflikt zwischen 
dem Gemeinwohlinteresse der zügigen Einrichtung eines Endla-
gers und den Befürchtungen unmittelbar Betroffener nur in um-
fangreichen, langwierigen und durchaus schmerzhaften Partizipa-
tionsprozessen zu einem akzeptablen Ergebnis führen kann. Ihre 
Prämisse dabei: Jede Stimme muss gehört werden, jeder Konflikt 
ernsthaft bearbeitet. Denn an den Bürgern vorbei ist letztlich kein 
Endlager in Deutschland durchsetzbar.

Der Kommissionsbericht betont deshalb die Wichtigkeit von Trans-
parenz, Bürgerbeteiligung und Rechtsschutz als vertrauensbilden-
de Prozessbausteine und emanzipiert sich vom Verständnis, dass 
die Festlegung eines Endlagers für hoch radioaktive Abfallstoffe 
eine rein technisch-naturwissenschaftliche Aufgabe darstellt. Viel-
mehr braucht es im Sinne eines partizipativen Suchverfahrens um-
fassende Partizipation und ein Verständnis von „Bürgerinnen und 
Bürgern als emanzipierter Mitgestalter des Verfahrens“ (Kommis-
sionsbericht 2016: 39). 
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Ein flexibles, lernfähiges, robustes und 
selbstheilendes Beteiligungssystem
Damit die Bevölkerung ihren Beitrag zum Gelingen des Großpro-
jekts leisten kann, formuliert der Bericht etliche Grundanforde-
rungen an das Verfahrensdesign und zu schaffende Partizipations-
angebote. Er spricht von einem „Beteiligungssystem“, dem er vier 
zentrale Eigenschaften zuschreibt: Es soll flexibel bleiben, Lernfä-
higkeit beweisen, dabei robust in Konflikten sein und mit den ge-
eigneten Werkezeugen zur Selbstheilung ausgestattet werden.

Diese Eigenschaften reflektieren die außergewöhnliche Komplexi-
tät und Dauer des anstehenden Verfahrens mit der Folge, dass eine 
konkrete Vorabplanung nicht möglich ist. Es braucht daher ein sta-
biles Beteiligungssystem, das schnell auf neue Herausforderungen 
im Verfahren reagieren kann und hinreichend beweglich ist, um 
neue Einflüsse aufzunehmen.

Das von der Endlagerkommission vorgeschlagene Beteiligungssys-
tem beinhaltet deshalb einige ungewöhnliche Elemente: 

•	 Als „Gemeinwohlgarant“ soll es ein Nationales Begleitgre-
mium geben, dem weder Politiker noch Verbandsvertreter 
angehören, sondern unabhängige Persönlichkeiten und, ein 
Novum, Zufallsbürgerinnen und -bürger. Für die junge Gene-
ration sind eigene Vertreter vorgesehen. Sie überwachen das 
Verfahren. 

•	 Als „Beteiligungsgarant“ wurde ebenfalls erstmals auf Bun-
desebene die Funktion eines Partizipationsbeauftragten ge-
schaffen. Er soll unabhängig von Regierung und Parlament 
sicherstellen, dass Konflikte fair bearbeitet werden. Als Om-
budsstelle kann der Partizipationsbeauftragte auch jederzeit 
von betroffenen Bürgern angerufen werden. 

•	 Sobald erste Regionen in die engere Auswahl kommen, sollen 
dort autonome Regionalkonferenzen entstehen, die Bürgern, 
Lokalpolitikern, Verbänden und Initiativen eine Stimme ge-
ben. In für alle Bürger zugänglichen Vollversammlungen wird 
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dann zum Beispiel auch darüber abgestimmt, ob die Ent-
scheidungen des zuständigen Bundesamtes für Entsorgung 
(BfE) angenommen oder gar zur Nachprüfung zurückgege-
ben werden. 

Nun hat sich die Endlagerkommission in ihrem Bericht auch mit 
diesen Bedenken auseinandergesetzt und in einem kurzen, aber 
ungewohnt klaren Kapitel Position bezogen. Sie schreibt darin, 
mehr Partizipation „[...] kann dazu beitragen, dem unmittelbaren, 
streitbaren aber wertschätzenden Diskurs wieder die Bedeutung 
in unserer Demokratie zukommen zu lassen, die diese für eine star-
ke, zukunftsfeste Akzeptanz benötigt“ (Kommissionsbericht 2016: 
379).

Im Bundestag gibt es dafür trotz der Bedenken offensichtlich eine 
Mehrheit: Das Parlament beschloss bereits im Juni, also unmittel-
bar zum Ende der Kommissionsarbeit, in einem ersten Schritt die 
Einrichtung des Nationalen Begleitgremiums, inklusive der Beset-
zung durch Zufallsbürger. Dabei stimmten in seltener Einmütigkeit 
alle Fraktionen dem entsprechenden Gesetz zu.

Mut zu neuen Wegen 
Neu ist bei dem von der Kommission vorgeschlagenen Verfahren, 
dass hier erstmals auf nationaler Ebene entgegen dem herkömm-
lichen Verständnis von Konflikten als Verfahrenshindernis diese 
als Verfahrenstreiber begriffen werden. Mittels eines guten Kon-
fliktmanagements und der Schaffung einer fairen Konfliktkultur 
– eine ganz zentrale Rolle kommt hierbei dem Partizipationsbe-
auftragten zu – sollen auftretende, verfahrensrelevante Konflikte 
bearbeitet werden und so akzeptanzsteigernd sowie verfahrens-
absichernd wirken. Letztlich dienen eine Reihe von Mechanismen 
– insbesondere die den Regionalkonferenzen zustehenden Nach-
prüfrechte sowie die Stellungnahmeverfahren und Erörterungs-
termine am Ende einer Verfahrensphase – der Verfahrenskontrolle 
und Absicherung in rechtlicher Hinsicht. 
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Mit dem von der Endlagerkommission vorgeschlagenen partizi-
pativen, konfliktbejahenden Suchverfahren ist der Erfolg nicht ga-
rantiert, ein neuer Weg jedoch beschritten. Manch einer hält an-
gesichts populistischer Wahlerfolge und Brexit-Referendum mehr 
demokratische Beteiligung für ein Risiko. Die Kommission sieht 
dies anders und setzt auf mehr und nachhaltige Partizipation. Dies 
ist durchaus mutig, aber keine Erfolgsgarantie. Denn mehr, tiefere 
und ernsthaftere Partizipation ist zweifellos ein gesellschaftlicher 
Lernprozess, der Bürgerinnen und Bürger ebenso herausfordert 
wie die politischen Eliten. 

Genau hier liegen auch die Risiken des vorgeschlagenen Verfahrens: 
Es wurde – trotz des Postulats der Flexibilität – in vielen Fragen 
extrem detailliert ausformuliert. Die Kommissionsmitglieder, in 
der Regel entweder in naturwissenschaftlicher Hinsicht hoch kom-
petent oder erfahrene Lobbyisten und NGO-Funktionäre, waren 
nahezu alle in beteiligungswissenschaftlicher Hinsicht Laien und 
neigten deshalb zu dem auch aus der kommunalpolitischen Praxis 
bekannten Phänomen, alle Eventualitäten in einem Beteiligungs-
verfahren vorab vollständig regulieren zu wollen. Dies führte dann 
auch in der Kommission zu unzähligen Konflikten über Detailrege-
lungen wie die Quotierung und Besetzung von Regionalkonferen-
zen, die letztlich eine Einigung sprichwörtlich erst in letzter Minu-
te möglich machten. Dabei wurden teilweise Formelkompromisse 
geschlossen, die das auf den ersten Blick durchaus qualitätsvolle 
Beteiligungssystem mit mehr Schwachstellen ausstattete, als ihm 
in den kommenden Jahren gut tun dürfte.

Die Verfasser dieses Beitrages, als Kommissionsmitglied bzw. 
wissenschaftlicher Mitarbeiter unmittelbar am Prozess beteiligt, 
hatten schon im Verlauf der Kommissionstätigkeit immer wieder 
Risikoanalysen angefertigt, die zum Teil auch als Kommissions-
drucksachen publiziert wurden. An dieser Stelle sollen die zentra-
len Risikofaktoren erstmals auf den finalen Kommissionsvorschlag 
bezogen kompakt dargestellt werden. 
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Zentrale verfahrensspezifische Risiken im 
Beteiligungsprozess
Das vorgeschlagene Beteiligungssystem beruht auf einem organi-
schen Konzept. Einzelne Organe sollen im Prozess zu unterschied-
lichen Zeiten auf unterschiedliche Arten zusammen- und aufeinan-
der einwirken. 

Das kann funktionieren, wenn die reale Möglichkeit besteht, dieses 
Zusammenwirken immer wieder neu an die wechselnden Heraus-
forderungen des Verfahrens anzupassen. Die konzeptionelle, am 
grünen Tisch entwickelte Statik ist deshalb eines der Kernrisiken – 
eine offene Dynamik der Schlüssel zum Umgang mit diesem Risiko. 

Wir werden darauf noch näher eingehen, wollen aber zunächst die 
zentralen Risikofaktoren kurz verfahrenschronologisch darstellen:

Vor Verfahrensbeginn: Verfahrensaltlasten als Erbe
Ein beachtlicher Teil des Verfahrensrisikos resultiert aus der Gene-
se der Endlagerkommission vor dem Hintergrund des gesellschaft-
lichen Konfliktes um die Nutzung der Atomenergie. Wiederholt 
wurden in atomkritischen Kreisen

•	 der fehlende Anspruch zu einer ehrlichen Konfliktaufarbei-
tung, 

•	 die Entscheidung, Gorleben als möglichen Standort im Ver-
fahren zu belassen und 

•	 die personelle Zusammensetzung der Endlagerkommission 

gerügt. Dies hatte zur Folge, dass sich weite Teile dieser kritischen 
Öffentlichkeit der Kommissionsmitarbeit verweigerten. 

Über weite Strecken ist es zudem der Endlagerkommission nicht 
gelungen, dem Beteiligungsparadoxon entgegenzuwirken und eine 
breite Aktivierung der Bevölkerung zu erreichen. Beispielhaft sei 
hier auf die Bürgerkonsultation der Endlagerkommission im April 

Organisches 
Konzept

Kritik an der 
Endlagerkommission



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 107

2016 verwiesen, die zwar die Aufmerksamkeit fachlich vertrauter 
Menschen, aber nicht der breiten Öffentlichkeit erhielt.

Insgesamt droht mithin die Gefahr, dass die fehlende Aktivierung 
weiter Teile der Bevölkerung während der Kommissionsarbeit in 
Verbindung mit den „Altlasten“ zu einer Beteiligungsverweigerung 
kritischer, oft gut informierter Kräfte führt, die in der Regel in Be-
teiligungsverfahren gerade zu Beginn eine meist nicht quantitativ 
hohe, aber qualitativ bedeutende Beteiligtengruppe darstellt.

Da das gesamte Suchverfahren von einer neu geschaffenen Bun-
desbehörde, dem Bundesamt für kerntechnische Entsorgung (BfE), 
verantwortet und operativ von einer bundeseigenen Gesellschaft, 
der Bundesgesellschaft für Entsorgung (BGE), organisiert wird, 
wird es vor allem am partizipativen Engagement deren jeweiliger 
Leitung liegen. Groß kann die Versuchung sein, die marginale Be-
teiligungsbereitschaft zu Beginn des Verfahrens als Akzeptanz zu 
deuten und sich nicht ohne vermeintliche Not den Schwierigkeiten 
der Partizipation auszusetzen. 

Hier wird dem Partizipationsbeauftragten eine wichtige Rolle als 
„Beteiligungscoach“ für die verantwortlichen Institutionen zu-
kommen. Aktuelle Debatten in parlamentarischen Kreisen deuten 
jedoch darauf hin, dass ausgerechnet dieses Organ als entbehrlich 
zugunsten einer vermeintlich höheren Verfahrenseffizienz gesehen 
werden könnte. Dies könnte jedoch fatale Folgen für den späteren 
Prozess haben.

Frühphase des Suchprozesses: Ein Beteiligungssystem 
ohne Dynamik?
Ein entscheidendes Kriterium für den Verfahrenserfolg wird ge-
rade in konfliktreichen Verfahren stets in einer frühzeitig einset-
zenden und kontinuierlich praktizierten Öffentlichkeitsbeteiligung 
gesehen. Insbesondere der Übergang vom Abschluss der Kommis-
sionsarbeit über den politischen Gesetzgebungsprozess hin zum 
tatsächlichen Suchverfahren wurde in der Kommission als kritische 
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Stelle im Prozess ausgemacht, für die sich der Begriff des „schwar-
zen Lochs“ eingebürgert hat. 

In dieser Phase und auch zu Beginn des eigentlichen Verfahrens 
bieten sich der Bevölkerung wenige Partizpationsmöglichkeiten – 
aktuell lediglich ein weithin unbekanntes und gering frequentier-
tes Onlineforum, das bis zum Ende der Konsultation nur 111 aktive 
Teilnehmer verzeichnete (Demos 2016: 1). Aktuell haben wir so 
bereits eine reale Beteiligungslücke zu diagnostizieren. 

Parallel befinden sich die beiden staatlichen bzw. staatseigenen 
Akteure des Verfahrens noch im Aufbau. Mit dem „Gesetz zur Neu-
ordnung der Organisationsstruktur im Bereich des Strahlenschut-
zes und der Endlagerung“ vom 30. Juli 2016 wurden zwar die ent-
sprechenden Fachaufgaben vom BfS an das BfE übertragen, jedoch 
braucht die organisatorische Ausgestaltung Zeit. Es entsteht un-
weigerlich die Frage, welcher Akteur in der Früh- und Übergangs-
phase reaktionsschnell spontane Beteiligungsimpulse verarbeiten 
kann, zumal, wie bereits geschildert, der Partizipationsbeauftragte 
noch nicht gesichert, geschweige denn installiert ist.

Offen bleibt so, welche Partizipationsoptionen bestehen, wenn be-
reits zu diesem frühen Verfahrenszeitpunkt ein unerwartetes Er-
eignis z. B. in Form medialer Berichterstattung über vermeintliche 
Vorabfestlegungen hinsichtlich der näher zu erkundenden Stand-
ortregionen oder einer Verlängerung der Zwischenlagerlaufzeiten 
zu einem spontanen, massiven Beteiligungsimpuls führen. Die Fra-
ge gewinnt an Brisanz, wenn berücksichtigt wird, dass das von den 
Berichterstattern empfohlene vorläufige Nationale Begleitgremi-
um ebenfalls noch nicht installiert wurde. 

Ein weiterer Risikofaktor resultiert aus der Entscheidung, in Form 
des BfE eine staatliche Behörde als Träger der Öffentlichkeitsbetei-
ligung vorzusehen. Kritiker betonen den potentiellen Interessen-
konflikt, dem eine Behörde unterliegt, die vorrangig für die Aufsicht 
und Genehmigung im Bereich der Kerntechnik, der Zwischenlage-
rung, der Standortauswahl und der Endlagerüberwachung zustän-
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dig sein wird und dem Anspruch eines „guten“ partizipativen Ver-
fahrens. 

Von einer solchen Behörde verantwortete Beteiligung unterliegt 
der Gefahr, in faktisch engen inhaltlichen Grenzen entlang eines ab-
gesteckten Zeitraums mit vorgegebenen Ausschluss- und geowis-
senschaftlichen Abwägungskriterien sowie Mindestanforderun-
gen stattzufinden. Vor dem Hintergrund historisch gewachsener, 
persistenter, hierarchischer Verwaltungsstrukturen gestaltet sich 
echte Beteiligung für eine solche Behörde als ernsthafte Herausfor-
derung: Chaos und Ergebnisoffenheit wirklich guter Partizipation 
passen kaum in behördliche Denk- und Arbeitsstrukturen. Diese 
Herausforderung kann eine solche Behörde zwar konstruktiv an-
nehmen, es gibt dafür gute Beispiele. Das Risiko eines Scheiterns 
ist jedoch hoch. 

Insgesamt bestärkt die Entscheidung für eine Behördenlösung die 
Haltung derer, die den Kommissionsanspruch eines „glaubwürdi-
gen Neustarts“ nicht eingelöst sehen. Sollte es dem BfE nicht gelin-
gen, diese Zweifel im Verfahren auszuräumen, droht dem Prozess 
Akzeptanzverlust. 

Ein weiteres Gefahrenpotential erwächst aus der Möglichkeit, dass 
das Beteiligungssystem den legislativen Prozess möglicherwei-
se nur bruchstückhaft übersteht. Nur wenn bei einer hinreichend 
großen Zahl an Parlamentariern das nachfolgende Zitat auf Zustim-
mung stößt, wird es bspw. ein autonomes Nationales Begleitgre-
mium oder einen handlungsfähigen Partizipationsbeauftragten im 
zukünftigen Verfahren geben: 

„Formal repräsentative Verfahren müssen im Geist einer lebendi-
gen »deliberativen Demokratie« (Jürgen Habermas) um Elemente 
des Diskurses, des Dialogs auf Augenhöhe, der Beteiligung und des 
Verständnisses von Gemeinwohl erweitert werden. Die Kommissi-
on betritt dabei Neuland“ (Endlagerkommission 2016: 22). 

Vice versa erwächst daraus das Risiko, dass ein verwässertes Be-
teiligungskonzept hinter dem eigenen Anspruch zurückbleibt, die 
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Endlagersuche im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Verant-
wortung als wissenschaftlich-technische und gesellschaftspoli-
tische Herausforderung zu begreifen (vgl. Endlagerkommission 
2016: 20). 

Ähnlich gelagert ist das Risiko einer fehlenden Transparenz und/
oder einer politisch geprägten Besetzung wichtiger Rollen im Ver-
fahren wie der des Partizipationsbeauftragten oder den Mitglie-
dern des Nationalen Begleitgremiums. Letzteres wäre besonders 
kritisch. 

Gerade der Unabhängigkeit der Mitglieder des Nationalen Begleit-
gremiums, auch von Verbands- und Partikularinteressen, kommt 
eine entscheidende Bedeutung zu. Das Nationale Begleitgremi-
um ist in der langen, ersten Phase des Suchverfahrens der einzige 
Garant für eine Gemeinwohlorientierung und eine Überwindung 
ideologischer Gräben. Der von ihm zu benennende Partizipations-
beauftragte muss in dieser Phase die entscheidende partizipative 
Kultur ins Verfahren integrieren und beim Träger BfE verankern. 
Alle Akteure müssen „beteiligen lernen“ und sie müssen dies auch 
wirklich wollen. 

Würde das Nationale Begleitgremium entgegen dem expliziten Vor-
schlag der Endlagerkommission als Stakeholderforum organisiert, 
dürfte es kaum einen handlungsfähigen Partizipationsbeauftragten 
geben und damit würden dem Verfahren die beiden einzigen zent-
ralen Treiber für gelingende Beteiligung entzogen. 

Gleiches gilt für eine unzureichende Unabhängigkeit der besagten 
Akteure von politischer Einflussnahme, sodass in allen Fällen Vor-
würfe fehlender Neutralität und die Ausrichtung auf Partikularinte-
ressen anstatt des Gemeinwohls laut werden könnten. Dies würde 
mittelfristig die Glaubwürdigkeit sowie Akzeptanz des Verfahrens 
mindern und damit Hauptziele der Öffentlichkeitsbeteiligung ver-
fehlen.
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Im Kernverfahren: Konfliktbejahung als Schlüssel
Eine wichtige Grundvoraussetzung für jede ernsthafte Beteiligung 
ist eine adäquate Bereitstellung verfahrensrelevanter Informa-
tionen. Aufgrund der eingangs thematisierten heterogenen An-
spruchsgruppen, mit denen unterschiedliche Anforderungen an 
die Darstellung und den Umfang der Informationen einhergehen, 
ist ein umfassendes Informationsmanagement essentiell. Es muss 
mit einem Verständnis von Information als Bringschuld der Ver-
waltung korrespondieren (vgl. Endlagerkommission 2016: 386). 
Andernfalls wird einerseits eine breite Aktivierung der Gesellschaft 
unterbleiben sowie dem Beteiligungsparadoxon Vorschub geleistet 
und andererseits werden Misstrauen und Verfahrenszweifel bei 
verfahrenskritischen Gruppen bestärkt. 

Oft wird die Bereitstellung von Informationen als triviale Aufgabe 
gesehen und die Tragweite einer zielgruppenorientierten Gestal-
tung unterschätzt. Vielmehr ist dringend angeraten, sich der Ernst-
haftigkeit bewusst zu sein und dabei nicht lediglich auf das gegen-
wärtig omnipräsente Tool der Onlinebeteiligung bzw. –information 
zu setzen. Stattdessen braucht es eine konsistent erarbeitete Cross-
media-Strategie, um einen kontinuierlichen Informationsprozess 
zu schaffen, der aktiv viele Gruppen einer heterogenen Gesellschaft 
anspricht und Informationen je nach Bedarf abgeschichtet verfüg-
bar macht. Andernfalls wird weder das Ziel einer frühzeitigen noch 
einer breiten Beteiligung erreicht. Die Kommission selbst ist, so er-
folgreich sie in anderen Bereichen war, mit ihren ePartizipations-
angeboten nicht erfolgreich gewesen. Die Lehren daraus sollten die 
Akteure im kommenden Verfahren unbedingt beherzigen.

Ein weiterer Risikofaktor liegt in der konkreten Ausgestaltung der 
Gremienstruktur und ihrer Interaktionsbeziehungen. Bei dem an-
stehenden Verfahren handelt es sich in jeglicher Hinsicht um eine 
hochkomplexe Aufgabe. Für das Beteiligungsmanagement heißt 
das, dass über einen großen Zeitraum kontinuierlich flexible und 
bedarfsgerechte Teilhabemöglichkeiten bestehen müssen. 
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Demgegenüber zeichnet sich das Beteiligungssystem des Berichts 
trotz des eigenen Anspruchs der Flexibilität durch einen beacht-
lichen Konkretisierungsgrad aus, deren Implementation operative 
Herausforderungen schaffen kann und den zukünftig Verfahrens-
verantwortlichen ein enges Handlungskorsett vorgibt. So sieht 
der Bericht bspw. einerseits konkret die Konstitution einer Voll-
versammlung zu Beginn jeder Regionalkonferenz vor, ohne jedoch 
eine Antwort auf die Frage der Umsetzbarkeit bei einem ggf. um-
fangreichen Gebiet mit einer Einwohnerzahl in Millionenhöhe zu 
geben. Andererseits lässt der Vorschlag offen, wie faktisch eine pas-
sende Abgrenzung der Regionen erfolgen kann. Der Kommissions-
bericht sieht hier zunächst gleichermaßen geologische wie auch 
sozioökonomische Faktoren als abgrenzungsrelevant an. Zusätzlich 
verweist er jedoch darauf, dass „[die] Regionalkonferenzen ... die 
Perspektiven aller Menschen vertreten [sollen], die sich durch den 
Bau und Betrieb eines Endlagers am möglichen Standort betrof-
fen sehen. Diese Betroffenheit kann über das Gebiet oberhalb der 
Gesteinsformation weit hinausreichen. Auch Staatsgrenzen bilden 
keine Grenzen der Beteiligung“ (Endlagerkommission 2016: 398). 
Ersichtlich wird hier erhebliches Konfliktpotential bei der finalen 
Abgrenzung der Regionen. 

Außerdem gehen mit der lediglich am Rand erwähnten staaten-
übergreifenden Minderheitenbeteiligung ebenfalls operative He-
rausforderungen einher, deren Lösung nicht trivial in Form ein 
Quote erreicht werden kann. Insofern ist der Kommissionsbericht 
durch eine unnötig starke Konkretisierung – als weiterer Beleg mag 
hier die exakte Vorgabe und zeitliche Terminierung der angedach-
ten Teilgebietskonferenzen dienen, die innerhalb von sechs Mona-
ten dreimal zusammentreten sollen (Endlagerkommission 2016: 
394) – eines absehbar nicht planbaren Verfahrens geprägt, die 
dann wiederum an etlichen Stellen in ihrer inhaltlichen Ausgestal-
tung unterbestimmt bleibt. 

Daraus ergibt sich zusätzlich das Risiko, das die starke Vorstruktu-
rierung der Beteiligungsangebote in der Öffentlichkeit lediglich als 
Mittel der Akzeptanzbeschaffung und Legitimierung des notwen-
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digen Endlagers aufgefasst werden könnte. Die emanzipatorische 
– also verfahrensgestaltende – Dimension von Bürgerbeteiligung 
(Sommer 2015: 14) würde so vernachlässigt werden, was eine sin-
kende Verfahrensreputation zur Folge hätte. In diesem Zusammen-
hang ist auch auf die unrealistische Vorstellung bei der Gestaltung 
der Regionalkonferenzen zu verweisen, wonach Partizipation be-
liebig ad hoc reaktivier- und aktivierbar sei. Es heißt dazu im Be-
richt: „Eine Regionalkonferenz pausiert ihre Arbeit, wenn die Re-
gion während der Phase 2 oder 3 im Auswahlverfahren vorläufig 
zurückgestellt wird [...] Aufgrund von Rücksprüngen können vor-
läufig zurückgestellte Regionen wieder in den Fokus rücken. Diese 
Regionen reaktivieren ihre Regionalkonferenzen“ (Endlagerkom-
mission 2016: 400).

Hinzukommt, dass die gewählte Struktur mit einem Delegations-
prinzip zwischen Regionalkonferenz und dem Rat der Regionen in 
mehrfacher Hinsicht Risiken bezüglich einer angestrebten breiten, 
egalitären Öffentlichkeitsbeteiligung birgt: Zunächst erzeugt die In-
stitutionalisierung eines Gremiums, dem einzelne, wiederwählbare 
Bürger angehören können mit der Aussicht auf eine Entsendung in 
ein vermeintlich „höheres“ Gremium potentiell einen Profilierungs-
anreiz. Außerdem wurde Stakeholdern wie bspw. Umweltverbän-
den im gegenwärtigen Verfahren kein expliziter Platz eingeräumt, 
sodass für sie ebenfalls über lokale Organisationsgruppen die Regi-
onalkonferenzen Anlaufstelle der Verfahrensteilhabe sein werden. 

Es entsteht so ein doppeltes Risiko: Auf der Ebene der Regional-
konferenzen sind mit Vertretern der örtlichen Politik und organi-
sierten Interessenvertretern potentiell meinungsdominante Akteu-
re vorhanden, die einer breiten Beteiligung abträglich sind. Über 
das Delegationsprinzip und die Möglichkeit der Wiederwahl inner-
halb des Vertretungskreises der Regionalkonferenzen droht mittel-
fristig eine Etablierung eines professionalisierten Lenkungskrei-
ses in Form des Rats der Regionen. In diesem könnte nicht nur ein 
partikularer Interessenausgleich im Mittelpunkt stehen, sondern 
auch informelle Beziehungen zum BfE ausgebildet werden mit der 
Folge, dass ein Handlungs- und Informationsvorsprung gegenüber 
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den Regionalkonferenzen entsteht. Das würde einen breiten Bot-
tom-up-Beteiligungsprozess hemmen. 

Letztlich berücksichtigt der Kommissionsbericht zwar, dass es für 
die Akzeptanz oder vermutlich eher Toleranz eines Standortes ei-
ner umfassenden Entwicklungsstrategie für die betroffene Endla-
gerregion bedarf, damit diese die ihr geschulterte Last tragen kann. 
Dabei wird aber übersehen, dass bereits während des Endlager-
suchverfahrens in den in Frage kommenden Regionen die Mög-
lichkeiten der Bürgerbeteiligung bei der Errichtung und dem Mo-
nitoring des Endlagerbetriebs von fundamentaler Bedeutung sein 
werden. Hierzu findet sich lediglich die Feststellung, dass „[die] 
Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren und an der Ausgestal-
tung des Vorhabens [...] weiterhin eine wichtige Bedeutung haben 
[wird].“ (Endlagerkommission 2016: 411). 

Der Faktor Zeit als Risikokatalysator
Bereits während der Tätigkeit der Endlagerkommission wurde von 
etlichen Mitgliedern der ambitionierte Zeitplan bis zum Standort-
beschluss thematisiert. Dieser birgt ein doppeltes Risiko: Sollten 
Prognosen wie die des ehemaligen Kommissionsmitglieds Prof. Dr. 
Thomauske (K-Drs./AG3-119) korrekt sein, dann würde die Verfol-
gung eines nicht einzuhaltenden Zeitplans zwangsläufig zu einer 
ersten Zielverfehlung führen. Bei diesem Versuch das Ziel zu er-
reichen, würden jedoch u. U. wichtige Elemente des Beteiligungs-
verfahrens dem Zeitdruck geopfert und letztlich die Verfolgung des 
zweiten Ziels gefährdet, nämlich das Auffinden eines gesellschaft-
lich akzeptablen Standorts für hoch radioaktive Abfallstoffe mit 
bestmöglicher Sicherheit. 

Außerdem sind in zeitlicher Hinsicht zwei weitere Punkte zu be-
denken, die Risiken für die Verfahrensstabilität bergen: Im Sinne 
des Verfahrensfortschritts setzt der Bericht auf eine Meilensteinlo-
gik, wonach jede Phase durch Bundesgesetz entschieden wird. Da-
bei werden nicht aufgelöste Gegensätze durch Abwägung entschie-
den (Endlagerkommission 2016: 405). Ein Rücksprung in eine 
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abgeschlossene Phase ist dann nur mehr auf Basis „grundlegender 
rechtlicher Einwendungen oder wissenschaftlich fundierter Neu-
einschätzungen“ möglich (Endlagerkommission 2016: 409). 

Diese Art von Meilensteinmethode funktioniert gut, wenn über den 
gesamten Zeitraum eines Verfahrens die gleichen Akteure invol-
viert sind. Sie trägt aber dem Umstand zu wenig Rechnung, dass 
es sich um ein Mehrgenerationenproblem handelt. Zudem wurde 
der schwelende Konflikt zwischen Endlager- und Zwischenlagerin-
teressen nicht ausreichend bearbeitet. Die auslaufenden Genehmi-
gungen für den Betrieb von Zwischenlagern, gegen die teilweise in 
der Vergangenheit bereits Klagen angestrengt wurden, schaffen zu-
sätzlichen Verfahrensdruck. Letztlich ist bisher nur unzureichend 
über Fragen des anschließend anstehenden Rückbaus der Einrich-
tungen gesprochen worden; eine Verfahrensdimension, die zukünf-
tig ebenfalls an Bedeutung gewinnen wird.

Fazit: Ein innovatives Verfahren mit hohem 
Risikopotential
Das von der Endlagerkommission vorgeschlagene Suchverfahren 
ist auch in partizipativer Hinsicht von beachtlicher Qualität. Es 
wird jedoch in zeitlicher und finanzieller Hinsicht, ebenso wie be-
züglich der Zahl der Beteiligten Dimensionen aufweisen, die bis-
lang einzigartig in der Geschichte sind. Der Kommissionsbericht 
bietet das Rüstzeug, um diese Herausforderungen zu meistern. Er 
bietet jedoch keine Garantie. Und er beinhaltet zahlreiche riskante 
Phasen, Interaktionen und Strukturen, die ein nicht zu unterschät-
zendes Potential des Scheiterns darstellen.

Eben weil dieses Verfahren jedoch so bedeutend ist und weil die 
dort zu machenden Erfahrungen eine beachtliche Wirkung auf die 
sich gerade erst entwickelnde Beteiligungskultur unseres Landes 
entfalten können, sind alle Akteure gut beraten, eine permanente 
Risikoevaluation zu betreiben und deren Ergebnisse ernst zu neh-
men. Dieser Beitrag kann dazu nicht viel mehr leisten, als erste Fin-
gerzeige zu geben.

Zwischenlager-
problematik

Risikoevaluation 
essenziell



116 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #2

Permanente Evaluation sowie der Wille und die Fähigkeit zur Hei-
lung von Verfahrensschwächen im Prozess selbst sind der Schlüs-
sel. Der im Bericht der Kommission dezidiert beschworene ernst-
hafte, wertschätzende Umgang mit auftretenden Konflikten ist das 
dazu unentbehrliche Instrument.

Wie gut die Beteiligung im Endlagersuchverfahren funktioniert, 
wird maßgeblich durch den Umgang mit Konflikten bestimmt wer-
den. Der Kommissionsbericht ist in diesem Punkt erfrischend ein-
deutig. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch auf der langen Strecke 
des Verfahrens das Handeln der Verantwortlichen bestimmt.
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Dr. Jan-Hendrik Kamlage, Dr. Henrike Knappe

Eine Frage der Beteiligung? Die 
Herausforderung Endlagersuche

Kann mit dem historischen Ballast und der schwierigen Ausgangsla-
ge ein allgemein akzeptiertes oder zumindest toleriertes Endlager für 
hochradioaktive Abfälle in Deutschland ausfindig gemacht werden? 
Dieser Frage geht der vorliegende Beitrag nach. Zunächst vollziehen 
die Autoren die schwierige und konfliktreiche Geschichte der Endla-
gersuche hierzulande nach, um anschließend ausgewählte Heraus-
forderungen im Rahmen des anstehenden Endlagersuchverfahrens 
zu problematisieren. Der Beitrag schließt mit Verfahrensvorschlägen 
für ein System der Beteiligungs- und Entscheidungsfindung.

Einleitung
Deutschland ist auf der Suche nach einem Endlager für hochradioak-
tive Abfälle. Mit Blick auf die lange und konfliktreiche Suche stellt 
sich dabei die Grundsatzfrage: Kann mit dem historischen Ballast 
und der schwierigen Ausgangslage überhaupt ein allgemein akzep-
tiertes oder zumindest toleriertes Endlager in Deutschland ausfin-
dig gemacht werden? Und wenn ja, wie müsste ein demokratischer 
Entscheidungs- und Beteiligungsprozess aussehen, der Öffentlich-
keit, Bevölkerung, betroffene Regionen, organisierte Interessen aus 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, Bundestag und Bundesrat mit ein-
bezieht? Weitgehender Konsens besteht dabei darüber, dass eine 
realistische Chance, eine Lösung für dieses jahrzehntealte Problem 
zu finden, nur mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit besteht, die 
höchsten Ansprüchen an Qualität gerecht wird.

Das ist sicherlich eine Herkulesaufgabe, wenn man alleine an die 
Dauer und Komplexität eines solchen Beteiligungsarrangements 
denkt. Bis zum Jahr 2031 soll ein Endlager laut Standortauswahl-
gesetz gefunden werden, das die „bestmögliche Sicherheit für einen 
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Zeitraum von einer Million Jahre“ (StandAG 2013) gewährleistet. 
Ein Zeitraum, der rund 40.000 (künftige) Generationen einschließt 
und Lasten für die Ewigkeit bedeutet (Brunnengräber 2015). Das 
ambitionierte politische Ziel sieht vor, dass bis Mitte 2016 „in einem 
wissensbasierten und transparenten Verfahren, für die im Inland 
verursachten, insbesondere hochradioaktiven Abfälle ein Standort 
für eine Anlage Endlagerung […] in Deutschland zu finden [ist].“ Zu 
diesem Zweck wurde auf der Basis des Standortauswahlgesetzes 
die „Kommission Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“ gebildet, 
bestehend aus VertreterInnen der Wissenschaft, Umweltverbände, 
Kirchen, Wirtschaft, Gewerkschaften sowie von Bundestag und 
Landesregierungen (Sommer 2015). Der Auftrag der Kommission 
lautet, die für das Auswahlverfahren wichtigen Grundsatzfragen zu 
untersuchen und Vorschläge sowie Handlungsempfehlungen für 
Bundestag und Bundesrat bis Mitte 2016 auszuarbeiten (ebd.).

Vor diesem Hintergrund arbeiten wir, ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit, im Folgenden ausgewählte Herausforderungen und 
Schwierigkeiten heraus, die einen Bezug zu den aktuellen politi-
schen Plänen aufweisen und die Rahmenbedingungen für den Be-
teiligungsprozess mitreflektieren. Anschließend entwickeln wir für 
diese Herausforderungen erste, sehr grobe Verfahrensvorschläge, 
die naturgemäß mit hoher Unsicherheit versehen sind, weil es an 
Erfahrungen mit Prozessgestaltungen fehlt, die für solch lange Zeit-
räume geplant und mit dieser Komplexität konfrontiert sind. 

Zunächst beleuchten wir die lange und konfliktreiche Geschichte 
der Endlagersuche in Deutschland, um die zentralen Herausforde-
rungen des Verfahrens herauszuarbeiten. 

Die unendliche Suche nach einem atomaren Endlager 
in Deutschland
Die Suche nach einem Endlager für atomaren Abfall erscheint vor 
dem Hintergrund der historischen Erfahrungen unendlich schwer. 
Als in den 1950er Jahren die politische Grundsatzentscheidung ge-
troffen wurde, Kernenergie für zivile Zwecke zu nutzen, existierte 
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noch keine Lösung, wie man mit den hoch toxischen und wärme-
entwickelnden radioaktiven Abfällen, die als Folge der Nutzung an-
fielen, umgehen sollte. Dieses aus heutiger Sicht unreflektierte und 
naive Vorgehen hatte schwerwiegende Konsequenzen: Der Atom-
müll wird über viele hundert Generationen Risiken und Aufgaben 
mit sich bringen. Die Risiken umfassen einerseits die Wärmeent-
wicklung und den Austritt radioaktiver Substanzen in die Umge-
bung, andererseits sind mögliche terroristische oder kriegerische 
Übergriffe und Naturkatastrophen wie Erdbeben äußere Risikofak-
toren für atomare Lagerungen (Hocke/Grunwald 2006). Dies hat 
zur Folge, dass eine sichere Lagerstätte für rund eine Million Jahre 
gefunden werden muss (Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlager-
standorte 2002: 96). Eine Generationenweitergabe dieser Verant-
wortung stellt eine Herausforderung unbekannten Ausmaßes dar, 
für die es bis dato keinen historischen Vergleich gibt. 

Das aus heutiger Sicht verantwortungslose Vorgehen in der Ver-
gangenheit ist eine der Ursachen für die konfliktreiche Geschichte 
der Suche nach einer Endlagerstätte in Deutschland: 1977 hatte 
der niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht das kleine 
Dorf Gorleben im Wendland zum Standort für ein Nukleares Ent-
sorgungszentrum aus Wideraufbereitungsanlage (WAA), Uran-
anreicherungsanlage und Endlagerstandort erklärt. Im Jahr 1980 
begann die unterirdische Erkundung des Salzstockes durch Tiefen-
bohrungen, begleitet durch massive Proteste vor Ort. Die schnell 
voranschreitenden Planungen der WAA führten zu den größten 
Massenprotesten der Anti-AKW-Bewegung seit Bestehen der Bun-
desrepublik. Der Treck nach Hannover (1979) mobilisierte über 
100.000 Menschen für den Protest (Kolb 2002; Roose 2010). Unter 
dem Motto „Gorleben soll leben“ erreichte der friedliche Protest der 
sozialen Bewegung in den Jahren darauf einen seiner Höhepunkte 
(Radkau 2011). Albrecht war es dann auch, der in Anbetracht der 
sich dynamisierenden Konflikte feststellte: Die Wiederaufberei-
tungsanlage ist politisch nicht durchsetzbar. Eine Einschätzung, 
die sich bewahrheiten sollte. Allerdings führte diese nicht zur Auf-
gabe der Planungen für den Endlagerstandort Gorleben, sondern 
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galt lediglich für die WAA. Die geologischen Erkundungen des Salz-
stockes wurden bis zum Jahr 1999 weitergeführt. Zudem wurde 
1983 ein Zwischenlager für hochradioaktive Abfälle in Gorleben 
fertiggestellt, das jedoch erst 1995 nach massiven Protesten und 
Rechtstreitigkeiten in Betrieb genommen wurde. Zurzeit lagern in 
Gorleben überirdisch 113 Behälter mit hochradioaktiven Abfällen. 
Die schwarz-gelbe Regierung reagierte in den 1970er und 80er Jah-
ren mit aller Härte auf den Widerstand und Protest, um Akzeptanz 
und Hinnahme durchzusetzen. Dies mündete in unverhältnismä-
ßiger Ausübung von Staatsgewalt, Beugung des Rechtes und einer 
Kriminalisierung der Gegner. Nach einem Rückgang der Mobilisie-
rungen Anfang der 90er Jahre begleiteten ab 1995 massive Proteste 
die Castortransporte zum oberirdischen Zwischenlager Gorleben 
und führten zu einer Renaissance der Anti-AKW-Bewegung.

Ein Neuanfang ergab sich nach dem Regierungswechsel im Jahr 
1998 zu rot-grün. Im Jahr 2000 beschloss das Kabinett Schröder 
den Atomausstieg und verhandelte diesen mit den Atomkraft-
werksbetreibern aus der Energiewirtschaft. Bereits ein Jahr zuvor 
setzte die Regierung den Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlager-
standorte (AKEnd) aus anerkannten wissenschaftlichen Experten 
zusammen. Der unabhängige Arbeitskreis tagte von 1999 bis 2002. 
Das vorgelegte Gutachten erarbeitete wissenschaftlich begründete 
Kriterien für die Suche nach einem Endlagerstandort und entwarf 
gleichzeitig Eckpfeiler eines komplexen Beteiligungsprozesses, der 
die Auswahl aus mehreren Standortalternativen vorsah. Der Be-
richt des AKEnd markierte einen doppelten Bruch mit dem Vorge-
hen zuvor. Erstens setzte er voraus, dass die Entscheidung für einen 
Endlagerstandort rational und auf der Basis des verfügbaren Wis-
sens erfolgen soll. Die Entscheidung sollte also nicht wie in den Fäl-
len Gorleben, Asse, Schacht Konrad und Morsleben stark politisch 
beeinflusst sein. Zweitens bedeutete dies die Abkehr von einer 
klassischen Top-down-Vorgehensweise, in der durch den Bund in 
Zusammenarbeit mit den Ländern ein Standort von oben bestimmt 
wurde (Hocke/Grunwald 2006: 2).
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Der Bericht blieb zunächst ohne große Resonanz in der Politik. 
Eine Umsetzung der Pläne scheiterte am Einigungswillen der Re-
gierungsparteien, ob und wie die Energiewirtschaft an den Kosten 
für die Suche zu beteiligen wäre. Die Wirkungen des Berichts sind 
trotzdem groß. Er stellt in der aktuellen Debatte den zentralen Re-
ferenzpunkt dar, der wichtige Erkenntnisse liefert und Orientie-
rungshilfe bietet.1 Daneben verschob der Bericht den Fokus der 
Debatte und lenkte den Blick nicht mehr nur auf die rein naturwis-
senschaftlich-technischen Fragen der Lagerung, sondern auch auf 
Fragen der Verfahrensgestaltung und Akzeptanz eines Endlagers in 
der Bevölkerung. 

Bewegung in die Debatte kam nach dem Regierungswechsel im 
Jahr 2010. Die neugewählte Regierung Merkel beschloss im Jahr 
2010 die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke (Deutscher 
Bundestag 2010). Der Ausstieg vom Ausstieg schien besiegelt. 
Kurz nach der Reaktorhavarie von Fukushima folgte ein weiterer 
Kurswechsel. Im Juni 2011 wurde das abermalige Ende der Atome-
nergie in Deutschland im breiten Konsens der Parteien und Bun-
desländer beschlossen. Acht Atomkraftwerke gingen anschließend 
vom Netz, und die übrigen neun sollen gestaffelt bis zum Jahr 2022 
abgeschaltet werden. Auf die politische Agenda kam damit erneut 
auch die Forderung nach der Klärung der ungelösten Endlagerfra-
ge. Der Bundesrat übernahm die Initiative und entwickelte im Jahr 
2011 erste Vorschläge für ein Standortauswahlgesetz (Gesellschaft 
für Nuklear-Service 2016). Zusätzlich beschloss die EU-Kommissi-
on in einer Richtlinie, dass alle kernenergienutzenden Länder bis 
zum Jahr 2015 eine Lösung für die Endlagerung atomarer Abfälle 
vorlegen müssen (Nullmeier/Dietz 2012; Zeit Online 2011).

Nach verschiedenen erfolglosen Abstimmungsversuchen zwischen 
Bund, Ländern und Parteien einigte man sich nach zweijähriger Be-
ratungszeit auf einen vom Bundesumweltministerium entwickel-
ten Gesetzentwurf zum Standortauswahlgesetz. Bevor der Entwurf 
in die abschließenden Beratungen im Bundestag und Bundesrat 
ging, wurde dieser von der Öffentlichkeit kommentiert.2 Nach In-
krafttreten des Standortwahlgesetzes im Sommer des Jahres 2013 
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gründete sich im Auftrag des Bundestages im Frühjahr 2014 die 
Kommission „Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe“. Die Kom-
mission wurde aufgefordert, bis Mitte 2016 einen Bericht auszu-
arbeiten, der die Grundsatzfragen des Standortauswahlverfahrens 
klärt und bewertet. Einerseits gehörte dazu die Festlegung von Kri-
terien, die die Auswahl der Standorte leitet, die in die engere Wahl 
kommen und in der Folge oberirdisch und unterirdisch erkundet 
werden. Anderseits arbeitete die Kommission einen Vorschlag für 
einen Entscheidungs- und Beteiligungsprozess aus, an dessen Ende 
im Jahr 2031 die Festlegung auf einen Standort erfolgen soll.

Mit Blick auf die Geschichte der langen und bis dato erfolglosen 
Suche nach einem Endlagerstandort fallen verschiedene Heraus-
forderungen auf, die es zu bewältigen gilt. Als eine wesentliche Vo-
raussetzung erscheint die Aufarbeitung der Konflikte mit der An-
ti-AKW-Bewegung. Hier hat der Staat seine hässliche Seite gezeigt, 
sein Gewaltmonopol missbraucht, das Recht gebeugt, Menschen 
kriminalisiert und gegen sich aufgebracht. Das Vertrauen in staat-
liche Akteure und deren Handeln ist unter vielen Atomkraftgeg-
nern erschüttert. Dass das Wendland zur Region des aktiven Wi-
derstands wurde, ist Ergebnis dieser Entwicklungen. Ein erneuter, 
allgemein akzeptierbarer Suchprozess ist auf ein Mindestmaß an 
Vertrauen in staatliches Handeln und Kooperationsbereitschaft an-
gewiesen. Die Regierungen des Bundes und der betroffenen Länder 
sollten auf die Menschen, sei es in Gorleben, Braunschweig oder 
Salzgitter, zugehen. Ein markanter Bruch mit der Kultur des Han-
delns aus dieser Zeit wäre ein sinnvolles Signal, eine Anerkennung 
der Fehler ein erster Schritt zur Versöhnung. 

Wie kann es als Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Such-
prozess bis zum Jahr 2031 gelingen, ein Mindestmaß an gegensei-
tigem Vertrauen und Kooperationsbereitschaft zwischen der An-
ti-AKW-Bewegung in Deutschland und den staatlichen Akteuren 
herzustellen?
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Politische Blockaden und uneinheitliche Interessen 
auf der Suche nach einem Endlager
Nicht nur die historischen Geschehnisse beeinflussen die Möglich-
keiten, einen Suchprozess zu einem erfolgreichen Ende zu führen. 
Die lange Suche nach einem Endlagerstandort in Deutschland ver-
deutlicht wie unter einem Brennglas die systemischen Nachteile 
unseres politischen Systems. Regierungen orientieren ihre Hand-
lungen und politischen Strategien am Machterwerb, der periodisch 
über Wahlen legitimiert wird. Dabei stehen Parteien, Oppositionen 
und Regierungen im ständigen, massenmedial vermittelten Wett-
bewerb um die Gunst der Wählerschaft, der die politischen Akteure 
oft zu Gegnern werden lässt. Wichtige Entscheidungen in der Sache 
werden polarisiert zwischen Zustimmung und Ablehnung disku-
tiert. Dies gilt insbesondere dann, wenn das öffentliche Interesse 
an einem Thema groß ist. Einigungen in der Sache zwischen Regie-
rungen und Opposition unter massenmedialer Beobachtung sind 
dabei nur schwer zu erreichen. 

Die Machtvergabe über Wahlen auf Zeit fördert eine Orientierung 
an kurzfristigen Ergebnissen mit hoher öffentlicher Sichtbarkeit, 
die innerhalb dieser Zeit umgesetzt werden können. Die Wähler-
schaft belohnt dabei politisches Handeln, das sichtbare Ergebnis-
se bringt und nur wenige Lasten und Risiken für die Bevölkerung 
und/oder stark organisierte Wirtschaftsinteressen bietet. Unpopu-
läre Entscheidungen wiederum, die mit der Verteilung von Risiken 
und Lasten einhergehen, werden wie der „Schwarze Peter“ von 
einer Regierung zur nächsten weitergegeben (Giddens 2009). Die 
Geschichte der Suche nach einem Endlager in Deutschland verdeut-
licht exemplarisch die systemischen Schwierigkeiten, die unser po-
litisches System prägen. Die Folge: Große Lasten und Risiken für 
die Wählerschaft erschweren das Zustandekommen von Entschei-
dungen. Mehr noch: Langfristige und generationenübergreifende 
Entscheidungen wie der Atomausstieg werden geprüft und ggf. 
zurückgenommen. Kongruentes und stabiles Regierungsverhalten 
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über viele Generationen hinweg ist bisher ohne Beispiel in der Ge-
schichte und selbst mit viel Fantasie kaum vorstellbar. 

Wie erreichen wir eine Grundsatzentscheidung für einen Standort 
in Bundestag, Bundesrat, in der betroffenen Region und der Ge-
samtbevölkerung mit Bestand über einen langen Zeitraum? Dies 
impliziert kongruente Entscheidungen und Verhaltensweisen der 
relevanten politischen Akteure im Bund und den Ländern über Ge-
nerationen. 

Ein Spannungsverhältnis: hoher Zeitdruck und 
umfassende Beteiligung der Bevölkerung
Viele Beobachter proklamieren, dass wir uns in einem „window of 
opportunity“ befinden. Die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag 
und Bundesrat sowie die seltene Konstellation einer großen und in 
dieser Frage einigen Koalition kennzeichnen die günstige Ausgangs-
situation. Dadurch ergibt sich ein enges Zeitfenster. Bundestag und 
Bundesrat erwarten den Bericht der Kommission bis Mitte 2016, 
um noch vor Einsetzen der heißen Phase des Bundestagswahl-
kampfes und Ablauf der Legislaturperiode im Jahr 2017 Beschlüs-
se zu erzielen. Geplant ist sowohl die Kriterien2 als auch grundle-
gende Festlegungen für das komplexe System aus Institutionen, 
Gremien und Prozessen für das Zustandekommen der Auswahl zu 
bestimmen. Die Ergebnisse des Berichtes sollen anschließend un-
ter hohem Zeitdruck „durch den Bundestag gebracht“ werden. Ein 
Grund für den Zeitdruck liegt im möglichen Scheitern des Vorha-
bens durch wechselnde Regierungskonstellationen im Bund und in 
den Ländern oder Vetospielern aus der Energiewirtschaft, Umwelt-
verbänden und Bürgerinitiativen. Dieses Vorgehen steht in einem 
Spannungsverhältnis zur Notwendigkeit, die Bevölkerung umfas-
send und frühzeitig zu informieren und zu beteiligen. Weder nach 
Abgabe des Kommissionsberichtes noch während des Gesetzge-
bungsprozesses danach ist eine umfängliche Öffentlichkeitsbetei-
ligung vorgesehen. Dies könnte sich als gravierender Fehler erwei-
sen: Eine frühzeitige und umfassende Beteiligung und öffentliche 
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Debatte wären eine legitimierende Ressource, die in Zeiten von Dis-
sens und Widerstand dringend benötigt wird, um später Akzeptanz 
in der betroffenen Bevölkerung der Regionen zu erlangen. Eine Di-
lemmasituation: Eine schnelle Entscheidung durch Bundestag und 
Bundesrat wäre nötig, weil sich sonst gegebenenfalls Akteurskoa-
litionen und Regierungskonstellationen verändern. Es besteht die 
Gefahr, dass die Regierung das Ziel aus den Augen verliert und den 
Suchprozess beendet. Demgegenüber wäre ein umfassender und 
zeitintensiver Informations- und Beteiligungsprozess wichtig, um 
später eine Chance auf Hinnahme und Akzeptanz zu erlangen. 

Wie können die Entscheidungen bis zum Ende der Legislaturperi-
ode über den Suchprozess und die Kriterien der Auswahl erreicht 
werden und trotzdem eine umfassende und zeitintensive Beteili-
gung der organisierten Interessen und der Bevölkerung ermöglicht 
werden? 

Das Lasten- und Gerechtigkeitsproblem
Lasten und Risiken werden in unserer Gesellschaft vielfach verteilt, 
zuweilen ungerecht. Man denke an gesundheitsschädigenden Lärm, 
Schadstoffe und Gestank in der Luft, in der Nähe von Autobahnen, 
Flughäfen, Windkraftanlagen, Klärwerken, Bahnhöfen, Bahntras-
sen und Kohlekraftwerken. Ungerecht meint einem allgemeinen 
Verständnis nach, dass Lasten und Risiken nicht von den Verursa-
chern getragen, sondern asymmetrisch verteilt werden. Einige we-
nige (auch regional) Betroffene nehmen dabei negative gesundheit-
liche Folgen und die Minderung ihrer Lebensqualität zugunsten der 
Gemeinschaft in Kauf. In der Frage der Endlagerlasten potenziert 
sich die Ungerechtigkeit noch einmal, weil die Verursacher, Nutzer 
und Träger der Lasten sowohl zeitlich als auch örtlich differieren. 
Genauer: Diejenigen, die den Atommüll und die Folgen in ihrem 
unmittelbaren Lebensumfeld ertragen müssen, und diejenigen, die 
den Müll verursacht und von der Atomenergie profitiert haben, 
sind unterschiedlich. Mehr noch: Die Lasten, die jetzt entstanden 
sind, besitzen den Charakter von „Ewigkeitslasten“, weil sie rund 
40.000 künftige Generationen überdauern und sich in der Erdge-
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Durchführung des Projekts „Urbane Interventionen“
Im ersten Schritt wurde in den Osnabrücker Stadtteilen Haste und 
Wüste jeweils eine öffentlichkeitswirksame Stadtteilwerkstatt 
durchgeführt, die vom Projektteam und den Kooperationspartnern 
vorbereitet worden waren. Dabei konnte wirksam auf die beste-
henden Vereinsstrukturen zurückgegriffen werden. 

Die „Stadtteilwerkstatt“ wird im Projekt „Urbane Interventionen“ 
definiert als temporärer Begegnungs- und Handlungsort im öf-
fentlichen Raum, der in das Umfeld ausstrahlt, überraschende Be-
gegnungen ermöglicht und Entwicklungsprozesse anstößt. Ideen 
werden dokumentiert und gemeinsam ausgewertet, um herauszu-
finden, was im Stadtteil für künftige Aktivierungs- und Mikropro-
jekte abgeleitet werden kann. 

Eine Woche lang wurde während der Stadtteilwerkstatt jeweils ein 
zentraler Begegnungs- und Handlungsraum geschaffen und mit 
Aktionen belebt, um Interessen zu sammeln, Fragen aufzuwerfen, 
zu inspirieren, zu vernetzen, zu diskutieren und zu feiern. Dabei 
konnten bestehende Initiativen, Vereine und Bürgerinnen und Bür-
ger ihre Ideen einbringen: Alles, was ein lebendiges Miteinander 
fördert, war denkbar.1

Als Ort für die Stadtteilwerkstatt Haste wurde vom 8. bis 15. Juli 
2015 der Eberleplatz wegen seiner zentralen Lage mit Einkaufs-
möglichkeiten und Laufpublikum ausgewählt. Die Kooperations-

Abbildung 2:	 Einladung zur Stadtteilwerkstatt Haste Projekts (Janko et al. 2016)
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partner Mehrgenerationenhaus, LegaS (Nackte Mühle) und der 
Stadtteiltreff Haste sind von dort aus fußläufig erreichbar. Nach der 
Eröffnungsveranstaltung mit allen Partnern, Vertretern aus Politik 
und Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern gab es in Haste 
ein einwöchiges Veranstaltungsprogramm (z. B. Bauworkshops, 
Stadtteilspaziergänge, Gesprächsrunden, Kinoabend, Kochaktion, 
Picknick) und eine Abschlussveranstaltung, auf der die eingegange-
nen Ideen diskutiert und sortiert wurden (s. u.). Die Stadtteilgrafik 
(Abb. 2) wurde genutzt, um für die Stadtteilwerkstatt im Internet 
und in den sozialen Medien zu werben. Sie gibt einen Eindruck zum 
städtebaulichen Gefüge des Stadtteils, soll aber auch Menschen in-
spirieren, ihr Umfeld mitzugestalten. Das Projektteam „Urbane In-
terventionen“ war auch beim traditionellen jährlichen Stadtteilfest 
Haste mit einem Stand vertreten, das im Juli 2015 auf dem nahe-
gelegenen Kirchplatz veranstaltet wurde. So konnte zusätzlich für 
eine aktive Beteiligung der Bevölkerung in der Stadtteilwerkstatt 
geworben werden.

Während in Haste ein leer stehendes Geschäft und der davor lie-
gende Platz für die Stadtteilwerkstatt zur Verfügung standen (siehe 

Abbildung 3:	 Platz vor der Stadtteilwerkstatt Haste mit selbst gebauten Sitzelementen
	 (Foto: Urbane Interventionen) 
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Abb. 3), fand die Stadtteilwerkstatt Wüste vom 24. bis 30. August 
2015 im Freien statt. Da keine geeigneten Leerstände als Räumlich-
keiten zur Verfügung standen, wurde ein Wohnwagen gemietet und 
aufgestellt, der sich als ein öffentlich sehr wirksamer Anlaufpunkt 
erwies.

Der Wohnwagen „in der Wüste“ in zentraler und öffentlicher Lage 
mit einigen nahegelegenen Geschäften zog am Hoffmeyerplatz vie-
le Interessierte an, auch für diese Stadtteilwerkstatt war – wie in 
Haste – mit Flyern und über das Internet sowie die Lokalpresse ge-
worben worden (vgl. Abb. 4).

Vor dem Wohnwagen der Stadtteilwerkstatt Wüste waren Plakat-
ständer aufgebaut, die Beteiligungsmöglichkeiten für Besucherin-
nen und Besucher boten: Beispielsweise konnte – wie bei der Stadt-
teilwerkstatt in Haste auch – auf einer großen Tafel eingezeichnet 
oder mit Klebezetteln markiert werden, wo Veränderungs- und Be-
reicherungspotenzial im Stadtteil besteht (s. Abb. 5 links). Hierzu 
konnten Gäste der Stadtteilwerkstatt auch auf vorgefertigten Kar-
ten im Postkartenformat Ihre Ideen zu den konkreten Orten auf die 
Stadtteilabbildung pinnen.

Auf einer öffentlichen Pinnwand wurden auch die Ideen von Be-
sucherinnen und Besuchern gesammelt, für die es keine konkrete 
Verortung im Stadtteil gab. Besucherinnen und Besucher hatten 
in beiden Stadtteilen die Möglichkeit, auf einem dafür gestalteten 
Flyer Ideen zu notieren und diese in Ideenboxen in ausgewählten 

Abbildung 4:	 Einladung zur Stadtteilwerkstatt Wüste (Janko et al. 2016)
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Geschäften im Stadtteil einzuwerfen oder bei der Stadtteilwerk-
statt abzugeben. Weiterhin konnten über den Blog sowie über die 
E-Mail-Adresse Anregungen eingereicht werden. 

Die Stadtteilwerkstätten brachten zahlreiche Anregungen aus der 
Bürgerschaft, um lokale Problemfelder zu identifizieren und in bür-
gergetragener Weise anzunehmen und zu entwickeln. Eine öffent-
liche Abschlussveranstaltung bot in beiden Stadtteilwerkstätten 
dem Projektteam Gelegenheit, die zahlreich eingegangenen Ideen 
zu präsentieren und mit engagierten Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, Vertretungen von lokalen Vereinen und Organisationen so-
wie der Stadt Osnabrück zu diskutieren und zu ordnen (s. Abb. 5 
rechts).

Eine trennscharfe Kategorisierung der Ideen war nicht immer mög-
lich. Viele der eingebrachten Vorschläge kamen von unterschied-
lichen Zielgruppen und boten Anknüpfungspunkte zu mehreren 
Themenfeldern. Dennoch wurden vom Projektteam „Urbane Inter-
ventionen“ vier verschiedene Kategorien festgelegt, um eine bes-
sere Übersicht über die Vielfalt der Ideen zu erlangen und diese 
gezielt diskutieren zu können:

•	 Bauliche/gärtnerische Interventionen: Diese Kategorie um-
fasst gärtnerische Interventionen oder bauliche Eingriffe, die 

Abbildung 5:	 (links:) Vergrößerte Abbildung des Stadtteils, (rechts:) Kategorisierung der bei der 
Stadtteilwerkstatt Haste eingegangenen Ideen (Fotos: Team Urbane Interventionen) 
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zum Teil von temporärer oder auch dauerhafter Natur sind. 
Ein Hauptkriterium für diese Kategorie waren Projektvor-
schläge, die mit geringem Finanzmitteleinsatz und durch ak-
tive Mitwirkung der Bürgerschaft umsetzbar sind. 

•	 Organisatorische/vernetzende Ideen: Viele Ideen waren da-
rauf angelegt, Räume und Möglichkeiten zum Austausch und 
Kennenlernen zu schaffen. Zudem wurden in beiden Stadt-
teilen Wünsche nach mehr Informationsfluss sowie nach kul-
turellen und kreativen Gemeinschaftsaktivitäten sichtbar, die 
ebenfalls in dieser Rubrik gesammelt wurden. 

•	 Spielerische/performative Interventionen: In dieser Katego-
rie wurden Ideen eingeordnet, die Veranstaltungscharakter 
haben oder temporäre Interventionen darstellen, die spiele-
risch mit dem städtischen Umfeld umgehen.

Planerische Interventionen und Anregungen an die 
Stadtverwaltung
Einige Vorschläge würden den Rahmen des Projektes sprengen, da 
sie große Areale oder sehr komplexe Themen betreffen. Außerdem 
gab es zahlreiche Anregungen, die den alltäglichen Aufgabenbe-
reich der Stadtverwaltung Osnabrück betreffen und daher an diese 
weitergegeben wurden.

Im Nachgang zu den Stadtteilwerkstätten wurden unter Leitung 
des Projektteams in den Stadtteilen Haste und Wüste regelmäßige 
Stadtteilgespräche durchgeführt, bei denen die eingereichten Ideen 
hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit diskutiert wurden. Grundsätzlich 
wurden die bis dato erfolgten Projektaktivitäten positiv beurteilt. 
Gleichzeitig konnten aber auch Sorgen und Kritiken herausgestellt 
werden:

•	 Verbunden mit der Fülle an Ideen aus den Stadtteilwerkstät-
ten verwiesen einige Beteiligte darauf, dass nur wenige An-
regungen innerhalb der Projektlaufzeit konkret umsetzbar 
seien. So stand die Frage im Raum, wie aufkommender Frust 
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vermieden werden könnte, wo die eine oder andere Idee 
nicht umgesetzt werden konnte.

•	 Da das Potenzial der „Urbanen Interventionen“ schon früh-
zeitig von den Beteiligten erkannt wurde, kam die Frage auf, 
wie nach Projektende 2017 Prozesse einer Verstetigung in 
den Stadtteilen möglich wären.

•	 Auch unbeantwortet blieb die Frage, wer künftig eine besse-
re Vernetzung der Stadtteile organisieren könnte.

Ergebnisse
In beiden Stadtteilen sind im Rahmen der Stadtteilwerkstätten 
zahlreiche Ideen entstanden. Die dabei gemachten Erfahrungen 
sind unterschiedlich. Eine Erkenntnis ist die Notwendigkeit, die 
vielfältigen Ideen gemeinsam mit den Beteiligten geschickt auszu-
wählen und im Zuge der Umsetzungsplanung auf machbare Klein-
projekte herunter zu differenzieren.

Im Stadtteil Wüste wurden mehr Anregungen an das Team heran-
getragen. Ebenso waren die Veranstaltungen stärker besucht als in 
Haste. Dafür kommen verschiedene Gründe in Betracht: Der Hoff-
meyerplatz ist deutlich stärker frequentiert als der Eberleplatz in 
Haste. Es „trauten“ sich weniger Menschen in den Laden am Eberle-
platz – die offene Situation auf dem Hoffmeyerplatz in Verbindung 
mit dem Wohnwagen stellte eine deutlich niedrigere Hemmschwel-
le dar. Im Stadtteil Wüste gibt es mit dem Verein „Wüsteninitiative“ 
einen sehr aktiven Partner, der über sein breites Netzwerk viele 
Menschen per „Mundpropaganda“ aktivierte. Allerdings besteht 
dieses Netzwerk zu einem überwiegenden Teil aus Älteren – was 
das Zielpublikum in der Wüste begrenzte. Zudem konnte die Stadt-
teilwerkstatt Wüste vermutlich auch von der bereits erfolgten 
Presse-Berichterstattung zur Stadtteilwerkstatt Haste und einer 
höheren Reichweite in den sozialen Medien profitieren. Obwohl die 
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Haste geringer war, 
fanden sich dort jedoch schnell interessierte Menschen, die sich 
einzelner Projekte konkret annahmen. Die Stadtteilgespräche fin-
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den seitdem in beiden Stadtteilen regelmäßig statt und bieten en-
gagierten Bürgerinnen und Bürgern weiterhin die Möglichkeit, sich 
in lockerer Atmosphäre auszutauschen. Organisiert und moderiert 
werden die Gespräche vom Projektteam „Urbane Interventionen“.

Während der Stadtteilwerkstatt Haste entstand die Idee, die Stadt-
teilkultur in Haste zu fördern. Einige Vorschläge sind hierzu zur 
weiteren Bearbeitung vorgeschlagen worden: Filmvorführungen, 
ein Büchertauschschrank und ein Stadtteilhörspiel. Um Kultur in 
den Osnabrücker Stadtteil Haste zu bringen, könnte eventuell ein 
eigener Verein gegründet werden. Auch könnte ein neu zu gründen-
der Verein für eine offene Grundstimmung hinsichtlich der Ankunft 
der vielen noch zu erwartenden Flüchtlinge sorgen. Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer der Stadtteilwerkstatt Haste stellten zudem 
fest, dass es dort zu wenige gastronomische Treffpunkte gäbe. Da-
rauf aufbauend ist für 2016 ein Aktivierungsprojekt durchgeführt 
worden, das kulturelle und gastronomische Ansätze verknüpft. 
In Kooperation mit einem Künstler wurde ein mobiler Biergarten 
entwickelt. Mit diesem würden ein Anlaufpunkt und ein örtlicher 
Rahmen für Filmvorführungen, Konzerte, Kochabende, Workshops 
oder Feste geschaffen, die über einen begrenzten Zeitraum im Som-
mer im Abstand von ein bis zwei Wochen stattfinden. Weiterhin 
wird vom Projektteam ein Kalender (als Plakat oder Flyer) erstellt, 
in dem zusätzliche Veranstaltungen von Bürgerinnen, Bürgern und 
lokalen Initiativen aufgenommen werden können.

Außerdem bestand großes Interesse an einem Reparaturcafé, bei 
dem alltägliche Gebrauchsgegenstände gemeinschaftlich repariert 
werden. Hierfür konnten neue Akteurinnen und Akteure im Stadt-
teil angesprochen und vernetzt werden. Ein erstes „Probecafé“ im 
März 2016 im Dreschhaus der Nackten Mühle wurde sehr gut be-
sucht und in der Öffentlichkeit positiv aufgenommen.

Eine weitere Idee wurde in Haste bereits umgesetzt. Unter dem 
Stichwort „Warmnachtsbaum“ konnte durch eine Mitarbeiterin der 
Nackten Mühle im Dezember 2015 ein Baum zum Wärmespender 
aufgeladen werden. Mit Stadtteilbewohnerinnen und -bewohnern 
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wurde eine Kastanie am Eberleplatz mit gespendeten Schals, Müt-
zen, Handschuhen und Stulpen behängt, die bedürftige Personen 
„pflücken“ konnten. Die ursprüngliche Idee stammt von einer Initi-
ative (be japy e. V.) aus Offenburg, mit der im Vorfeld Kontakt auf-
genommen worden ist.

Ein Umfeld, das während der Stadtteilwerkstatt Wüste immer wie-
der angesprochen wurde, ist die Schreberstraße. Für diesen einst 
als Straßenraum vornehmlich für den Fahrverkehr freigehalte-
nen Stadtraum entstanden viele Ideen: Neben gemeinschaftlichen 
Pflanzaktionen, der Ansaat von Wildblumen oder dem Aufstellen 
von Bienenstöcken wurde auch der Bau einer Fuß- und Radbrücke 
über den Pappelgraben vorgeschlagen. So könnte eine unmittelbare 
Fahrrad- und Fußgänger-Verbindung entstehen, die die südlichen 
Stadtteile durch eine neue Weg-Querung verbindet. Unter dem Ti-
tel „Initiative Brückenschlag“ wird diese Idee als ein Aktivierungs-
projekt aufgegriffen. Dabei wurden zwei Schritte realisiert: Eine 
gemeinschaftliche Wildblumenansaat im April 2016 (vgl. Abb. 6) 
und ein öffentlicher Workshop Ende Mai 2016, dessen aktivieren-
des Ziel darin bestand, spielerisch Anregungen für die Gestaltung 
der künftigen Brücke zu bekommen. Weitere Ideen, die im Stadtteil 
Wüste aufgegriffen wurden, sind die Einrichtung eines Runden Ti-
sches, die Schaffung eines Treffpunktes im zentrumsnahen Bereich 
und die Förderung von kulturellen Veranstaltungen, wie z. B. einer 
offenen Bühne.

Fazit
Für das Projektteam „Urbane Interventionen“ der Hochschule Os-
nabrück waren die Stadtteilwerkstätten und der damit verbunde-
ne Beteiligungsprozess sehr lehrreich. Drei tragende Erfahrungen 
können bereits festgehalten werden. 

•	 Das persönliche Gespräch und das „vor Ort sein“ waren un-
abdingbar, um den Stadtteilcharakter zu erspüren, interne 
Kommunikationswege und Konflikte zu erfahren und das 
angestrebte gemeinsame Handeln zu ermöglichen. Die Stadt-
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Abbildung 6:	 Einladung zur Stadtteilaktion Wüste (D. Janko 2016)

teilwerkstatt als temporäre urbane Intervention wurde ein 
sinnvoller und sinnstiftender Baustein, um mit Bürgerinnen 
und Bürgern ins Gespräch zu kommen. So war ein entspre-
chend reichhaltiges Feedback möglich. Die meisten Ideen 
entstanden während der Gespräche in lockerer Atmosphäre. 
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Diese auch räumlich inszenierte Atmosphäre bot auch Gele-
genheit für die Weiterentwicklung der Gedanken. Die ergeb-
nisoffene Ansprache war dabei ermutigend. Sie brachte ein 
breit gefächertes Spektrum an Anregungen für die Stadtteile 
hervor und ermöglichte die dafür notwendigen Begegnungen. 

•	 Temporäre Eingriffe in das Stadtbild können neugierig ma-
chen und Barrieren nehmen. Sie können aber auch das Ge-
genteil bewirken. So wurden die temporären Räume der 
Stadtteilwerkstätten in den beiden Stadtteilen unterschied-
lich angenommen. Vertrauen in die Absichten der Urbanen 
Interventionen allerdings stifteten sie allemal. 

•	 Die aktivierende Schnittstelle zwischen Stadtverwaltung und 
Bevölkerung mit einer dritten Instanz (Hochschule) zu beset-
zen, war von nicht zu unterschätzendem Vorteil. Diese Vorge-
hensweise ermöglichte eine unbelastete Ausgangssituation. 
Umgekehrt hat das Hochschulprojekt mit der Stadt als Part-
ner mehr Einflussmöglichkeiten als einzelne Bürgerinnen 
und Bürger und kann hier als Sprachrohr wirken.

Im nächsten Schritt werden die während der Stadtteilwerkstät-
ten gesammelten Ideen nun zu umsetzungsrelevanten Projekten 
weiterentwickelt. Ideen, die vor Ort auf viel Resonanz stießen und 
für die sich Menschen aus dem jeweiligen Stadtteil als treibende 
Kraft verantwortlich fühlen, rücken jetzt in die Mitte der Aufmerk-
samkeit. Als Medium für die weitere Planung dienen weiter die 
Stadtteilgespräche, die einen regelmäßigen, aktiven und offenen 
Austausch gewährleisten. Im Jahr 2016 steht die Entwicklung und 
Durchführung der Aktivierungs- und Mikroprojekte im Vorder-
grund. Dafür ist es vorgesehen, im Stadtteil aktive Menschen und 
Institutionen intensiver zu vernetzen und weitere Wege zur Eigen-
ständigkeit und Souveränität der Bürgerinnen und Bürger zu eb-
nen. Ihr Selbstbewusstsein, ihr Engagement und ihre Identifikation 
mit dem Stadtteil mögen zunächst unscheinbar und manchmal un-
sichtbar sein, aber sie sind Teil eines lebenswerten Umfeldes und 
Fundament bürgergetragener Demokratie.

Weiterer 
Projektverlauf
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Nach der Auswertung in den unterschiedlichen Stadtteilen erfolgen 
deren Vergleich und die Ableitung von Handlungsempfehlungen. 
Eine Veranstaltung für die Öffentlichkeit im Herbst 2017 mit Bege-
hung der gestalteten Orte in beiden Osnabrücker Stadtteilen, Haste 
und Wüste, bildet den Projektabschluss.
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Susanne Menge

Bürgerbeteiligungsverfahren in 
Großbauprojekten am Beispiel 
„Dialogforum Schiene Nord“ 

Bürgerinitiativen sind eine wichtige Form der Interessenartikulation 
und können bei Großprojekten die Entscheidungsqualität erhöhen. 
Der vorliegende Aufsatz zeichnet anhand des Infrastrukturprojektes 
der Y-Trasse den Dialogprozess zwischen den maßgeblichen Akteu-
ren nach, gibt Einblick in die Rahmenbedingungen und Probleme des 
Unterfangens und bewertet abschließend allgemein den Wert von 
Bürgerinitiativen bei der Lösung komplexer gesellschaftlicher Her-
ausforderungen. 

Politisch partizipieren und Demokratie bewegen
Im Sinne Willy Brandts hat die Weiterentwicklung der Demokratie 
nur eine Chance, wenn alle Menschen, unabhängig von ihren öko-
nomischen und sozialen Verhältnissen, Zugang zu einer guten Bil-
dung haben. Ihnen wird das notwendige Grundwissen, die Notwen-
digkeit sozialer Verantwortung und die Fähigkeit zur kritischen 
Auseinandersetzung vermittelt. Kinder und Jugendliche sollen in 
der Schule diskutieren und Haltungen entwickeln, um politische 
Partizipation zu verstehen: sich politisch (nicht zwangsläufig par-
teipolitisch) engagieren, um Veränderungen für bessere Verhältnis-
se zu erwirken (Gross 1999; Noack 2013).

In der Ära Kohl, die immerhin 16 Jahre währte, wurde eine Gene-
ration durch den gesellschaftlichen, neoliberalen und wirtschaftli-
chen Umbau des Landes geprägt. Nun galt es nicht mehr, den Sozi-
alstaat und seine Errungenschaften zu fördern. Stattdessen baute 
die Regierung unter CDU/CSU und FDP zugunsten größerer „Frei-
räume“ für die Wirtschaft und auch für die Bürger*innen die Repu-

Bildung für 
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blik komplett um: „Eine Wirtschaftsordnung ist umso erfolgreicher, 
je mehr sich der Staat zurückhält und dem einzelnen seine Freiheit 
läßt. (...) Wer mehr wagt, und wer sich mehr plagt, der hat auch 
Anspruch auf Erfolg und Gewinn.“ (Kohl 1983).

Unter dem Vorwand, das Abitur erfülle nicht mehr den Anspruch 
auf gute Bildung und den Zugang zur Universität, begann suk-
zessive die Abkehr von einer sozial-gesellschaftlich orientierten 
Bildungspolitik. Der Gemeinschafts- oder Sozialkundeunterricht 
mutierte in fast allen Bundesländern zusehends zu einem reinen 
Wirtschaftsfach. 

Die Einflussnahme in den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten 
erreichte 1986 seinen Höhepunkt, als sich der Bayerische Rund-
funk für die Dauer der Ausstrahlung einer Folge des politischen 
Kabaretts „Scheibenwischer“ aus dem gemeinsamen Fernsehpro-
gramm der ARD ausschloss. 

Der eingeschlagene Weg der Ökonomisierung unseres öffentlichen 
Bildungs- und Alltagslebens, also die permanente Berechnung der 
Wirtschaftlichkeit dessen, was unser Alltagsleben ausmacht (Ver-
waltungen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser ...) hat dazu ge-
führt, dass nicht mehr der Mensch und seine Bedürfnisse Vorrang 
haben, sondern die Bilanzierung der von Menschen verursachten 
Kosten. 

Die Sozialisation in einer Gesellschaft, die sich ständig am Leis-
tungslimit befindet und soziale, familiäre und persönliche Bedürf-
nisse nicht mehr ausreichend leben kann oder auch will, weil die 
Finanzierbarkeit der normalen Lebensbedürfnisse ansonsten ge-
fährdet wäre, produziert Egoisten, Karrieristen, Ellbogenmentali-
tät und Rücksichtslosigkeit. 

Es ist das Dilemma der heutigen Sozialdemokratie, dass sie als 
Noch-Volkspartei der Angepasstheit an die Bedingungen der längst 
globalisierten ökonomischen Verhältnisse offenbar nichts mehr 
entgegensetzen wollte und will und damit gerade diejenigen ent-
täuscht und verprellt, die einen Kanzler Willy Brandt und ihre SPD 
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in den 60er/70er Jahren erlebt haben und wissen, dass die Verhält-
nisse sich ändern lassen und damit die Bedingungen für einzelne. 

Diese Menschen haben sich wiedergefunden in der Friedens- und 
Anti-Atom-Bewegung und entscheidend dazu beigetragen, dass 
eine linke Alternative entstehen konnte: Die Grünen.

Bewegungen und Initiativen
Gesellschaftliche oder soziale Bewegungen werden heute schnell 
zu einer die regionalen Grenzen überschreitenden Form der Mas-
senbewegung. Ein Thema bewegt aufgrund seiner übermächtigen 
Dimension durch die Darstellung in allen Medien, es wird interna-
tional diskutiert, ist kontroverser Punkt in den Parlamentsdebatten 
und betrifft in seinen weitreichenden Konsequenzen ganz direkt 
die Lebensumstände Einzelner. Das diskutierte Thema erreicht in 
der Gesellschaft Menschen unterschiedlichen Alters und in den un-
terschiedlichsten Lebensformen. Charakteristisch für heutige sozi-
ale Bewegungen sind ein breites Netzwerk sowie gut strukturierte, 
organisierte und unter den regionalen Gruppen abgestimmte Akti-
onen sowie Aktionsformen für Massenproteste. Soziale Bewegun-
gen sind von langer Dauer. 

Beispielhaft nenne ich an dieser Stelle die Studenten-, Friedens- 
und Anti-Atom-Bewegung.

Ohne die Studentenbewegung hätte es in der jungen Bundesrepub-
lik Deutschland keine offene Auseinandersetzung über die Mitwir-
kung der Väter und Großväter im deutschen Faschismus gegeben, 
die Diskussion über die soziale und ökonomische Mitverantwor-
tung im Nationalsozialismus wäre in diesem kritischen Maße nie 
geführt worden und hierarchische sowie patriarchalische Struktu-
ren hätten in unserer anpassungsbereiten Gesellschaft wohl noch 
länger überlebt. Es hätte vielleicht keine, über viele Jahre starke so-
zialdemokratische Volkspartei und keinen Bundeskanzler Brandt 
gegeben. Seine Forderung, Bildung für alle zu schaffen, ist aktuel-
ler denn je. Brandt wollte das demokratische System weiterentwi-
ckeln, was ein kritisches Bewusstsein durch Bildung voraussetzt. 

Breite Netzwerke 
und Langlebigkeit

Studentenbewegung 
der 60er Jahre
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Seine Politik durch Annäherung hat die starre Freund-Feind-Per-
spektive zwischen Ost und West zugunsten einer Friedens- und 
Abrüstungspolitik abgelöst. 

Ohne die Friedensbewegung hätte es nie einen weltweiten Diskurs 
(übrigens ohne Internet und soziale Netzwerke) darüber gegeben, 
wie viel Geld in die Aufrüstung mit Waffen fließt, wie oft unsere 
Welt kaputtgebombt werden kann mit dem vorhandenen Atom-
waffenpotential und wer in Waffenproduktion, -export und Kriegs-
handlungen verantwortlich mitmischt.

Ohne die Anti-Atom-Bewegung hätten wir den Ausstieg aus der 
Atomkraft nicht geschafft und stünden in der Entwicklung eines ef-
fizienten, alternativen Energiesektors statistisch gesehen wohl am 
hinteren Ende im Europa- und Weltvergleich.

Initiativen kennzeichnet, dass ein regionales oder auch überregio-
nales Anliegen politisch bewegt werden soll, um Entscheidungen 
im Sinne der Initiative zu treffen. Die Initiative lebt so lange, wie ihr 
Anliegen politisch und juristisch noch nicht endgültig entschieden 
wurde.

Einige Initiativen vernetzen sich zugunsten der gleichen und über-
schneidenden Problematik zu Dachverbänden auf Landes- und 
Bundesebene (Initiativen gegen Lärmbelästigung; Initiativen ge-
gen Autobahnbau; Initiativen für fahrradfreundliche Kommunen 
…). Die Organisationsform ist häufig ein Verein oder es bestehen 
zumindest vereinsähnliche Strukturelemente wie Kassenprüfer*in, 
Vorstand, Jahreshauptversammlung etc.

Sichtbar wird in unserer Gesellschaft eine Initiativkultur, die sich 
nicht an institutionalisierte Organisationsformen wie Vereine, Ver-
bände und Parteien anpassen will. Viele Bürger*innen gründen In-
itiativen zur Durchsetzung ihrer Interessen oder zur Verbesserung 
bestimmter Bedingungen, unter denen schwächere Menschen un-
serer Gesellschaft zu leiden haben und engagieren sich auf diese 
Weise politisch. 
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Ohne die vielen Bürgerinitiativen (BI) wären einige umweltpoli-
tisch heftig umstrittene Projekte durchgesetzt worden. Beispiel-
haft sind hier zu nennen: umgewidmete, verhinderte oder alterna-
tiv geplante Straßenbauprojekte; die Verhinderung der Ansiedlung 
Schadstoff emittierender Unternehmen usw.

Dank der sozialpolitisch engagierten Kinderkrippeninitiativen ist 
in den 80er Jahren das erste Kindertagesstättengesetz in Nieder-
sachsen unter der rot-grünen Landesregierung verabschiedet wor-
den. 

Den vielen Initiativen gegen Lärmbelastungen haben wir es zu ver-
danken, dass sie juristisch ein Nachtflugverbot in Frankfurt durch-
setzen und in Oldenburg von der Deutschen Bahn weitere, umfang-
reichere Lärmschutzmaßnahmen erfolgreich erstreiten konnten.

Unsere Gesellschaft ist gut gebildet. Erworbene Sach- und Fach-
kenntnisse sowie wissenschaftliche Kompetenzen bedeuten nicht 
nur im parlamentarischen Alltag wichtige Hilfestellungen für Ver-
waltungen, jede Politikerin und jeden Politiker. Menschen, die sich 
intensiv mit einer Sache auseinandersetzen, können zusätzliche 
Detailinformationen liefern und so Zusammenhänge herstellen, 
auf die Politker*innen aus verschiedenen Gründen gar nicht stoßen 
können. 

Eine Initiative ist Impulsgeberin, kritische Begleiterin, Verhinderin 
und Vermittlerin in einem. Sie fordert Auseinandersetzung in der 
Sache, erwartet Aufmerksamkeit und Interesse von den Verant-
wortlichen und ist insofern manchen ein Dorn im Auge.

Positiv betrachtet, ist sie das bereichernde Element im Alltag der 
Parlamentarier*innen und ehrenamtlicher Rats- und Kreistagsmit-
glieder. 

Insbesondere für Großbauprojekte und umstrittene Planungen 
kann Bürgerbeteiligung nach meiner Überzeugung ein richtiger 
Weg für eine Entscheidungsfindung auf politischer Ebene sein. 
Es besteht die große Chance, konfrontative Positionen zugunsten 
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einer Kompromisslösung aufzugeben, statt juristische, teure und 
langwierige Verfahren zu riskieren.

Initiativen und Bewegungen gelingt es, gerade dort Betroffenheit 
zu erzeugen, wo Gefahren lauern. Sie erzeugen Aufmerksamkeit, 
wenn sie früh morgens bereits auf dem Wochenmarkt stehen und 
ausführliche Informationen verteilen. Sie sprechen die Menschen 
an, beleuchten verschiedene Seiten des Problems und regen an, 
doch einfach mal bei der nächsten Aktion dabei zu sein.

Nicht selten mündet dieses Interesse in ideelle oder praktische Un-
terstützung bis hin zur Bereitschaft, sich in einer Partei oder einer 
Bürgergruppe als Kandidat*in für eine Kommunalwahl aufstellen 
zu lassen. 

Bürgerbeteiligung und repräsentative Demokratie
Ich selbst kenne die Arbeit aus der Perspektive der Initiativen und 
bin überzeugt davon, dass die Demokratie in Deutschland durch 
außerparlamentarische Bewegungen bereichert werden kann. En-
gagierte Menschen, die sich mit Großbauprojekten sachlich, argu-
mentativ begründet und verfassungsgemäß auseinandersetzen, 
können kompetente „Partner auf Augenhöhe“ sein, so Prof. Hans 
J. Lietzmann, Leiter der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung an der 
Universität Wuppertal (Lietzmann 2015). Seine Forschungsergeb-
nisse beeindrucken: „Auch die Befürchtung, die Bürger betrachte-
ten Planungsentscheidungen nur durch die eigene Brille, ist falsch: 
Sie entscheiden sehr gemeinwohl- und kompromissorientiert und 
jenseits ihrer eigenen, kurzfristigen Interessen.“ (ebd).

Ein Teil der politischen Gesellschaft verweist auf den Verfassungs-
grundsatz, allein der Legislative – den vom Volk gewählten Vertre-
terinnen und Vertretern in Bund und Ländern – obliege die Ent-
scheidungshoheit. Abgeordnete handelten im Interesse des Volkes, 
Initiativen und andere Protestbewegungen nur im Interesse einer 
Sache und für eine Minderheit im Volk.
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Verfassungsrechtlich gilt dabei, dass politische Entscheidungen 
durch Abstimmung im Parlament, dem höchsten Organ in den je-
weiligen Bundesländern (Landtag) und dem höchsten Organ auf 
Bundesebene (Bundestag) getroffen werden (Art 20 Abs. 2 GG).

Um entscheidungsfähig zu sein, erhalten die gewählten Parlamen-
tarier umfassende Informationen zu einem Planungs- oder Bauvor-
haben in den zuständigen Ausschüssen und Arbeitskreisen des je-
weiligen Parlamentes. Dieser Informationskanal steht BI nicht zur 
Verfügung. Sie haben zudem keinen Anspruch auf Informationen 
aus Verwaltungen und Ministerien, weil sie keine gewählten Vertre-
ter*innen des Volkes sind. Sie müssen sich oft mühsam Informatio-
nen zusammentragen und darauf hoffen, Unterstützung von ihren 
gewählten Vertreter*innen zu erhalten.

Entgegen der positiven Wahrnehmung Lietzmanns hinsichtlich der 
Fähigkeiten von Bürgerinnen und Bürgern in Beteiligungsverfah-
ren zeigte sich in diversen politischen Ausschusssitzungen, denen 
ich beiwohnte, dass etliche Mitglieder eine andere Meinung ver-
traten. Sie bezweifelten, dass sich Initiativen breit und umfassend 
vorbereiten (könnten), weswegen ihnen eine Meinungsbildung im 
Interesse des Volkes bzw. einer breiten Mehrheit abgesprochen 
werden müsse.

Demgegenüber haben es Lobbyisten, deren Status inhaltlich dem 
einer BI gleichkommt, sehr viel einfacher: Sie sind ebenfalls nicht 
vom Volk gewählt. Jedoch wird von den meisten Abgeordneten, den 
entpolitisierten Medien und der angepassten, unkritischen Masse 
weithin die Einflussnahme von Interessenvertretern akzeptiert. So 
haben mittlerweile 400 Lobbyist*innen freien Zugang zum Bundes-
tag (Deutscher Bundestag 2015) und sprechen sich mit Abgeordne-
ten ab. Teilweise formulieren Lobbyist*innen selbst Gesetzentwür-
fe, die dann ins parlamentarische Geschäft einfließen (siehe dazu 
die Arbeit von Lobbyplag und Lobbycontrol).

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, warum einerseits den Lob-
byist*innen der Zugang zu wichtigen Informationen gewährt wird, 
andererseits BI dieser Zugang jedoch verwehrt bleibt? 
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Das Großbauprojekt Y-Trasse
Großbauprojekte betreffen alle. Kern eines Großbauprojektes ist 
sein Standort. Dieser erzeugt eine direkte, regionale Betroffenheit. 
Außerdem hat die gesamte Baulogistik weitreichende Folgen über 
die jeweilige Region hinaus. 

Egal, ob Flughäfen, Autobahnen oder Schienenstrecken – es sind 
globale Projekte, die unterschiedliche Regionen und ihre Menschen 
berühren. In einer für das jeweilige Projekt vorgesehenen Regi-
on wird geplant und gebaut. Baumaterial muss dazu als Rohstoff 
abgebaut, produziert und transportiert, Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Um die Baustelle selbst rankt sich ein verzweigtes Infra-
strukturnetz für Zubringerverkehre. Nachdem der Bau vollendet 
ist, rollen und fliegen Transporte schneller von Norden nach Süden 
oder Westen nach Osten und umgekehrt. 

Im Norden Deutschlands liegen die Städte Bremen, Hamburg und 
Hannover. Sie besitzen eine zentrale europäische Funktion für den 
Personen- und Güterverkehr.

Bereits in den 80er Jahren, insbesondere aufgrund der Prognosen 
eines rasant ansteigenden Güterverkehrs, entwickelte man Pläne 
für eine Erweiterung der Schienenkapazitäten – die so genannte 
Y-Trasse: Nördlich von Hannover gabelte sich die Strecke wie ein 
Ypsilon Richtung Osten nach Hamburg und Richtung Westen nach 
Bremen. 

Nachdem die Trasse 1992 in den Bundesverkehrswegeplan 
(BVWP) aufgenommen wurde und im Jahr 2003 das Prädikat „Vor-
dringlicher Bedarf“ erhielt, wurde 2010 die Deutsche Bahn (DB) 
AG von der damaligen Bundesregierung aufgefordert, im Zuge der 
Bedarfsplanüberprüfung Alternativen für die Y-Trasse vorzulegen. 
Sieben Alternativen in Form von Planungskorridoren sind von der 
DB entwickelt und 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt worden, in-
zwischen übrigens als reine Güterverkehrstrassen (BMVI 2015; DB 
2014b; DB 2015).
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Problem Y-Trasse und ihre Varianten
Das jahrelange Zerren um die Realisierbarkeit einer zusätzlichen 
Kapazitätserweiterung der Güter-Schienenstrecke im Dreieck Bre-
men – Hamburg – Hannover, bei gleichzeitig dramatisch steigenden 
Gütertransportbelastungen auf den Bundesfernstraßen, erforder-
ten einen Lösungsansatz. Zwei Möglichkeiten mit entsprechenden 
Problemen gab es. Erstens, die klassische: Entscheidungen werden 
durch die politisch Verantwortlichen getroffen, Klagen und Wider-
spruchsverfahren in Kauf nehmend. Zweitens, die dialogische: Von 
den Plänen Betroffene, BefürworterInnen und GegnerInnen setzen 
sich an einen Tisch und erarbeiten einen Kompromiss, befürchtend, 
dass viele Individuen mit unterschiedlichen Interessen niemals ei-
nen Kompromiss finden werden.

Die Alternativen der DB sind, wie auch die Y-Trasse, reine Neu-
baustrecken. Dass im Rahmen der Planung und des Neubaus der 
Schienentrassen z. B. in der Lüneburger Heide Trassen durch un-
berührte und touristisch attraktive Landschaft neu verlegt werden 
sollten, stieß auf energischen Widerstand. Im Vordergrund des Pro-
tests standen nicht nur die Zerstörung durch den Trassenbau und 
Lärmemissionen durch den Güterverkehr. Angst bereitete vor al-
lem der gesellschaftliche Anpassungsprozess durch Abwanderung 
als Folge der Verminderung von Lebensqualität und Zukunftspers-
pektiven.

Alle drei Städte klagen bereits heute über die Aus- und Überlas-
tung ihrer Bahnknoten durch Personen- und Güterverkehre. Die 
alte Y-Trasse führt durch Hannovers Innenstadt. Dort lebende und 
arbeitende Menschen haben ohnehin mit diffusen, steigenden 
Lärmquellen umzugehen. Die zu erwartende hohe Frequenz durch-
fahrender Güterzüge verursacht trotz lärmmindernder Bremsen 
Erschütterungen und Schienenlärm.

Sämtliche Entwürfe der DB sprechen nunmehr von reinen Gü-
tertransportstrecken, nicht mehr vom Personenfernverkehr. Be-
rufspendler*innen erleben aber gerade den Nah- und Fernverkehr 
mit dem Zug als problematisch: Verspätungen, mangelhafte com-
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putergestützte Informationssysteme sowie überfüllte Züge sind 
drei Beispiele für den Wunsch, dass der Personen- und nicht der 
Warentransport im Vordergrund stehen muss.

Der steigende Gütertransport liegt vor allem am gestiegenen Con-
tainertransportaufkommen, das sich in Deutschland seit 2007 be-
reits bis heute nahezu verdoppelt hat. Nach den Prognosen wird 
der Gütertransport weiter steigen (BGL). Container erreichen zu-
nächst die Häfen und werden von dort auf der Schiene und der 
Straße weitertransportiert.

Die Planer*innen der Y-Trasse haben z. B. den Hafen Hamburg, der 
längst seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat, als den einzigen Hafen 
gesehen und folglich die Hafenhinterlandverkehre in der Gesamt-
bedeutung aller Seehäfen, z. B. die des Jade-Weser-Ports (JWP) als 
Hamburg entlastenden Hafen, völlig außer Acht gelassen.

Die Kosten für einen Streckenneubau setzen sich nicht nur zusam-
men aus Bau- und Arbeitskosten. In die realen Kosten fließen Pla-
nung, Rechtsstreitigkeiten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, so 
genannte virtuelle Kosten für Rohstoffgewinnung, Transport, Ver-
brauch und Belastung natürlicher Ressourcen. In die Bilanz von 
Infrastruktur-Großprojekten fließen viele dieser Kosten überhaupt 
nicht ein. In zunehmendem Maße sind dies Beweggründe für Men-
schen, die Nutzung und Effizienzsteigerung im vorhandenen Be-
stand zu fordern statt in Neubau zu investieren.

Rahmenbedingungen des Dialogprozesses – 
Maßgebliche Akteure und administrative Vorgaben

•	 Deutsche Bahn AG: 100-prozentiges Tochterunternehmen 
des Bundes (zuständiges Ministerium: Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur, BMVI), verantwortlich 
für die „Integration von Netz und Transport sowie die Öff-
nung des Schienennetzes für diskriminierungsfreien Wettbe-
werb“ (DB 2014a).
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Ansprüche an Dialogprozess: Ergebnissicherung nach ei-
nem Jahr, ansonsten entscheidet DB die Ausbauvariante bzw. 
bleibt bei der Y-Trasse. Die Alternative darf keine Beeinträch-
tigung darstellen für das Konzernziel, weltweit führendes 
Transport- und Logistikunternehmen zu werden.

•	 Bundesnetzagentur: Behörde des Bundes zur Sicherung des 
Wettbewerbs für die Netzmärkte Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnverkehr. Die Abteilung Schie-
ne steht fachlich unter der Aufsicht des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI 2015).

Anspruch an Dialogprozess: Ergebnistrasse muss diskrimi-
nierungsfreien Wettbewerb sichern.

•	 Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG): Behörde des Landes 
Niedersachsen und Aufgabenträger für den Schienenperso-
nennahverkehr (SPNV). Im Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) erteilt die LNVG Genehmigungen für den Betrieb und 
die Linienführung von Bus- und Stadtbahnverkehren (LNVG 
2016).

Anspruch an Dialogprozess: Güterstrecke im Großraum Han-
nover – Hamburg – Bremen darf den Personennahverkehr 
auf den Schienenstrecken nicht behindern.

•	 Land Niedersachsen: Verantwortliches Ministerium war und 
ist das Wirtschaftsministerium mit den Zuständigkeiten für 
Arbeit, Wirtschaft und Verkehr. SPD und Grüne haben sich 
mit der Regierungsübernahme 2013 zur Durchführung eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens entschieden (Koalitionsver-
trag Niedersachen, Nds. MW 2016).

Anspruch an Dialogprozess: Erfolgreiche Organisation und 
politische Begleitung, um dem Bund am Ende eine selbst-
ständig gefundene Lösung des Dialogforums präsentieren zu 
können. 
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Beide Koalitionsfraktionen aus SPD und Grünen haben sich früh-
zeitig darauf verständigt, dass unter der Federführung des Nieder-
sächsischen Wirtschaftsministeriums folgende wichtige Schritte 
für das „Dialogforum Schiene Nord“, kurz DSN, eingeleitet werden:

•	 zwischen dem Bundesministerium für Verkehr und Infra-
struktur, der Deutschen Bahn und der Landesregierung soll-
ten verbindliche Absprachen zur anteiligen Finanzierung des 
Dialogforums sowie zur Festschreibung des Ergebnisses im 
Bundesverkehrswegeplan getroffen werden;

•	 ein externes Büro sollte mit der Organisation und Moderati-
on des Beteiligungsverfahrens beauftragt werden;

•	 die Stadt Celle wurde als zentraler, barrierefreier Ort für die 
Sitzungen des Dialogforums festgelegt;

•	 der zuständige Fachausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Ver-
kehr sollte regelmäßig über Zwischenstände informiert wer-
den;

•	 das Forum sollte sich nicht nur aus Hauptverwaltungsbeam-
ten und -beamtinnen zusammensetzen, sondern außerdem 
aus Mitgliedern der BI;

•	 der Auftrag und das Ziel der einjährigen Arbeit sollten klar 
definiert werden;

•	 es sollte ein faires, ergebnisoffenes und für alle transparentes 
Verfahren sein;

•	 nach einem Jahr der kritischen Auseinandersetzung mit vor-
liegenden Plänen und des selbstständigen Arbeitens an Kri-
terien und Alternativen sollte sich das Forum am Ende auf 
eine oder mehrere Trassenvarianten verständigt haben;

•	 aufgrund der Zusage des Landesverkehrsministers auf einem 
Bahnkongress des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) musste 
dessen Alternative „Breimeier-Trasse“ in die Alternativen-
prüfung mit aufgenommen werden;
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•	 Bremen und Hamburg sollten selbstverständlich in die Fo-
rensitzungen einbezogen werden.

Organisation und Durchführung des Dialogprozesses
Niedersachsen hat sich für ein Büro entschieden, das sich hervor-
ragend auf den schwierigen Prozess und den Druck vorbereitet hat, 
dass binnen eines Jahres ein Ergebnis zu erzielen ist, das zuvor in 
25 Jahren nicht erreicht wurde.

Die klare Struktur des Prozesses bildete sich ab in der Einjahrespla-
nung mit terminlich festgelegten Forensitzungen, der Einteilung in 
Kennlern-, Einarbeitungs- und Informationsphase, der Arbeitspha-
se in Themenarbeitskreisen, der Diskussionsphase und der ab-
schließenden Ergebnisfindung. 

Die Terminabsprachen erlaubten allerdings auch Zeit für eine mög-
liche zusätzliche Sitzung. Der komplette Dialogprozess mit den 
einzelnen Forumssitzungen, sämtliche Unterlagen und Protokolle 
der Sitzungen sind auf einer audio-visuellen Internetseite (Dialog-
forum Schiene Nord 2015) präsentiert worden. Diese war leicht zu 
bedienen, enthielt sämtliche Informationen und Dokumente, infor-
mierte über Presseberichte und bot zu jeder Forumssitzung einen 
Filmmitschnitt an.

Parallel hat das Büro ein zusätzliches umfangreiches Informations-
angebot, z. B. in Form des Mobilen Infostandes, bereit gestellt.

Die Moderation sowie alle beteiligten Akteure garantierten rhe-
torisch und interaktiv einen friedlichen und in Richtung Konsens 
führenden Diskussions- und Arbeitsprozess. Dem Moderator und 
dem Büro war es auf beeindruckende Weise gelungen, Störungs-
versuche von außen zu unterbinden. Auch der absolut schwierige 
Prozess, weitere drei Trassenvarianten (OHE, VCD, Alpha) in den 
Dialogprozess mit aufzunehmen und andere zu verwerfen, gelang 
durch klare Grenzsetzungen und Abstimmungen im Forum.

Sich auf einen dialogischen Prozess einzulassen, bedeutet auch, 
breiten Konsens durch Meinungsbildung herzustellen (Meier-Gan-
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tenbein/Späth 2006). Mehrheitsvoten mit einem formalisierten 
Abstimmungsverfahren zu erzeugen, widerspricht dem Dialogpro-
zess, der auf breiten Konsens setzt.

Dieses gegenüber manch geübtem Verwaltungsbeamten durchzu-
halten, dessen Ratsarbeit sich darin widerspiegelt, dass Entschei-
dungen durch möglichst zügige Abstimmungen herbeigeführt 
werden, war sicherlich nicht immer leicht und verdient besondere 
Anerkennung.

Kritik und Anregungen für andere 
Beteiligungsverfahren
Bereits im Verlauf der ersten Arbeitsphasen zeigten sich folgende 
problematische Aspekte: Erstens, methodisch setzten die verant-
wortlichen Organisator*innen nicht auf bekannte handlungs- und 
lösungsorientierte Methoden für Großgruppenformate wie z. B. der 
Open Space-Methode (Owen 2001). Zweitens, die dozentenorien-
tierte Arbeitsform im Dialogforum und die damit einhergehenden 
viel zu hohen Sprech- und Erläuterungsanteile des Moderators in 
den entscheidenden sieben vorbereitenden Foren frustrierte die 
Forumsteilnehmer*innen zusehends, denn sie fanden sich in der 
Rolle der Zuhörenden und Fragenstellenden wieder. Und drittens, 
aufgrund der Vortrags- und Arbeitsweise sowie der zu bearbeiten-
den Materialflut baute sich stetig folgender Konflikt auf: 

•	 Die Teilnehmer*innen (TN) mahnten den verlässlichen Um-
gang miteinander an, nachdem sie erleben mussten, dass das 
Gutachterbüro Änderungen in Gutachten entgegen der Ab-
sprachen vornahm (vgl. 2. Sitzung DSN). 

•	 Abstimmungen zu Anträgen während der Sitzungen zogen 
sich hin.

•	 Formalisierte Abstimmungsprozesse standen dem Wunsch 
nach konsensorientierter Meinungsbildung gegenüber.

•	 Ehrenamtliche Forumsmitglieder beklagten zunehmend die 
Arbeitsbelastung, stapelweise dicke Ordner und Papiere, ver-
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fasst in juristischem und anderem Fachjargon mit nach Hau-
se nehmen und auf Plausibilität durcharbeiten zu müssen, 
um überhaupt auf Augenhöhe innerhalb des Forums arbeiten 
zu können.

•	 Haupt- und Ehrenamtliche fühlten sich um wertvolle Lebens- 
und Arbeitszeit betrogen, weil sich der Prozess des Forums 
dahinschleppte, ohne pro Sitzung ein sinnvolles Ergebnis er-
zielt zu haben (vgl. 4. Sitzung DSN).

•	 Die Auswahl der Referenten und ihre Vorträge wurden als 
unglücklich bezeichnet (vgl. 4. Sitzung DSN).

•	 Expertenwissen sollte nicht ausschließlich von der DB ein-
fließen, sondern das Forum selbst wollte sich auf einen eige-
nen externen Sachverständigen einigen (vgl. 3. Sitzung DSN).

•	 Sie wünschten ein anderes Verfahren für die überregionale 
Abstimmung des Dialogprozesses auf Landkreisebene.

•	 Die Forumsteilnehmer*innen wollten gemeinsame Bewer-
tungskriterien für die spätere Beurteilung finden und diese 
selbstständig entwickeln (vgl. 4. Sitzung DSN).

•	 Sie wollten zielorientiert in Arbeitsgruppen arbeiten, statt in 
langen Vortragssitzungen Motivation und Konzentration ein-
zubüßen

Außerhalb des Forums diskutierte man diese Fragen: 

•	 Wer finanziert die zusätzlichen Forderungen nach einem ex-
ternen Sachverständigen?

•	 Die BI beklagten das Ungleichgewicht zwischen Hauptver-
waltungsbeamten*innen sowie den Vertreter*innen der BI. 
Wie sollte man mit Nachnominierungen umgehen, ohne wei-
tere Ungerechtigkeiten zu produzieren?

•	 Einige, die am Streckenverlauf der gefundenen Alternative 
„Alpha-Trasse“ leben und nicht Mitglieder des Dialogforums 
waren, sahen ihre Interessen im Dialogforum nicht vertreten. 

Verfahrensbezogene 
Diskussionspunkte
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Welche Möglichkeiten politischer Partizipation böten sich 
hier an?

•	 Darf der Dialogprozess scheitern? 

Umgang mit Problemen 
•	 Sozial-kommunikative Ebene: Erstmals wurde in einem Bun-

desland ein Bürgerbeteiligungsverfahren von der Landesre-
gierung initiiert und bis zum Abschluss begleitet. Auch wenn 
alle in Regierungsverantwortung die Einschätzung hatten, 
die für ein externes Büro relevanten Ansprüche an ein erfolg-
reiches Beteiligungsverfahren berücksichtigt zu haben, zeig-
te sich in der Realität, dass bestimmte Probleme ihre ganz ei-
gene Dynamik entwickeln können. Wahrscheinlich ist es z. B., 
dass in einer Konstellation wie dem Dialogprozess Konflikte 
über das Rollenverständnis einzelner aufbrechen. 

Ein weiteres Konfliktpotential bieten die beiden ungleich 
großen Lager aus BI (Minderheit) und VerwaltungsbeamtIn-
nen (Mehrheit). Für den Prozess positiv hätte es sich ausge-
wirkt, im Vorfeld diverse Szenarien für naheliegende Diskon-
tinuitäten (Wild Card, Szenariotechniken) durchzuspielen: 
Was könnte im „Falle XY“ besten- oder schlechtestenfalls 
passieren und welche Korrekturen bzw. direkten Eingriffs-
möglichkeiten böten sich an? Unabdingbar ist ein professi-
onell arbeitendes Organisationsteam, das in Konfliktsituati-
onen sozialpsychologisch und methodisch kompetent agiert 
und die zerstrittenen Parteien auf dem weiteren Weg zum 
vereinbarten gemeinsamen Ziel führt. Die Erfahrung zeigt, 
dass sich eine zielführende Moderation dadurch auszeichnet, 
dass die oder der Verantwortliche eine Ausbildung für Kon-
fliktberatung und Mediation nachweisen kann, die sie oder 
ihn qualifiziert sowohl konfliktanalysierend als auch -lösend 
zu agieren. 

•	 Methodische Ebene: Methodisch war das Forum stark von 
der klassischen frontalen Vortragsweise geprägt. Diese Form 
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muss nicht zwangsläufig schlecht sein. Unter der Vorausset-
zung jedoch, dass mehr als 80 Menschen unterschiedlichster 
Einstellung und Sichtweise mit zig Untersuchungen und Plä-
nen konfrontiert wurden und binnen eines Jahres in sieben 
Forumssitzungen auf einen gemeinsamen Nenner kommen 
mussten, wäre es notwendig gewesen, dass das verantwort-
liche Büro bzw. der Moderator ein Repertoire so genannter 
„Teilnehmer*innen aktivierender Methoden“ (Siebert 2006) 
in der Schublade hat. Auch das Ministerium hätte bei der 
Ausschreibung besonderen Wert auf die Methodik des Dialo-
gverfahrens legen müssen.

Zumal dann, wenn die Beteiligten gemeinsam ein Ergebnis 
finden sollen. Ergo: Die Vermittlung notwendigen Wissens 
auf der einen Seite und der selbstständig und lösungsorien-
tierte Arbeitsprozess auf der anderen Seite hätte methodisch 
flexibler und handlungsorientierter begleitet werden müs-
sen. 

Aus der Lern- und Lehrforschung und inzwischen auch aus 
der Forschung über Tagungsangebote und ihre Methoden 
(Meier-Gantenbein/Späth 2006) wissen wir, wie gut Lehr- 
und Lernprozesse laufen können, wenn sie gut begleitet wer-
den. Im Prozess des Dialogforums ging es vor allem darum, 
auf der Grundlage bestehender Erkenntnisse neue Lösungs-
alternativen zu erarbeiten. Hier hätte sich die Open Spa-
ce-Methode angeboten (Owen 2001).

•	 Administrative Ebene: Die Forderung nach einem externen 
Sachverständigen wurde politisch sofort unterstützt, was in 
der Konsequenz allerdings hieß, dass die rot-grüne Landes-
regierung den Sachverständigen bezahlen musste. 

•	 Politisch-partizipatorische Ebene: Knapp ein Viertel der Mit-
glieder im Dialogforum rekrutierte sich aus den BI. Sie waren 
es gewohnt, als aktive Minderheit im Widerstand gegen ein 
Großprojekt einem übermächtigen Gegner gegenüberzuste-
hen, der Deutschen Bahn. Zusätzlich baute sich für viele von 
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ihnen mit diversen Verwaltungsvorschriften, gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und Verfahrensregelungen ein unüber-
windliches, undurchschaubares Hindernis auf. Das wurde 
dem Anspruch, gemeinsam auf Augenhöhe zu arbeiten, über-
haupt nicht gerecht. Die Folgen waren Frustration und Wut. 

Für Bürger*innen, die als direkt Betroffene nicht im Forum 
saßen, gab es vorrangig die Möglichkeit, sich über den lau-
fenden Prozess zu informieren. Zusätzlich konnten sich 
Nicht-Forumsmitglieder organisieren oder Kontaktpersonen 
für die Zusammenarbeit mit Forumsmitgliedern benennen. 
Außerdem bündelte die Landtagsfraktion von Bündnis 90/
Die Grünen in einem extra gegründeten Koordinierungskreis 
aus Fraktionsmitgliedern des Landes und des Bundes, Fo-
rumsteilnehmer*innen der BI sowie Kommunalpolitiker*in-
nen wichtige Informationen. So wurde die Arbeit des Forums 
unterstützt und kritisch begleitet.

Während der weiteren Abstimmungen in den kommenden 
Jahren veröffentlichen Onlineplattformen jeder betroffenen 
Kommune und jedes Landkreises auf den Homepages wich-
tige öffentliche Unterlagen und Entscheidungen durch die 
Rats- bzw. Kreistagsmitglieder. Über die Gremien können 
gewählte Mitglieder eines Kreistages oder Gemeinderates 
außerdem eine regelmäßige Information über den aktuellen 
Stand eines Diskussionsprozesses in den öffentlichen Aus-
schusssitzungen einfordern.

Beteiligung schafft bleibende Werte
Das Wissen, das BI sich in der Auseinandersetzung um ein um-
strittenes Projekt angeeignet haben und immer wieder aneignen, 
ist ein wichtiger Schatz in Auseinandersetzungen um vernünftige 
Lösungen. Sie tragen mit dazu bei, dass Konflikte sich in Richtung 
Kompromiss führen lassen, oder dass man aus gutem Grund das 
Projekt fallen lässt, weil es langfristige Schäden und Nachteile für 
viele Betroffene erzeugt.
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Wir müssen uns heute mit einer Vielzahl komplexer, problemati-
scher und bedrohlicher Entwicklungen auseinandersetzen. Viele 
Menschen schrecken davor zurück, fühlen sich überfordert und 
entziehen sich der gesellschaftlichen Verantwortung.

Der sozialpsychologische Erfolg von Initiativen sollte daher nicht 
unterschätzt werden: Menschen, die ein Problem für sich erkannt 
haben und Mitstreiter*innen zur Gründung einer BI suchen, haben 
in positivem Sinne die Chance, sich in Teamworking, Konfliktma-
nagement, Zuhören, Ausreden lassen und Respekt voreinander 
zollen – also in demokratischen Grundtugenden – zu üben. Betei-
ligungsverfahren helfen, die eigene soziale Kompetenz zu erhöhen 
und tragen zur Stärkung des sozialen Miteinander bei.

Die politische Seite auf Kommunal-, Länder- und Bundesebene soll-
te das Instrument der Bürgerbeteiligung nicht als Schwächung der 
repräsentativen Demokratie auffassen, sondern als Bereicherung 
im politischen Geschäft.
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Jan Korte, Michelle Ruesch

Bürgerbeteiligung an der 
Bürgerbeteiligung – Gedanken zu 
„partizipativen Begleitgremien“ in 
Beteiligungsprozessen

Um auf die Beteiligungsbedarfe und -bedürfnisse der Bürgerinnen 
und Bürger einzugehen, setzen immer mehr Kommunen bereits bei 
der Konzeption von Beteiligungsprozessen auf partizipative Begleit-
gremien. Aber welche unterschiedlichen Spielarten, Typen und Ziele 
von Begleitgremien gibt es? Im Artikel analysieren wir ihren Mehr-
wert und zeigen mögliche Herausforderungen auf. In acht Empfeh-
lungen sprechen wir über Erfolgsfaktoren der „Bürgerbeteiligung an 
der Bürgerbeteiligung“. Damit wird eine Forschungslücke geschlos-
sen, die auch dazu beitragen soll, Prozesse unter der Beteiligung von 
Begleitgremien offen, inklusiv und erfolgreich durchzuführen. 

Bürgerbeteiligung ohne Bürger? – 
Beteiligungslandschaft im Wandel
Sie hat geackert. Sie hat Überstunden gemacht und sich richtig ins 
Zeug gelegt. Monatelang konzipiert Erika Mustermann aus dem 
Stadtplanungsamt in Musterstadt einen elaborierten Beteiligungs-
prozess. Es geht ja schließlich nicht nur um einen neuen Zebrastrei-
fen, sondern um die Umgestaltung des Musterplatzes – mitten im 
Stadtzentrum. Also konsultiert sie Handbücher, fragt beim Kolle-
gen aus dem Umweltamt nach. Technik, Catering und Flipchart sind 
organisiert, die Einladungen verschickt, die Pläne geplottet. Der 
große Tag der Bürgerwerkstatt in der Stadthalle kommt – aber die 
Bürger*innen nicht. Nur einige wenige aus der Riege der „üblichen 
Verdächtigen” finden sich ein. Erika Mustermann ist frustriert. Da 
investiert man monatelang wertvolle Arbeits- und Lebenszeit – und 
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am Ende lautet die Schlagzeile in der Zeitung „Bürgerbeteiligung 
ohne Bürger“. Wie kann das passieren? 

Das Beispiel Erika Mustermann zeigt: Der prächtigste Beteiligungs-
prozess kann scheitern, wenn er sich nicht an den Bedarfen und 
Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiert. Bürgerbetei-
ligung kann politische Strategien verbessern, Verkehrsplanungen 
vorantreiben und die Lebensqualität erhöhen. Das ist nichts Neu-
es, zumindest wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre in 
Deutschlands Städten und Gemeinden anschauen. Denn Partizipa-
tion ist längst weit mehr als nur ein vager Trend. Immer mehr Kom-
munen institutionalisieren die von der Öffentlichkeit geforderte 
Teilhabe an Planungs- und Entscheidungsprozessen. Dazu erstellen 
sie zum Beispiel Leitlinien, um die Bürgerbeteiligung auf eine ver-
lässliche Grundlage zu stellen (Netzwerk Bürgerbeteiligung 2016).

Was aber neu ist: Um ein „Vorbeiplanen“ an den Bedarfen und Be-
dürfnissen der Bürgerinnen und Bürger zu vermeiden, setzen im-
mer mehr Kommunen bereits bei der Konzeption und Planung von 
Beteiligungsprozessen auf die Einbindung von Bürgerinnen und 
Bürgern. Auch in einigen kommunalen Leitlinien ist die „Beteili-
gung an der Beteiligung” fest verankert. Ob „Steuerungsgruppe“, 
„Koordinationsbeirat“, „Detail-Gruppe“, „Kuratorium“ oder „Bürger-
begleitgruppe“ – die dazu ins Leben gerufenen Gremien haben viele 
Namen. Gemein ist diesen „partizipativen Begleitgremien”, dass sie 
in der Regel mit Vertreter*innen aus Verwaltung, Politik und Bür-
gerschaft besetzt sind und gemeinsam prozessuale Fragen der Pro-
jektplanung besprechen.

Am Beispiel von Erika Mustermanns Scheitern wird klar, welche 
Vorteile solche Begleitgremien haben können. Sie können frühzei-
tig die Weisheit der Vielen nutzen, die Legitimität auch von kontro-
versen, aber gut vorbereiteten Entscheidungen erhöhen und Ent-
scheidungen auf viele Schultern verteilen. Schließlich bringen sie 
auch Mobilisierung durch ihre Mitglieder: Die Vertreterin der Bür-
gerinitiative möchte, dass viele Bürger*innen kommen, um sie in 
ihrer Argumentation zu unterstützen. Der Sprecher der Gastrono-
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men bringt seine Kollegen mit, damit auch gewerbliche Interessen 
berücksichtigt werden. Und die Künstlerin hat noch schnell ihren 
E-Mail-Verteiler beschickt, geht ja schnell. Doch die kollaborative 
Entstehung und Begleitung von Beteiligungsverfahren stellt die 
Kommunen und auch andere involvierte Akteure vor neue Heraus-
forderungen. Konzeptionelle Entscheidungen können nicht mehr 
„einfach top-down“ getroffen werden. Die „neuen Köche“ müssen in 
bestehende Prozesse eingebunden werden. Sowohl die Rollen der 
verschiedenen Akteure als auch die Arbeits- und Entscheidungs-
prozesse gilt es daher neu zu definieren: Wer wird bei welchen Ent-
scheidungen eingebunden? Wer ist am Ende entscheidungsbefugt? 
Die Komplexität der Prozessplanung steigt.

Das Phänomen der Begleitgremien ist bisher ein in der Forschung 
kaum untersuchtes. Mit einer Bestandsaufnahme möchten wir un-
terschiedliche Ausprägungen von Begleitgremien im kommunalen 
Bereich analysieren und vergleichen. Darauf aufbauend zeigen wir 
Konsequenzen für Kommunen und Initiatoren von Bürgerbeteili-
gung auf und leiten konkrete Handlungsempfehlungen ab. 

Partizipative Begleitgremien: Typen und Ziele
Partizipative Begleitgremien werden für verschiedene Zwecke und 
in unterschiedlichen Zusammenstellungen eingesetzt. Um Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten auszuloten, haben wir Begleitgre-
mien sechs verschiedener Beteiligungsprozesse genauer unter die 
Lupe genommen und verglichen. Im Folgenden seien zunächst die 
sechs Beteiligungsprozesse und die jeweilige Rolle der Begleitgre-
mien aufgeführt, bevor ein Zwischenfazit zu Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten gezogen wird.

Sechs Verfahren, sechs Begleitgremien
1.	 Bürgerhaushalt Maintal: Für den ersten Bürgerhaushalt im 

hessischen Maintal im Jahr 2013 wurde eine mit Vertretern 
aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft besetzte Steue-
rungsgruppe ins Leben gerufen. Die Steuerungsgruppe wurde 
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insbesondere für die Konzeption des Verfahrens eingesetzt. 
Das Konzept wurde gemeinsam in mehreren Workshops er-
arbeitet. Während des Verfahrens hatten die Mitglieder eine 
wichtige Rolle für die Bekanntmachung des Verfahrens. Nach 
Abschluss der aktiven Verfahren wurde das Verfahren eva-
luiert. Mit der Konstituierung einer Steuerungsgruppe hat 
die Stadt vor allem auf den Wunsch einiger Bürger*innen 
reagiert, bei der Konzeption mitzuwirken. Bei einer Informa-
tionsveranstaltung konnten interessierte Bürgerinnen und 
Bürger durch den Eintrag in eine Liste ihr Interesse bekun-
den. Diese Personen wurden dann zur ersten Steuerungs-
gruppensitzung eingeladen. Nach der Evaluation des ersten 
Bürgerhaushaltes wurde die Arbeit der Steuerungsgruppe 
beendet; beim zweiten Bürgerhaushalt wurde der konzepti-
onelle Rahmen (Stichwort Haushaltskonsolidierung) von der 
Politik festgelegt. 

2.	 Ein neues Konferenzzentrum für Heidelberg: In Heidelberg 
ist die Einrichtung von ‘Koordinationsbeiräten’ für die Kon-
zeption von Beteiligungsverfahren fest in den „Leitlinien für 
mitgestaltende Bürgerbeteiligung” (Kapitel 6.2) verankert. 
Ob ein Koordinationsbeirat eingesetzt werden soll, entschei-
det der Gemeinderat, die Koordinierungsstelle für Bürger-
beteiligung macht anhand der in den Leitlinien festgelegten 
Kriterien einen Vorschlag zur Zusammensetzung des Gremi-
ums. So wurde 2012 erstmals ein Koordinationsbeirat für 
die Detailkonzeption und Steuerung des groß angelegten, 
dreiphasigen Beteiligungsverfahrens zum „Neuen Konferenz-
zentrum” beauftragt. Dem Koordinationsbeirat kommt eine 
zentrale Funktion als Schaltzentrale zu, prozessuale Fragen 
werden dort besprochen. Auch die Auswahl des Moderations-
büros wurde durch den Koordinationsbeirat übernommen. 
In dem Gremium vertreten sind Interessensvertreter*innen 
aus bürgerschaftlichen Organisationen, Wirtschaft, Wissen-
schaft und Stadtverwaltung. Die Sitzungen sind öffentlich, 
die Mitglieder aus der Bürgerschaft setzen sich allerdings, 
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gemäß der Leitlinien, gezielt aus Vertretern der Bürgergrup-
pen zusammen, die zuvor einen Bürgerentscheid gegen die 
Erweiterung der Stadthalle organisiert hatten und damit be-
reits starkes Interesse an einer verstärkten Mitwirkung ge-
zeigt hatten. 

3.	 Welche Mitte für Berlin? Wie soll die „Berliner Mitte“, das his-
torische Zentrum zwischen Fernsehturm und Spree, gestal-
tet werden? In einem breit angelegten Beteiligungsverfahren 
sollten die Bürger*innen Leitlinien zur zukünftigen Entwick-
lung der Berliner Mitte formulieren. Zur Konzeption und Be-
gleitung dieser Bürgerbeteiligung berief die Senatsbaudirek-
torin ein 15-köpfiges „Kuratorium Berliner Mitte”. Neben den 
Vertreter*innen der in früheren Expertendebatten bereits 
bekannten Positionen wurden weitere Stadtplaner*innen, 
Vertreter*innen der evangelischen Kirche, des BUND, von ‘vi-
sitberlin’ und der Wohnungsbaugesellschaft Mitte sowie ein 
Straßensozialarbeiter ins Kuratorium eingeladen. In seinen 
alle zwei Monate stattfindenden Sitzungen sollte der Kreis die 
Senatsverwaltung zum Beteiligungsprozess beraten und als 
„Wächter des Verfahrens” dafür Sorge tragen, dass möglichst 
viele unterschiedliche Gruppen miteinander ins Gespräch 
kommen können. So war das Kuratorium auch daran betei-
ligt, die Dienstleister für die Umsetzung der unterschiedli-
chen Dialogformate und die Geschäftsstelle mitauszuwählen. 
In inhaltlichen Fragen hatte sich das Kuratorium – trotz gro-
ßer inhaltlicher Expertise zum Ort – zurückzuhalten. 

4.	 Jena gibt sich Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung – mit Bür-
gerbeteiligung: Viele Kommunen in Deutschland haben sich 
in den letzten Jahren Leitlinien für Bürgerbeteiligung gege-
ben. Auch Jena möchte festschreiben, wie Bürgerbeteiligung 
in Zukunft aussehen soll. Bevor ein Entwurf des Leitlinienpa-
piers zur Abstimmung und Beratung in den Jenaer Stadtrat 
geht, soll eine Begleitgruppe in einem sogenannten „Trialog” 
aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft den Leitlinienent-
wurf unter Einbeziehung der Bürgerschaft erarbeiten. Das 
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Gremium setzt sich aus Vertreter*innen der im Stadtrat ver-
tretenen Parteien, Verwaltungsmitgliedern, Interessensgrup-
pen wie dem Senior*innenbeirat oder dem Studierendenpar-
lament sowie drei per ‘selbstrekrutierendem Losverfahren’ 
ausgewählten Bürger*innen (d. h. die Ausgewählten konnten 
vorab Ihr Interesse an einer Mitwirkung bekunden) zusam-
men. Dabei nehmen die Begleitgruppenmitglieder eine Dop-
pelrolle ein: Zum einen geben sie als „Berater” Hinweise und 
Rückmeldung zum Beteiligungsprozess: Wann soll eine On-
line-Beteiligung stattfinden, an welcher Stelle braucht es eine 
Bürgerwerkstatt? Zum anderen soll die Gruppe aber auch in-
haltlich ihre Expertise einbringen können. Hierbei steht das 
redaktionelle Feedback zu Bausteinen und Kapiteln des Leit-
linienentwurfs im Vordergrund.

5.	 Berlin bewirbt sich um die Olympischen und Paralympischen 
Spiele 2024: Berlin hatte 2014 sein Interesse bekundet, of-
fizieller Kandidat des Deutschen Olympischen Sportbundes 
(DOSB) für die Ausrichtung von Olympischen und Paralym-
pischen Spielen im Jahre 2024 oder 2028 zu werden. Zum 
Abschluss dieser ersten Interessenbekundungsphase sollte 
in der Hauptstadt ein – zwar rechtlich folgenloses, aber laut 
Aussagen des Berliner Senates „politisch verbindliches” – Re-
ferendum stehen. Die Berlinerinnen und Berliner sollten im 
September 2015 über ein Bewerbungskonzept abstimmen 
können, was in einem Beteiligungsprozess der Bürgerschaft 
weiterentwickelt worden wäre. Für diesen Prozess, aber 
auch für eine mögliche Bewerbung und Austragung der Spie-
le, wurde eine sogenannte „Bürgerbegleitgruppe” bereits in 
einer frühen Phase der Interessensbekundung eingerichtet. 
Die eine Hälfte der insgesamt 50 Mitglieder wurde durch die 
Senatskanzlei mit Persönlichkeiten der Stadtöffentlichkeit 
besetzt. Hier wurden Menschen aus Sport, Kultur, Politik, 
Wirtschaft, Gewerkschaften und weiteren Nichtregierungs-
organisationen wie Transparency International oder Mehr 
Demokratie berufen. Die anderen 25 Sitze waren für Ber-
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liner Bürger*innen reserviert. Alle Interessierten konnten 
sich dafür im Netz bewerben und wurden schließlich durch 
ein geschlechterquotiertes Losverfahren ermittelt. Das Gre-
mium sollte den Beteiligungsprozess bis zum Referendum 
begleiten, Empfehlungen aussprechen und „Wächter“ auch 
für nachfolgende Prozesse bis zur möglichen Austragung von 
Spielen sein. Zu einer Konkretisierung der Arbeitsgrundlage 
kam es auf Grund der DOSB-Entscheidung zu Gunsten Ham-
burgs nicht mehr. Nach zwei Sitzungen löste sich die Bürger-
begleitgruppe wieder auf. 

6.	 Begegnungszone Bergmannstraße: Lokale Verkehrspla-
nung mit hoher Aufmerksamkeit: In der Kreuzberger Berg-
mannstraße soll eine Berliner „Begegnungszone“ eingerich-
tet werden. In diesem Modellprojekt soll der Raum für Autos 
und LKWs eingeschränkt, die Aufenthaltsqualität verbessert, 
das Queren für Fußgänger erleichtert und das Tempo auf 
20 km/h gesenkt werden. Das Modellprojekt wird in Berlin 
kontrovers diskutiert, nachdem die erste Begegnungszone 
im Herbst 2015 in der Maaßenstraße eröffnet hatte. Bei der 
Planung des zweiten Projektes in der Bergmannstraße, einer 
beliebten Flaniermeile, haben Senatsverwaltung und das Be-
zirksamt Friedrichshain-Kreuzberg im Sommer 2015 dann 
eine prozessbegleitende „Steuerungsgruppe” eingerichtet. 
Den vier Vertretern aus der Verwaltung bzw. deren Dienst-
leistern (Verkehrsplanungsbüro LK Argus sowie die Agentur 
Zebralog zur Umsetzung der Bürgerbeteiligung) wurden vier 
Vertreter aus der Zivilgesellschaft zur Seite gestellt. Mit ei-
ner Bürgerinitiative gegen Verkehrslärm, Umweltverbänden, 
einer Vertreterin von Gewerbetreibenden und einem Verein, 
der Kiezarbeit macht, ist das Gremium paritätisch besetzt. 
Alle Mitglieder waren mit Stimmrecht ausgestattet und ent-
schieden über die Konzeption des Beteiligungsverfahrens in 
einer frühen Phase mit, allerdings erst nach Auswahl der um-
setzenden Dienstleister. Ebenso standen Detailfragen zu Me-
thoden auf Beteiligungsveranstaltungen oder Maßnahmen 
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zur Bekanntmachung auf der Tagesordnung der Steuerungs-
gruppe. Zu den vorgelegten Entwürfen des Planungsbüros 
wurde sich inhaltlich nicht geäußert. 

Begleitgremien im Vergleich: Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede
Die Definition: Bürger*innen arbeiten an der Konzeption des Ver-
fahrens mit. Klar ist, dass Begleitgremium nicht gleich Begleitgre-
mium ist. Im Folgenden haben wir daher anhand einer Reihe von 
Analysedimensionen Gemeinsamkeiten und Unterschiede extra-
hiert. 

Werfen wir zunächst einen Blick darauf, was Begleitgremien in der 
Regel gemeinsam haben. Hier lassen sich zwei Kernmerkmale fest-
halten, die gemeinsam somit auch die Definition von partizipativen 
Begleitgremien bilden:

1.	 Rollen und Aufgaben: Das Gremium wirkt aktiv an der Kon-
zeption des Beteiligungsverfahrens mit und/oder wird bei 
prozessualen Fragen eingebunden.

2.	 Zusammensetzung: In dem Gremium sind mindestens teil-
weise Personen aus der Bürgerschaft vertreten, in der Regel 
auf Augenhöhe mit Mitgliedern aus der Verwaltung und ggf. 
anderen Akteuren. 

Das bedeutet im Umkehrschluss: Es handelt sich nicht um ein 
Begleitgremium im Sinne dieses Artikels, wenn in dem Gremium 
ausschließlich inhaltlich gearbeitet wird. Auch Gremien, in denen 
keine zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen anzutreffen sind, 
entsprechen nicht der Definition von „Begleitgremien” im obigen 
Sinne. Eine Zusammensetzung ausschließlich aus Bürger*innen 
wiederum entspricht der Definition, sofern dieses Gremium bei 
Konzeption bzw. prozessualen Fragen eingebunden wird, ist aller-
dings in der Praxis sehr selten. 

Nachdem wir eine Definition der grundsätzlichen Gemeinsamkei-
ten von partizipativen Begleitgremien gefunden haben, wenden 
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wir uns nun den verschiedenen Analysedimensionen zu: Wo liegen 
die Unterschiede zwischen verschiedenen Begleitgremien? Die in 
Abbildung 1 aufgezeigten Dimensionen werden wir im Folgenden 
erläutern. 

Rollen und Aufgaben 
Ein Blick auf die Beschreibung der Gremien zeigt: Es lassen sich 
unterschiedliche Rollen und Aufgaben von Begleitgremien identi-
fizieren, viele Begleitgremien erfüllen gleich mehrere Funktionen:

•	 Berater und Hinweisgeber in prozeduralen Fragen (Watch-
dog): Da sind zunächst die Begleitgremien, deren Mitglieder 
als Berater und Hinweisgeber in prozeduralen Fragen fungie-
ren. Diese Rolle entspricht dem ‘konsultativen’ Modell, das 
Gremium wird als „Wächter des Verfahrens” an verschiede-
nen Stellen im Prozess um seine Meinung gebeten. 

•	 Mitwirkung an der Konzeption von Beteiligungsverfahren: 
Einen etwas aktiveren Part haben Begleitgremien, die bereits 

Partizipative Begleitgremien
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Abbildung 1:	 Analysedimensionen partizipativer Begleitgremien
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zu einem frühen Zeitpunkt an der Konzeption des Beteili-
gungsverfahrens mitwirken, zum Beispiel indem das Gremi-
um selbst ein Grobkonzept entwickelt.

•	 Steuerung des Beteiligungsprozesses: Über die Mitwirkung 
an der Konzeption hinausgehend gibt es auch Begleitgremi-
en, die als Steuerungszentrale für den Gesamtprozess fun-
gieren, wie zum Beispiel in Heidelberg der Fall, wo der Ko-
ordinationsbeirat vom Gemeinderat mit der Steuerung des 
Prozesses und damit auch der Auswahl eines Moderations-
büros beauftragt wurde.

•	 Evaluation der Beteiligung: Das Gremium bleibt auch nach 
dem Ende der Beteiligung bestehen und wertet den Prozess, 
nicht die Inhalte, aus. 

•	 Multiplikatorenfunktion: Eine wichtige Aufgabe von Begleit-
gremienmitgliedern kann es sein, das Verfahren als Multip-
likatoren bzw. ‘Promoter’ zu unterstützen. Dazu zählen ver-
schiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel 
Mund-zu-Mund-Propaganda, das Verteilen von Flyern oder 
die Mitarbeit bei Plakatierungen. Diese Rolle ist bei manchen 
Gremien weniger, bei anderen mehr ausgeprägt.

•	 Inhaltliche Mitwirkung („Sounding Board”): Manche Gre-
mien beschäftigen sich lediglich mit konzeptionellen und 
prozessualen Fragen, andere haben darüber hinaus eine in-
haltliche Rolle. Zum einen kann das Gremium als „Sounding 
Board” dienen, um Themen aus der Gesellschaft in den Pro-
zess zu tragen wie im Falle der Berliner Olympia-Bewerbung. 
Im Gremium können zudem Ergebnisse aus anderen Betei-
ligungsformaten vertieft und weiterverarbeitet werden. Zu 
inhaltlichen Aufgaben zählt somit auch Feedback zu entwi-
ckelten Inhaltsbausteinen wie auch die gezielte redaktionelle 
Arbeit an Texten (vgl. Jena).
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Grad der Partizipation
Deutlich wird mit Blick auf die unterschiedlichen Rollen, dass der 
Grad des Einflusses – bzw. konkreter: der Grad der Partizipation der 
Gremienmitglieder an der Prozessgestaltung – unterschiedlich ist. 
In Anlehnung an Arnstein differenzieren Herzog und Heise (2014) 
beim Grad der Partizipation zwischen Nichtbeteiligung, Beteiligung 
und Partnerschaft bzw. Steuerung. Auch auf Begleitgremien lassen 
sich diese Stufen der Partizipation übertragen.

•	 Beratungsgremium (Beteiligung): Prozessbegleitgremien 
wie in Maintal haben einen beratenden, konsultativen Cha-
rakter. Diese Gremien können Empfehlungen abgeben, sind 
allerdings nicht entscheidungsbefugt. 

•	 Entscheidungsgremium (Partnerschaft/Steuerung): Gre-
mien wie die Steuerungsgruppe zur Begegnungszone Berg-
mannstraße sind mit Stimmrechten ausgestattet und können 
daher innerhalb des Gremiums nicht nur Empfehlungen ab-
geben, sondern Entscheidungen treffen. In der Regel funk-
tioniert dies über das Mehrheitsprinzip (einfache Mehrheit 
nach Abstimmung). 
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Abbildung 2:	 Stufenleiter der Bürgerbeteiligung, Heise & Herzog 2014
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Die Kategorie „Nicht-Beteiligung“ trifft im Falle der Begleitgremien 
nicht zu, da bereits mit der Konstituierung eines solchen Gremi-
ums von Seiten der Kommune eine Minimalform von Beteiligung 
geschaffen wird. Eine Alibi-Beteiligung wäre lediglich vorstellbar, 
wenn das Gremium zwar konstituiert aber nicht in den weiteren 
Prozess eingebunden wird. Diese Form des Einsatzes von Begleit-
gremien trifft aber auf keines der untersuchten Gremien zu. 

Natürlich lassen sich auch Mischformen zwischen Beratungs- und 
Beteiligungsgremien identifizieren. Zum Beispiel können Begleit-
gremien in einzelnen Punkten, wie der Frage des Zeitraums einer 
Beteiligung, Entscheidungsbefugnisse erhalten, insgesamt aber 
konsultativ agieren.

Zeitpunkte der Einbindung des Gremiums
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal der Prozessbegleitgremien 
sind die Zeitpunkte, zu denen das Gremium eingebunden wird. Hier 
besteht ein enger Zusammenhang zum Grad der Partizipation so-
wie den Rollen und Aufgaben der Gremien. Gremien, die steuernd 
und entscheidend agieren, konstituieren sich in der Regel zu einem 
frühen Zeitpunkt im Verfahren, sind in allen Phasen eingebunden 
und tagen somit recht häufig (mindestens alle ein bis zwei Monate). 
Gremien, deren Rolle vor allem darin besteht, punktuell Feedback 
zu geben, werden ggf. nur in bestimmten Phasen eingebunden. 

•	 Einbindung in der Grundlagenphase: Manche Gremien kon-
stituieren sich bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, i. d. 
R. noch vor Beauftragung eines Dienstleisters, können also 
selbst in solche grundlegenden Entscheidungen eingebun-
den werden (vgl. Koordinationsbeirat in Heidelberg).

•	 Einbindung in der Konzeptionsphase: Begleitgremien, die 
in der Konzeptionsphase eingebunden werden, können die 
konkrete Ausgestaltung des Verfahrens mitbeeinflussen (vgl. 
Steuerungsgruppe Begegnungszone Bergmannstraße). 
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•	 Einbindung während der aktiven Beteiligungsphase: Wäh-
rend des laufenden Verfahrens können Begleitgremien wert-
volle Rückmeldungen geben, den Prozess überwachen, als 
Multiplikatoren eingebunden werden. 

•	 Einbindung nach dem Verfahren: Auch nach Abschluss der 
Beteiligungsphase können Begleitgremien eine Rolle spielen, 
zum Beispiel bei der Evaluation eines Verfahrens – prozes-
sual und inhaltlich. 

Mitglieder
Die Mitglieder eines partizipativen Begleitgremiums sind entschei-
dend für dessen Kollaborationskultur. Folgende Mitgliedergruppen 
sind in den untersuchten Beteiligungsverfahren vertreten: 

•	 Bürger*innen: Gerade nicht-organisierte Bürger*innen, d. h. 
solche, die nicht Parteien, Verbänden oder anderen Interes-
senvertretungen angehören, bilden eine wichtige Gruppe in 
partizipativen Begleitgremien (vgl. Bürgerhaushalt Maintal, 
Leitlinienprozess Jena, Bürgerbegleitgruppe Olympia-Be-
werbung). 

•	 Verwaltung: Hier können unterschiedliche Stellen innerhalb 
der öffentlichen Verwaltung einbezogen werden. Neben den 
zuständigen „Fachabteilungen” (z. B. zu Verkehrsplanung, 
Städtebau o. Ä.) sind manchmal auch Stabsstellen für Bürger-
beteiligung oder Menschen aus anderen Behörden (Kommu-
nalverband, Bezirksregierung, Land, Bund) vertreten. 

•	 Politik: In manchen partizipativen Begleitgremien können 
auch Stadträte oder andere Abgeordnete eingebunden wer-
den, um so die Anschlussfähigkeit an den politischen Prozess 
zu gewährleisten. 

•	 Bürgerinitiativen & NGOs: In konfliktträchtigen Stadtent-
wicklungsprojekten gibt es meist zivilgesellschaftliche Grup-
pen mit starken Meinungstendenzen, die auch oft spezifische 
Vorstellungen zu einem gelungenen Beteiligungsprozess 
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haben (z. B. Begegnungszone Bergmannstraße). Außerdem 
können Umweltverbände wie BUND, NABU oder VCD sowie 
Demokratie- und Transparenzgruppen wie Transparency In-
ternational oder Mehr Demokratie teilnehmen. 

•	 Wirtschaft: Gleiches trifft auf die Vertreter*innen der Wirt-
schaft, z. B. von IHK (Kuratorium Berliner Mitte, Olympia-Be-
werbung), Handwerkskammer, Werbegemeinschaften oder 
Vereinigungen von Gewerbetreibenden (Begegnungszone 
Bergmannstraße) zu. 

•	 Wissenschaft: Auch Akteure aus der Wissenschaft können zu 
den Mitgliedern von Begleitgremien zählen, wie zum Beispiel 
im Falle des Koordinationsbeirates Heidelberg. 

•	 Beauftragte für besondere Belange: Um eine bestimmte Sicht-
weise repräsentiert zu wissen, werden einige Begleitgremien 
explizit mit Gleichstellungsbeauftragten (Kuratorium Ber-
liner Mitte), Beauftragten für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen (Begegnungszone Bergmannstraße), Seni-
oren- oder Migrantenbeiräten, Schüler*innen- oder Studie-
rendenvertreter*innen (Olympia-Bewerbung Berlin) besetzt. 

•	 Dienstleister: Viele Kommunen setzen bei Beteiligungsver-
fahren auf die Expertise und die Neutralität von Dienstleis-
tern. Diese oder Planungsbüros, die für die Ausführung von 
Bauprojekten zuständig sind, können Teil von Begleitgremi-
en sein. 

Auswahlverfahren der Mitglieder partizipativer 
Begleitgremien
Wie kommen die Mitglieder zu ihrer neuen Aufgabe als „Prozess-
wächter”? Schließlich unterscheidet sich die Zusammensetzung je 
nach untersuchtem Gremium – und kann sich auf die Effektivität 
und Akzeptanz des gesamten Planungsprozesses auswirken. In der 
Praxis kommen häufig Mischformen vor, so wurden die Mitglieder 
der Bürgerbegleitgruppe zur Berliner Olympia-Bewerbung teilwei-
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se nominiert, teilweise durch ein selbstrekrutierendes Losverfah-
ren bestimmt. Interessant ist auch, ob Aufwandsentschädigungen 
gezahlt werden. Die Mitglieder des Kuratoriums Berliner Mitte 
(nominiert) erhielten pro zweistündiger Sitzung eine Summe von 
200,00 €. Im Olympia-Prozess wurden die gelosten Vertreter*in-
nen der Bürgerschaft mit 50,00 € pro Sitzung vergütet, die von der 
Senatskanzlei nominierten Vertreter*innen führten ihre Aufgabe 
ehrenamtlich aus. 

•	 Nominierung: In manchen Prozessen (Begegnungszone Berg-
mannstraße, Kuratorium Berliner Mitte) werden alle Mitglie-
der gezielt von der zuständigen Verwaltung eingeladen. Ziel 
ist hier, möglichst alle tatsächlich oder potentiell betroffenen 
Gruppen an einen Tisch zu holen. Traditionell werden so 
aber nur Vertreter*innen der organisierten Zivilgesellschaft, 
also Vereine, Verbände und Initiativen, nicht jedoch einzelne 
Bürger*innen erreicht. 

•	 Per Interessensbekundung: Beim Bürgerhaushalt in Maintal 
konnten Bürger*innen auf einer Informationsveranstaltung 
ihr Interesse für die Mitwirkung an der Konzeption bekun-
den. Jede*r, der/die mag, ist somit „dabei”. 

•	 Selbstrekrutierendes Losverfahren: Im Rahmen der Bürger-
begleitgruppe zur Berliner Olympia-Bewerbung und beim 
Leitlinienprozess in Jena konnten sich Bürger*innen für eine 
Teilnahme bewerben. Da es in Berlin sehr viel mehr Interes-
sent*innen gab (nämlich 214) als Plätze für die Bürgerschaft 
(nämlich 25 von 50 Mitgliedern im Gremium insgesamt) vor-
handen waren, wurden die Plätze nach einem geschlechter-
quotierten Losverfahren unter Aufsicht des Justiziars der Se-
natskanzlei und eines Journalisten der Berliner Morgenpost 
ermittelt. Um in den Lostopf zu kommen, konnte man sich 
vorher im „Online-Bürgerbüro” des Olympia-Beteiligungs-
prozesses anmelden. 

•	 Repräsentative Zufallsstichprobe: Ähnlich einer Planungszel-
le können die Mitglieder eines Begleitgremiums auch durch 
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eine repräsentative Zufallsstichprobe aus dem Melderegister 
erhoben werden. Dabei zeigen unsere Erfahrungen aus un-
terschiedlichen Projekten, bei denen nach dem Zufallsprin-
zip Menschen zu Beteiligungsveranstaltungen eingeladen 
wurden, eine Rücklaufquote von ca. 5% der angeschriebenen 
Personen. 

Im gewählten Auswahlverfahren spiegelt sich auch der Anspruch 
auf Repräsentativität und die Beschaffenheit des Beteiligungsge-
genstandes wider. So können Nominierungen wichtig und richtig 
sein, wenn es um kontroverse Themen geht, bei denen sich die 
Einbindung von besonders betroffenen oder sehr attraktiven Ak-
teursgruppen empfiehlt. Bei stadtweiten oder lokalen Großprojek-
ten sind eine Mischform oder Zufallsauswahlen sinnvoll, bei denen 
man ein umfassendes Meinungsbild der gesamten Stadtgesellschaft 
einfangen möchte. 

Sitzungsleitung
In den Sitzungen selbst können Moderation und Leitung als zwei 
unterschiedliche Rollen definiert werden. Folgende Möglichkeiten 
haben wir in den untersuchten Projekten vorgefunden:

•	 Dienstleister: In vier der sechs untersuchten Verfahren ha-
ben die extern beauftragten Dienstleister die Moderation 
oder Leitung der Sitzungen übernommen (Plankom in Hei-
delberg, Zebralog in Maintal, bei der Berliner Mitte sowie zu 
den Beteiligungsleitlinien in Jena). 

•	 Bürger*in: Laut Geschäftsordnung wählt die Bürgerbegleit-
gruppe zur Olympia-Bewerbung „aus ihrer Mitte bis zu zwei 
Sitzungsleiterinnen bzw. Sitzungsleiter und bis zu zwei stell-
vertretende Sitzungsleiterinnen bzw. Sitzungsleiter“. 

•	 Verwaltung: In der Steuerungsgruppe zur Begegnungszone 
Bergmannstraße leitet und moderiert das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg die Sitzungen. 
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3 Lessons learned: Ich bastel‘ mir ein 
Begleitgremium…
Wir haben bereits festgestellt: Kein Begleitgremium gleicht dem 
anderen. Die Möglichkeiten der Ausgestaltung sind vielfältig. In 
diesem letzten Kapitel wollen wir Vorteile, aber auch einige Her-
ausforderungen von Begleitgremien aufzeigen und mit acht Emp-
fehlungen für erfolgreiche Begleitgremien schließen. 

Welchen Mehrwert bringen Begleitgremien? 
Warum werden in immer mehr Beteiligungsverfahren Begleitgre-
mien eingesetzt, wenn es doch viel einfacher und zeitsparender 
wäre, den Prozess mit „wenigen Köchen“ zu konzipieren? Die Grün-
de sind vielfältig. Der Einsatz von Begleitgremien kann eine ganze 
Reihe an Mehrwerten schaffen.

•	 Mitglieder als „Sounding Board”: Die Mitglieder von Begleit-
gruppen können Themen aus der Gesellschaft in den Prozess 
tragen. Sie agieren als „Sounding Board”, also Resonanzkör-
per, nicht nur was inhaltliche Meinungen angeht, sondern 
auch in Bezug auf Stimmungen zum Verfahren. So können sie 
zum Beispiel Lob, Kritik und Fragen aufnehmen und weiter-
tragen. Für die Verwaltung bietet dies den Vorteil, dass sie 
über die Begleitgremienmitglieder einen direkten Draht zur 
Gesellschaft erhält und damit direktes Feedback möglich ist. 

•	 Legitimation und Vertrauen erhöhen: Ein maßgeblicher, 
nicht zu unterschätzender Vorteil von Begleitgremien ist der 
Effekt, den sie – sofern sinnvoll eingesetzt – auf die demokra-
tische Legitimation des Verfahrens haben. Wenn alle Interes-
sen und Perspektiven vertreten sind und der Prozess von vie-
len mitgestaltet wird, ist klar: Der Prozess wurde nicht von 
der Verwaltung im Alleingang erarbeitet. Damit steigt auch 
das Vertrauen, dass das Prozessdesign nicht manipulativ 
oder einseitig angelegt ist. Zudem wirkt es sich natürlich po-
sitiv aus, wenn die zivilgesellschaftlichen Mitglieder auch ak-
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tiv ihre Befürwortung für den Prozess verkünden. Bei Gremi-
en, die zumindest teilweise mit Interessensvertretern besetzt 
sind – insbesondere wenn diese als unabhängig bzw. gar kri-
tisch wahrgenommen werden – hat es zudem eine wichtige 
symbolische Wirkung, wenn alle Akteure frühzeitig ins Boot 
geholt werden und dann hinter dem Verfahren stehen. 

•	 Mitglieder als „Bürgerexperten”: Da sie selbst Bürger sind, 
wissen die zivilgesellschaftlichen Mitglieder, was die Men-
schen die beteiligt werden sollen, beschäftigt und können 
dieses Wissen in den Prozess einbringen. Bereits bei der 
Konzeption können sie darauf achten, dass das Verfahren 
nicht nur auf die Bedürfnisse und Interessen von Politik, 
Verwaltung oder Interessensvertretern ausgerichtet ist. Sie 
können ihre Expertise einbringen, wenn es um die Motiva-
tion der Bürger*innen zur Beteiligung geht. Das betrifft die 
Fragen, wie Inhalte aufbereitet werden sollten, wie das Ver-
fahren am besten beworben werden kann oder welche Ver-
anstaltungsorte erfolgversprechend sind. Darüber hinaus gilt 
ganz grundsätzlich, dass Bürger*innen frische Sichtweisen 
von außen in die Konzeption von Bürgerbeteiligung einbrin-
gen können.

•	 Verständnis zwischen unterschiedlichen Akteuren fördern: 
Ein weiterer Mehrwert liegt darin, dass innerhalb der Gre-
mien aufgrund der kleinen Gruppengröße ein vertrauens-
volles Verhältnis entstehen kann, durch das Bürger*innen, 
Verwaltungsmitarbeiter*innen und andere Akteure gegen-
seitiges Verständnis aufbauen können. So können Vorurteile, 
aber auch Misstrauen und Unverständnis verringert werden. 
Dieser Effekt ist besonders groß, wenn die zivilgesellschaft-
lichen Mitglieder Vertreter*innen kritischer Organisationen 
sind. Findet hier ein Wandel von einem Verständnis als Op-
position hin zu einem Mitregieren statt, kann dies verhärtete 
Fronten aufbrechen und zu pragmatischen Lösungsansätzen 
führen.
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•	 (Kritische) Akteure einbinden: Insbesondere kritische Ak-
teure oder Akteure, die aktiv ein Mitspracherecht bereits bei 
der Konzeption einfordern, tendieren dazu, sich ‘übergangen’ 
zu fühlen, wenn sie nicht eingebunden werden. Das ist schon 
allein aus Imagegründen schlecht für den Prozess. Aber auch, 
weil diese kritischen Personen oftmals ernstzunehmende Ar-
gumente und Positionen mit sich tragen, mit denen sie in der 
Gesellschaft nicht allein sind. Werden diese Argumente im 
Prozessdesign berücksichtigt und entsprechende prozessua-
le Formate erarbeitet, die diese Akteure mittragen können, 
stärkt das den Gesamtprozess. 

•	 Hohe Transparenz: Begleitgremien verleihen dem Verfahren 
auch ein hohes Maß an Transparenz. Als „Wächter” des Ver-
fahrens werden Bürger*innen dort eingebunden, wo die Öf-
fentlichkeit in der Regel kaum Einblick erhält. 

•	 Unterstützung bei inhaltlichen Arbeiten: Bei inhaltlichen Ar-
beiten können Begleitgremien aufgrund ihrer kleinen Grup-
pengröße sehr gut Themen und Ideen vertiefen. So können 
sie zum Beispiel eine Rolle bei der Auswertung von Ergebnis-
sen der Beteiligungsphase erhalten oder auch vorbereitend 
an Textarbeiten mitwirken. 

•	 Unterstützung bei der Bekanntmachung: Wichtig ist eben-
falls die Funktion der Mitglieder als Multiplikatoren. Sie 
können in ihren eigenen Kreisen Werbung machen, auf lo-
kalen Festen Flyer verteilen oder Plakate aufhängen. In der 
Wirtschaft gilt das Prinzip des „viralen Marketing” bzw. der 
„Mund-zu-Mund-Propaganda” als eine der erfolgreichsten 
Strategien zur Neukundengewinnung. Hier können Beteili-
gungsverfahren noch viel lernen. 

Herausforderungen beim Einsatz von Begleitgremien
Neben den genannten Vorteilen gibt es natürlich auch einige Her-
ausforderungen beim Einsatz von Begleitgremien. Es können un-
terschiedliche Erwartungshaltungen an das Gremium bestehen, die 
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Zuständigkeiten nicht eindeutig oder Aufgaben und Kompetenzen 
ungeklärt sein. Begleitgremien können den Prozess komplexer ma-
chen und viel Zeit in Anspruch nehmen, die bei manchen Projekten 
vielleicht nicht vorhanden ist. Mitglieder des Gremiums oder pro-
testaffine Gruppen können nicht durchdachte, konfliktreiche oder 
intransparente Prozesse stören. Ebenso könnten wenige Einzelper-
sonen einen negativen Einfluss auf das Gruppenklima haben. Die 
Gremiumsmitglieder können sich in einer Doppelrolle befinden: 
Inhaltlich mitreden wollen, aber „nur” für den Prozess involviert 
sein (Maintal). Um diesen Herausforderungen entgegen zu wirken, 
haben wir im Folgenden acht Erkenntnisse formuliert. 

Was braucht’s für ein erfolgreiches Begleitgremium: 
Acht Erkenntnisse

1.	 Die Mischung macht’s (Vielfalt): Viele der Ziele eines partizi-
pativen Begleitgremiums können nur erreicht werden, wenn 
„die Richtigen” am Tisch sitzen. Doch wer sind die Richtigen? 
Aus unserer Sicht macht’s die Mischung. So sollten möglichst 
alle zu einem Thema organisierten Interessen vertreten sein. 
Dazu zählen die oben genannten Vertreter*innen aus Initia-
tiven, Verbänden sowie aus Politik und Verwaltung(en). Sind 
bestimmte Interessen nicht organisiert und somit nicht mit 
am Tisch, kann dies schnell zu Problemen führen.

Doch kommt die in vielen Kommunen bis ans Äußerste prak-
tizierte „Gremiendemokratie” an ihre Grenzen. Hier emp-
fiehlt sich unbedingt eine Ergänzung durch „Anna Normal-
bürgerin”. Nicht-organisierte Bürger*innen bringen frische 
Sichtweisen ein und befinden sich nicht in Sachzwängen oder 
Organisationslogiken. Dazu bietet sich vor allem die Rekru-
tierung über eine repräsentative Zufallsstichprobe an, da die 
Diversität der sich rückmeldenden Bürger*innen hier ver-
mutlich am höchsten ist. Alternativ ist auch das selbstrekru-
tierende Losverfahren denkbar. Wichtig dabei ist ein faires 
und transparentes Losverfahren, das beispielsweise durch 
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lokale Journalisten überwacht oder in einer öffentlichen Ver-
anstaltung durchgeführt werden kann. 

Schließlich sollte auch innerhalb des Begleitgremiums auf 
eine faire Verteilung der unterschiedlichen Akteursgruppen 
geachtet werden. Bürger*innen könnten eine Mitsprache auf 
Augenhöhe vermissen, wenn sie sich einer erdrückenden 
Mehrheit von staatlichen Vertreter*innen aus Politik und 
Verwaltung gegenübersehen. 

2.	 Klare Regeln, klare Rollen (Erwartungen): Eine frühzeitige 
und umfassende Rollenklärung zu Beginn der Arbeit des Be-
gleitgremiums kann Konflikte im weiteren Verlauf vermeiden. 
Um Befugnisse, Ziele, Aufgabenspektrum, Partizipationsgrad, 
Finanzmittel und das Procedere zur Entscheidungsfindung 
festzuhalten, empfehlen wir, eine Geschäftsordnung zu er-
stellen. Sie hilft, klare Regeln für alle transparent aufzu-
schreiben. „Falsche” bzw. unterschiedliche Erwartungen an 
die Rolle der Begleitgremiumsmitglieder haben in mehreren 
untersuchten Verfahren zu Blockaden oder Eklats geführt. 
Schließlich ist es ein gewaltiger Unterschied, ob jemand seine 
Rolle „nur” darin sieht, Empfehlungen auszusprechen – oder 
aber sich als „Steuermann” eines Verfahrens verantwortlich 
fühlt. Auch sollte frühzeitig geklärt werden, ob die Mitglieder 
lediglich prozessual oder auch inhaltlich eingebunden wer-
den. 

3.	 Wissen ist Macht (Transparenz und Zugang zu Informati-
onen): Eine gute Versorgung mit Informationen befähigt 
Bürger*innen, kompetent und kenntnisreich mitzureden – 
Stichwort „Empowerment”. Beim Thema Transparenz sollte 
die Maxime „Mehr ist mehr” gelten. Denn gerade bei kon-
fliktträchtigen Themen ist das Zurückhalten von Informa-
tionen kontraproduktiv. So kann mühsam aufgebautes Ver-
trauen verspielt und die Chance vertan werden, gemeinsam 
etwas Neues zu schaffen. 
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4.	 Klein, aber fein (Handlungsfähigkeit): „Weniger ist mehr” gilt 
hingegen bei der Gruppengröße. Zwar müssen alle wichtigen 
Akteursgruppen (siehe Erkenntnis 1) vertreten sein. Auf der 
anderen Seite muss das Begleitgremium aber handlungs- 
und arbeitsfähig bleiben. Ab einer Größe von ca. 25 Personen 
können nicht mehr alle ausreichend zu Wort kommen.

5.	 Von Mensch zu Mensch (Vertrauen): Kollaboration braucht 
Vertrauen. Um gemeinsam an einem Strang zu ziehen, die Po-
sitionen anderer nachzuvollziehen und für viele Seiten trag-
bare Kompromisse zu finden, braucht es Zeit, ein Gemein-
schaftsgefühl aufzubauen. Auch Verwaltungsmitarbeiter, 
Politiker*innen, Gewerbetreibende und Aktivist*innen sind 
Menschen, die Ideen am besten in Umgebungen entwickeln, 
die von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und einer 
offenen Gesprächsatmosphäre geprägt sind. Das braucht 
Zeit. Auch Methoden zur Teambildung können hier Positives 
bewirken. 

6.	 Fairplay! (Moderation): Eine neutrale Moderation oder eine 
Geschäftsstelle kann helfen, zwischen unterschiedlichen In-
teressen zu vermitteln. Sie kann die Verwaltung in organisa-
torischen Fragen entlasten und als neutraler, fairer, von po-
litischen Interessen unabhängiger Ansprechpartner für das 
Beteiligungsverfahren dienen. 

7.	 It’s politics, stupid! (politische Absicherung): Jahrelange po-
litische Konflikte können aufgebrochen werden, wenn die 
Politik den Prozess unterstützt und dessen Ergebnisse re-
spektiert. Ausschlaggebend bei der Berliner Mitte war die 
politische Absicherung durch ein „Dialogversprechen” der 
stadtentwicklungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher 
aller fünf im Abgeordnetenhaus vertretenen Fraktionen. 
Darin sagten die Politiker*innen zu, das Verfahren nicht zu 
torpedieren und die Ergebnisse wieder in den parlamentari-
schen Prozess zurückzuspielen. In anderen Kommunen wird 
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dies durch Stadtratsbeschlüsse gelöst. So wird gewährleistet, 
dass alle hinter einem Verfahren stehen. 

8.	 Nichts überstürzen! (Zeit): Die Punkte 1 bis 7 brauchen Zeit. 

Neben unseren Erkenntnissen bleiben aber auch offene Forschungs-
fragen für dieses relativ neue Feld: Wie funktioniert das Einbinden 
„protestaffiner“ Gruppen? Warum treten sie ggf. aus? Auch die Le-
gitimität der Gremien ist weiterhin ungeklärt: Welche Rolle dürfen 
sie überhaupt einnehmen, da sie zumeist weder gewählt noch re-
präsentativ ausgewählt sind. Doch auch jenseits der offenen Fra-
gen wird klar: Jeder Beteiligungsprozess muss anlassbezogen sein 
eigenes Begleitgremium basteln. Dazu sollte man sich frühzeitig 
über Ziele und Herausforderungen des Gremiums bewusst wer-
den, genügend Zeit einplanen und Rollen frühzeitig klären. Denn 
partizipative Begleitgremien sind wie Bürgerbeteiligungsprozesse 
im Kleinen. Sie verhandeln ähnliche Fragen und haben ähnliche Er-
folgsfaktoren. Das kann auch Erika Mustermann bedenken, wenn 
sie das nächste Mal in Musterstadt zur Bürgerwerkstatt lädt. 
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VII. Qualitätsmanagement und Evaluation von 
Beteiligung

Prof. Dr. Adrian Vatter, Claudia Alpiger

Evaluationskriterien zur Bewertung von 
regionalen Bürgerbeteiligungsverfahren

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Partizipative Entsorgungspo-
litik“ wird das regionale Partizipationsverfahren bei der Standortsu-
che für Tiefenlager für radioaktive Abfälle in der Schweiz evaluiert. 
Die Einbindung der regionalen Bevölkerung in die Endlagersuche 
wurde im Kursbuch Bürgerbeteiligung #1 von Michael Aebersold und 
Stefan Jordi bereits dargelegt. Im vorliegenden Beitrag werden die 
Kriterien präsentiert, die zur Evaluation von regionalen Bürgerbetei-
ligungsverfahren verwendet wurden. Als Basis hierfür dient ein aus 
den 1990er Jahren stammender Katalog von 14 Kriterien zur Evalua-
tion von Partizipationsverfahren.

Einleitung 
Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Frage, welche Kriteri-
en besonders sinnvoll und geeignet sind, um regionale Bürgerbe-
teiligungsverfahren zu bewerten. Als Ausgangspunkt dienen dazu 
die „Kriterien zur Evaluation von Partizipationsverfahren“, welche 
in den 1990er Jahren von Linder und Vatter (1996) auf Grundlage 
mehrjähriger Forschung entwickelt worden sind. Diese wurden von 
Vatter (1998) auf der Grundlage qualitativer Fallstudien aus der 
Schweiz (Bau von KKW-Anlagen oder Sondermüll-Verbrennungs-
anlagen) insbesondere für Partizipationsverfahren bei umweltre-
levanten und technologisch anspruchsvollen Grossprojekte weiter 
vertieft und konkretisiert. Insgesamt umfassen diese 14 Kriterien 
(Vatter 1998: 184ff.) einerseits allgemein anerkannte Prinzipien 
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zur Beurteilung der Qualität politischer Entscheidungsverfahren 
wie Fairness, Transparenz oder Erwartungssicherheit. Anderer-
seits berücksichtigen sie aber auch die bekannten empirischen De-
fizite von konventionellen Mitwirkungsverfahren, wie die (geringe) 
Motivation der nicht-organisierten Bevölkerung, die Dominanz von 
Nullsummen-Konflikten und den (fehlenden) Ausgleich zwischen 
den verschiedenen sozialen Schichten. Die 14 hergeleiteten Krite-
rien wurden in einem weiteren Schritt von Jordi (2006) für eine 
vergleichende Studie partizipativer Verfahren in der Entsorgung 
radioaktiver Abfälle in der Schweiz und Belgien angewendet. Der 
Autor kommt zu dem Schluss, dass es sich um einen umfassenden 
Kriterienkatalog handelt, welcher sich auch für die Evaluation von 
Partizipationsverfahren in der Entsorgung radioaktiver Abfälle eig-
net. In einem seit 2014 laufenden Forschungsprojekt mit dem Titel 
„Partizipative Entsorgungspolitik“ werden die regionalen Partizi-
pationsverfahren in den verschiedenen potentiellen Standortregi-
onen für geologische Tiefenlager zur Lagerung radioaktiver Abfälle 
in der Schweiz evaluiert. Als Grundlage dienen hierzu 14 Evaluati-
onskriterien, die im Folgenden vorgestellt werden.1

Die 14 Kriterien zur Evaluation von regionalen 
Bürgerbeteiligungsverfahren
Nachdem die Erkenntnisse der neueren empirischen Partizipa-
tions- und Diskursforschung sowie der neusten Entwicklung von 
Evaluationskriterien im Bereich der Dialog- und Beteiligungsver-
fahren analysiert und in Zusammenhang mit den Kriterien von Vat-
ter (1998) gebracht worden sind, schien es angebracht, an den 14 
bestehenden Kriterien festzuhalten. Diese erweisen sich als nach 
wie vor aktuell und die meisten Kriterien aus der neueren Litera-
tur können einem der 14 Kriterien zugeteilt werden. Nichtsdesto-
trotz wurden einige der ursprünglichen Kriterien leicht modifiziert 
und zur verbesserten Transparenz des Evaluationsprozesses mit 
konkreten Unterkriterien ergänzt. Für die Evaluation der regiona-
len Partizipation in der schweizerischen Standortsuche für geolo-
gische Tiefenlager für radioaktive Abfälle wurden sodann die 14 
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bestehenden Evaluationskriterien verwendet, welche aus jeweils 
zwei bis sieben Unterkriterien bestehen. Schließlich wurden die 
Kriterien in vier Gruppen eingeteilt, was den Kriterienkatalog et-
was übersichtlicher gestaltet. Im Folgenden werden nun die 14 
aktualisierten Kriterien zur Evaluation von Bürgerbeteiligungsver-
fahren kurz vorgestellt.2

•	 Prozessmerkmale (Kriterien 1 bis 5): Als erstes Prozessmerk-
mal soll ein Partizipationsprozess den Ansprüchen von Fair-
ness (1) genügen. So sollte das vorhandene Ungleichgewicht 
zwischen Behörden und organisierten Interessen, welche 
in der Regel über großen Einfluss verfügen, und der breiten 
Öffentlichkeit ausgeglichen werden. Alle Beteiligten sollten 
die gleichen Einflusschancen haben, was zum Beispiel mit 
der gleichen Gewichtung jedes Teilnehmenden angestrebt 
werden kann. Des Weiteren sollten in einem fairen Prozess 
keine Beteiligte bevorzugt behandelt werden und das Stimm-
geheimnis sollte gewahrt werden. Außerdem sollte die Sach-
kompetenz aller Teilnehmenden ausgeglichen sein, der Zu-
sammenhang zwischen dem Ausmaß der Betroffenheit und 
dem Grad der Partizipation berücksichtigt werden und eine 
angemessene Reaktion der Organisatoren des Partizipations-
prozesses auf Wünsche und Anregungen von den Beteiligten 
gewährleistet sein. Als letzter Aspekt sollte das Partizipati-
onsverfahren durch eine neutrale Person mit professioneller 
Ausbildung begleitet werden, die als Moderator durch eine 
Versammlung leitet.

Die Transparenz (2) bildet das zweite Prozessmerkmal. So-
wohl die Informationen über das Beteiligungsverfahren als 
auch über getroffene Entscheide sollten für alle transparent 
und nachvollziehbar sein. Ebenso wichtig ist die Regelmäs-
sigkeit der Informationen – die Beteiligten sollen direkt über 
laufende Prozesse informiert werden. In dieses Kriterium 
fallen auch die Offenlegung der Interessen aller Beteiligten 
und die Unabhängigkeit der Repräsentanten der nicht-orga-
nisierten Bevölkerung. Als Letztes müssen die Kompetenzen 
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und Aufgaben der verschiedenen beteiligten Akteure trans-
parent und klar kommuniziert werden.

Da bereits in den frühen Phasen eines Prozesses, bei der 
grundlegenden Zielbestimmung und Problemdefinition, kon-
krete Lösungen vorbestimmt und dadurch „Sachzwänge“ 
geschaffen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt kaum 
mehr zu ändern sind, sollte sich die Bevölkerung schon bei 
den Grundsatzentscheidungen beteiligen können. Daher 
muss eine frühe und iterative Beteiligung (3) der interessier-
ten Personen ermöglicht werden. Die kontinuierliche (itera-
tive) Mitwirkung ermöglicht zudem die Offenheit für neue 
Akteure im Partizipationsprozess.

Ein weiteres Prozessmerkmal, das es zu bewerten gilt, ist 
die Festlegung der Entscheidungs- und Verfahrensregeln (4). 
Die Verhandlungen darüber sollen im besten Fall mit allen 
Teilnehmenden gemeinsam geführt und es sollte schließlich 
ein Konsens gefunden werden. Zugleich sollte in der Gestal-
tung des Verfahrens eine gewisse Flexibilität vorhanden sein, 
damit Anpassungen gemacht werden können, falls diese er-
wünscht sind.

Das letzte Kriterium, welches ein Prozessmerkmal darstellt, 
ist die institutionelle Integration (5). Darunter fällt zum ei-
nen die Praxistauglichkeit des Bürgerbeteiligungsverfahrens. 
So sollte das Verfahren im besten Fall in übergeordnete Ver-
fahren zur Entscheidungsfindung integriert werden kön-
nen, die gesetzliche Zuständigkeitsordnung berücksichtigt 
werden und miliztauglich – also für Laien leichtverständlich 
– sein. Unter den Punkt der Miliztauglichkeit fallen unter 
anderem das rechtzeitige Zusenden von Informationen (um 
eine Sitzung vorzubereiten), die laienfreundliche Sprache 
von Dokumenten und Referaten sowie eine Vorselektion der 
Informationsmenge (keine „Überschüttung“ mit Informatio-
nen). Neben der Praxistauglichkeit sollte der Prozess zudem 
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genügend strukturiert sein und eine vorausschauende Pla-
nung sollte stattfinden können.

•	 Zusammensetzung und Eigenschaften der Beteiligten (Krite-
rien 6 bis 11): Bei der Zusammensetzung eines Partizipati-
onsgremiums sollte ein Ausgleich zwischen den verschiede-
nen sozialen Schichten (6) vorhanden sein. Sowohl in Bezug 
auf das Merkmal Bildung als auch in Bezug auf das Einkom-
men sollten alle Interessierten dieselben Zugangschancen 
zum partizipativen Prozess haben. Neben dem Zugang sollte 
dann auch die Vertretung in den Gremien ausgeglichen sein, 
sprich, es darf keine Dominanz sozial höherer Schichten ge-
ben und alle Schichten sollten repräsentativ vertreten sein. 
Im besten Fall werden Kompensationsmaßnahmen für so-
zial schwächere Schichten angeboten, um auch diese Bevöl-
kerungsgruppe zur qualifizierten Teilnahme zu befähigen 
(beispielsweise durch das Eliminieren der Ungleichheit der 
Ressourcen, die für die effektive Teilnahme benötigt werden, 
wie die Vergütung der anfallenden Spesen).

Nicht nur die sozialen Schichten, sondern auch konfliktfähige 
und nicht-konfliktfähige Interessen (7) sollten ausgeglichen 
am Partizipationsprozess teilnehmen dürfen und vertreten 
sein. Träger von nicht-konfliktfähigen Interessen sind die oft 
nicht-organisierten und in Partizipationsprozessen jeweils 
untervertretenen Gruppen Frauen, Jugendliche und Personen 
mit Migrationshintergrund. Neben diesen Gruppen sollten 
auch grenzüberschreitende Interessen Zugang zum Beteili-
gungsprozess haben. Wie bereits erwähnt, wäre eine reprä-
sentative Zusammensetzung hinsichtlich des Geschlechtes, 
des Alters und des Migrationshintergrundes anzustreben 
und eine Dominanz organisierter (konfliktfähiger) Vertreter 
zu verhindern. Auch bei diesem Kriterium sind Kompensa-
tionsmaßnahmen für die nicht-konfliktfähigen Gruppen als 
weiteres Unterkriterium zu nennen.
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Einbezug nicht-
organisierter 
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Das letzte Kriterium in Bezug auf die Zusammensetzung ist 
der Ausgleich zwischen kurz- und langfristigen Interessen 
(8). Hierbei ist es vor allem für langfristige Projekte wich-
tig, dass zukünftige Generationen durch so genannte „Stell-
vertreterrollen“ vertreten und somit deren Rechte geschützt 
werden. Zu diesem Kriterium gehören auch der Ausgleich 
zwischen Befürwortern und Gegnern des zu verhandelnden 
Gegenstandes sowie das Verhindern der Dominanz von kurz-
fristigen Interessen.

Das erste Eigenschafts-Kriterium der Beteiligten wird unter 
der Bezeichnung Lernchancen (9) zusammengefasst. Dieses 
beinhaltet die Verhandlungsbereitschaft der Teilnehmenden, 
das gegenseitige Respektieren der Teilnehmenden selber so-
wie der Argumente anderer Akteure, das Vorherrschen eines 
angenehmen Klimas an den Treffen und letztlich die Sach- 
und Zielorientierung des zu führenden Dialoges.

Des Weiteren sollten alle Beteiligten über genügend Moti-
vation (10) verfügen, um am Partizipationsprozess teilzu-
nehmen. So sollte die Teilnahmebereitschaft an den Treffen 
jeweils hoch sein, es sollte motiviert diskutiert werden und 
motivationsbedingte Rücktritte aus den Gremien ausbleiben. 
Vor allem die persönliche Betroffenheit und die freiwillige 
Teilnahme am Beteiligungsprozess sind hierzu dienlich. Zu 
diesem Kriterium gehört zudem die finanzielle Entschädi-
gung an die Teilnehmenden für deren zeitlichen Aufwand so-
wie die Maximierung der Anzahl erreichter Personen (sei es 
sowohl beim Aufbau des Verfahrens als auch im Verlaufe des 
Verfahrens).

Die letztgenannte Eigenschaft der Teilnehmenden ist deren 
Sachkompetenz (11). Um auf demselben Niveau zu diskutie-
ren, ist es wichtig, dass alle Beteiligten zu einem möglichst 
frühen Zeitpunkt im Verfahren genügend sachlich und fach-
lich informiert sind. Um das zu erreichen, müssen von Seiten 
der Organisatoren Maßnahmen zur Förderung und zum Aus-
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gleich der Sachkompetenz vorgenommen werden (z. B. ge-
nügend Informationsressourcen bereitstellen, Fragekatalo-
ge verfassen, Vorträge und Expertengespräche durchführen 
oder Exkursionen anbieten). 

•	 Zugang und Inhalt der Informationsressourcen (Kriteri-
um 12): Die dritte Gruppe besteht nur aus einem Kriterium 
(direkte und verständliche Information (12)), welches je-
doch mehrere Unterkriterien umfasst. Einerseits muss die 
Zugänglichkeit zum Informations- und Ressourcenangebot 
sowohl für die Beteiligten als auch für die Nicht-Beteiligten 
gewährleistet sein. Andererseits müssen die bereitgestellten 
Informationen und gehaltenen Präsentationen aber auch ge-
nügend verständlich sein (laienfreundliche Sprache), da an 
Bürgerbeteiligungsverfahren neben Experten auch normale 
Bürger teilnehmen, die oft Laien im zu behandelnden The-
ma sind. Zu diesem Kriterium gehört außerdem das Unter-
kriterium der Informationsqualität. Sie sollten vollständig 
und bestenfalls durch Experten verfasst sein. Hierzu gehört 
auch, dass die Qualität und die Quantität der Informationen 
in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Die 
Partizipierenden dürfen nicht mit zu vielen Informationen 
konfrontiert werden und es sollten Zusammenfassungen be-
reitgestellt werden. Das letzte Unterkriterium umfasst die 
Pluralität der Informationen. Zum einen sollte eine Plurali-
tät in den einbezogenen Wissensbeständen vorhanden sein 
und es müssen sowohl gegnerische als auch befürwortende 
Argumente in den bereitgestellten Informationen aufgeführt 
werden. Zum anderen sollte mittels verschiedenen Vermitt-
lungsformen versucht werden, ein möglichst breites Spekt-
rum an betroffenen Personen anzusprechen (z. B. über die 
Printmedien, über Radio und Fernsehen, über das Internet 
und soziale Medien oder aber über Informationsveranstal-
tungen, Podiumsgespräche und Exkursionen).

•	 Wirkungen des Partizipationsprozesses (Kriterien 13 und 
14): Bei den Wirkungen des Partizipationsprozesses kann 

Niedrigschwelliger 
Zugang zu 

Informationen

Pluralität der 
Informationen



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 417

zwischen der Wirkung auf die Beteiligten selbst und derjeni-
gen auf die definitiven Entscheidungen rund um den im Par-
tizipationsprozess behandelten Gegenstand unterschieden 
werden. Ersteres wird im Kriterium Umwandlung von Nullsu-
mmen- in Positivsummen-Konflikte (13) zusammengefasst. 
Dies bedeutet, dass Konfliktlagen unter Umständen in eine 
Situation umgewandelt werden können, in der alle einen zu-
sätzlichen Nutzen erhalten und kein Akteur auf Kosten der an-
deren Akteure gewinnt. Eine solche Win-win-Situation kann 
zum Beispiel durch die Suche nach Kompensationslösungen 
erreicht werden. Des Weiteren sollte das Segmentieren von 
Entscheidungen in kleine Einzelentscheidungen vermieden 
werden, sondern durch so genanntes „Paketschnüren“ der 
Verhandlungsgegenstand ausgeweitet werden. Durch die 
Koppelung unterschiedlicher Anliegen kann schließlich jeder 
Akteur profitieren. Ebenso sollte eine offene Konfliktaustra-
gung angestrebt werden. Zu diesem Kriterium gehört, dass 
die Beteiligten zufrieden sein sollten – sowohl mit dem Ab-
lauf/Aufbau des Prozesses, den Angeboten, den Ergebnissen 
aus dem Prozess als auch mit der Zusammenarbeit mit der 
verfahrensleitenden Behörde und mit den Organisatoren. Als 
letztes Unterkriterium sollte der Prozess für die Beteiligten 
nachhaltig sein, d. h. sie sollen längerfristig davon profitie-
ren können. Dies kann sich in unterschiedlicher Form zeigen: 
durch Wissenszuwachs, durch die Verbesserung der Sozial- 
und Auftrittskompetenz, durch den Anstieg des Vertrauens 
in den und der Akzeptanz des Prozess(es) oder durch den 
Ausbau des eigenen Netzwerkes.

Die Wirkung des Partizipationsprozesses auf die eigentlichen 
Entscheide wird im Kriterium Erwartungssicherheit (14) be-
handelt. Als wichtigstes Unterkriterium sollte der Partizipa-
tionsprozess glaubwürdig und die Erwartungssicherheit von 
Beginn an vorhanden sein. Es ist also wichtig, dass sowohl 
die Ziele des Verfahrens und die Verwendung der Ergebnis-
se aus der Bürgerbeteiligung als auch die Möglichkeiten und 
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Grenzen des Verfahrens bereits zu Beginn klar kommuniziert 
werden. Ein weiteres Unterkriterium ist das Einhalten der 
Entscheid- und Verfahrensregeln. Ebenso wichtig ist hier die 
Nachhaltigkeit der im Partizipationsgremium getroffenen 
Entscheidungen. Zumindest ein Teil davon sollte in die ab-
schließende Entscheidungsfindung hinsichtlich des behan-
delten Gegenstandes miteinfließen und somit einen Einfluss 
auf den definitiven Entscheid haben. Das letzte Unterkrite-
rium ist die Langfristigkeit des gesamten Partizipationspro-
zesses: Der Wissenstransfer und -erhalt sollte sichergestellt 
werden. Es sollte also sowohl das Sachwissen als auch das 
Erfahrungswissen und die getroffenen Entscheide in irgend-
einer Form festgehalten und archiviert werden, damit diese 
auch für die nachfolgenden Generationen noch zugänglich 
sind.

Erfahrungen mit der Anwendung der 
Evaluationskriterien
Der hier vorgestellte Kriterienkatalog mit den 14 Hauptkriterien 
und insgesamt 55 Unterkriterien (siehe dazu die Tabelle auf den 
Seiten 420f.) wurde im erwähnten Forschungsprojekt „Partizipa-
tive Entsorgungspolitik“ für die Evaluation der regionalen Parti-
zipationsverfahren zum ersten Mal angewendet und getestet. Es 
wurde jeweils für jedes Unterkriterium festgestellt, ob dies erfüllt, 
mehrheitlich erfüllt, teilweise erfüllt, kaum erfüllt oder nicht erfüllt 
ist (siehe hierzu den ersten Zwischenbericht zur Evaluation regio-
naler Partizipationsverfahren bei der Standortsuche für Tiefenla-
ger von radioaktiven Abfällen (Alpiger/Vatter 2016)). Es hat sich 
dabei gezeigt, dass einige der Unterkriterien mit den vorhandenen 
Daten weniger gut gemessen werden konnten als andere, respekti-
ve für einige Kriterien eine vertiefte Analyse der Dokumente not-
wendig ist, damit diese bewertet werden können. Nichtsdestotrotz 
kann aufgrund dieser ersten Anwendung des Kriterienkataloges 
die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich dieser durchaus 
eignet, um Bürgerbeteiligungsverfahren, vor allem im Rahmen 
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von langfristigen regionalen Grossprojekten, zu bewerten. Durch 
die Vielfalt an Unterkriterien können verschiedene Aspekte eines 
solchen Beteiligungsverfahrens im Detail untersucht und bewer-
tet werden. Des Weiteren kann bei einem bereits abgeschlossenen 
Bürgerbeteiligungsverfahren die Hinzunahme der Effizienz als 
weiteres Kriterium in Betracht gezogen werden. Darunter wird all-
gemein die Wirtschaftlichkeit verstanden, wobei der rationale Um-
gang mit knappen Ressourcen im Zentrum steht. Bei der Effizienz 
geht es vornehmlich um die Analyse und den Vergleich quantitati-
ver Kriterien, wie der Ressourcenaufwand der Verfahren in finan-
zieller, zeitlicher und personeller Hinsicht (Hebestreit 2013). Da 
die untersuchten regionalen Bürgermitwirkungsverfahren bei der 
Standortsuche für Tiefenlager in der Schweiz nicht innerhalb der 
Dauer des laufenden, genannten Forschungsprojektes abgeschlos-
sen sein werden, wurde der Aspekt der Effizienz nicht als Evaluati-
onskriterium in den Kriterienkatalog aufgenommen.

Weiteres Kriterium: 
Effizienz
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I. Prozessmerkmale
(1) Fairness gleiche Einflusschancen aller Beteiligten und Betroffenen 

keine Bevorzugung gewisser beteiligter Personen
Wahrung des Stimmgeheimnisses
ausgeglichene Sachkompetenz der Beteiligten
Berücksichtigung des Zusammenhangs zwischen „Ausmaß der Betroffenheit“ 
und „Grad der Partizipation“
angemessene Reaktion auf Wünsche und Anregungen
angemessene Moderationsleistung

(2) Transparenz transparente Information über Beteiligungsverfahren und Entscheide
regelmäßige Information über laufende Prozesse
Offenlegung der Interessen aller Beteiligten
Unabhängigkeit der Repräsentanten der Bevölkerung (= nicht-institutionali-
sierte / nicht-ständig-organisierte Interessen)
transparente und klare Kommunikation der Kompetenzen und Aufgaben der 
verschiedenen Akteuren (Rollendefinitionen für alle Akteure)

(3) Frühe und itera-
tive Beteiligung

frühe Beteiligung (v. a. bzgl. der Aufbauphase regionaler Partizipation)
iterative Beteiligung

(4) Gemeinsame 
Festlegung der 
Entscheidungs- und 
Verfahrensregeln

gemeinsame Verhandlung und Konsensfindung zwischen dem Organisator und 
Beteiligten über Vorgehensweise
gemeinsame Verhandlung und Konsensfindung innerhalb des Beteiligungsgre-
miums über Entscheidregeln
Flexibilität in der Gestaltung des Verfahrens

(5) Institutionelle 
Integration

Praxistauglichkeit des Bürgerbeteiligungsverfahrens
Strukturierter Partizipationsprozess

II. Zusammensetzung und Eigenschaften der Beteiligten
(6) Ausgleich zwi-
schen den verschie-
denen sozialen 
Schichten

gleiche Zugangschancen für alle sozialen Schichten
Repräsentanz hinsichtlich Bildungs- und Einkommensniveau
keine Dominanz organisierter (konfliktfähiger) Vertreter
Kompensationsmaßnahmen für nicht-konfliktfähige Interessen

(7) Ausgleich 
zwischen kon-
fliktfähigen und 
nicht-konfliktfähi-
gen Interessen

gleiche Zugangschancen für konfliktfähige und nicht-konfliktfähige Interessen 
(hier: Frauen, Jugendliche, Personen mit Migrationshintergrund)
Zugang für grenzüberschreitende Interessen
Repräsentanz der TN hinsichtlich Geschlecht, Alter, Migrationshintergrund
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Fortsetzung (7) keine Dominanz organisierter (konfliktfähiger) Vertreter
Kompensationsmaßnahmen für nicht-konfliktfähige Interessen

(8) Ausgleich zwi-
schen kurzfristigen 
und langfristigen 
Interessen

gleiche Zugangschancen für kurz- und langfristige Interessen
Ausgleich zwischen Befürwortern und Gegnern (Repräsentanz) und keine Do-
minanz kurzfristiger Interessen

(9) Lernchancen Verhandlungsbereitschaft der Teilnehmenden
gegenseitiges Respektieren der Argumente der Kontrahenten
gegenseitiges Respektieren der Teilnehmenden
angenehmes Klima
Sach- und Zielorientierung des Dialogs

(10) Motivation der 
Beteiligten

Motivation aller Beteiligten
finanzielle Entschädigung
Maximierung der Anzahl erreichter und interessierter Personen

(11) Sachkompe-
tenz der Beteiligten

genügende sachliche und fachliche Informiertheit … 
… zu einem möglichst frühen Zeitpunkt des Verfahrens
Maßnahmen zur Förderung und zum Ausgleich der Sachkompetenz

III. Zugang und Inhalt der Informationsressourcen
(12) Direkte und 
verständliche Infor-
mationen

Zugänglichkeit zum Informations- und Ressourcenangebot
Verständlichkeit der bereitgestellten Informationen
Qualität und Quantität der bereitgestellten Informationen
Pluralität der bereitgestellten Informationen

IV. Wirkungen des Partizipationsprozesses
(13) Umwandlung 
von Nullsum-
men-Konflikten 
in Positivsum-
men-Konflikte

Suche nach Kompensationslösungen
keine Segmentierung der Entscheidung
Anstreben einer offenen Konfliktaustragung
Zufriedenheit der Beteiligten
Nachhaltigkeit/Effektivität bzgl. der Beteiligten

(14) Erwartungssi-
cherheit

Glaubwürdigkeit des Partizipationsprozesses
Erwartungssicherheit von Beginn an
Einhaltung der Entscheidungs- und Verfahrensregeln
Nachhaltigkeit/Effektivität bzgl. der Entscheidung
Langfristigkeit des Partizipationsprozesses
(Sicherstellung des Wissenstransfers)
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Anmerkungen
1 Weitere Informationen zum Standortauswahlverfahren und den damit verbundenen regionalen 
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Bernd Marticke

Partizipationshaltung in Politik und 
Verwaltung auf Kommunal- und 
Länderebene

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Partizipationshaltung 
in Politik und Verwaltung auf Kommunal- und Länderebene. Er prä-
sentiert die Ergebnisse einer Onlinebefragung, die im Sommer 2016 
unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum Thema durchgeführt 
wurde. Im Mittelpunkt standen Fragen zum Mehrwert von Bürger-
beteiligung und ihrer normativen Bewertung, auf deren Basis die Be-
fragten eine Trendempfehlung für den Fortgang der Öffentlichkeits-
beteiligung abgaben.

Einleitung
Bürgerbeteiligung in Deutschland ist längst mehr als ein akademi-
sches Nischenthema und zumindest auf dem Papier gelebte Praxis. 
Gleichgültig, ob Bundesverkehrs- oder Wirtschaftsministerium: 
Überall wird der Mitwirkungsanspruch der Bevölkerung themati-
siert und oft finden sich lobende Worte hinsichtlich des Mehrwerts 
von dialogorientierter Bürgerbeteiligung. So schreibt Bundesver-
kehrsminister Dobrindt im Vorwort einer Publikation seines Hau-
ses: „[Es] lohnt sich im Sinne der Projektoptimierung, den vor Ort 
artikulierten Sachverstand zu nutzen. Wenn wir eine möglichst 
hohe Leistungsfähigkeit unserer Verkehrswege als Fundament für 
Wachstum und Wohlstand sichern wollen, dann müssen wir unse-
re Verkehrsinfrastrukturprojekte gemeinsam mit den Bürgerinnen 
und Bürgern verwirklichen“ (BMVI 2014: 5). Auf der Internetseite 
der Kollegen1 des Wirtschaftsministeriums, die sich mit dem kom-
plexen Thema des Netzausbaus befassen, heißt es entsprechend: 
„Bei Vorhaben, die ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen, for-
dern Bürgerinnen und Bürger zunehmend mehr Information und 

Mehrwert von 
Bürgerbeteiligung 
vielerorts erkannt
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Beteiligung ein. Große Infrastrukturmaßnahmen, die für die Ener-
giewende dringend erforderlich sind, lassen sich nur mit ihnen re-
alisieren, nicht gegen sie. Ein intensiver Austausch zu den geplan-
ten Vorhaben und den Spielräumen bei der Planung ist notwendig. 
Dafür bedarf es einer neuen Dialogkultur, die alle Interessierten 
einbezieht und die verschiedenen Belange der Betroffenen berück-
sichtigt“ (BMWI).

Parallel dazu liest man häufig in Zeitungen vom Gefühl der Schein-
beteiligung seitens der Bevölkerung und kann das Phänomen spon-
tan auftretender, großer Protestbewegungen nicht erst seit dem 
medial in der ganzen Republik verfolgbaren Konflikt um den Stutt-
garter Bahnhof beobachten. Es wird deutlich, dass „Bürger ... heute 
höhere Anforderungen an Information und Beteiligung [stellen] als 
in den vergangenen Jahrzehnten. Um widerstreitende Interessen 
auszugleichen und die Chancen auf Befriedung zu erhöhen, reicht 
eine Betroffenenbeteiligung nicht mehr aus. Jeder Bürger (jeder-
mann, die breite Öffentlichkeit) sollte die Möglichkeit bekommen, 
sich frühzeitig und kontinuierlich ... zu beteiligen“ (Bertelsmann 
Stiftung 2013: 38). Gefordert wird hier nicht nur eine Verbesserung 
des Beteiligungsangebots in der Breite, sondern auch in der Tie-
fe. Der damit einhergehende Mehraufwand bei der Schaffung von 
Angeboten zu dialogorientierter Beteiligung könnte sich lohnen. 
So betont Patrizia Nanz, dass bei entsprechender methodischer 
Gestaltung ein differenzierter, konsensorientierter Meinungs- und 
Willensbildungsprozess entsteht, dem beachtliches Problemlö-
sungspotential innewohnt. Er nutzt das Wissen der Vielen und 
schafft so eine verbesserte Entscheidungsgrundlage. Außerdem 
werden gesellschaftliche Widerstände gegen ein Projekt frühzeitig 
sichtbar und Partikularinteressen im Rahmen des Diskurses aufge-
deckt (vgl. Nanz 2015: 423).

Zu bedenken ist dabei, dass eine Ausweitung formeller und infor-
meller Beteiligungsverfahren nur dann werthaltig sein wird, wenn 
damit ein Sinneswandel und Lernprozess bei allen Akteuren korre-
spondiert. Mit Blick auf die Seite der Verwaltung und Politik ist da-
bei zunächst festzustellen, dass jüngst eine Vielzahl an Gemeinden 

Neue Dialogkultur

Mehr und bessere 
Beteiligungs-

angebote

Lernprozess aller 
Akteure
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und Städten Leitfäden zu guter Bürgerbeteiligung veröffentlicht ha-
ben. Das Netzwerk Bürgerbeteiligung listet auf seiner Internetprä-
senz 49 derartiger Papiere auf: von der baden-württembergischen 
Landeshauptstadt Stuttgart über Heidelberg bis Potsdam. Überall 
gibt es ähnlich lautende Leitfäden für „gute“ oder gelingende Bür-
gerbeteiligung.2 Exemplarisch heißt es im Programm der Stadt Hei-
delberg, die jüngst von der Stiftung Mitarbeit für ihre wegweisende 
Öffentlichkeitsbeteiligung ausgezeichnet wurde3: „Mitgestaltende 
Bürgerbeteiligung an kommunalen Planungs- und Entscheidungs-
prozessen soll dazu beitragen, Transparenz zu schaffen, Vertrauen 
zwischen Einwohnerinnen und Einwohnern, Verwaltung und Poli-
tik aufzubauen und eine Beteiligungskultur zu entwickeln“ (Heidel-
berg 2015: 5). Dazu listet die Publikation etliche Instrumente aus 
verschiedenen Bereichen auf, die dieser Zielerreichung zuträglich 
sein sollen:

•	 Frühzeitige und umfassende Information sowie verlässliche, 
regelgebundene Verfahren mit breiten Initiativrechten,

•	 Anerkennung der Interessenvielfalt und der Selbstbestim-
mungs- und Mitwirkungsbedürfnisse der Bevölkerung bei 
gleichzeitiger Mitverantwortung,

•	 Bündelung und Nutzbarmachung der Erfahrungen von Be-
völkerung und Politik/Verwaltung in allen Phasen eines Pro-
jektes,

•	 Stärkung der Rolle von Bürgerschaft und Bezirksbeiräten, bei 
gleichzeitiger offener Kommunikation der Entscheidungs-
verantwortung des Gemeinderates,

•	 Schaffung öffentlicher, ergebnisoffener Diskurse, die für die 
breite Öffentlichkeit zugänglich sind und die gemeinsame 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen erlauben mit dem Ziel, 
die Anerkennungsbereitschaft für die finale Lösung des Ge-
meinderates anzuerkennen,

•	 Berücksichtigung des Effizienzgebotes sowohl während der 
Verfahren als auch bei Lösungsvorschlägen (vgl. ebd.: 5).

Instrumente 
für erfolgreiche 
mitgestaltende 
Beteiligung
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Ähnliche Formulierungen finden sich auch in den anderen Leitfä-
den. Allerdings geht mit der Publikation eines Leitlinienprogram-
mes nicht automatisch auch ein Wandel der Verhaltensroutinen 
einher. Es ist vielmehr eine normative Hilfestellung, die einerseits 
handlungsleitend wirken und andererseits allen Beteiligten einen 
Erwartungshorizont für die Zukunft geben soll. Leitfäden tragen in 
diesem Sinne zunächst einmal zu einer geforderten schrittweisen 
Institutionalisierung von Bürgerbeteiligung bei (vgl. Leggewie/
Nanz 2015: 173). Um herauszufinden, inwieweit daraus auch eine 
gelebte und selbstverständliche „Partizipationskultur“ (ebd.) ent-
steht, ist es entscheidend, zu wissen, ob bei allen Beteiligten die 
nachhaltige Bereitschaft besteht, sich auf neue Handlungs- und In-
teraktionsmuster einzulassen. Wenn dem nicht so ist, bleibt jeder 
gut gemeinte Leitfaden eine inhaltsleere Worthülse. Ressentiments 
auf Seiten von Politik und Verwaltung können in diesem Zusam-
menhang verschiedener Herkunft entspringen: Bereits eingangs 
wurde der mögliche Mehraufwand an Arbeit erwähnt, der außer-
dem mit einem zusätzlichen finanziellen Mittelbedarf einhergehen 
kann. In Verbindung mit möglichen Zweifeln an der Kompetenz der 
Bevölkerung in Fachfragen und/oder dem Gefühl der eigenen Be-
vormundung entsteht schnell ein Gefühl der Ablehnung gegenüber 
Bürgerbeteiligung, das durch die Überzeugung von der eigenen, 
ausreichenden Sachkompetenz verstärkt werden kann. Bürgerbe-
teiligung kann dann nicht nur als bevormundend, sondern sogar 
als imageschädigend in Politik und Verwaltung empfunden wer-
den, sofern das Gefühl einer in der Öffentlichkeit kommunizierten 
Entscheidungsunfähigkeit der lokalen Entscheider und Umset-
zenden mitschwingt. Letztlich können partizipative Elemente mit 
herkömmlichen verwaltungsrechtlichen und obrigkeitsstaatlichen 
Denk- und Handlungsmustern kollidieren (vgl. Mußmann 2015: 
212f.). 

Vor dem Hintergrund dieser vielschichtigen Gemengelage im Hin-
blick auf konsultative Bürgerbeteiligung hat die Deutsche Umwelt-
stiftung eine Onlinebefragung zur Partizipationshaltung in Politik 
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und Verwaltung auf Kommunal- und Länderebene durchgeführt, 
deren Ergebnisse nachfolgend dargestellt sind. 

Umfragedesign und Ziel der Befragung
Es wurde eine mehrmonatige Onlinebefragung durchgeführt, an 
der sich 426 Personen beteiligten, jedoch nur 226 die Befragung bis 
zum Ende bearbeiteten. Ziel war es, die Haltung zu konsultativen 
Beteiligungsverfahren von Mitgliedern aus Politik und Verwaltung 
auf Kommunal- und Länderebene zu erfragen. 

Zunächst wurden die Teilnehmenden gebeten, die Art der Gebiets-
körperschaft, die ungefähre Einwohnerzahl und die Anzahl der 
durchgeführten Beteiligungsverfahren in den letzten 12 Monaten 
anzugeben. Anschließend folgten sieben Aussagen zu verschie-
denen inhaltlichen Aspekten der Bürgerbeteiligung, die auf einer 
Ordinalskala zu verorten waren. Entsprechend eines Schulnoten-
systems bedeutete eine „1“ uneingeschränkte Zustimmung zur 
Aussage („besser geht nicht“), während eine „6“ einer völligen Ab-
lehnung gleichkam. Mit einer „2“ äußerte der Betreffende eine zu-
stimmende bzw. umgekehrt mit einer „5“ eine ablehnende Haltung 
zur jeweiligen Aussage. Die Noten „3“ und „4“ repräsentierten eine 
eher zustimmende bzw. eher ablehnende Haltung. Die auf den ers-
ten Blick nicht unbedingt notwendige, feinere Untergliederung der 
zustimmenden bzw. ablehnenden Position wurde mit der Inten-
tion gewählt, einen Indikator für das Vorhandensein verfestigter 
Positionen – sowohl in positiver wie auch negativer Hinsicht – zu 
erhalten. Im Aggregat betrachtet, repräsentieren die jeweiligen No-
tenpaare die Menge aller Zustimmenden bzw. Ablehnenden. Unter 
zusätzlicher Berücksichtigung der Antworten der eher zustimmen-
den (Note 3) bzw. eher ablehnenden Antworten (Note 4) ergibt sich 
für jedes Item eine positive oder negative Grundtendenz im Ant-
wortverhalten.

Aussagen zu 
inhaltlichen 
Aspekten der 
Bürgerbeteiligung
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Lohnt sich der Aufwand? – Kosten und Nutzen von 
Bürgerbeteiligung
Die ersten beiden Fragen dienten der Abfrage der subjektiv emp-
fundenen Aufwands-Nutzen-Relation bei Bürgerbeteiligungsver-
fahren. Dazu wurde zunächst ermittelt, inwieweit die Befragten 
Beteiligungsverfahren als Herausforderung begreifen (Abb. 1). In 
einem nächsten Schritt wurden sie um eine Einschätzung gebeten, 
ob der Verfahrensaufwand den Nutzenertrag (Abb. 2) übersteigt.

Abb. 1 zeigt das Antwortverhalten hinsichtlich der Aussage „Bür-
gerbeteiligung stellt eine Herausforderung dar“. Sie findet bei (41) 
60 Personen (völlige) Zustimmung4, was in der Summe 44,7 % der 
Grundgesamtheit entspricht. Nur eine Minderheit von 44 Befragten 
gab an, dass sie der Aussage mehr oder weniger ablehnend gegen-
übersteht (Noten 4-6), wobei lediglich acht Befragte sie völlig unzu-
treffend fanden. Insgesamt wird deutlich, dass mehrheitlich Betei-
ligungsverfahren als herausfordernd empfunden werden (Summe 
der Noten 1-3 = 76,1%).

Bürgerbeteiligung 
als Herausforderung

Abb. 1:  Bürgerbeteiligung stellt eine Herausforderung dar
N=226, 10 Enthaltungen
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Abbildung 1:	 „Bürgerbeteiligung stellt eine Herausforderung dar“ (N=226, 10 Enthaltungen)

Umso entscheidender ist die Einschätzung hinsichtlich des Mehr-
werts von Bürgerbeteiligung. Hierfür wurde als Indikator die sub-
jektiv empfundene Differenz zwischen zeitlichem, finanziellem und 
personellem Aufwand sowie dem damit korrespondierenden Nut-
zen herangezogen (Abb. 2).



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 429

Es zeigt sich ein gemischtes Bild: Nahezu ein Viertel der Konsul-
tierten schätzt den Aufwand bei der Planung, Durchführung und 
Umsetzung von Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahren größer ein 
als den damit einhergehenden Nutzen (Summe der Noten 1 und 2). 
Das weist auf den ersten Blick auf eine beträchtliche Skepsis ge-
genüber einer stärkeren Einbindung der Bürger im vorliegenden 
Sample hin. Allerdings lässt sich Abb. 2 auch noch auf zwei andere 
Arten interpretieren: Zum einen fällt auf, dass die Extremwerte – 
völlige Zustimmung und völlige Ablehnung der Aussage – nahezu 
gleichverteilt sind. Während 13 Befragte Beteiligungsverfahren als 
wenig nutzenstiftende Kostentreiber begreifen, widersprechen 16 
Personen vehement. Bezieht man zusätzlich die Werte der Noten 2 
und 5 in die Betrachtung mit ein, dann wird deutlich, dass jeweils 
nahezu 25 % die Aussage befürworten bzw. ablehnen, was eine be-
achtliche inhaltliche Polarisierung anzeigt. Zum anderen findet sich 
eine Häufung (99 Angaben bzw. 43,8 %) bei den mittleren Werten 3 
(trifft eher zu) und 4 (trifft eher nicht zu) mit einer leicht ablehnen-
den Tendenz. Die Häufung der Antworten bei den mittleren Positi-
onen deutet an, dass eine große Zahl der Teilnehmenden auf Basis 
des eigenen Erfahrungsschatzes zum gegenwärtigen Zeitpunkt kei-
ne eindeutige Meinung hinsichtlich der Vor- oder Nachteilhaftigkeit 
von Bürgerbeteiligung gebildet hat. Daher lohnt ein näherer Blick 
auf ausgewählte Punkte, die diese Einstellung prägen. Dazu wur-
den eingangs aus der Literaturanalyse mehrere Argumente extra-

Verhältnis von 
Aufwand und 
Nutzen

Abb. 2:  Der Aufwand von Verfahren übersteigt ihren Nutzen
N=226, 15 Enthaltungen
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Abbildung 2:	 „Der Aufwand von Verfahren übersteigt ihren Nutzen“ (N=226, 15 Enthaltungen)
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hiert, die die Vorteilhaftigkeit von bürgerlicher Teilhabe begründen 
können. Eines davon stellt auf die Weisheit der Vielen ab, wonach 
die Entscheidungsqualität steigt, wenn viele Menschen ihr oft lokal 
verankertes Wissen in Projekte einbringen. Diese These steht im 
Mittelpunkt der folgenden Abb. 3. 

Erhöhte 
Entscheidungs-

qualität durch 
Bürgerwissen

Abb. 3:  Bürgerbeteiligung steigert die Entscheidungsqualität
N=226, 7 Enthaltungen
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Abbildung 3:	 „Bürgerbeteiligung steigert die Entscheidungsqualität“ (N=226, 7 Enthaltungen)

Nur 19 (8) Personen finden diesen Satz (gar) nicht zutreffend. Viel-
mehr bewerten 167 von 266 Befragten die Aussage (eher) positiv 
(Summe der Noten 1-3). Insofern scheint zumindest im vorliegen-
den Sample das teilweise zu lesende Argument, dass (Laien-)Bür-
ger in der Wahrnehmung von Politik und Verwaltung keinen wert-
vollen Problemlösungsbeitrag leisten können, nicht vorherrschend 
zu sein. Bürgerwissen wird anscheinend durchaus geschätzt. Al-
lerdings nur unter gewissen Umständen, wie eine gemeinsame Be-
trachtung der Abb. 2 und 3 erahnen lässt: Bürgerbeteiligung wird 
vielerorts gutgeheißen, sollte jedoch idealiter aufwandsfrei zu er-
reichen sein.

Es liegt an dieser Stelle nahe, die Größe des Gewinns als Kenn-
zahlenindikator zu berücksichtigen, der ein Urteil über die Vor-
teilhaftigkeit von Projekten erlaubt. In der obigen Abb. 2 wurden 
die Befragten implizit danach gefragt, ob Beteiligung für sie einen 
Gewinn – betriebswirtschaftlich gesprochen die positive Differenz 
zwischen Erträgen und Aufwendungen – bedeutet. Teilt man die 
Verteilung entlang der eher befürwortenden bzw. ablehnenden 
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Stimmen (Noten 1-3 und 4-6), ergibt sich, dass nahezu 50 % der 
Befragten Bürgerbeteiligung als Gewinn bzw. Verlust begreifen 
(50,2 %:49,8 %). Dieser Befund wurde mittels der Aussage in Abb. 
4 überprüft, indem nun die Vorteilhaftigkeit von Bürgerbeteiligung 
beurteilt werden sollte. Die Aussage „Erfahrungen mit Bürgerbe-
teiligung sind insgesamt positiv“ empfanden dabei 16 (76) Perso-
nen als (völlig) zutreffend, wohingegen lediglich (4) 17 Befragte die 
Aussage als (gar) nicht zutreffend empfanden.

Positive 
Erfahrungen mit 
Bürgerbeteiligung

Potenzieller 
Mehraufwand 
bedingt Vorbehalte

Abb. 4:  Die Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung sind insgesamt positiv
N=226, 12 Enthaltungen
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Abbildung 4:	 „Die Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung sind insgesamt positiv“
	 (N=226, 12 Enthaltungen)

Gruppiert man auch hier die tendenziell positiv und negativ einge-
stellten Akteure (Noten 1-3 und 4-6), dann ergibt sich ein überra-
schendes Bild: 160 Befragte bzw. 74,77 % empfinden sie mindes-
tens eher zutreffend und nur knapp 25 % lehnen sie eher ab. Damit 
ist die Zustimmung merklich höher, als aus den Abb. 2 und 3 zu 
vermuten wäre. Während der Modalwert (der häufigste Wert einer 
Verteilung) in Abb. 2 lediglich ein leicht positives Gewinnverständ-
nis von Bürgerbeteiligung andeutete, liegt er nun im Bereich der 
Zustimmung (Note 2). Der wesentliche Unterschied zwischen den 
beiden Fragen liegt vermutlich im mehr oder weniger konkreten 
Kostenbezug und stützt die These, dass bei vielen Befragten eine 
leicht positive Grundhaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung vorhan-
den ist, jedoch der potenzielle Ressourcenmehraufwand Bedenken 
schafft.
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Entscheidungsqualität, -akzeptanz und Erreichbarkeit 
der Bevölkerung
Ein weiterer thematischer Bereich, der im Rahmen der Befragung 
thematisiert wurde, ist die Frage nach der Wirkkraft von Beteili-
gungsangeboten, wobei die in der Literatur häufig thematisierten 
Aspekte Erreichbarkeit, Entscheidungsakzeptanz und politisches 
Interesse im Mittelpunkt standen. Erreichbarkeit zielte dabei auf 
die Frage ab, ob Beteiligungsangebote von den Adressaten ange-
nommen werden (Abb. 5).

Wirkkraft von 
Beteiligungs-

angeboten

Wahrnehmen 
von Beteiligungs-

angeboten

Abb. 5:  Die Bevölkerung nimmt die Beteiligungsangebote an
N=226, 9 Enthaltungen
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Abbildung 5:	 „Die Bevölkerung nimmt die Beteiligungsangebote an“ (N=226, 9 Enthaltungen)

Bei der Mehrheit der Befragten überwiegt das Gefühl, dass die Be-
völkerung die Offerten annimmt. 69 (15) Personen gaben an, dass 
sie die entsprechende Aussage (voll) zutreffend finden. In Verbin-
dung mit denjenigen, die der Aussage eher zustimmen als sie ableh-
nen (Note 3), ergibt sich eine deutliche Mehrheit von 63,7 %. Dem-
gegenüber empfindet nur knapp 1 % der Befragten die Aussage als 
völlig unzutreffend. Mehrheitlich sind die Konsultierten mithin der 
Ansicht, dass die Beteiligungsangebote die Bevölkerung erreichen 
und sie angenommen werden. Doch erfüllen die initiierten Verfah-
ren auch das aus Sicht der Projektverantwortlichen wichtige Ziel, 
die Entscheidungsakzeptanz zu erhöhen? Hier zeigt sich erneut ein 
gemischtes, leicht positives Bild (Abb. 6).
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Die Verteilung hat einen Modalwert von 73 Nennungen bei der 
Note 3 („trifft eher zu“). Gemeinsam mit den Stimmen derer, die 
der Aussage gegenüber stärker affirmativ eingestellt sind (Noten 
1 und 2), ergibt sich, dass 140 der 226 Befragten (61,95 %) einen 
positiven Impuls von Öffentlichkeitsbeteiligung auf die Entschei-
dungsakzeptanz ausmachen, wohingegen 32,74 % keinen positiven 
Effekt sehen. 

In der vorletzten Abb. 7 ist dargestellt, inwieweit die Befragten 
einen positiven Link zwischen der Teilnahme an einem Bürger-
beteiligungsverfahren und einer politischen Aktivierung empfin-
den, also ein möglicher interessenverstärkender Impuls besteht. 
Der Wert eines Beteiligungsangebots wäre in diesem Fall größer 

Gesteigerte 
Entscheidungs-
akzeptanz

Abb. 6:  Beteiligungsverfahren steigern die Entscheidungsakzeptanz
N=226, 12 Enthaltungen
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Abbildung 6:	 „Beteiligungsverfahren steigern die Entscheidungsakzeptanz“
	 (N=226, 12 Enthaltungen)

Abb. 7:  Beteiligungsverfahren steigern das Interesse an pol. Teilhabe
N=226, 12 Enthaltungen
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Abbildung 7:	 „Beteiligungsverfahren steigern das Interesse an politischer Teilhabe“
	 (N=226, 12 Enthaltungen)
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als der direkte Beitrag, den es im Rahmen der Realisierung eines 
Projektes leistet. Vielmehr entstünde eine positive Externalität, die 
über die einmalige Aktivierung hinauswirkt und einen Beitrag zur 
politischen Vitalisierung der Gesellschaft leistet. Abbildung 7 zeigt 
erneut ein leicht positives Bild. Mehrheitlich stimmen die Befragten 
der Aussage „Beteiligungsverfahren steigern das Interesse an poli-
tischer Teilhabe“ eher zu. Fasst man erneut die Umfrageteilnehmer 
zusammen, die mindestens die Note 3 (eher Zustimmung) vergeben 
haben, ergibt sich, dass 63,71 % der Befragten Beteiligungsverfah-
ren eine nachhaltige Wirkung auf das politische Teilhabeinteresse 
beimessen. Nur eine Minderheit von 21 (7) Personen findet die 
Aussage (völlig) unzutreffend (12,39 %). Auch wenn 63,71 % der 
Befragten der Aussage mindestens eher zustimmen (Summe 1-3), 
so ist die Mehrheit innerhalb dieser Gruppe jedoch nur schwach 
positiv gestimmt, was am Modalwert bei der Note 3 erkennbar ist.

Trendempfehlung: Wohin soll die Reise für 
Bürgerbeteiligung gehen
Zum Abschluss der Umfrage wurden die Teilnehmer gebeten, eine 
Trendempfehlung abzugeben, in welche Richtung sich Bürgerbetei-
ligung in Deutschland zukünftig entwickeln solle (Abb. 8). 

Unverändert lassen

Ausbauen

Reduzieren

Abb. 8: Wie sollte sich die Bürgerbeteiligung zukünftig entwickeln?
N=226, 9 Enthaltungen

Politische 
Aktivierung

Abbildung 8:	 „Wie sollte sich die Bürgerbeteiligung zukünftig entwickeln?“ (N=226, 9 Enthaltungen)
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Die Momentaufnahme zeigt, dass mehrheitlich das gegenwärtige 
Angebot aus Sicht der Befragten aus Politik und Verwaltung als an-
gemessen empfunden wird. Sie empfehlen eine Konsolidierung des 
Erreichten, jedoch keinen weiteren Ausbau. Gut ein Drittel der Um-
frageteilnehmer votiert für die Ausweitung von dialogorientierter 
Bürgerbeteiligung in Deutschland und nur acht Befragte stimmen 
für eine Einschränkung der Beteiligungsmöglichkeiten.

Zum Abschluss des vorliegenden Beitrags wird das Antwortverhal-
ten der beteiligungskritischen Befragten näher betrachtet und in 
Beziehung zum Antwortmuster der beteiligungsbefürwortenden 
Antwortenden gesetzt, um Rückschlüsse auf die ausschlaggeben-
den Faktoren hinsichtlich des unterschiedlichen Antwortverhal-
tens zu erhalten.

Determinanten der ablehnenden Haltung zu 
Bürgerbeteiligung
Eindrücke liefern die folgenden zwei Tabellen. In der ersten Dar-
stellung (Tab. 1) sind ausschließlich die Antworten der Teilneh-
menden aufgelistet, die sich für eine Reduzierung der Bürgerbetei-
ligung aussprechen. Lediglich in einer Gebietskörperschaft wurde 
dabei in den letzten 12 Monaten kein Beteiligungsverfahren durch-
geführt, sodass die überwiegende Mehrheit ihr Urteil vor dem Hin-
tergrund aktueller Erfahrungen zu treffen schien. Zur Interpretati-
on findet erneut der Modus als Lageparameter Anwendung.

In Tabelle 2 sind die Antwortmuster derjenigen, die sich bei der 
Trendfrage (Abb. 8) für einen Ausbau ausgesprochen haben, den-
jenigen gegenübergestellt, die für einen Rückbau votierten. Für 
jede der sieben zu bewertenden Aussagen ist jeweils die häufigste 
Antwort innerhalb der beiden Gruppen ermittelt worden. Dass so-
wohl Befürworter als auch Kritiker Bürgerbeteiligung als Heraus-
forderung begreifen, ist erneut gut erkennbar, wobei die Aussage 
bei Letzteren größeren Zuspruch findet. Allerdings ging damit eine 
eklatant unterschiedliche Bewertung einher: Beteiligungskritisch 
eingestellte Umfrageteilnehmer gaben mehrheitlich an, dass sie 

Belassen der 
bestehenden 
Menge an 
Angeboten

Unterschiedliche 
Bewertung des 
Nutzens
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der Aussage „Der Aufwand übersteigt den Nutzen bei Beteiligung“ 
voll zustimmen (Note 1), wohingegen in der Gruppe der Beteili-
gungsbefürworter diese Aussage eher nicht zustimmungsfähig ist 
(Note 4). Ein Blick in Tabelle 2 verdeutlicht die einhellige Position 
der kritischen Stimmen in dieser Frage: Alle acht Teilnehmenden 

❶ ❷ ❸ ❹

Gebietskörperschaft Landkreis Gemeinde Gemeinde kreisfr. Stadt

Einwohnergröße 112.000 3.200 5.000 115.000

Anzahl Verfahren k. A. 0 2 ca. 10

Herausforderung (Abb. 1) 2 1 6 4

A>N (Abb. 2) 2 2 1 1

Annahme von Ang. (Abb. 6) 2 2 4 5

Entscheidungsqual. steigt (Abb. 3) 4 4 6 5

Partizipationsint. steigt (Abb. 8) 3 4 4 5

Entsch.-Akzeptanz steigt (Abb. 7) 4 4 6 5

Erfahrungen ins. positiv (Abb. 4) 4 4 6 4

❺ ❻ ❼ ❽

Gebietskörperschaft Gemeinde Gemeinde Gemeinde Gemeinde

Einwohnergröße 7.500 k. A. 9.500 33.000

Anzahl Verfahren 1 2 3 k. A.

Herausforderung (Abb. 1) 2 2 6 3

A>N (Abb. 2) 2 1 3 1

Annahme von Ang. (Abb. 6) 5 1 3 2

Entscheidungsqual. steigt (Abb. 3) 4 4 5 6

Partizipationsint. steigt (Abb. 8) 3 3 3 5

Entsch.-Akzeptanz steigt (Abb. 7) 4 3 3 4

Erfahrungen ins. positiv (Abb. 4) 4 4 3 5

Tabelle 1:	 Antwortmuster beteiligungskritischer Akteure
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stimmen dieser Aussage mindestens tendenziell zu. Ein ähnlich 
gruppendifferenziertes Bild zeigt sich hinsichtlich der vermute-
ten Zunahme von Entscheidungsqualität und einer positiven Ge-
samterfahrung bei Bürgerbeteiligung. In beiden Fällen bewerten 
die beteiligungskritischen Stimmen die entsprechenden Aussa-
gen merklich schlechter als beteiligungsaffine Umfrageteilnehmer 
(Tab. 2: Modalwerte 4 und 2). Gerade die vermutete Zunahme der 
Entscheidungsqualität bei der Einbindung von Laien (Finke 2014) 
wird von der Gruppe der Beteiligungskritiker bezweifelt: Neben 
der mehrheitlichen Antwort „stimme eher nicht zu“ äußerten sich 
die verbliebenen Teilnehmenden noch kritischer und ablehnender 
und kein Gruppenmitglied gab eine positive Grundhaltung zu der 
Aussage an (Tab.1). Weniger unterschiedlich wird ein möglicher 
positiver Effekt auf die Akzeptanz von Projekten gesehen, der al-
lerdings tendenziell eher bei den Beteiligungsbefürwortern ver-
mutet wird. Die unterschiedliche Einschätzung gemessen in der 
Diskrepanz der Modalwerte hält sich im Rahmen, jedoch fällt die 
Bewertung bei den Beteiligungsbefürwortern auch hier positiver 
aus. Gleiches gilt für einen positiven Impuls auf das allgemeine po-
litische Partizipationsinteresse infolge der Beteiligung an einem 
Verfahren. Dieser Effekt wird ebenfalls stärker bei der Gruppe der 

Modalwert

Beteiligungs-
Befürworter

Beteiligungs-
Kritiker

Herausforderung (Abb. 1) 3 2

A>N (Abb. 2) 4 1

Entscheidungsqual. steigt (Abb. 3) 2 4

Erfahrungen insgesamt positiv (Abb. 4) 2 4

Annahme von Angeboten (Abb. 5) 2 2

Entscheidungsakzeptanz steigt (Abb. 6) 3 4

Partizipationsinteressesteigt (Abb. 7) 2 3

Tabelle 2:	 Modalwertvergleich zwischen Beteiligungsbefürwortern und -kritikern

Zweifel an positiver 
Wirkung von 
Beteiligungs-
verfahren
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Beteiligungsbefürworter vermutet (Modalwert 2), jedoch stimmen 
auch die meisten der Beteiligungskritiker der Aussage eher zu (Mo-
dalwert 3). Bemerkenswert ist schließlich, dass sich die heterogene 
Einschätzung hinsichtlich des Nutzens von Bürgerbeteiligung nicht 
aus einem unterschiedlichen Gefühl der Erreichbarkeit der Bevöl-
kerung ergibt. Vielmehr stimmt die Mehrheit in beiden Gruppen 
der Aussage zu, dass die Beteiligungsangebote durch die Bevölke-
rung angenommen werden. 

Fazit
Triebkraft der Befragung war das Interesse, einen Einblick in das 
gelebte Alltagsgefühl von Mitarbeitern in Politik und Verwaltung 
hinsichtlich Bürgerbeteiligung zu erhalten. Die Befragung hat of-
fenbart, dass die Mehrheit der Befragten das gegenwärtige Ni-
veau der Öffentlichkeitsbeteiligung für gut befindet. Immerhin 
ca. ein Drittel der Konsultierten sprach sich für eine Ausweitung 
der Beteiligungsangebote in Deutschland aus, wohingegen nur 
eine kleine Minderheit die Partizipationsmöglichkeiten der Bür-
ger eingeschränkt sehen möchte. Diese tendenziell leicht positive 
Grundhaltung findet auch Ausdruck im Antwortmuster bei den sie-
ben vorangegangenen Themenpunkten: Bei beteiligungsaffirmati-
ven Aussagen wie bspw. hinsichtlich der Zunahme von Entschei-
dungsakzeptanz oder des Interesses an politischer Teilhabe infolge 
durchgeführter Öffentlichkeitsbeteiligung dominierte eine leichte 
Zustimmung. Umgekehrt war das häufigste Antwortverhalten bei 
der beteiligungskritischen Formulierung, dass der Aufwand von 
Bürgerbeteiligung ihren Nutzen übersteigt, leicht ablehnend. Da-
bei besteht weitgehend Einigkeit, dass Öffentlichkeitsbeteiligung 
für Verwaltung und Politik eine Herausforderung bedeutet. Eine 
weitere Erklärung für die Ungleichheit in der Beurteilung von Bür-
gerbeteiligung als Gewinn (Abb. 2) und der Bewertung von Bürger-
beteiligung (Abb. 4) als positivem Element könnte neben dem an-
gesprochenen Aspekt des weniger konkreten Kostenbezugs in der 
positiven Einschätzung von Beteiligungsverfahren als akzeptanz-
stiftendem Element (Abb. 6) liegen. Öffentlichkeitsbeteiligung wür-

Tendenziell positive 
Grundhaltung
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de demnach weithin nach wie vor nicht als verfahrensverbessern-
des Element aufgefasst, aber dennoch positiv bewertet werden, da 
es den jeweiligen Verfahrensfortschritt erlaubt. Schließlich hat der 
Vergleich der beteiligungsaffirmativen mit der beteiligungskriti-
schen Gruppe gezeigt, dass in der Letzteren der Wert von Öffent-
lichkeitsbeteiligung insgesamt deutlich weniger geschätzt wird. Es 
tritt bei diesen Akteuren deutlich die Verflechtung von Zweifeln an 
der Vorteilhaftigkeit von Beteiligung mit der Einschätzung eines 
zu großen Ressourcenaufwandes hervor. Beide Gruppen stimmen 
aber darin überein, dass die Erreichbarkeit der Bevölkerung als gut 
zu bewerten ist. 

Methodisch ist zu bedenken, dass im vorliegenden Papier lediglich 
eine deskriptive Analyse des Antwortverhaltens der Befragten er-
folgte. Rückschlüsse auf die Allgemeinheit sind an dieser Stelle nicht 
möglich. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die unzureichend 
hohe Antwortquote der Befragten mit der Gefahr eines verzerrten 
Ergebnisses bei einer allgemeinen Interpretation der vorliegenden 
Daten. Zudem ist nicht bekannt, aus welchen Gründen die Konsul-
tierten sich der Befragung verweigerten bzw. sie abbrachen.

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die kontaktierten Personen 
nicht notwendigerweise ihr Antwortverhalten strikt auf ihre Rol-
le als Akteur aus Verwaltung oder Politik beziehen, sondern sich 
ihre subjektiven Eindrücke aus einer Vielzahl an beruflichen und 
privaten Erfahrungen speisen. Dies hat zur Folge, dass sowohl im 
negativen wie auch im positiven Sinne die intendierte Abfrage der 
Partizipationshaltung in Politik und Verwaltung auf Kommunal- 
und Landesebene von den Eindrücken, die die Befragten als Privat-
person gemacht haben, überlagert und dadurch verzerrt werden 
können.

Letztlich ist zu beachten, dass die durchgeführte Befragung gegen-
wärtig lediglich eine Momentaufnahme darstellt. Mit Blick auf mög-
liche Trendentwicklungen bietet es sich an, derartige Umfragen in 
ähnlicher Form auch zukünftig durchzuführen, insbesondere da 50 
Teilnehmer angaben, dass in den letzten 12 Monaten in ihrer Ge-

Einschränkung der 
Ergebnisse
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bietskörperschaft kein Beteiligungsverfahren durchgeführt wurde. 
In diesem Sinne ist der vorliegende Aufsatz ein erster Schritt von 
vielen.
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4 Zur Erläuterung der im folgenden verwendeten Schreibweise: Die eingeklammerten Terme 
sind zusammenzulesen. Der Satz drückt also aus, dass 41 Personen der Aussage völlig 
zustimmen und 60 Personen ihr schlicht zustimmen.
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Dr. Christine Grüger

Für und Wider der Partizipation in 
städtebaulichen Wettbewerbsverfahren

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten und Gren-
zen der Öffentlichkeitsbeteiligung bei städtebaulichen Wettbewerbs-
verfahren. Zunächst erfolgt eine Darstellung des Untersuchungs-
gegenstandes Partizipation bei Wettbewerbsverfahren und eine 
Erörterung der inhaltlichen Positionen verschiedener, beteiligter 
Akteure. Anschließend werden unterschiedliche Verfahrensdesigns 
beleuchtet und hinsichtlich ihrer Möglichkeit bewertet, die Öffent-
lichkeit bei Auswahlverfahren zu beteiligen. 

Intro
Planungswettbewerbe sind ein hervorragendes Instrument, um 
verschiedene Lösungsvorschläge für einen Raum zu erhalten und 
die beste Lösung zu finden. Sie erzielen durch eine medienwirksa-
me Öffentlichkeitsarbeit eine hohe Aufmerksamkeit bei den Bürge-
rinnen und Bürgern für ihr Wohnumfeld.

In einer ein- oder zweitägigen Jurysitzung wird aus den eingereich-
ten städtebaulichen Entwürfen der beste Vorschlag ermittelt und 
dafür gesorgt, dass der Gewinner seine Ideen auch umsetzen kann. 
Was aber, wenn die Öffentlichkeit mitdenken will? Wie kann die 
Gleichbehandlung der Planungsteams gewährleistet werden? Ist 
es auf der Basis der geltenden Regeln überhaupt möglich, die Er-
wartungen der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen? Werden die 
Ergebnisse möglicherweise zerredet, wenn man Bürger und Bür-
gerinnen daran beteiligt oder trägt der Diskurs zur Qualitätssteige-
rung bei? Was passiert wenn Bürgerinnen in der Preisgerichtsjury 
sitzen? Diesen Fragen widmet sich der nachfolgende Beitrag.

Öffentlichkeits-
beteiligung 

bei Planungs-
wettbewerben
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Problemstellung
Die Beteiligung der Öffentlichkeit hat sich insbesondere in der 
Stadtplanung und Stadtentwicklung seit Jahrzehnten etabliert. 
Noch etwas unterbelichtet ist jedoch die Beteiligung der Öffentlich-
keit in städtebaulichen Wettbewerbsverfahren. Dies hängt damit 
zusammen, dass die Durchführung und der Ablauf von Wettbe-
werben den Regelungen nach den Richtlinien für Planungswett-
bewerbe (RPW 2013) unterliegen und daher unter der strengen 
Beobachtung der Architektenkammern stehen. Dies ist deshalb 
erforderlich, da bei Wettbewerben die Architekten und Planende 
Leistungen nach HOAI erbringen, die zunächst kostenlos für den 
Auslober sind. Dieses „Sonderangebot“ bieten die Planungsteams 
gegen wenige Prinzipien an, wie z. B. verbindliche Kriterien, die die 
eigenen Erfolgsaussichten für das Wagnis der Gratis-Teilnahme ab-
schätzen lassen und den Ideenklau verhindern sollen.

Einige Kommunen räumen zunehmend den Alltagsexperten vor Ort 
Möglichkeiten zum Mitdenken und Mitwirken in der Entwurfspha-
se ein, denn Wettbewerbe sind ein nachvollziehbares und konkretes 
Instrument, um vielfältige Zukunftsentwürfe für Quartiere, Plätze, 
Gebäude aufzuzeigen und Angebote für die bestmögliche Qualität 
darzustellen. Es ist ein Ringen um die beste Lösung für einen quali-
tätsvollen Städtebau und ein wichtiger Beitrag zur Baukultur.

Architekten und Planende stehen der Partizipation in Wettbe-
werbsverfahren teilweise kritisch gegenüber, wenn diese von Ih-
nen für umsonst erbracht werden soll. Sie befürchten, dass die 
nach geltendem Wettbewerbsrecht garantierte Gleichbehandlung 
der Planungsteams in diesen dialogorientierten Verfahren nicht 
gewährleistet werden kann, ihre planerischen Ideen zerredet, das 
Urheberrecht verletzt und die Kreativität der Planenden einge-
schränkt würde.

So stellt sich also die berechtigte Frage, ob die Öffentlichkeitsbetei-
ligung in städtebaulichen Wettbewerben nun ein Verfahrenshemm-
nis darstellt oder zur Demokratisierung der Planung im frühzeiti-

Strenge 
Wettbewerbs-
richtlinien

Zunehmender 
Einbezug der 
Öffentlichkeit

Befürchtungen der 
Branche
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gen Stadium sowie zur Baukultur beitragen kann und inwieweit 
faire Bedingungen für alle Beteiligten gegeben werden können.

Die Gemengelage widerstreitender Ängste und 
Befürchtungen 
In Wettbewerbsverfahren die Beteiligung der Bürgerschaft zu inte-
grieren, ist nicht immer leicht. Es gilt viele Akteure, unterschiedli-
che Ansichten und Interessen sowie eine hohe, komplexe fachliche 
Dichte, zu bündeln und in einem gemeinsamen Dialog zu managen. 
Dabei stoßen zu Beginn der Beteiligungsverfahren zumeist folgen-
de Ressentiments aufeinander:

1.	 Planungsteams sind wenig begeistert, weil sie ...die offene 
Konkurrenzsituation, in der sie ihre Ideen aufdecken sol-
len, damit die Übernahme ihrer Entwurfsideen fürchten und 
um ihre Wirtschaftlichkeit bangen; ...sich dem Dialog stellen 
(müssen), präsentieren und ihre Ideen überzeugend vermit-
teln sollen; ...die Alltagskompetenz der Bürgerschaft gering-
schätzen; ...befürchten, dass ihre Handwerkskunst zerredet 
wird!

Interessenkonflikte 
und fachliche 

Komplexität

Abbildung 1:	 Häufige Ressentiments verschiedener Akteure zu Beginn von Beteiligungsverfahren

Schadet
Partizipation

der Zunft?

Presse
„...weil populistische
Entwürfe entstehen!“

Jury
„...weil die Gleichbehandlung
nicht gewahrt werden kann!“

Moderationsteam
„...ja, wenn die Menschen nicht
ernst genommen werden!“ Architektenteams

• „Stört die Kreativität!“
• „Die haben keine Ahnung!“
• „Ideenklau findet statt!“

Bürgerschaft
• „Reines Schaulaufen! Die machen
  doch was sie wollen!“
• „Ich versteh das nicht!“

Auftraggeber (Verw./Investor)
• „Mit dem Wettbewerbsrecht schwer vereinbar!“
• „Macht mehr Arbeit!“
• „Pläne ähneln sich!“

Stadtpolitik
• „Wir entscheiden über die
  Zukunft unserer Stadt!“
• „Viel zu teures und langes
  Verfahren!“
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2.	 Auftraggeber sind ängstlich, weil sie ...die Vorgaben des Wett-
bewerbsgesetzes eingehalten müssen, um keine Rechtsstrei-
tigkeiten auszulösen; ...Fairness im Wettbewerbsverfahren 
nach EU Recht garantieren müssen und die Verdingungsver-
ordnung für freiberufliche Leistungen beachtet werden soll; 
...befürchten, dass die Planungsteams ähnliche Entwürfe ab-
liefern.

3.	 Stadtpolitik entscheidet letztendlich und hat eindeutig das 
letzte Wort. Sie fühlt sich jedoch durch die öffentlichkeits-
wirksame Diskussion von Entwürfen und die Auseinander-
setzung der fraktionseigenen Meinung sowie durch die Aus-
einandersetzung mit den bürgerschaftlichen Empfehlungen 
in seinem Entscheidungsspielraum eingeengt. Letztendlich 
werden Beteiligungsverfahren als zu teuer und zeitintensiv 
eingeschätzt.

4.	 Die Öffentlichkeit will bei der Gestaltung ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft oder bei gesamtstädtischen Großvorhaben 
mitdenken und mitwirken. Es geht nicht darum, ihr Votum 
umzusetzen, sondern ein weiteres Votum neben der Fach-
lichkeit, Politik in die Abwägung einer Entscheidung einzu-
bringen. Transparenz im Umgang mit den Ergebnissen führt 
dazu, dass die Leute sich ernst genommen fühlen!

5.	 Die Jury hat es in der Hand, in wie weit die Planungsteams 
die bürgerschaftlichen Ideen aufgreifen und sich mit diesen 
auseinandersetzen und wie die Teams gleichzeitig dieselben 
Informationen erhalten.

6.	 Die Presse ist sensationslüstig und wünscht spektakuläre 
Entwürfe, statt Einheitsbrei!

7.	 Die Moderation benötigt flexible und offene Verfahren, um 
kreative Dialoge gestalten zu können. 

Zusammengefasst: eine schwierige Gemengelage! 
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Mögliche Beteiligungszeitpunkte der Öffentlichkeit in 
Wettbewerbsverfahren
Aufgrund dieser komplexen Ausgangssituation aller Akteure benö-
tigen dialogorientierte Wettbewerbsverfahren Klarheit und Regeln 
für eine faire Behandlung der Wettbewerbsteilnehmenden und ein 
gutes Erwartungsmanagement in Hinblick auf die Öffentlichkeit.

Unbestritten ist mittlerweile, dass in partizipativen Wettbewerbs-
verfahren frühzeitig Akzeptanzprobleme erkannt, qualitätsvolle 
Ergebnisse in einem überschaubaren Zeitraum vorgelegt und Par-
tikularinteressen herausgearbeitet werden. Die Mitwirkung der 
Stadtbewohner/innen tragen zudem zur Identitätsbildung bei und 
kann zur qualitätsvollen Baukultur beitragen.

Allerdings fordern die Planungsteams vom Auslober zu Recht die 
bestehenden Wettbewerbsprinzipien zu garantieren:

•	 Die Gleichbehandlung aller Teilnehmenden,

•	 die eindeutige Aufgabenstellung,

•	 ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis,

•	 die Beurteilung durch ein kompetentes Preisgericht,

•	 die Anonymität der Wettbewerbsbeiträge,

•	 eine Verpflichtung zur Beauftragung eines der Preisträger,

•	 die Sicherung des Urheberrechts der Teilnehmenden.

Je nach Wettbewerbsart sehen die Planungsteams hier einige Ver-
stöße gegen die Wettbewerbsprinzipien, die in einigen Fällen zu 
erheblichen Einwendungen geführt haben.

Es gibt verschiedene Wettbewerbsarten, die einen Dialog mit der 
Bürgerschaft zulassen.

•	 Offene und beschränkte Verfahren: Bei offenen Wettbe-
werbsverfahren können alle Planungsteams teilnehmen, die 
die notwendigen Kompetenzen und Referenzen für die Wett-
bewerbsaufgabe nachweisen. Bei diesem Wettbewerbstyp 
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können teilweise bis zu 100 Entwurfsideen eingereicht wer-
den, die dann von einem Vorprüfungsbüro nach bestimmten 
Kriterien gefiltert werden. 

Bei den nichtoffenen (Richtlinie für Planungswettbewerbe 
2013 (RPW), begrenzten (RAW) oder beschränkten (GRW)) 
Wettbewerben findet vor dem eigentlichen Wettbewerb 
ein Teilnahmewettbewerb statt. Vor dem Versand der Aus-
lobungsunterlagen wird ein Auswahlverfahren zur Bestim-
mung eines zahlenmäßig klar definierten Teilnehmenden-
kreises durchgeführt. Die Gestaltung des Auswahlverfahrens 
gestattet innerhalb der Grenzen des Vergaberechts gewisse 
Spielräume, von der direkten Benennung von Planungsteams 
über die Definition von Zugangs- und Auswahlkriterien an-
hand von Bürodaten und Referenzen bis hin zum Losverfah-
ren.

In dieser Wettbewerbsart wird als eine einfache Variante der 
Öffentlichkeitsbeteiligung ein Bürgerworkshop vor der Aus-
lobung vorgeschaltet, um Anregungen und Hinweise für die 
Aufgabenstellung zu erhalten, die dann in den Auslobungs-
text einfließen. Die sorgsame Ausarbeitung des Auslobungs-
textes, d. h. die klare Formulierung der Wettbewerbsaufgabe 
und die Mitwirkung der betroffenen Akteure daran, ist für 
Experten der Wettbewerbsverfahren das A und O.

Die Öffentlichkeit wird in dieser Partizipationsvariante erst 
wieder nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens über den 
Siegerentwurf informiert. Eine fortgeschrittene Variante der 
Bürgerbeteiligung ist es dann, nicht nur zu informieren, son-
dern bereits zum ersten Preisträger Rückmeldungen in einer 
abschließenden Planungswerkstatt erarbeiten zu lassen (z. B. 
Wettbewerbsverfahren Karlsruhe-Nord 2016; Grenzach – 
Wyhlen Neue Mitte 2015).

Dieses Beteiligungsformat (Beteiligung der Öffentlichkeit 
am Anfang und am Ende) befürworten die Architekten und 
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Stadtplanenden. Hier kann die Anonymität und die Gleichbe-
handlung der Teams am besten gewährleistet werden.

Eine spannende, innovative aber auch gewagte Form der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung ist das Einholen eines „Anliegervo-
tums“. Vor der endgültigen Jurysitzung (teilweise am Abend 
davor) werden beispielsweise die Anlieger, Hauseigentümer 
und Geschäftsleute sowie unmittelbare Nachbarn eingeladen, 
ein erstes Feedback auf die Entwürfe abzugeben. In Mün-
chen geht die Stadtbaurätin Elisabeth Merk sogar so weit, am 
Abend vor sogenannten Preisrichter-Vorbesprechungen die 
Bürger/innen in das Planungsreferat einzuladen, den Jury-
mitgliedern ihre Ansichten zu einem Wettbewerb vorzutra-
gen. Die Jury soll, wie Merk erklärte, so lernen, auch die Stim-
mung der Öffentlichkeit einzuschätzen.1

In Offenburg wurden im „geschützten Raum“, d. h. ohne Pres-
se, nur mit Verwaltungsmitarbeitenden und Wettbewerbsbe-
treuern die Entwurfsideen vorgestellt und ein Meinungsbild 
mit anschließendem „Anliegervotum“ eingeholt. Zwei Grund-
regeln sind bei dieser Vorgehensweise zu beachten: a) die 
Architektenkammer muss darüber informiert sein und dem 
Vorgehen zustimmen; b) von Beginn an muss den Anliegern 
klar kommuniziert werden, dass ihr Votum nicht das Preis-
gericht beeinflussen kann und, dass die endgültige Entschei-
dung beim Preisgericht liegt. 

Das daraus entstehende „Stimmungsbild“ wurde in Offenburg 
der Fachjury erst nach der Preisgerichtsentscheidung mitge-
teilt. Auf diese Weise kann für die weitere Ausarbeitung des 
Siegerentwurfs die Anliegen der Anwohner frühzeitig einge-
bracht werden. In Offenburg war es bemerkenswert, dass das 
Anliegervotum und Juryvotum deckungsgleich waren.2 

•	 Zweistufige Verfahren: In zweistufigen Wettbewerben wird 
in einer ersten Phase eine Auswahl von Wettbewerbsentwür-
fen getroffen, die eher skizzenhafte Konzepte in reduziertem 
Umfang darstellen. Die sogenannten „Finalisten“ werden 

„Anliegervotum“



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 449

dann aufgefordert vertiefende Ausarbeitungen ihrer Entwür-
fe vorzulegen. In der Zwischenphase dieser beiden Arbeits-
stufen haben einige Städte (z. B. Ulm zum Kasernenareal 
oder Konstanz zur Platzgestaltung des Döbele) die Finalisten 
in einer öffentlichen Veranstaltung zum Dialog mit der Bür-
gerschaft eingeladen. Das stieß in Konstanz allerdings auf er-
heblichen Unmut bei den Planungsteams. Obwohl die Spielre-
geln bekannt waren, d. h. bereits in der Auslobung wurde auf 
die Beteiligungsphasen und die geforderten Präsentationen 
der Planungsteams hingewiesen, ist gegen dieses Verfahren 
Einspruch erhoben worden. Es stellte sich heraus, dass nach 
der öffentlichen Präsentation einige Planungsteams massiv 
ihre Entwürfe geändert hatten. Dadurch sahen einige Pla-
nungsteams das Urheberrecht verletzt. Verständlich, denn 
Planungsbüros sind auch Wirtschaftsunternehmen, denen 
mit der Teilnahme am Wettbewerb beim Sieg das Verspre-
chen der weiteren Beauftragung zugesichert wird. Wenn also 
nun gute/preiswürdige Ideen verloren gehen, besteht ein 
finanzielles Risiko für die Büros. Die Gleichbehandlung der 
Teams muss also gewährleistet werden. Deshalb plädieren 
die Architekten und Planenden für solche Fälle diese Leis-
tungen entsprechend zu entlohnen. Fair behandelte und fair 
honorierte Planungsteams wehren sich seltener gegen kons-
truktive Mitsprache an geeigneter Stelle.

In einem laufenden, zweistufigen Wettbewerbsverfahren in 
Ulm sind die teilnehmenden Planungsteam vorab darüber 
informiert worden, dass die Öffentlichkeit die Gelegenheit 
erhält, die ausgewählten Entwürfe zu diskutieren und den 
Entwurfsverfassern wichtige Empfehlungen für die Überar-
beitung der Entwürfe in der zweiten Stufe mitzugeben.3 Es 
wird interessant zu beobachten sein, ob der befürchtete „Ide-
enklau“ hier stattfinden wird.

•	 Mehrfachbeauftragung (ungebunden): Bei der Mehrfach-
beauftragung schließt der Auftraggeber mit einem ausge-
wählten Kreis von Planungsteams seiner Wahl jeweils einen 
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Vertrag über eine Vorplanungsleistung ab, die gemäß den 
festgehaltenen Sätzen der Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure (HOAI) vergütet wird. Im Rahmen dieses ge-
schlossenen Verfahrens, das nicht an den RPW gebunden ist, 
legen die Planungsteams ihre Ideen offen und können für die 
Teilnahme an Bürgerdialogen, Workshops und Kolloquien 
mit der interessierten Öffentlichkeit verpflichtet werden. Aus 
Sicht der Planungsteams ist dies die fairste Art des Umgangs 
im Wettbewerb der besten baukulturellen Lösungen.

Die Fachpreisjury
Die Jurysitzungen von Planungswettbewerben sind zumeist closed 
shops, d. h. Externe haben keinen Zutritt. Immer wieder wird dabei 
beklagt, dass Jurymitglieder von weit her eingeflogen werden, die 
zwar Experten ihres Fachs, aber keine Experten für die vor Ort zu 
lösende Situation sind, und dass auf diese Weise Juryentscheidun-
gen entstehen würden, die vor Ort, in der betroffenen Bürgerschaft, 
im besten Fall vielfach Verwunderung und Kopfschütteln auslösen, 
im schlechteren Fall Widerstand hervorrufen (vgl. Münchner Fo-
rum 2013, S.19).

Einige Städte haben daher in die Jurysitzungen sogenannte „Bür-
gervertreter/innen“ eingeladen teilzunehmen und die bürger-
schaftliche Brille zu vertreten. Dabei kommt dem Juryvorsitzenden 
eine besondere Rolle zu: einerseits darauf zu achten, dass allge-
meinverständliche Diskussionen laufen, dass die bürgerschaftli-
chen Sichtweisen auch benannt werden dürfen, andererseits eine 
zu starke Einflussnahme der Alltagsexperten auf die Sachpreisrich-
ter vermieden wird.

Fazit
In Wettbewerbsverfahren nimmt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Akteure teil. Daher ist es wichtig, zu Beginn eines Wettbewerbs-
verfahrens bereits bei der Aufgabenstellung die Beteiligten mitein-
zubeziehen. Diese gemeinsame Formulierung der Aufgabe ist der 
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größte und wichtigste Schritt der Integration unterschiedlichster 
Interessen und Positionen (vgl. Giese 2014, S. 2). Planungswerk-
stätten, in denen die Planungsaufgabe, das Ziel sowie die Verfah-
rensabläufe und –regeln erläutert werden und die Teilnehmenden 
anschließend konkret Qualitätskriterien formulieren und räumli-
che Hinweise für die Planungsaufgabe geben, sind eine Grundvor-
aussetzung für die Öffentlichkeitsbeteiligung an Wettbewerben.

Als zweite wichtige Grundvoraussetzung für partizipative Wettbe-
werbe ist am Ende eines Wettbewerbsverfahrens die verständliche 
Vermittlung des Siegerentwurfs einschließlich der Begründung. 
Planungsteams in Wettbewerbsverfahren sind dann dialogbereit 
über ihre Entwurfsideen zu diskutieren, wenn die Rahmenbedin-
gungen klar geregelt sind, d. h. die Gleichbehandlung und Anony-
mität gewährleistet sind bzw. ihre Leistungen honoriert werden. 
Hierzu bieten sich am besten Mehrfachbeauftragungen an.

Für die „Grauzone“ bei zweistufigen Wettbewerbsverfahren mit 
zwischengeschalteter Öffentlichkeitsbeteiligung sind einheitliche 
Verfahrensregeln zu finden und mit den Architektenkammern zu 
klären, die allen Seiten gerecht werden. Damit soll die bisherige 
Willkür der Handhabung beendet und mögliche Befürchtungen 
vermieden werden. So ist z. B. eine Kombi-Lösung ein probates Mit-
tel, um der Anonymität und Gleichbehandlung, aber auch dem Wil-
len nach Bürgerdialog zu entsprechen: in einer ersten Stufe einen 
offenen Wettbewerb durchführen und anschließend für die zweite 
Bearbeitungsstufe eine Mehrfachbeauftragung zur Weiterentwick-
lung der Entwurfsideen vergeben. So erhalten die Planungsteams 
die Gelegenheit, sich vor der finalen Preisgerichtsentscheidung mit 
den Anregungen aus der Bürgerschaft und der Fachjury auseinan-
derzusetzen.

Darüber hinaus gilt es weitere Möglichkeiten der Öffentlichkeitsbe-
teiligung im engeren Sinne des Wettbewerbsverfahrens zu ermög-
lichen und eher den gesamten Planungsprozess als Suchraum für 
die Platzierung verschiedener Beteiligungsangebote zu sehen, wie 
z. B.:
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•	 Workshops und Kolloquien mit Planungsteam und interes-
sierter Öffentlichkeit durchführen,

•	 Stegreifwerkstätten mit Planungsteams und Öffentlichkeit 
anbieten,

•	 Bürgervertreter/innen an Preisgerichtsverfahren teilneh-
men lassen (inklusive Rückfragekolloquium, Ortsbesichti-
gungen, Rundgängen und Jurysitzungen),

•	 Online Bewertungen ermöglichen,

•	 öffentliche Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe mit der 
Möglichkeit ein Feedback abzugeben,

•	 eine Bürgerjury, die ein Meinungsbild zu den Wettbewerb-
sentwürfen erarbeitet und dieses zur Kenntnis in die fachli-
che Jurysitzung gibt.

(vgl. DASL, Landesgruppe BW: Für und Wider der Partizipation in 
städtebaulichen Wettbewerben, Protokoll vom 5.2.2016 der MV in 
Fellbach)

Die Öffentlichkeitsbeteiligung bei Wettbewerbsverfahren trägt 
dem Wunsch nach „Fürsorge“ für den eigenen Lebensraum Rech-
nung und fördert die lokale Identität. Dies ist angesichts der zuneh-
menden globalisierten Welt ein nicht zu unterschätzender Wert. 

Wie bei üblichen Beteiligungsverfahren zu Stadtentwicklungspro-
jekten muss auch in Wettbewerbsverfahren den Bürgern und Bür-
gerinnen von Anfang an verdeutlicht werden, dass die endgültige 
Entscheidung für einen Entwurf bei der Fachjury liegt und sie hier-
zu einen wertvollen Beitrag der Alltagsexperten leisten, der emp-
fehlenden Charakter hat.
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VIII. Praktische Beispiele und Methodenerfahrungen

Lars Holstenkamp, Dr. Jörg Radtke

Finanzielle Bürgerbeteiligung in der 
Energiewende

Die Energiewende in Deutschland bietet durch die günstigen recht-
lichen Rahmenbedingungen mindestens seit Einführung des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes die Möglichkeit auch für Privatpersonen, 
sich finanziell an Energieanlagen zu beteiligen. Dies hat zu einer 
ganzen Bandbreite von finanziellen Beteiligungsmodellen geführt: 
von der privaten PV-Anlage bis hin zu großen Erneuerbare-Energi-
en-Beteiligungsgesellschaften. Dieser Beitrag gibt einen Überblick 
zur Entwicklung der vergangenen Jahre und erläutert Effekte und 
Problemlagen.

Einleitung
Der Energiesektor in Deutschland und weltweit befindet sich in 
einem Prozess des Wandels – weg von der Nutzung fossiler Ener-
gieträger hin zum vermehrten Einsatz von Erneuerbare-Energi-
en-Technologien. Für diese Transformation hat sich in Deutschland 
der Begriff der „Energiewende“ etabliert, der 1980 vom Öko-Ins-
titut in die öffentliche Diskussion eingebracht und nach dem Re-
aktorunglück in Fukushima von der damaligen Bundesregierung 
offiziell übernommen wurde. Wie lange dieser Wandlungsprozess 
dauern wird, ist noch unklar. 2015 stammten bereits 30 Prozent 
des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Quellen. Bis 2050 sol-
len es sogar 80 Prozent sein. 

Die Transformation des Energiesystems ist kein rein technischer 
Prozess. Das zeigen schon allein die vielen Konfliktfelder: Der Aus-
bau der Stromnetze sorgt für Protest bei den Anwohnerinnen und 
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Anwohnern. Windenergieanlagen an Land verändern das Land-
schaftsbild und werden von einigen Menschen als störend empfun-
den. Die energetische Nutzung von Biomasse steht in Konkurrenz 
zu anderen Flächennutzungen, etwa dem Anbau von Nahrungs-
mitteln. Global kommen noch die Konflikte um große Wasserkraft-
werke und die Kernenergie hinzu. Letztere wird in Deutschland 
von einer Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, der Ausbau der er-
neuerbaren Energien hingegen von einer großen Mehrheit befür-
wortet. Der Umbau des Energiesektors stellt allerdings auch einen 
Kostenfaktor dar. Die Verteilung der Kosten wird sehr kontrovers 
diskutiert. Und schließlich verändert der Umbau nicht zuletzt die 
Akteurslandschaft: Die Geschäftsmodelle etablierter Energiever-
sorgungsunternehmen brechen zunehmend weg und neue Akteure 
treten in Erscheinung.

Zu diesen neuen Akteuren zählen auch zahlreiche Bürgerenergie-
gesellschaften, die seit Ende der 1980er bzw. Anfang der 1990er 
Jahre in Deutschland gegründet worden sind. Zunächst experimen-
tierten einige Pionierinnen und Pioniere mit den neuen Technolo-
gien. Mit Einführung des Stromeinspeisungsgesetzes (1991) und 
im Jahre 2000 dann des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
wurden diese Projekte zunehmend auch wirtschaftlich interes-
sant. Nur wenige Bürgerenergiegesellschaften verfügen allerdings 
über hauptamtliches Personal. Neben dem finanziellen Investment 
steckt damit viel ehrenamtliches Engagement in diesen Initiativen 
– die Energiewende ist somit also durchaus auch in der Hand enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger.

Was sind Bürgerenergiegesellschaften?
Bürgerenergiegesellschaften sind eine Form finanzieller Teilhabe 
an der Energiewende. Im englischsprachigen Raum wird bei die-
sem Phänomen häufig von „Community Energy“ gesprochen, in 
Deutschland hat sich der Begriff „Bürgerenergie“ durchgesetzt. 
Was aber ist Bürgerenergie genau? Zählen hier Privatpersonen, Ge-
meinschaften wie Vereine und Energiegesellschaften dazu? Ist ein 
privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen eine Bürgerenergie-
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gesellschaft, sofern sie Beteiligungen anbietet? Um die Definition 
und Abgrenzung des Phänomens „Bürgerenergie“ wird in Wissen-
schaft und Praxis noch gerungen – zum Beispiel im Zusammenhang 
mit der aktuellen Novelle des EEG, in die Ausnahmen für Bürge-
renergiegesellschaften Eingang gefunden haben; dafür wurde eine 
Legaldefinition dieses Begriffs notwendig, die sich in Paragraf 3 Nr. 
15 des EEG 2017 findet. Entsprechend den Ansichten in der Lite-
ratur zu Bürgerenergie können die folgenden Charakteristika als 
Kennzeichen von Bürgerenergiegesellschaften herausgestellt wer-
den:

•	 Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich direkt finanziell an 
den Anlagen, im Regelfall mit Eigenkapital.

•	 Die Mehrheit der Beteiligten wohnt in geografischer Nähe 
zur Anlage (Landkreis/e oder bestimmter Umkreis). In der 
englischsprachigen Literatur wird auch von „community of 
locality“ oder „community of place“ gesprochen.

•	 Das Beteiligungsangebot ist offen für alle Personen vor Ort, 
die sich beteiligen möchten. In der Regel ist die Mindestin-
vestitionssumme im Vergleich zu Investorenmodellen relativ 
niedrig.

•	 Das Stimmrecht liegt mehrheitlich bei den Bürgerinnen und 
Bürgern.

Die Bürgerinnen und Bürger organisieren sich in unterschiedlichen 
Rechtsformen. Üblich sind die Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung und Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) für 
größere Vorhaben, vor allem Windparks insbesondere im Norden 
Deutschlands, die eingetragene Genossenschaft (eG) für mittelgro-
ße und große Energieprojekte sowie die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts (GbR) für kleine Photovoltaikprojekte. Während die Haf-
tung bei der GmbH & Co. KG und der eG auf die Einlage begrenzt ist, 
haften die Beteiligten bei einer GbR voll mit ihrem privaten Vermö-
gen; daher ist der Anwendungsbereich der GbR auf kleine Projekte 
eingeschränkt. Andere Rechtsformen sind eher selten.
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Die Bürgerenergiegesellschaften investieren nicht nur in Anlagen 
zur Stromerzeugung (Photovoltaik, Windenergie), sondern auch in 
Nahwärmenetze (mit oder ohne Wärmeerzeugung). Eine Reihe von 
Bürgerenergiegesellschaften hat die Geschäftstätigkeiten auf den 
Vertrieb von Strom ausgeweitet, z. B. mittels Zusammenschluss in 
den Bürgerwerken eG. Seltener sind Investitionen in Energieeffi-
zienz, Elektromobilität, Wasserkraftanlagen, Solarthermie, Block-
heizkraftwerke oder Strom- und Wärmespeicher. Einige Energie-
genossenschaften haben Anteile von Stadtwerken erworben (z. B. 
Jena, Steinfurt, Wolfhagen). Die Projekte zur Übernahme von 
Stromnetzen in Berlin, Hamburg und Oldenburg sind bislang alle-
samt ohne Erfolg geblieben; erfolgreich waren hier allein die Elek-
trizitätswerke Schönau (EWS). Daneben gibt es allerdings noch 
etwa 40 alte Elektrizitätsgenossenschaften, die in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts zur Elektrifizierung des ländlichen Raumes 
gegründet worden sind. Diese Tradition wird in gewisser Hinsicht 
fortgesetzt: Energiegenossenschaften finden sich auch heute stark 
im ländlichen Raum, wo sie die Energieanlagen in unmittelbarer 
Nähe betreiben und der Bevölkerung vor Ort eine finanzielle Betei-
ligung und Mitgliedschaft anbieten. Häufig sind diese Projekte mit 
lokalen Klimaschutzinitiativen verknüpft und in überregionale Kli-
maschutzprogramme eingebunden. 

Bürgerenergie ist nicht ausschließlich ein Phänomen in Deutsch-
land, derartige Beteiligungsmodelle existieren in zahlreichen ande-
ren Ländern, wobei vielfältige Formen und Unterschiede bekannt 
sind.

Andere Formen finanzieller Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern
Nicht immer werden alle oben genannten Kriterien erfüllt, wenn 
von „Bürgerbeteiligung“ gesprochen wird. So gibt es eine ganze 
Reihe von Projekten, bei denen die Bürgerinnen und Bürger nur 
einen kleineren Anteil an der Projektgesellschaft halten oder kein 
Eigenkapital investiert haben, folglich auch nur über eingeschränk-
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te Mitspracherechte verfügen. Beispiele für solche Finanzierungs-
formen sind:

•	 Genussrechte: Eine Bürgerin/ein Bürger überlässt dem Er-
richter und Betreiber der Anlagen, der die Genussrechte 
ausgibt („Emittent“), Kapital und erhält dafür eine gewinn-
abhängige Vergütung und/oder Optionsrechte. Stimmrechte 
hat die Bürgerin/der Bürger nicht.

Ein bekanntes Beispiel sind die Genussrechte der Prokon 
Regenerative Energien GmbH, ein Unternehmen, das aller-
dings durch die Insolvenz im Jahr 2014 vorwiegend negative 
Schlagzeilen schrieb. Inzwischen wurde der Konzern in eine 
eG umgewandelt; die über das gesamte Bundesgebiet verteil-
ten Investorinnen und Investoren wurden so zu Anteilseig-
nern.

•	 Nachrangdarlehen: Eine Bürgerin/ein Bürger überlässt dem 
Errichter und Betreiber der Anlagen Kapital und erhält dafür 
zumeist einen festen Zinssatz über die vereinbarte Laufzeit 
des Darlehens, das am Ende zurückbezahlt wird. Zins- und 
Tilgungsleistungen werden allerdings erst dann getätigt, 
wenn die anderen Gläubiger – also insbesondere die Banken 
– ausbezahlt worden sind („nachrangig“).

Ein Beispiel für ein solches Nachrangdarlehen sind die Betei-
ligungen, die die ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH zur 
Finanzierung von drei Windparks angeboten hat.

•	 Inhaberschuldverschreibungen („Anleihen“): Eine Bürgerin/
ein Bürger stellt dem Errichter und Betreiber der Anlagen 
Kapital, zumeist zu einem festen Zinssatz, zur Verfügung. Im 
Regelfall werden die Ansprüche im Insolvenzfall nicht nach-
rangig bedient. Die Rechte aus der Anleiheurkunde können, 
leichter als bei Nachrangdarlehen, übertragen werden.

Beispiele für eine solche Anleihe stellen das Bürgerbeteili-
gungsmodell von Hamburg Energie Solar und die herten-
fonds der Hertener Stadtwerke dar.

Alternative 
Finanzierungsformen
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•	 Sparbriefe: Eine Bürgerin/ein Bürger überlässt einer Bank 
zu einem festen Zinssatz Kapital. Die Bank stellt dieses Ka-
pital in Form von Darlehen dem Errichter und Betreiber der 
Anlagen zur Verfügung. Im Regelfall spezifiziert die Bank die 
Art der Projekte, an die Kredite vergeben werden, benennt 
aber nicht bestimmte Vorhaben.

Einige Sparbriefe haben so speziell klingende Namen wie 
„Krefelder Sonnenstrom“, „EnerBest Klima“ oder „e² KlimaS-
paren“ – drei Beispiele für Kooperationen zwischen lokalen 
Banken und Stadtwerken aus Nordrhein-Westfalen.

Während die Möglichkeiten der Mitgestaltung des Projekts gerin-
ger als bei gesellschaftsrechtlicher Beteiligung sind, bestehen bei 
den genannten Finanzierungsformen geringere Risiken. Grundvo-
raussetzung in allen Fällen ist, dass die Bürgerin/der Bürger über-
haupt über freies Vermögen verfügt, das sie/er investieren kann.

Bürgerinnen und Bürger können auch auf andere Weise direkt oder 
indirekt finanziell an Erneuerbare-Energien-Projekten teilhaben:

•	 als Landeigentümerinnen und -eigentümer in Form von 
Pachtzahlungen;

•	 durch Abschluss eines Stromliefervertrages mit den Anlagen-
betreibern, wobei der Strom manchmal in einem bestimmten 
Umkreis um die Anlage günstiger abgegeben wird;

•	 bei freiwilligen Leistungen der Betreiber für die Gemein-
schaft – einige Bürgerenergiegesellschaften sehen vor, dass 
der Teil des Gewinns, der ein bestimmtes Renditeziel über-
trifft, in einen Fonds für Gemeinschaftsprojekte gegeben 
wird.

Werden kommunale Energieversorger gefragt, warum sie Bürge-
rinnen und Bürgern finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten anbie-
ten, so wird am häufigsten das Ziel der Kundenbindung genannt. 
Stadt- und Gemeindewerke wollen oft ihren Kundinnen und Kun-
den eine finanzielle Anlagemöglichkeit schaffen, ohne die Hoheit 
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über das Erneuerbare-Energien-Projekt abzugeben. Dies mag er-
klären, warum nicht selten auf Sparbriefe zurückgegriffen wird.

Status quo: Bürgerenergiegesellschaften in 
Deutschland
Wie viele Bürgerenergiegesellschaften in Deutschland in der Ver-
gangenheit bestanden und wie viele derzeit existieren, ist im Ein-
zelnen nicht bekannt. Einigermaßen verlässliche Zahlen existieren 
nur für Energiegenossenschaften, selbst wenn auch hier die Anga-
ben leicht schwanken. Ende 2015 bestanden in Deutschland 997 
Energiegenossenschaften, wobei es sich nicht bei allen um Bürge-
renergiegesellschaften handelt. Noch Ende 2011 lag die Zahl nur 
bei 548. Die Zahl aller Bürgerenergiegesellschaften zusammen 
dürfte etwa doppelt so hoch sein. Dass die Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts nicht registriert sind und viele Bürger-GmbH & Co. KGs 
sehr einfallsreiche Namen tragen und nur wenige Informationen im 
Internet über sich preisgeben, erschwert eine genaue Bestimmung 
der Zahl allerdings zusätzlich.

Während die Zahl der Gesellschaften selbst einigermaßen beein-
druckend wirkt und der Deutsche Genossenschafts- und Raiffei-
senverband (DGRV) in seiner Hochrechnung auf immerhin 120.000 
beteiligte Privatpersonen kommt, nimmt sich die installierte Leis-
tung der von Energiegenossenschaften betriebenen Anlagen mit 
933 Megawatt eher bescheiden aus – dies entspräche etwa ledig-
lich einem Prozent der 2014 installierten Leistung aller Erneuer-
bare-Energien-Anlagen in Deutschland. Viele Bürgerwindparks 
sind allerdings nicht in der Rechtsform der eG errichtet worden, 
sondern als GmbH & Co. KG. Und Windparks weisen in aller Regel 
deutlich höhere Leistungen als PV-Anlagen auf, welche im Portfolio 
der Energiegenossenschaften dominieren. Insofern ist davon aus-
zugehen, dass der Anteil aller Bürgerenergiegesellschaften an der 
Stromproduktion zusammen deutlich höher ausfällt.

Wer beteiligt sich nun an Bürgerenergiegesellschaften? Die vor-
handenen Untersuchungen kommen auf den ersten Blick auf eine 
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recht eindeutige Antwort: überwiegend ältere, besser ausgebildete 
Männer mit höherem monatlichen Einkommen. Die Männerdomi-
nanz (immerhin etwa achtzig Prozent aller Beteiligten) mag auch 
daraus resultieren, dass Finanzangelegenheiten – zumindest die 
Finanzanlage – in deutschen Haushalten überwiegend in den Zu-
ständigkeitsbereich der Männer fallen und die Technik-Affinität 
noch hinzukommt. Darüber hinaus decken sich die Befunde wei-
testgehend mit Analysen zu anderen Bereichen politischen und 
gesellschaftlichen Engagements (z. B. Parteimitglieder usw.). Ein 
genauerer Blick auf die Daten lohnt sich hierbei allerdings: Je nach 
Stichprobe und Fokus schwanken die Zahlen zum Teil beträchtlich. 
So scheint es hinsichtlich der Einkommensverteilung und des Bil-
dungsstandes der Mitglieder z. B. deutliche Unterschiede zwischen 
PV- und Windenergiegenossenschaften auf der einen Seite sowie 
Biomasse-Nahwärme-Genossenschaften auf der anderen Seite zu 
geben. Zudem lassen sich große Unterschiede zwischen einzelnen 
Bürgerenergiegesellschaften ausmachen. Der Durchschnitt täuscht 
damit ein wenig über die regional bzw. lokal sehr heterogen aus-
geprägten Beteiligungsprozesse hinweg. Beteiligte legen mitunter 
sehr hohe Summen an, aber auch überwiegend kleinere Beträge 
werden insbesondere in Energiegenossenschaften investiert.

Was bewegt aber Bürgerinnen und Bürger dazu, ihr Geld ausgerech-
net in Bürgerenergieprojekte zu investieren? Hier antworten die 
meisten Befragten in den vorhandenen Untersuchungen zunächst 
mit Motiven des Umweltschutzes und der Gestaltung der Energie-
wende. Rendite scheint eine geringere, aber keine unbedeutende 
Rolle zu spielen. Die angegebenen Renditeziele sind überwiegend 
geringer als bei institutionellen Investoren oder vermögenden 
Privatpersonen; im Mittel liegen sie bei drei bis vier Prozent. For-
schungsergebnisse deuten darauf hin, dass dabei ein Unterschied 
zwischen den Funktionsträgerinnen und -trägern und den anderen 
Beteiligten in den Bürgerenergiegesellschaften auszumachen ist: 
Bei den Vorständen und Aufsichtsräten scheinen die Umwelt-Zie-
le und sozialen bzw. politischen Ziele im Mittelpunkt zu stehen, 
während diejenigen, die sich ausschließlich finanziell beteiligen, 
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der Rendite eine größere Bedeutung beimessen. Damit kann ein 
eher idealistisches Motiv auf Seiten der Initiatoren und stark En-
gagierten belegt werden. Übergreifend wichtigster Grund für alle 
Mitglieder, sich zu beteiligen, liegt insgesamt bei einem Beitrag für 
die Energiewende.

Die unmittelbaren Beteiligungseffekte beziehen sich weniger auf 
konkrete Verhaltensänderungen wie z. B. Energieeinsparung, 
sondern auf mehr Interesse an Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern in der Öffentlichkeit und an gemeinschaftlichen Lösungs-
ansätzen. Partizipation erzeugt also Partizipation bzw. zumindest 
Interesse daran. Beteiligte identifizieren sich zudem stark mit ih-
rem Bürgerenergie-Projekt und möchten sich darin auch sozial aus-
tauschen. Für die Beteiligten handelt es sich also nicht nur um ein 
Technik-Projekt oder Investitionsvehikel. Das Beteiligungsinteres-
se geht dabei so weit, dass Mitgliederversammlungen überdurch-
schnittlich stark besucht werden, aber konkrete Ideen werden 
hierbei wenig eingebracht. Einerseits kann ein Bürgerenergie-Pro-
jekt als eindimensionaler Technizismus, andererseits aber auch als 
experimentelles und vielfältig gestaltbares Gemeinschaftsprojekt 
angesehen werden – Mitglieder äußern zumindest auf Nachfrage 
zahlreiche Vorschläge. Auch bei der Aktivität der Mitglieder liegen 
immense Unterschiede von Fall zu Fall zwischen einer beispielwei-
se hochaktiven und stark lokal verankerten sowie gut vernetzten 
Energiegenossenschaft und einer passiven Geldanlage-Beteiligung 
vor. 

Effekte von Bürgerenergie: Akzeptanz, lokale 
Gemeinschaft und regionale Wertschöpfung
Richtet man den Blick von den individuellen Beweggründen zu den 
gesellschaftlichen Wirkungen, so lässt sich zunächst feststellen, 
dass Bürgerenergie konzeptionell zahlreiche Vorteile für eine loka-
le Gemeinschaft bietet. Zum einen wird als ökonomischer Faktor 
der regionalen Wertschöpfung gedient, da häufig lokale Betriebe 
für den Aufbau und die Wartung der Anlagen genutzt werden – hin-
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zu kommen noch Steuereinnahmen für die Gemeinde. Zum anderen 
wird als sozialer Faktor eine Gemeinschaft der beteiligten Bürge-
rinnen und Bürger gebildet, welche sich auch sozial austauschen, 
in den Projekten meistens mitbestimmen und eine eigene Identität 
ihres gemeinsamen Projektes ausprägen können.

Für die Beteiligten steigt damit die Akzeptanz von erneuerbaren 
Energien quasi automatisch an – doch wie verhält es sich mit der 
lokalen Bevölkerung? Nimmt sie ein Bürgerenergie-Projekt als 
ein Klientel-Projekt von wenigen Privilegierten, die sich eine Be-
teiligung auch leisten können, oder als ein Bündnis im Namen al-
ler wahr? Diese Frage lässt sich pauschal schwerlich beantworten, 
denn hier kommt es auf die konkreten lokalen Gegebenheiten und 
die Ausgestaltung von Bürgerenergie von Fall zu Fall an. Es exis-
tieren Beispiele von Bürgerenergiegesellschaften in Deutschland, 
denen es gelungen ist, viele Personen vor Ort auch mit kleinen fi-
nanziellen Beteiligungen zu erreichen, und die mithilfe von viel En-
gagement in Form von Veranstaltungen und Austausch mit lokalen 
Akteuren und der Bevölkerung ein fester Bestandteil der örtlichen 
Kultur geworden sind. Allerdings sind ebenso andere Beispiele 
bekannt, wo nur eine sehr kleine Gruppe mit zum Teil sehr hohen 
finanziellen Anteilen abgebildet wird und beispielsweise ein Ge-
schäftsführer im Wesentlichen alle Geschicke des Projektes lenkt. 
Dies alles hat natürlich Auswirkungen auf die Akzeptanz vor Ort. 
Eine finanzielle Bürgerbeteiligung ist zudem nicht zwingend not-
wendig, um Akzeptanz für konkrete Projekte herzustellen. Es exis-
tieren auch andere Faktoren, die positiv in Richtung Akzeptanzstei-
gerung wirken können.

Insgesamt kann die Akzeptanz von Bürgerenergie in der deutschen 
Bevölkerung als hoch eingeschätzt werden – gerade im Vergleich zu 
meist unbekannten, konventionellen Betreibern und Energieanla-
gen. Es stellt allerdings eine noch offene Frage dar, welche Auswir-
kungen der geplante weitere Ausbau der erneuerbaren Energien 
haben wird. Erste Anzeichen sprechen dafür, dass die einmal er-
reichte Akzeptanz so schnell nicht zu erschüttern ist. Demgegen-
über kann sich gerade auch wegen eines äußerst massiven Zubaus 
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Widerstand z. B. gegen eine „Verspargelung der Landschaft“ bilden. 
Die sich derzeit herausbildende Opposition in der deutschen Par-
teienlandschaft, welche in jüngster Vergangenheit gerade in sehr 
ländlich geprägten Räumen große Erfolge aufzuweisen hat, steht 
hierfür namentlich entsprechend von Äußerungen und Parteipro-
grammen Pate. Bürgerenergie bietet hier insgesamt die besondere 
Chance, dem Ausgleich von Interessen zu dienen. Denn die betei-
ligten Bürger sind durch ihr Projekt tendenziell aktiviert worden 
– und diese positive Energie kann auch vor Ort bei der Bewältigung 
von Auseinandersetzungen, Konflikten und weiteren sozialen Her-
ausforderungen hilfreich sein. Das Gemeinschaftsgefühl ist für den 
lokalen Zusammenhalt von enormer Bedeutung und kann „Brücken 
bauen“. Insgesamt bietet Bürgerenergie neben meist zähen rein 
diskursiven Aushandlungsprozessen einen bestechenden Vorteil: 
Das Ergebnis ist fassbar und konkret, die erfolgreiche Umsetzung 
steht quasi für sich. Dieser materielle Charakter wird von Beteilig-
ten sehr geschätzt und stellt auch einen vermutlich entscheidenden 
Erklärungsfaktor für den Erfolg von Bürgerenergie dar. 

Herausforderungen und Problemlagen von 
Bürgerenergie
Die Zahl der Neugründungen von Energiegenossenschaften ist in 
den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Auch andere Betei-
ligungsmodelle verzeichnen offenbar nicht mehr die hohen Zu-
wachsraten wie noch vor zehn Jahren. Worauf ist dieser enorme 
Einbruch der Bürgerenergie in Deutschland zurückzuführen? Hier 
bieten sich zwei wesentliche Erklärungsmodelle an:

•	 Zum einen wurden mit den EEG-Novellen der letzten Jahre 
die Einspeisevergütungen insbesondere bei der Photovol-
taik drastisch gesenkt. Zugleich rechnen sich alternative Ge-
schäftsmodelle infolge der Gesetzesänderungen nicht mehr. 
Aufgrund der niedrigen Investitionssummen, die aufgebracht 
werden müssen, und der im Vergleich zu Windenergievorha-
ben kürzeren, einfacheren und risikoärmeren Planungs- und 
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Errichtungsphase eignen sich PV-Projekte besonders für 
Bürgerenergiegesellschaften. Die Kürzungen im PV-Bereich 
haben daher den Bürgerenergiesektor besonders hart ge-
troffen. Andere Energieträger und Tätigkeitsbereiche, wie 
Windkraft und Nahwärme-Erzeugung, sind im Gegensatz zu 
PV wesentlich aufwendiger, finanzintensiver und erfordern 
eine Menge Sachverstand sowie auch Durchhaltevermögen.

•	 Zum anderen besteht die Möglichkeit, dass das Ehrenamt an 
seine Grenzen geraten ist. Dies kann zwar nicht mit Sicher-
heit belegt werden; es existieren aber zahlreiche Rückmel-
dungen aus Bürgerenergie-Projekten, die diesen Schluss zu-
mindest sehr wahrscheinlich machen. Die erste Generation 
von Bürgerenergie-Initiatoren hat bereits ein enorm hohes 
Maß an Ressourcen aufgewendet (und verbraucht), um die 
existierenden Formen zum Erfolg zu führen. Wie es auch aus 
Vereinen, Parteien und Verbänden bekannt ist, finden sich 
aber nicht sehr viele Personen, die ein herausragendes und 
längerfristiges Engagement einbringen können. Ehrenamt-
liche Projekte stoßen dann schnell an ihre Grenzen, denn 
Anfangseuphorien können schnell verfliegen, und bei Mit-
gliedern regt sich Unwillen hinsichtlich ausbleibender Akti-
vität. Der fehlende Rückhalt in der Gemeinschaft verbunden 
mit weiteren Frustrationen (z. B. sinkende Vergütungssätze, 
Bürokratie, fehlender Rückhalt und Unterstützung, Protest 
und Konflikte vor Ort usw.) kann dann angesichts der immer-
hin wirtschaftlich handelnden Gesellschaft vergleichsweise 
schnell zu einer existentiell bedrohlichen Entwicklung füh-
ren. Neue Geschäftsmodelle zu erschließen, erfordert dage-
gen entsprechendes Know-how, das erst aufgebaut werden 
muss. Zudem gibt es einige Arten von Projekten, die wohl nur 
sehr eingeschränkt allein ehrenamtlich umgesetzt werden 
können. Hierzu zählt etwa der Bereich der Energieeffizienz.

Neben diesen beiden dargestellten Erklärungsmustern müssen 
allerdings auch strukturelle Herausforderungen vor Ort bedacht 
werden: Hier können Flächennutzungskonflikte, erhöhte Kosten, 
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nachlassende Unterstützung von lokalen Akteuren, Politik und Be-
völkerung zusätzlich in den Blick genommen werden. Einige Bür-
gerenergiegesellschaften setzen sich seit Jahren beispielsweise für 
weitere Windenergieanlagen ein und finden keine neuen Stand-
orte, wenig Hilfeleistungen vonseiten der Politik, Verwaltung und 
Landeigentümern sowie weniger Beteiligungsinteresse bei der 
Bevölkerung. Allerdings ist ein Mangel an beteiligungsbereiten 
Bürgerinnen und Bürgern angesichts des derzeit sehr niedrigen 
Zinsniveaus selten ein Problem – allein, es fehlen entweder die per-
sonellen, organisationalen und strukturellen Voraussetzungen, Be-
dingungen und Möglichkeiten oder schlicht geeignete Flächen und 
Projekt-Ansätze bzw. -Ideen.

Ausblick: Die Bürgerenergiewende – nur eine Episode 
in der Geschichte der deutschen Energiewende?
Angesichts der Veränderungen in den Rahmenbedingungen und 
dem nachlassenden Schwung auf Seiten vieler in den Bürgerener-
giegesellschaften engagierter Personen könnte es sein, dass es sich 
bei der Bürgerenergiewende in Deutschland nur um eine zeitwei-
lige Episode gehandelt hat. Ähnliche Entwicklungen waren bei-
spielsweise im dänischen Windenergiesektor zu beobachten, der 
in den Anfängen wesentlich von Energiegenossenschaften und 
Privatpersonen getragen wurde, bevor sich professionelle Inves-
toren und Energieversorger stärker engagierten. Wird also die 
„Energiewende 2.0“ keine „Bürgerenergiewende“ mehr sein? Da-
für spricht zunächst, dass der Gründungsboom – jedenfalls bei den 
Energiegenossenschaften – vorbei ist. Bei den Engagierten vor Ort 
sind andere Probleme wie die Flüchtlingskrise in den Vordergrund 
geraten und stellen neue Betätigungsfelder für bürgerschaftliches 
Engagement dar. Das Bild der Energiewende wird stark durch eine 
staatliche Organisation und Umsetzung geprägt, indem im großen 
Stil Offshore-Windkraft in Betrieb genommen und Überland-Netz-
ausbau vorangetrieben wird. Energieversorger sind zudem zuneh-
mend „grün“ geworden; die alten Großen sollen wieder ihren Platz 
im System finden.
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Damit ist die Bürgerenergie in Deutschland aber vermutlich nicht 
an ihrem Ende angelangt. Denn auch in Zukunft wird es möglich 
sein, Bürgerenergiegesellschaften zu gründen und erfolgreich 
zu betreiben. Und als ein Teil im großen Mosaik der Energiewen-
de-Akteure wird die Bürgerenergie weiterhin Bestand haben und 
eine wichtige Lücke ausfüllen, welche von Energieversorgern und 
Investoren nicht abgedeckt werden kann. 

Chancen für die Bürgerenergie bestehen darin, flexibel und ange-
passt mit anderen Akteuren zu kooperieren und neue Betätigungs-
felder zu entdecken und zu erschließen. Hier bestehen große Po-
tentiale bei dem zukünftigen Ausbau der Elektromobilität, Nutzung 
von kleineren lokalen Stromspeichern und Vernetzung verschie-
dener Energiequellen. In diesem Energiemodell der Zukunft mit 
Smart Grids und Smart Homes können Bürgerenergiemodelle auch 
weiterhin die Idee von Beteiligung, gemeinschaftlicher Organisati-
on und Mitbestimmung transportieren. Denn bei der intelligenten 
und effizienten Stromnutzung verbunden mit digitalen Tools macht 
der Austausch besonderen Sinn: Gemeinsame Gestaltung dieser 
neue Infrastrukturen (Sharing-Prinzip) und nicht zuletzt die Ge-
meinschaftlichkeit kann eine triste Einzelnutzung aufwerten – und 
neben technischem auch sozialem Austausch dienen. Hierbei müss-
ten allerdings die rechtlichen Rahmenbedingungen von der Politik 
so gestaltet werden, dass gemeinschaftliche gegenüber individu-
ellen Lösungen nicht benachteiligt sind. Die bisherige Praxis von 
Bürgerenergie zeigt: An der Graswurzel ist Bewegung, die aber der 
Förderung, Aufwertung und Unterstützung bedarf, um zu florieren.
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Christina Denz

Voneinander lernen am Beispiel des 
Projekts „Der richtige Dreh“ 

Beteiligung an Alltags-Herausforderungen ist ein wichtiges Instru-
ment, um auf Verhaltensänderungen hinzuwirken. Das Projekt „Der 
richtige Dreh“ lud Mieter1 von drei großen kommunalen Wohnungs-
unternehmen in Berlin, Potsdam und Erfurt ein, gemeinsam mit Ex-
perten und dem Projektteam, Nachbarn und weitere Mieter für ener-
gieeffizientes Heizen und Lüften nach der Sanierung zu gewinnen. 
Dabei entwickelten sich die Teilnehmenden selbst zu Experten.

Einleitung
Für Doris Stegemann ist es ihr erster Vortrag überhaupt. Und dann 
noch vor dem Vermieter. „Wenn’s schief geht, müssen Sie einsprin-
gen“, flüsterte sie Projektleiterin Corinna Müller zu. Aber natürlich 
geht nichts schief. Doris Stegemann, die in Erfurt in der Platten-
bausiedlung Wiesenhügel wohnt, erzählt auf dem Abschlusswork-
shop in Berlin mit wachsender Begeisterung, wie sie und ihre Na-
chbarn im Projekt „Der richtige Dreh“ unter anderem die Idee für 
ein Mieterfest und für einen Mieterbrief entwickelten und sich für 
Wohnkomfort und energieeffizientes Heizen und Lüften nach der 
Sanierung einsetzten. Am Ende erhält sie großen Applaus – auch 
von Michael Umbreit-Rößner, im Projekt Bereichsleiter Bestand bei 
der KOWO, der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Erfurt.

Der Verein M.UT.Z Mobiles Umwelttechnik Zentrum hatte mit Par-
tizip Futur als Dienstleister für Dialog und Beteiligung und mit 
Förderung der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) des Bun-
desumweltministeriums das Projekt realisiert. Über 18 Monate 
hinweg lud „Der richtige Dreh“ Mieter vom Wiesenhügel in Erfurt, 
aus dem Märkischen Viertel der GESOBAU in Berlin und aus einem 
Wohnquartier der GEWOBA in Potsdam-Babelsberg ein, sich in ei-

Projektbeschreibung
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nem mehrstufigen, aufeinander aufbauenden Beteiligungsprozess 
für Energieeinsparungen beim Heizen und Lüften nach der Mod-
ernisierung zu engagieren. 

Über 8.000 Haushalte sprach das Projekt an. Das Ziel: Gemeinsam 
mit den Teilnehmenden eine Ansprache zu entwickeln, um weitere 
Mieter für eine Verhaltensänderung beim Heizen und Lüften zu ge-
winnen. 

Heizen ist nicht gleich Heizen
Das Projekt reagierte damit auf Untersuchungen, wonach die Hem-
mnisse der Bewohner nach der Sanierung trotz Informationen 
durch die Wohnungsunternehmen als hoch eingeschätzt werden. 
Denn Heizenergie einzusparen gilt per se nicht als Motivation. Weil 
die Heizkostenabrechnungen erst einige Monate nach Ende der 
Heizperiode an die Mieterschaft gehen, können wenige Verbrauch-
er einen Zusammenhang zwischen Heizverhalten und Kosten her-
stellen. 

Hinzu kommen ein mitunter unzureichender Wissensstand und 
wenig hinterfragte Verhaltensroutinen. Besonders kritisch sind die 
Mieter, wenn es um „Verzicht“ geht, etwa bei der Empfehlung, die 
Raumtemperatur abzusenken. Schnell wird die Wohnung als „kalt“ 
und „unwohnlich“ empfunden – auch wenn Thermometer und 
Messgeräte eine andere Sprache sprechen.

Das Projekt ging deshalb davon aus, dass neue und energieeffi-
ziente Heiztechniken nur dann die vom Unternehmen kalkuli-
erten CO2-Einsparpotenziale realisieren können, wenn alle Mieter 
mitmachen. Und das kann nur funktionieren, wenn die Bewohner 
mithelfen, ihre Nachbarn für das Thema zu interessieren. 

Über Einstellungen und Haltungen: Fokusgruppen 
An allen drei Standorten wollte das Projekt zunächst in Fokusgrup-
pen erfahren, welche Schwierigkeiten die Mieter im Umgang mit 
den neuen Heizungen und Fenstern im Zusammenspiel mit einer 
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neuen Häuserdämmung haben. Die Fokusgruppen bestanden aus 
sechs bis acht Personen. 

In den moderierten Kleingruppen erfragte das Projekt, wie die Mi-
eter die Wohnsituation nach der Modernisierung einschätzen, ob 
sie gerne in den Siedlungen wohnen und welche Motivationen aber 
auch Hemmnisse es beim Thema Energieeinsparungen gibt. Aber 
es ging auch um ihre generelle Einstellung zu Themen wie Klima- 
und Umweltschutz und der Einschätzung ihrer Selbstwirksamkeit, 
also welchen Beitrag sie selbst zum Klimaschutz leisten können. 

Zur Vorbereitung erhielten die Teilnehmenden an den Fokusgrup-
pen ein Arbeitsheft, in das sie frei ihre Gedanken zu Wohnumfeld, 
Werten und Einstellungen notieren konnten. Dabei zeigten einige 
viel Spaß am freien, kreativen Gestalten.

Die Fokusgruppen förderten qualitative Aussagen zur Wohnsitua-
tion und zum Wohnumfeld, aber auch zu Lebenseinstellungen und 
Haltungen zum Thema Energieeinsparen zu Tage. Dies wird an-
hand zweier Zitate aus den Fokusgruppen deutlich:

•	 „Ich sehe noch großes Einsparpotenzial beim Licht. Im Flur 
könnte es zum Beispiel getrennte Schaltungen geben. Und im 
Treppenhaus könnte man das Licht etagenweise einschalten. 
Es muss ja nicht das ganze Haus an sein.“ Mieterin, 37 Jahre

•	 „Klimaschutz liegt nicht in unseren Händen.“ Mieter, 33 Jahre 

Mit den Händen denken: Design Thinking in 
Werkstätten
Aus den Inhalten, Positionen und Fragen der Fokusgruppen en-
twickelte das Projekt in einer zweiten Stufe die Ideen-Werkstät-
ten, in denen die dann rund 15 bis 20 Teilnehmenden je Workshop 
überlegten, wie andere Anwohner für das Thema Heizen und Lüf-
ten interessiert werden könnten. 

Kreativität und Einfallsreichtum förderte Moderatorin Frauke Go-
dat mit der Methode „Design Thinking“, einem Lösungsprozess, bei 
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dem die Teilnehmenden in kleinen Gruppen gemeinsam mit Ex-
perten und Projektmitarbeitern mit den „Händen denken“, basteln, 
gemeinsam Ideen auf Fragen entwickeln und ihre Lösungen kreativ 
gestalten. 

Die Ergebnisse reichten vom Mieterfest vor der nächsten Heizperi-
ode bis zu einem Mieterbrief, den Doris Stegemann und die ander-
en Workshop-Teilnehmenden in Erfurt gemeinsam formulierten. 
Mit Unterstützung der KOWO verteilten sie die Briefe an die Mieter 
des gesamten modernisierten Quartiers. Darin befragten sie ihre 
Nachbarn unter anderem nach dem Wohnkomfort nach der Mod-
ernisierung und etwaigen Schwachstellen.

Mieter ansprechen – Mieter erreichen
Neben den konkreten Ideen brachten die Workshops für das Pro-
jekt und vor allem für die Wohnungsunternehmen aber noch 
weitere Erkenntnisse. Durch die Mitarbeit der Mieter wurde 
deutlich, welche Art von Ansprache Erfolg beim Verbreiten von In-
formationen zum Energieeinsparen als erster Schritt hin zu einer 
Verhaltensänderung haben könnte. 

Von Comics und Technik zum Anfassen: M.UT.Z-Bus 
und Messkoffer
Den notwendigen Wissenshintergrund sowie technische Zusam-
menhänge bereitete das Projekt anschaulich, leicht verständlich 
und „zum Anfassen“ auf. Die Informationen zur Vorbereitung der 
Teilnehmer, etwa in Handbüchern oder Arbeitsheften, wurden so 
knapp wie möglich gehalten, gut verständlich und schnell lesbar 
aufbereitet. Dabei halfen Methoden wie Storytelling, also fiktive 
Geschichten rund um die realen Wohnbedingungen an den jeweili-
gen Standorten, sowie die zeichnerische Darstellung von Themen 
rund ums Heizen und Lüften in Comics und Cartoons.

Als rollende Ausstellung und für Veranstaltungen vor Ort war der 
M.UT.Z-Bus unterwegs – ein zwölf Meter langer Hochdecker, aus-
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gerüstet mit Photovoltaikanlage auf dem Dach und mit anschau-
lichen Exponaten sowie spielerischen Versuchsaufbauten innen. 
Sperrige Themen ließen sich hier regelrecht anfassen, vor allem 
Familien und Kinder hatten dabei viel Spaß. 

Der Bus war außerdem an den drei Standorten als rollender Presse-
bus unterwegs. Im Märkischen Viertel lud der „richtige Dreh“ 
zusammen mit der GESOBAU und Mietern aus dem Beteiligung-
sprozess die Medien zur Pressekonferenz ein.

Nach den Workshops tourte der Bus bei Festen und Tagen der off-
enen Tür noch einmal zu den jeweiligen Standorten. 

In der abschließenden „Messkoffer-Aktion“ erhielten interessierte 
Mieter entsprechende Anleitungen, wie sie mit den Instrumenten 
zuhause die Luft- und Wandtemperatur sowie mögliche Feuchtig-
keit messen konnten. Einige Mieter nahmen die Koffer in Ver-
wahrung und teilten sich das Equipment mit den Nachbarn.

Miteinander reden – voneinander Lernen
Im Dialogprozess lernten die Mieter neben Fakten zum energieef-
fizienten Heizen und Lüften eine lebendige Diskussionskultur ken-
nen und genossen die neu entstandenen Gemeinschaften. Immer 
wieder bestätigten sie, dass die Erfahrung des geselligen Mitein-
anders für sie ein entscheidender Impuls war, an den Aktionen 
teilzunehmen. 

Aber auch die beteiligten Wohnungsunternehmen lernten dazu: 
Dass nämlich ihre Mieter durchaus bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, sich zu engagieren und so auch bei anderen Mietern 
für eine höhere Wohnzufriedenheit sorgen. Das erhöht die Mie-
terbindung und rechnet sich für die Unternehmen.
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Mieterbeteiligung macht Schule 
Immer mehr kommunale Wohnungsunternehmen und Genossen-
schaften entdecken auch deshalb Mieterbeteiligung und den mod-
erierten Dialog mit den Anwohnern. Hinzu kommen eine ganze Rei-
he weiterer Gründe für den intensiven Austausch.

Geht es beispielsweise um Neubauvorhaben, kann Mieterbeteili-
gung helfen, Konzepte und Planungsphasen so zu entwickeln, dass 
ein Großteil der Mieterschaft die Pläne mitträgt. 

Damit begegnen die Unternehmen von Anbeginn an möglichen 
Konflikten. Denn Unzufriedenheit über das Wohnumfeld und 
Beschwerden entstehen oft durch mangelnde Kommunikation, 
fehlende Erläuterungen oder nicht zielgruppengerechte Informa-
tionen. Mieter, die von den Maßnahmen betroffen sind, fühlen sich 
schnell übergangen oder „nicht mitgenommen“. 

Weniger Konflikte rechnen sich natürlich für ein Unternehmen. 
Vorbereitungs- und Umsetzungsphasen können konkreter bestim-
mt, mögliche Verzögerungen mitunter im Vorfeld ausgeschlossen 
werden. 

Aber noch weitere Faktoren sprechen für Beteiligung: Mieter, die 
sich vom Wohnungsunternehmen ernst genommen fühlen, en-
twickeln ein hohes Maß an Identität und Zugehörigkeitsgefühl. Es 
entsteht „Heimat“, für die es sich einzusetzen lohnt. Damit werden 
Beteiligungsprozesse unabhängig vom Thema positiv besetzt – und 
können so den Boden für eine von Vorurteilen und Hemmnissen 
freie Verhaltensänderung vorbereiten. 

Beteiligung bereits während Sanierungsphasen – ein Wunsch, den 
die Teilnehmenden am Projekt „Der richtige Dreh“ in Berlin, Erfurt 
und Potsdam mehrmals äußerten – kann dazu beitragen, schnell 
Baumängel festzustellen und noch im Rahmen der Garantieleistung 
gegenüber den ausführenden Gewerken einzufordern.

Zudem wächst bei den Mietern das Verständnis für Sachverhalte 
und Zusammenhänge. Etwaige Beschwerden werden sachlicher, 
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weil – wie im Falle des „richtigen Drehs“ – die Mieterschaft über 
Kenntnisse zum Heizen und Lüften verfügt. 

Im Gegenzug lernt das Unternehmen die unterschiedlichen Kom-
fortansprüche der Mieter kennen und kann darauf reagieren. Die 
Kommunikationsabteilungen können treffsicherer ihre Mieter-
ansprache entwickeln und genau auf die Informationsbedürfnisse 
der Mieter zuschneiden. Und ein weiteres Plus: Mieterbeteiligung 
trägt zum Imagegewinn des Wohnungsunternehmens bei; es 
spricht sich schnell herum, welche Wohnungsunternehmen ge-
meinsam mit ihren Mietern und nicht gegen sie agieren.

Spielregeln und worauf es ankommt
Mieterbeteiligung kann jedoch nur gelingen, wenn sie ehrlich ge-
meint ist. Als reines PR-Instrument eignen sich Dialog und Beteili-
gung nicht. Um Frustrationen bei den Teilnehmenden zu vermei-
den, sollten die Wohnungsunternehmen von Anfang an deutlich 
machen, in welchem Rahmen die Bewohner mitwirken können, wie 
viel Verantwortung – etwa zur Gestaltung von Außenflächen – sie 
tragen und in welchem Rahmen sie Entscheidungen treffen können. 

Ideenpool Mieterdialog
Dabei muss der Dialog mit den Mietern nicht teuer sein. Gemein-
schaftsräume für Workshops oder Versammlungen sind in vielen 
Wohnanlagen vorhanden. Weitere Angebote, um den Dialog zwis-
chen Mieter und Vermieter zu eröffnen, können sein: kreative Spazi-
ergänge mit Literaturlesungen oder Kreativem Schreiben, Fotowet-
tbewerbe, regelmäßige Fitness-Treffs draußen oder Führungen 
durch die Pflanzenvielfalt in der Anlage bzw. durch nahegelegene 
Naturräume. All das bieten viele kommunale Wohnungsunterneh-
men bereits an.

Weitere Vorteile für 
Unternehmen
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Der Nebeneffekt: Engagement erleben, Nachbarn 
kennenlernen
Gerade in großen Wohnanlagen gefällt nicht allen Mietern die An-
onymität. Im Märkischen Viertel beispielsweise betonten die Teil-
nehmenden, wie sehr sie die Gemeinschaft genossen und sich eine 
Weiterführung in der Gruppe wünschen würden. Dort hatte die 
GESOBAU zudem für Fokusgruppe und Workshop ein sogenanntes 
Atelierhaus zur Verfügung gestellt, eine Tagungsetage auf dem 
Dach eines der Wohnhochhäuser. 

Solche Erlebnisse machen es leicht, mit den Nachbarn ins Gespräch 
zu kommen und eine neue Gemeinschaft zu erleben. Unabhängig 
vom Thema also, das in einem Beteiligungs- oder Dialogprozess be-
handelt wird, trägt es noch auf der sozialen Ebene zur Mieterbind-
ung bei. Die Prozesse stiften Gemeinschaft, führen Nachbarn 
zusammen, mitunter entstehen Freundschaften.

Am Wiesenhügel in Erfurt hat die Mieterbeteiligung vor allem auch 
die Verantwortlichen angesteckt: Bereichsleiter Ruder und Umbre-
it-Rößner waren mit großer Begeisterung beim Projekt und dem 
Abschlussworkshop in Berlin dabei. Am Ende haken sie Doris Steg-
emanns und vier weitere Mieter vom Wiesenhügel unter – für ein 
Gruppenfoto. Mit diesen Mietern soll es auf alle Fälle weitergehen.2

Anmerkungen
1 Zur besseren Lesbarkeit wird hier auf die genderdifferenzierte Darstellung von weiblichen und 
männlichen Formen verzichtet.
2 Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Projekts bietet die Internetseite http://www.
heizenlueftensparen.de/.
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Katja Simic

Online-Beteiligung: Das Potential von 
Geodaten für transparente Partizipation

Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist Online-Beteiligung schon seit 
längerer Zeit ein Begriff und dessen Möglichkeiten grob bekannt. Bis-
lang wird aber die Ressource der Geodaten nicht genutzt, obwohl die-
se den Bürgern Planungsvorhaben anschaulicher machen könnten. 
Im Folgenden wird zunächst auf gängige Annahmen hinsichtlich der 
Online-Beteiligung eingegangen und im Anschluss das Potential von 
Geodaten am Beispiel einer Endlagersuche für radioaktive Abfallstof-
fe erläutert. 

Einleitung
Online-Formate sind längst nicht mehr die Exoten unter den Par-
tizipationsangeboten. Vorbei die Zeiten, in denen man verständ-
nislose Blicke erntet, wenn man sich als Unternehmen für E-Par-
tizipation vorstellt. Die Digitalisierung hat mittlerweile Einzug in 
fast alle Lebensbereiche erhalten und ist aus unserem Alltag kaum 
mehr wegzudenken. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
kennt daher auch einige der zahlreichen Möglichkeiten, über das 
Internet bei politischen oder gesellschaftlichen Fragestellungen 
mitzureden und (vermeintlich) mitzuentscheiden. Dennoch müs-
sen zunächst einige Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Online-Beteiligungstools gelöst werden, bevor diese zu einem el-
ementaren Bestandteil partizipativer Prozesse werden können. 
Ein Lösungsansatz liegt in der frühzeitigen Einbindung digitaler 
Werkzeuge in das Beteiligungsverfahren. Gerade Geodaten bieten 
durch ihren räumlichen Bezug bisher weitgehend ungenutztes Po-
tential, um abstrakte Themen in konkrete, den Alltag betreffende 
Fragestellungen umzuwandeln. So lässt sich Aufmerksamkeit zu ei-
nem Zeitpunkt erzeugen, an dem eine Mitgestaltung noch möglich 
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und vor allem sinnvoll ist. Gerade bei komplexen und kontrovers-
en Themen lässt sich Kritik mit Hilfe von offenen Daten transpar-
ent darstellen, frühzeitig ausräumen und kann dadurch sogar zum 
Treiber des Verfahrens werden.

Paradoxe Aspekte von Online-Partizipation
Um den Status quo von Online-Partizipationsangeboten und der-
en Nutzung beurteilen zu können, müssen zunächst einige gängige 
Annahmen näher beleuchtet werden. Dabei fällt auf, dass viele der 
positiven Eigenschaften, die Beteiligung im Internet vermeintlich 
bietet, entweder eine Kehrseite haben oder aber, dass diese Eigen-
schaften noch nicht ausreichen, um dauerhaft positive Effekte zu 
erzielen. Es lohnt es sich daher, einige Aspekte von Netzbeteiligung 
genauer zu beleuchten und mit einigen Vorurteilen aufzuräumen.

•	 Kennen = mitmachen? Laut einer Partizipationsstudie des 
Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft (2014) liegt 
es nicht in erster Linie an der mangelnden Bekanntheit von 
Online-Formaten, dass die Beteiligungsrate immer noch ver-
hältnismäßig niedrig ist. Obwohl die Mehrheit viele der ge-
nannten Formate kannte, wurden diese nur von ca. der Hälfte 
genutzt. Hinzu kommt, dass es kein einheitliches Verständ-
nis von Beteiligung gibt. Während für einige Nutzergruppen 
bereits das Lesen von Artikeln oder die Rezeption von Infor-
mationen unter diese Bezeichnung fällt, sind die Vorausset-
zungen bei aktiveren Nutzergruppen umfangreicher, setzen 
daher aber auch eine deutlich höhere Motivation voraus. 

•	 Online = niedrigschwellig? Der Zugang zu Online-Beteili-
gung ist auf den ersten Blick recht einfach: Die Mehrzahl der 
Deutschen ist online und Partizipation im Internet erfordert 
im Vergleich zu Offline-Formaten weniger zeitlichen und lo-
gistischen Aufwand. Sie deshalb als niedrigschwellig zu be-
zeichnen, greift dennoch zu kurz. Denn gerade eine aktive 
Beteiligung durch Kommentieren, Teilen, Hochladen oder 
„Liken“ ist nach wie vor mit einen gewissen Aufwand oder 
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einer riskanten Exposition der eigenen Person verbunden 
(DIVSI Studie Beteiligung im Internet 2015). Unqualifizierte 
Kommentare ziehen schnell den Groll der anderen Leser auf 
sich. Der Nutzer muss sich also motivieren, um qualifizier-
ten, gut recherchierten Content erzeugen zu können. Hinzu 
kommt: Trotz steigender Nutzerzahlen ist immer noch je-
der sechste Bundesbürger offline. Es handelt sich somit bei 
den „Offlinern“ nicht um eine kleine Gruppe am Rande der 
Gesellschaft, sondern um einen nicht unerheblichen Teil der 
Gesamtbevölkerung (HIIG 2014).

•	 Open Data = offener Umgang? Der Ruf nach der freien Ver-
fügbarkeit von Daten wird immer lauter. Wenn es jedoch um 
Angaben zur eigenen Person geht, ist die Skepsis nach wie 
vor groß und die Angst vor dem gläsernen User verbreitet. 
Die Themen Privatsphäre und Datenschutz nehmen nach wie 
vor großen Raum in den Diskussionen ein und sind – trotz 
steigender Euphorie angesichts der unzähligen Vorteile des 
Internets – ernstzunehmende Hürden im Bereich Online-Be-
teiligung.

Dennoch ist die Nutzbarkeit offener Daten vor allem im Sinne 
von höherer Transparenz wünschenswert und kann Vorur-
teilen vorbeugen. Politik und Verwaltung sehen sich immer 
wieder mit dem Vorwurf der Intransparenz konfrontiert, 
durch Open Data könnte dem dauerhaft entgegengewirkt 
werden. Außerdem entsteht durch die gemeinsame Nutzung 
von Daten auch eine Diskussionsgrundlage – ein wichtiger 
Schritt in Richtung Open Government. 

Die genannten Schwierigkeiten in Bezug auf Online-Beteiligung 
sind vielfältig, lassen sich jedoch auf ein zentrales Problem zurück-
führen: Die fehlende Einbindung von digitalen Elementen in eine 
partizipative Gesamtstrategie. Solange das „E“ weiterhin als Add-on 
oder Ergänzung zur Partizipation betrachtet wird, können Online- 
und Offline-Formate nicht logisch ineinander greifen und lassen 
sich die jeweiligen Vorteile beider Elemente nicht verbinden. Doch 
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gerade das ist nötig, um deliberative Beteiligungsformate weiter 
auszubauen und den Dialog zwischen Politik und Verwaltung auf 
der einen und zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen 
Seite zu verbessern. Das ist zunehmend wichtig, wenn es um die 
Einbeziehung einer breiten Öffentlichkeit geht und darum, vor al-
lem bisher wenig beachtete Bevölkerungsgruppen künftig besser 
einzubeziehen.

Wie kann es doch funktionieren?
Online-Beteiligung ist kein Allheilmittel gegen allgemeine Poli-
tikverdrossenheit. Sie kann jedoch einer großen Anzahl von Bür-
gerinnen und Bürgern umfassende Information bieten, dialogori-
entierte Prozesse befördern und die Teilnehmenden letztlich dazu 
qualifizieren, Entscheidungen auch zu komplexen Themen treffen 
zu können.

Die gute Nachricht ist: Online-Beteiligung kann, wenn sie richtig 
gemacht wird, den Beteiligungsprozess nicht nur effizienter ge-
stalten, sondern auch qualitativ verbessern. Dazu müssen aber 
seitens des Durchführenden bestimmte Voraussetzungen geschaff-
en und die wichtigsten Grundregeln eingehalten werden. 

•	 Frühzeitige Einbindung in den Gesamtprozess: Online-Be-
teiligung wird immer noch häufig als nette Zusatzoption zur 
eigentlichen Beteiligung verstanden. Meist kommt sie erst 
dann zum Einsatz, wenn wesentliche Entscheidungsprozesse 
schon sehr weit fortgeschritten oder bereits abgeschlossen 
sind. Wer feststellt, dass es nur noch darum geht, feststehen-
de Ergebnisse abnicken zu lassen und echte Mitwirkung gar 
nicht gewünscht ist, wird sich eine zukünftige Beteiligung gut 
überlegen. Stattdessen muss Online-Beteiligung von Beginn 
an als Teil der Gesamtstrategie mitgedacht werden. Sie sollte 
zu einem Zeitpunkt stattfinden, an dem ausreichend Gestal-
tungsmöglichkeiten vorhanden sind und an dem sie sinnvoll 
in den Beteiligungsprozess integriert werden kann. 
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•	 Kritik als Treiber des Verfahrens: Wie bei der klassischen 
Face-to-Face Beteiligung müssen auch Online-Formate eine 
gewisse Verbindlichkeit beinhalten. Nur weil die Beteiligten 
nicht physisch anwesend sind, bedeutet das keinesfalls, dass 
ihre Anregungen, Kritik und Bedenken nicht ernst genom-
men werden müssen. Die genauen Mitwirkungsmöglichkei-
ten sollten daher unbedingt vorab analysiert und bedacht 
werden, um falsche Erwartungen zu vermeiden. Die Träger 
der Beteiligung müssen sich nicht nur überlegen, welche Mit-
wirkungstiefe im jeweiligen Prozess überhaupt möglich sein 
kann, sondern diese auch klar kommunizieren. Wenn es ge-
lingt, ein Verfahren zu konzipieren, bei dem die Anliegen der 
zu Beteiligenden frühzeitig aufgenommen und transparent 
dargestellt werden, kann Kritik den partizipativen Prozess 
qualitativ verbessern.

•	 Stärkere Verknüpfung von Online- und Offline-Formaten: Für 
Beteiligung im Internet gibt es kein „Schema F“. Die mögli-
chen Formate, Angebote und Zielgruppen sind ebenso viel-
fältig wie bei der klassischen Offline-Partizipation. Wenn bei-
de Formate kombiniert werden, summieren sich auch deren 
Vorteile (vgl. Nanz/Fritsche 2012). Die Nachteile der einen 
Beteiligungsform lassen sich mitunter durch die zusätzliche 
Nutzung der anderen ausgleichen oder abmildern. Ein Bei-
spiel: Durch die Zeit- und Ortsunabhängigkeit des Netzes las-
sen sich umfangreiche Informationen zu einem komplexen 
Thema bereitstellen. Diese können von den zu Beteiligenden 
zu jeder Zeit und im eigenen Tempo gelesen und erste, all-
gemeine Fragen durch entsprechende Moderation oder FAQs 
geklärt werden. Die Teilnehmenden können so in aller Ruhe 
und im Schutze der Anonymität Wissen anhäufen und Fragen 
beantworten. Dieses Wissen gibt ihnen dann die Sicherheit, 
bei einer Präsenzveranstaltung öffentlich die eigene Meinung 
zu äußern und einen Standpunkt zu vertreten. So lässt sich 
beispielsweise ein bestehendes Wissensgefälle verkleinern. 
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Mit verständlichen Geodaten frühzeitig 
Verantwortungsbewusstsein wecken 
Die Verknüpfung von Online- und Offline-Formaten funktioniert 
dann besonders gut, wenn das Thema der Beteiligung auch einen 
unmittelbaren Bezug zur Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger 
hat. Direkte Betroffenheit ist der größte Motivationsfaktor für eine 
Beteiligung, egal ob im Netz oder offline. Leider zeigt sich in der 
Praxis immer wieder, dass eine frühe Möglichkeit zur Beteiligung 
zwar sinnvoll ist, aber wegen mangelnder Betroffenheit häufig 
nicht wahrgenommen wird. Dieses so genannte Beteiligungspar-
adoxon führt in der Folge unter Umständen dazu, dass das Zeit-
fenster für die Mitwirkung der Öffentlichkeit bereits geschlossen 
ist, bevor diese überhaupt die Notwendigkeit und den Wunsch zur 
Partizipation äußert. Es gilt daher, Werkzeuge einzusetzen, die zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt ein Gefühl der Verantwortung für ein 
geplantes Projekt oder Vorhaben erzeugen, ohne dass durch zu 
starke Betroffenheit jegliche Distanz und Objektivität verloren ge-
hen.

Ein ebensolches Werkzeug für Transparenz liegt in der Nutzung 
von Geodaten. Bei Geodaten handelt es sich im Wesentlichen um 
Informationen, die eine bestimmte Position oder Fläche auf der 
Erdoberfläche beschreiben. Das können z. B. Informationen zur 
Topographie, zu Gewässern, Verkehrsnetzen, Naturschutzgebiet-
en oder zur Bevölkerung sein. Wenn man sie in den Beteiligung-
sprozess integriert, können Geodaten jedoch noch mehr leisten: 
Durch sie lassen sich abstrakte Themen in reale, die Lebenswelt 
der Teilnehmenden betreffende Fragestellungen umwandeln. Mit 
ihrer Hilfe lassen sich räumliche Bezüge und Kausalitäten ver-
ständlich darstellen und Prognosen für zukünftige Entwicklungen 
erstellen; zum Beispiel in der Bauleitplanung. Durch die geograf-
ische Einordnung von stadtplanerischen Vorhaben rücken diese 
plötzlich in das unmittelbare Lebensumfeld einzelner Bürgerinnen 
und Bürger. Plötzlich wird aus einem anonymen Planungsvorhaben 
eine Veränderung, die den eigenen Alltag betrifft, weil z. B. durch 
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den Umbau der Hauptstraße der tägliche Arbeitsweg nicht mehr 
befahrbar wird. Das Interesse, sich zu beteiligen steigt. Wenn es ge-
lingt, dieses Interesse frühzeitig zu erzeugen und der Öffentlichkeit 
die Möglichkeit zu geben, sich zu einem Zeitpunkt an der Debatte 
zu beteiligen, an dem Mitwirkung produktiv und erwünscht ist, 
kann ein möglicher Konflikt zum Treiber des Verfahrens und das 
befürchtete Beteiligungsparadoxon aufgelöst werden.

Geodaten für transparente Darstellung abstrakter 
Vorhaben
Diese visuelle Darstellung abstrakter Zusammenhänge lässt sich 
nicht nur in der formalen Bauleitplanung, sondern auch bei der in-
formellen Bürgerbeteiligung nutzen. Insbesondere bei der Durch-
führung von Großprojekten wie dem Ausbau von Stromtrassen 
oder geplanten Windkraftanlagen lässt sich die dringend notwen-
dige frühzeitige Partizipation fördern. Notwendig deshalb, weil laut 
Studie der Universität Leipzig (2013) „über 70% der Bürger Pro-
teste gegen große Infrastrukturprojekte als gut oder sehr gut emp-
finden. Dieser (potentielle) Konflikt zwischen Vorhabenträgern 
und Bürgern lässt sich nachhaltig nur lösen, wenn Bürgern im 
Rahmen von vor allem diskursiven Infrastrukturprojekten glaub-
würdig und transparent eine Teilhabe am Entscheidungs- und Um-
setzungsprozess gewährt wird.“

Die Bereitstellung von Geodaten sollte dabei jedoch nicht als Stand-
Alone-System nur für die Bürgerinnen und Bürger konzipiert 
werden. Vielmehr geht es darum, bereits von Beginn des Prozesses 
an ein System zu pflegen, das die momentane Situation und sich 
verändernde Gegebenheiten in Echtzeit abbildet. Das hilft in erster 
Linie den Trägern des Verfahrens. Schwachstellen und eventuelle 
Datenunschärfen lassen sich sofort erkennen und beheben. Das 
erfordert einen gewissen Mut und ein Umdenken, zahlt sich letz-
tlich aber aus. Wenn intern genutzte Daten bereits von Anfang an 
zur Verbreitung gedacht sind, verbessert sich auch ihre Qualität 
stetig. Der Schritt, diese Daten auch den Bürgerinnen und Bürgern 
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freizugeben, ist dann nur noch ein kleiner, mit dem man der viel-
beschworenen Augenhöhe zwischen Bürgern und Verwaltung je-
doch ein gutes Stück näherkommt. 

Potential von Geodaten am Beispiel der Suche nach 
einem Endlager 
Die Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfallstoffe ge-
hört zu den komplexesten Themen und größten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Dabei ist es nicht nur die technisch-geologische 
Komplexität, welche die Standortsuche so schwierig gestaltet, son-
dern vor allem deren von Konflikten und Fehlern geprägte Histo-
rie. Durch intransparente, weniger wissenschaftlich, sondern eher 
politisch begründete Entscheidungen in der Vergangenheit, hat das 
Vertrauen in Politik und Verwaltung großen Schaden genommen. 
Eine Voraussetzung, um diesem von starken Emotionen geprägten 
Thema wieder die nötige Objektivität und Sachlichkeit zu geben, 
ist ein Maximum an Transparenz. Durch die Bereitstellung aller 
verfügbaren Daten kann derartige Transparenz entstehen und eine 
Argumentationsgrundlage geschaffen werden, auf der sachliche 
Diskussionen möglich sind.

Die Anforderungen sind beachtlich: Zunächst müssen die beteiligten 
Behörden bereit sein, zu einem frühen Zeitpunkt im Prozess, 
sämtliche Daten – einschließlich eventueller Unschärfen und Lück-
en – offenzulegen und diese möglicherweise der Kritik preiszuge-
ben. Um beim Beispiel der Endlagersuche zu bleiben: Die „weiße 
Deutschlandkarte“ steht am Beginn der Standortsuche. Schritt für 
Schritt werden nach Anwendung geologischer Kriterien einige 
Gebiete der Bundesrepublik als ungeeignet aussortiert, während 
andere – die den Anforderungen entsprechen – weiter im Rennen 
bleiben. Mithilfe von Geodaten könnte diese phasenweise Auswahl 
von Regionen und späteren Standorten Schritt für Schritt durch die 
Bürgerinnen und Bürger mitverfolgt werden. Der Vorwurf der In-
transparenz wäre unhaltbar, da die interessierte Öffentlichkeit zu 
jeder Zeit die vorgelegten Daten abgleichen und überprüfen könnte. 
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Fehler in der Anwendung der Daten könnten so frühzeitig und 
vor den Augen der beteiligten Bürgerinnen und Bürger behoben 
werden. Vielleicht ließe sich sogar die ernüchternde Bilanz bei der 
Nutzung von E-Government-Angeboten in Deutschland verbessern. 
Entgegen des internationalen Trends ist diese in Deutschland weit-
er rückläufig und sank von 45% im Jahr 2014 auf aktuell nur noch 
39% (eGovernment Monitor 2015). Voraussetzung dafür bleibt je-
doch die Verwendung offener Daten. Nur eine gemeinsame Daten-
basis jenseits abgeschotteter Systeme, deren Herkunft nachvollzie-
hbar und für jeden überprüfbar ist, kann das nötige Vertrauen in 
den Prozess erhalten. 

Auch für die zu beteiligende Öffentlichkeit bestehen gewisse Her-
ausforderungen: Die Kommunikation auf Augenhöhe setzt einiges 
an Wissen voraus und bedarf einer umfassenden Auseinander-
setzung mit dem Thema. Ziel muss es daher sein, die Meinungsbil-
dung der Öffentlichkeit durch umfassende und vielseitige Informa-
tionen vorzubereiten und möglichst alle Aspekte zu beleuchten.

Wirkung für zukünftige Partizipationsprozesse
Wenn es gelingt, die Daten im Prozess der Endlagersuche auffind-
bar und nutzbar zu machen, lassen sich diese auch für spätere 
Schritte und nachfolgende Prozesse archivieren. Vielleicht liegt in 
dieser Offenheit der Schlüssel zum Wiederaufbau von Vertrauen 
bei der Atommüllendlagersuche. Es ist sicher kein Zufall, dass auch 
die Endlagerkommission, deren Arbeit vor Kurzem beendet wurde, 
den Fokus in ihrem Abschlussbericht auf einen Suchprozess nach 
rein wissenschaftlichen Kriterien legt. Selbst ein von Emotionen 
und Konflikten geprägtes Thema kann durch einen offenen Um-
gang mit nachvollziehbaren Daten für sachliche Debatten geöffnet 
werden. Wenn durch die Einbindung von Online-Elementen eine 
solche Öffnung gelingt, trägt das nicht nur zum Erfolg der Standort-
suche für ein Endlager bei. Es hätte zudem enorme Signalwirkung 
für zukünftige partizipative Prozesse. 
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Prof. Dr. Hans J. Lietzmann, Saskia Dankwart-Kam-
moun, Anna Nora Freier

Das partizipative Reallabor – Gestalten 
Bürger ihre Energiewende? 

Im vorliegenden Beitrag wird das partizipative Reallabor als inno-
vative Forschungsmethode und partizipatives Instrument zur Betei-
ligung von Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt, wie es im Projekt 
Virtuelles Institut (VI) „Transformation-Energiewende.NRW“ ange-
wendet wird. Die wesentlichen Forschungs- und Gestaltungselemente 
sowie die konkrete Umsetzung und Dokumentation werden dabei in 
Abgrenzung zu anderen Forschungsmethoden und Reallaborverfah-
ren verortet.

Einleitung
Etwa ein Drittel der gesamtdeutschen Energieproduktion findet 
im Rheinland und Westfalen statt. Damit ist NRW das größte Ener-
gieland der Bundesrepublik. Dies bedeutet zugleich, dass NRW für 
einen Großteil der ausgestoßenen Treibhausgase in Deutschland 
verantwortlich ist: Mehr als ein Drittel der klimaschädlichen Treib-
hausgasemissionen in Deutschland wird durch die Verarbeitung 
fossiler Energieträger wie Braun- und Steinkohle in NRW verur-
sacht. Aus dieser Tatsache ergibt sich deshalb auch eine weitrei-
chende Verantwortung des Bundeslandes für die Umsetzung und 
Erreichung bundesdeutscher und europäischer Klimaschutzziele 
(vgl. Umweltministerium NRW o. J.). Die Umsetzung der Energie-
wende hat deshalb an Rhein und Ruhr eine hohe Priorität.

Die Neuorientierung in der Ressourcenpolitik – soll sie nicht ab-
strakt und blutleer bleiben – ist jedoch entscheidend von der Be-
teiligung der Bürgerinnen und Bürger abhängig. Davon, dass sie 
als Verbraucher, Anwohner, Investoren, Stromerzeuger oder poli-
tische Akteure das politische Vorhaben verantwortlich mittragen. 

Energieproduktion 
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Erfolgreich wird der Umbau des Energiesystems nur sein, wenn 
die Bürgerinnen und Bürger den konkreten Weg zu einem neuen 
Umgang mit der Energie aus eigener Perspektive und aus eigener 
Motivation mitgestalten, mitbeschreiten und mittragen. Basierend 
auf dieser Idee einer partizipationsorientierten Umsetzung der 
Energiewende in NRW werden im Projekt „Virtuelles Institut (VI): 
Transformation – Energiewende NRW“ zwei partizipative Realla-
bore „Energiewende.NRW“ vom Institut für Demokratie- und Par-
tizipationsforschung (IDPF) an der Bergischen Universität Wup-
pertal konzipiert und durchgeführt. Erforscht werden damit die 
sozio-kulturellen Voraussetzungen einer von den Bürgerinnen und 
Bürgern gestalteten Energiewende unter Berücksichtigung der 
spezifischen nordrhein-westfälischen Rahmenbedingungen. Mit 
der Analyse gesellschaftlich formulierter Narrative („Wie sprechen 
die Menschen über die Energiewende?“) werden einerseits die suk-
zessive vorhandenen Unterstützungspotenziale für eine neue Ener-
giepolitik ermittelt; andererseits werden aber auch die sozio-kultu-
rell, sozio-demographisch, milieuspezifisch und regional bedingten 
Skeptizismen, Ängste und Widerstände herausgearbeitet, die sich 
mit der Aufgabe der gewohnten Energienutzungsformen verbin-
den. Ergebnis ist ein differenziertes Wissen über Einstellungen, 
Perzeptionen und Perspektiven der Bürgerinnen und Bürger zum 
Vorhaben der Energiewende. 

Der vorliegende Beitrag behandelt das „partizipative Reallabor“ 
als eine innovative Forschungsmethode und als ein partizipati-
ves Instrument zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Er 
strukturiert sich folgendermaßen: Der zweite Abschnitt behandelt 
ausführlich die Konzeptionierung und Durchführung eines „partizi-
pativen Reallabors“ in drei Unterabschnitten. Zunächst werden die 
Begriffsdefinition sowie zentrale Gestaltungsmerkmale erläutert. 
Anschließend werden der konkrete Ablauf eines Reallabors sowie 
die Ergebnissicherung dargestellt. Es folgt auch eine Abgrenzung 
zu anderen Reallaborverständnissen, um eine Klärung in dieser 
schillernden Debatte um einen modisch gewordenen Begriff her-
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zustellen. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick zur zukünftigen 
Relevanz des Reallabors im Bereich der Partizipation.

Zur Begriffsdefinition 
Die Wurzeln des partizipativen Reallabors liegen in der „Planungs-
zelle“ der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung der Bergischen Uni-
versität Wuppertal, die von Prof. Dr. Hans J. Lietzmann geleitet wird. 
Das Verfahren wurde Anfang der 1970er Jahre als Instrument zur 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an politischen Entschei-
dungsprozessen entwickelt und seither auf nationaler und inter-
nationaler Ebene vielfach erfolgreich eingesetzt. In methodischer 
Fortentwicklung der Planungszelle realisiert das Forschungsdesign 
des partizipativen Reallabors eine spezifische Form des action rese-
arch; in deren Fokus steht die partizipative Herausbildung von Ziel-
wissen für transformative Prozesse. Es stellt damit einen Typ jener 
konkreten experimentellen und transformativen Wissenschaft dar, 
wie ihn auch der Wissenschaftliche Beirat für globale Umweltver-
änderungen WBGU unmittelbar und dringend empfiehlt. Für den 
Umgang mit komplexen (technischen oder politischen) Fragestel-
lungen stellt das Konzept des partizipativen Reallabors daher ein 
experimentelles und zugleich hochinklusives Beteiligungsverfah-
ren auf lokaler Ebene dar. In der mit ihm verbundenen partizipa-
tiven Arena wird orientierungsgebendes prozedurales Wissen für 
einen sozial robusten, gesellschaftlich tragfähigen Lösungsweg er-
arbeitet.

Vom Begriff zum Verständnis
Ein klares, eindeutiges Verständnis des Begriffs und der Methode 
des „partizipativen Reallabors“ ist insbesondere in Abgrenzung 
zu anderen Verfahrenskonzepten wichtig, die ebenfalls die Durch-
führung von Reallaboren für sich beanspruchen (vgl. Absatz ,,Ab-
grenzung von anderen Reallaboren“). Vor allem erscheint die Ab-
grenzung zu sozialwissenschaftlichen „Fallstudien“ und sozialen 
„Experimenten“ zum Forschungsdesign des „partizipativen Real-
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labors“ geboten (vgl. Wagner/Grunwald 2015: 29). Die Fallstudie 
wird in den Sozialwissenschaften als empirische Forschungsstra-
tegie verstanden, die sich unterschiedlicher Techniken und Metho-
den zur Datenerhebung bedient. Die genaue Definition einer Fall-
studie in der Politikwissenschaft ist jedoch strittig, was eine „Phase 
der methodologischen Selbstvergewisserung“ (Blatter et al. 2007: 
123) impliziert. Dennoch besteht Einigkeit darüber, dass dieses De-
sign immer aus mehreren nicht standardisierten Beobachtungen 
besteht, die folglich nicht gemeinsam quantitativ analysiert wer-
den können. Jedoch lässt sich aus dem zeitlichen Zusammenhang, 
der zwischen den Beobachtungen besteht, ein gewisser Eindruck 
verdichten. Zudem erlangen die Beobachtungen einen zusätzlichen 
Bedeutungsgewinn, wenn sie mit theoretisch plausiblen Erwartun-
gen verglichen werden (Blatter et al. 2007: 125). Im Reallabor ste-
hen demgegenüber die Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse im Mittelpunkt, was eine gewisse Kontextunabhängig-
keit voraussetzt. Diese wird durch die konkrete, sehr streng kont-
rollierte methodische Umsetzung des Reallabors erzeugt, wie sie 
im Absatz ,,Ablauf des partizipativen Reallabors“ beschrieben wird. 
Zudem ist im Reallabor die Ergebnissicherung entscheidend, wäh-
rend in der Fallstudie die Ergebnisse der Beobachtung erst durch 
den Abgleich mit theoretisch zu erwartenden Ergebnissen einen 
zusätzlichen Bedeutungsgewinn erhalten. Die Methode „partizipa-
tives Reallabor“ ist ebenso vom sozialwissenschaftlichen „Experi-
ment“ abzugrenzen. Das „Experiment“ untersucht Kausalbeziehun-
gen der sozialen Welt, indem es unter kontrollierten Bedingungen 
den Einfluss einer unabhängigen Variablen auf eine abhängige 
Variable misst (vgl. Groß/Hoffmann-Riem/Krohn 2005). Charak-
teristisch für das Experiment sind also seine Wiederholbarkeit, 
Planbarkeit sowie die Möglichkeit das Experiment in seiner Durch-
führung zu variieren. Die Idee des Reallaborverfahrens knüpft an 
diese Logik der experimentellen Methode an und überträgt den 
naturwissenschaftlichen Labor-Begriff in die Gestaltung und Ana-
lyse von realen und lebendigen Beteiligungsprozessen. Mit dem 
Ziel, wiederholbare und vergleichbare Ergebnisse wie in der expe-
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rimentellen Wissenschaft zu erzeugen, werden im Beteiligungsver-
fahren tatsächliche, ebenso lebendige wie kontingente soziale Pro-
zesse unter kontrollierten Bedingungen realisiert. Damit lässt sich 
das partizipative Reallabor in den „experimental turn“ der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften einbetten (vgl. Schneidewind 
2014). Entscheidende Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
der internen und externen Validität der erzielten Forschungsergeb-
nisse sind dabei nachgehend skizzierte Kontrollstrategien (vgl. z. 
B. Stein/Petra 2014: 140f.). Methodisch integriert sind Mehrgrup-
pen-Randomisierungspläne (3xR), die sowohl als Between-Designs 
als auch Within-Designs die Untersuchung von tatsächlichen inte-
rindividuellen und intraindividuellen Varianzen erlauben (vgl. z. 
B. Campbell/Stanley 1966; Cook/Campbell 1979; Shadish/Cook 
2001). Wegen seiner Verortung auf der Grenzlinie zwischen ab-
strakt-methodischem und sozial-konkretem Forschungsdesign 
unterliegt das partizipative Reallabor einer obligatorischen Be-
dingung: Zur Kontrolle der sozialen Kontingenz ist eine serielle 
Durchführung der Reallaborverfahren unabdingbar. Daher wird 
in (mindestens) zwei Kommunen mit unterschiedlichen, aber si-
gnifikanten sozialen, ökonomischen, generationsspezifischen und 
landeskulturellen Zuschnitten (z. B. Stadt/Land) die Auswahl der 
teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern in einer Zufallsziehung 
durchgeführt (vgl. Buchstein 2010). Ein Kontrollgruppendesign ist 
auch im Verfahren selbst charakteristisch: Die Teilnehmenden er-
arbeiten in zwei getrennten Gruppen die Empfehlungen, die sie in 
sogenannten deliberativen Foren (vgl. Absatz ,,Ablauf des partizi-
pativen Reallabors“) erarbeiten. Diese werden wiederum ebenfalls 
per Zufall in jeder Arbeitseinheit neu zusammengesetzt. Über die 
methodische Annahme, dass sowohl bekannte als auch unbekann-
te real-soziale Störvariablen in den Gruppen gleich verteilt sind, 
ist über den Einsatz dieser Kontrolltechniken eine differenzierte 
Untersuchung systematischer und unsystematischer Störeinflüs-
se in der Begleitforschung ermöglicht. Differenzen innerhalb und 
außerhalb des jeweiligen Verfahrens werden ermittelt, so dass 
mit den erzielten Ergebnissen interne und externe Gültigkeit be-

Kontrollstrategien 
für interne und 
externe Validität

Serielle 
Durchführung 
unabdingbar

Abgrenzung 
zu exakter 
Experimental-
situation



492 | Kursbuch Bürgerbeteiligung #2

ansprucht werden kann. Anwendungsgrenzen findet die quasi-ex-
perimentelle Anordnung lediglich dort, wo z. B. methodisch hohe 
Teilnehmerzahlen oder „isolierte“, d. h. exakte Experimentalsitua-
tionen geboten sind. Da diese im sozialen Bereich oft nicht immer 
erfüllbar sind (vgl. Kubbe 2016), wird explizit in Abgrenzung auf 
den „reinen“ Laborbegriff rekurriert und diesem in Anerkennung 
der intervenierenden sozialen Realität das Substantiv „Real“ voran-
gestellt. Ausdrücklich werden in der laborförmigen Arena Themen 
der sozialen Welt verhandelt und die Teilnehmer dort (und in der 
Form) angesprochen, wo (und wie) sie sich selbst lebensweltlich 
verorten. Das zu erreichende Zielwissen bezieht sich explizit nicht 
allein auf das Wissen und die Erfahrungen, die sie sich im Realla-
borprozess aneignen. Es ist gerade die formulierte Expertise, die 
durch die alltagsweltliche soziale, zeitliche und lokale Abklärung so 
seine soziale Passform erhält; es wird – wie Helga Nowotny, 1999, 
es zutreffend benennt – „sozial robust“. In diesem Sinne verweist 
das Substantiv „Real“ schließlich auf die transformative Wissen-
schaft, deren Ziel es ist, Umbauprozesse, wie beispielsweise die 
Energiewende, durch spezifische Innovationen zu fördern. Dafür 
ist auch die Partizipative Governance, die das Verfahren gestaltet, 
zentral. Sie beschleunigt die Verbreitungs- und Umsetzungsprozes-
se zusätzlich durch die Beteiligung unterschiedlicher Stakeholder 
(vgl. Schneidewind/Singer-Brodowski 2014: 69). 

Hervorzuheben ist, dass mit dieser Art von konstruktiver Einbin-
dung der organisierten wie der nicht-organisierten Akteure diese 
keineswegs als beforschte Objekte fungieren. Die aktive, „partizi-
pative“ Ausgestaltung nach beteiligungsorientierten Gütekriterien 
belässt und reserviert ihnen vielmehr ihren Akteursstatus; sie ist 
zentral für die Methode des partizipativen Realabors.

Gestaltungsmerkmale des partizipativen Reallabors
Charakteristisch für diese wissenschaftliche Form der Bürgerbetei-
ligung sind folgende Forschungs- und Gestaltungselemente:
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•	 „Conflict-Mapping“ und „Bridging the Gap“: Die mit dem 
Verfahrensthema verbundenen Aspekte und Entscheidun-
gen sind nicht alternativlos. Es gibt immer auch die hinhal-
tende oder offen formulierte gesellschaftliche Ablehnung, 
die bis zum lautstarken Protest reicht, der sich gegen die 
Umsetzung von Energiewendeprojekten richtet. Aber auch 
das Ausbleiben von aktivem Widerstand kann, wie die em-
pirischen Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen und um-
weltpsychologischen Akzeptanzforschung zeigen, nicht als 
Befürwortung interpretiert werden. Vielmehr ergibt sich im 
sozialen Miteinander der Politikaushandlung ein differen-
ziertes Bild von Befürwortung und Ablehnung jenseits einfa-
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Abbildung 1:	 charakteristische Forschungs- und Gestaltungselemente des partizipativen Reallabors 
(Quelle: Lietzmann, Freier, Malz, IDPF 2016)
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cher Labeling-Konzepte (vgl. Schweizer-Ries 2008). Es liegt 
im zentralen Fokus des „partizipativen Reallabors“, diese teils 
artikulierten, teils latenten Interessen-, Wert- und Ziel-Kon-
flikte nachdrücklich herauszuarbeiten und zu benennen. Sie 
alle finden ihren Platz, werden erkennbar und benennbar in 
den deliberativen Prozessen des partizipativen Reallabors. 

Eine zusätzliche, nachhaltige Erkundung ihrer sozio-kul-
turellen, sozio-demographischen, milieuspezifischen und 
regionalen Koordinaten erfolgt darüber hinaus im Rahmen 
der Begleitforschung des Verfahrens. Zusammen mit der ver-
ständigungsorientierten Festlegung politischer und energe-
tischer Prioritäten werden in dem Verfahren sozial robuste 
Realisierungsszenarien sowie mögliche Kompensationen 
für unabänderliche („systemische“) Benachteiligungen ein-
zelner Interessen oder Klientele aufgezeigt („Bridging the 
Gap“). Über die Ausgestaltung der Partizipativen Gover-
nance und des Bürgergutachtens findet dieser Kompromiss 
seine Abwägung und Begründung: über die verantwortbare 
Expertise, über deren tragfähige soziale Unterstützung und 
über die politische Umsetzung. Zentral für das Gelingen des 
Conflict-Mappings und für das Bridging the Gap ist eine kluge 
Gesamtkonzeption und Vorbereitung des Verfahrens. Dazu 
gehört eine Analyse der relevanten Konfliktpotentiale und 
der wirkmächtigen Stakeholder. Sachinformationen zu poli-
tischen, wirtschaftlichen, ökonomischen, zivilgesellschaftli-
chen und wissenschaftlichen Rahmenbedingungen werden 
ebenso in das Verfahren integriert wie auch empirische Evi-
denzen zu tatsächlichen Wirkungen, zu Ungewissem und zu 
Kontroversen (vgl. Nowotny 1999). 

•	 Partizipative Governance: Für den Umgang mit komplexen 
Fragestellungen ist von zentraler Bedeutung, dass die vielfäl-
tige zivilgesellschaftliche Alltagskompetenz in ein produkti-
ves Verhältnis zu dem Wissen der politisch-administrativen 
und technologischen Experten gebracht wird; auch deren 
Expertise ist bekanntlich in hohem Maße plural, heterogen 

„Bridging the Gap“

Konfliktpotenzial- 
und 

Stakeholderanalyse



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 495

und untereinander strittig. Bürgerinnen und Bürger sowie 
organisierte und unorganisierte Interessengruppen werden 
dafür gleichermaßen in das Verfahren und in einen unmit-
telbar verständigungsorientierten Dialog einbezogen (vgl. 
Nowotny 1999). Dieser Dialog braucht den Raum, der erfor-
derlich ist, um die technologische, ökonomische, ökologische, 
politische und administrative Expertise („Funktionswissen“) 
mit den alltagsweltlichen Erfahrungen („Bürgerwissen“) zu-
sammenzuführen. Beide Seiten werden mit den jeweils vor-
herrschenden Wissensbeständen und Prioritäten vertraut 
gemacht (vgl. Töpfer u. a. 2013). Auf diese Weise erhalten 
sie ein orientierungs- und handlungsrelevantes Wissen, um 
die jeweiligen funktionellen bzw. sozio-kulturellen Realisie-
rungsbedingungen ihrer Prioritäten in den Blick zu nehmen. 
Allgemein gesprochen entsteht in solchen partizipativen Re-
allaboren das, was man als ein „Hybridwissen aus Expertise 
und Bürgersinn“ (HJL) beschreiben kann. Mit ihm werden die 
Weichen einer partizipatorischen Governance auf dem Weg 
zu einer erfolgreichen, ressourcenbewussten und nachhalti-
gen Politik gestellt.

Zufallsauswahl, Inklusion und Empowerment 
Gerade auch im Rahmen von Energie- und Klimaschutzthemen sind 
inzwischen eine Vielzahl von z. T. neuen partizipativen Verfahren 
angewendet worden. Die Ausweitung solcher Beteiligungsformate 
ist jedoch kein Garant auf dem Weg zu einer von den Bürgern getra-
genen Energiewende. Im Verhältnis zu den technokratischen und 
politischen Eliten mögen die Bürgerinnen und Bürger augenschein-
lich in diversen Formaten informell und formell beteiligt werden. 
Jedoch hat die empirische Partizipationsforschung immer wieder 
die Ressourcenaustattung als wesentliches Moment der Partizipa-
tionsbereitschaft und -ausübung herausgestellt (vgl. Mansbridge 
2011; Thompson 2012). Alter, Bildung, Einkommen, Geschlecht, 
politisches Interesse und Demokratiezufriedenheit markieren die 
wesentlichen Beteiligungsunterschiede. So nehmen bislang meist 
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diejenigen Bürger an Partizipationsformaten teil, die ohnehin be-
reits politisch aktiver und kompetenter in der Artikulation und 
Durchsetzung ihrer Interessen sind (vgl. Schäfer/Schoen 2013: 95). 
Es sind dies zugleich diejenigen, die im gesellschaftlichen Bereich 
bereits über die deutlich höheren Ressourcen finanzieller, bildungs-
bezogener oder rhetorischer Art verfügen. Hinzu kommt, dass ge-
rade im Umwelt- und Energiewendebereich eine Reihe fachspe-
zifischer oder örtlich begrenzter Themen verhandelt werden, die 
nicht alle gleich betreffen oder interessieren. Dass hier Beteiligung 
zugunsten besonders artikulationswilliger und artikulationsfähi-
ger Bürgergruppen selektiv wirken kann, findet im sogenannten 
NIMBY-Phänomen seinen Ausdruck. Das methodische Design des 
Partizipativen Reallabors reflektiert mit hoher Gewissenhaftigkeit 
und hoher Effizienz diesen Zielkonflikt zwischen mehr Beteiligung 
und politischer Gleichheit (vgl. Schäfer/Schoen 2013). Konzep-
tionell wird dies durch ein hoch inklusives Verfahren umgesetzt; 
„NIMBYs“ haben keine Chance; elementarer Bestandteil ist ein ale-
atorisches Auswahlverfahren: Die Auswahl der Teilnehmenden per 
Zufall erlaubt eine möglichst breite Einbeziehung von Bürgerinnen 
und Bürger ungeachtet ihres Alters, Geschlechts sowie beruflichen 
und privaten Hintergründen. Die Begleitforschung zeigt, dass die-
se damit nahezu dem repräsentativen Querschnitt der Stadt- bzw. 
Gemeindebevölkerung entspricht (vgl. Bürgergutachten des IDPF). 
Die Abbildung der gesellschaftlichen Heterogenität im partizipati-
ven Reallabor gewährleistet die Vermeidung einer systematischen 
Verzerrung der Bürgerinteressen und -präferenzen; sie garantiert 
maßgeblich die Qualität der erarbeiteten Lösungswege. In Abhän-
gigkeit von thematischen Gesichtspunkten kann das Zufallsver-
fahren dabei variiert eingesetzt und beispielsweise gezielt nach 
orts- bzw. stadtteilbezogener und/oder sozialstrukturell gebotener 
Gruppierung (z. B. Orts- bzw. Stadtteil) stratifiziert, d. h. geschich-
tet, durchgeführt werden (vgl. z. B. Heeringa et. al 2010). 

Eine egalitäre und sozial ausgleichende Stoßrichtung weisen auch 
die verschiedenen Mobilisierungs- und Unterstützungsleistun-
gen für die Teilnahme am Verfahren auf. Mit der Finanzierung von 
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Kinderbetreuungen, Übersetzungsleistungen, Bildungsurlaub und 
Aufwandsentschädigung werden notwendige Ressourcen bereit-
gestellt und Beteiligungsbarrieren für partizipationsbereite, aber 
auch für politisch desinteressierte Bürgergruppen abgebaut (vgl. 
Schäfer/Schoen 2013: 110).

Die Stärkung des Empowerments, der Befähigung (vgl. Pankofer 
2000; Herriger 2014) der Teilnehmenden zur „demokratiekompe-
tenten Bürgerschaftlichkeit“ (Himmelmann 2005: 9), ist auch im 
partizipativen Reallaborverfahren selbst ein zentrales Anliegen. 
Wie auch die parlamentarischen Gremien der Stadträte, Land- und 
Bundestage in ihren Anhörungen und Ausschüssen, so bedürfen 
auch die Bürger zusätzlichen fachlichen Entscheidungswissens. 
Das Basiswissen und die Alltagserfahrungen der Bürgerinnen und 
Bürger werden daneben voll inhaltlich anerkannt; sie werden als 
Expertise konstruktiv in das Verfahren einbezogen. Dies ist gerade 
für diejenigen, die sich bislang weniger mit Politik beschäftigten, 
von hoher Bedeutung. So zeugen vielfache Befunde davon, dass den 
gesteigerten Partizipationsansprüchen (Lietzmann 2016) oft kein 
Wissen zum Wie (Leggewie/Schneider 2009: 43) gegenübersteht; 
beides erfordert die gegenseitige Anerkennung und Integration. 
Empowerment-Prozesse im Reallaborverfahren manifestieren sich 
vor allem im werthaltigen, deliberativ ausgestalteten Wissenser-
werb und -austausch (vgl. Fung/Wright 2003) und der Zuerken-
nung von Aufgaben. In jeder Arbeitseinheit wird durch verschie-
denste Expertenvorträge neues Fakten- und Sachwissen aufgebaut. 
Es wird das Interesse am Thema geweckt, gesteigert und fundiert. 
Über die erweiterten Formen der Ideenfindung, deliberativen Ver-
ständigung und kooperativen Priorisierungsprozesse werden im 
Verfahren schrittweise Kompetenzen entdeckt, entfaltet und einge-
bracht (vgl. Lüttringhaus 2000: 44). Der Zugang zu Informationen, 
die Diskussion und kritische Reflexion verschiedener Handlungs-
alternativen und Wahlmöglichkeiten zielt darauf ab, das Gefühl zu 
stärken, etwas bewegen zu können. Auf diese Weise werden im Ver-
fahren jene demokratischen Fähigkeiten eingeübt und angewen-
det, die unmittelbare Voraussetzung für politische Teilhabe und 
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staatsbürgerliches Engagement sind (vgl. z. B. Pateman 1970: 42f.) 
Entsprechend sind der Aufbau von sozialem Vertrauen (vgl. Earle 
2010), Selbstwirksamkeit und Handlungskompetenz entscheiden-
de Wegmarken der Verfahrensgestaltung und -evaluation.

Ablauf des partizipativen Reallabors
Im Anschluss an die Darstellung des methodischen Designs und 
der zentralen Charakteristika des partizipativen Reallabors wird 
im Folgenden der konkrete Ablauf skizziert. Wie oben erläutert, 
werden die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger per Zufall aus-
gewählt. Über die Verfahrenstage hinweg erarbeitet die „bunte Mi-
schung“ (Alter, Gender, Bildung, Ethnie etc.) an Teilnehmenden in 
zwei getrennten Gruppen qualifizierte bürgerschaftliche Stellung-
nahmen und Empfehlungen zu der ins Auge gefassten Thematik 
(wie z. B. die Energiewende in NRW).

Grundlage ist ein strikt getaktetes Arbeitsprogramm, das vom 
Durchführungsträger nach methodischen Gesichtspunkten prä-
zise in verschiedene, thematisch relevante und in ihren Aspekten 
spezifizierte Arbeitseinheiten strukturiert ist. Insgesamt werden 
etwa 16 solcher zweistündigen Arbeitseinheiten absolviert. Diese 
bieten die nötige Zeit zur Information, zur Erörterung und zur Ent-
scheidung; und sie stellen zugleich einen begrenzenden zeitlichen, 
räumlichen und personellen Rahmen dar, der ein Ausufern der 
Diskussion verhindert. Das Verfahren arbeitet dabei zwingend er-
gebnisoffen und wird von einem strikt neutralen und mit Blick auf 
Alter und Geschlecht gemischtem Moderatorenteam begleitet. Für 
ihre Sacharbeit erhalten die Teilnehmenden in jeder Arbeitseinheit 
impulsgebende Vorträge von ExpertInnen aus Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft. Die Expertenvorträge dienen der Sachinfor-
mation, sodass alle Teilnehmenden über den gleichen technischen, 
rechtlichen und administrativen Wissensstand zu dem konkreten 
Verhandlungsgegenstand verfügen. In sogenannten deliberativen 
Foren, d. h. unmoderierten Kleingruppen, werden die Sachinfor-
mationen anschließend erörtert und in Bezug zu dem persönlichen 
Wissen und den verfügbaren Alltagserfahrungen gesetzt. Auch die-
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Tabelle 1:	 Verleichsraster Reallabore (Eigene Darstellung der Autoren, auch basierend auf MWK 
2013, o. J.; Schneidewind 2014; Schneidewind und Scheck 2013; Schneidewind und 
Singer-Brodowski 2014)

Merkmale Partizipatives Reallabor BaWü Labs

Entstehungs-
hintergrund

Planungszelle der Forschungs-
stelle Bürgerbeteiligung der 
Bergischen Universität Wuppertal; 
Verfahren Anfang 1970er als In-
strument zur Bürgerbeteiligung 
an politischen Entscheidungspro-
zessen entwickelt (national und 
international vielfach erprobt und 
fortentwickelt)

Wissenschaftsministerium Ba-Wü 
fördert seit Januar 2015 zwei För-
derlinien mit insg. 15 Mio. Euro; 
theoretisch in transdisziplinäre 
Nachhaltigkeitsforschung sowie 
Transformationsforschung und 
transformative Forschung einge-
bettet

Bezugsraum des 
Reallabors/räum-
liche Verortung

Städte- und Gemeindeebene (ale-
atorisch ausgewählte Einwohner; 
Zeitraum und Ort sind festgelegt)

Komplette Stadt bzw. Ballungszen-
tren, in denen Realexperimente 
durchgeführt werden

Nutzen Kooperative Bürgerbeteiligung; 
Inklusion und Empowerment der 
Teilnehmenden; soziale Narrati-
ve; sozial robustes Zielwissen für 
komplexe Fragestellungen diver-
ser Themenfelder

Systeminnovationen verstehen

Ziel Bürgerschaftliche Empfehlungen; 
Herausbildung von übertragbarem 
Zielwissen für Transformations-
prozesse, kooperative Bürgerbe-
teiligung, bürgerschaftliche, the-
menfokussierte Empfehlungen

Diverse Themenfelder der Real-
labore u. a. nachhaltige Mobili-
tätsstruktur, klimaneutrale Hoch-
schule, wirtschaftliche und soziale 
Integration von Flüchtlingen, etc.

Dauer des
Reallabors

Mehrtägiges Verfahren, finanzielle 
Förderung durch öffentliche und 
private Auftraggeber (Ministerien, 
Kommunen u. ä.)

Förderung für drei Jahre von 
2015-2017

Zusammensetzung
des Reallabors

Aleatorischer Auswahlprozess Thematisch (erste Förderlinie); 
Ballungszentren (zweite Förderli-
nie); das Reallabor findet auf Stad-
tebene statt

Begleitforschung
zum Reallabor

Wirkungsanalysen zu soziode-
mographischer Inklusion und 
Empowerment; Stakeholderana-
lyse, (quantitative und qualitative 
Befragungsinstrumente)

Zwei Projekte mit unterschied-
lichen Schwerpunkten: 1) Pro-
zessgestaltung und Vernetzung 
von Reallaboren; 2) Prozesse in 
Reallaboren
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se unmoderierten Kleingruppen werden für jede Arbeitseinheit er-
neut nach dem Zufallsverfahren zusammengesetzt. Möglichen de-
struktiven Gruppendynamiken oder Meinungsführerschaften wird 
dadurch effektiv entgegengewirkt, eine faire Diskussionsstruktur 
erkennbar erreicht. Im Anschluss werden die Ergebnisse der de-
liberativen Kompromissbildung im Plenum präsentiert und in ei-
nem moderierten Dialog zu Präferenzen verdichtet. Nach breiter 
Debatte der Perspektiven, Chancen und Risiken werden die diffe-
renziert dargelegten Präferenzen von den Teilnehmenden priori-
siert. Dabei können sie dem Kumulieren und Panaschieren ähnlich 
ihre Stimmen auf beliebig viele oder nur einen Aspekt verteilen. 
Möglichen Priming-Effekten, im Sinne einer Beeinflussung bei der 
Priorisierung durch das Abstimmungsverhalten der anderen, wird 
durch technischen Einsatz und der Nutzung einer speziell für das 
Verfahren konzipierten Software entgegengewirkt. Die Sicherung 
der Ergebnisse erfolgt schließlich wenige Wochen später in einem 
„Bürgergutachten“. Als vom IDPF verfasste und von Bürgergutach-
tern geprüfte Dokumentation fasst es den Verfahrensablauf und 
die erarbeiteten „Empfehlungen“ in ihrem Entstehungsprozess und 
ihrer Vielfältigkeit nachvollziehbar und transparent zusammen. Es 
geht um die Art und Weise wie Entscheidungsfindung und damit 
ein Konsens zweiter Ordnung produziert wurde. Zudem fließen 
die erarbeiteten Ergebnisse auf diesem Weg in weitere politische 
Entscheidungsprozesse ein; als gut begründete und politisch breit 
legitimierte Handlungsempfehlungen nehmen sie Einfluss auf die 
politische Planung und Umsetzung der Energiepolitik (vgl. Buch-
stein/Hubertus 2012; Ammermann/Ursula 2013). 

Im Ergebnis wird damit ein vorhandenes gesellschaftliches Narra-
tiv in der Bürgerschaft aufgesucht und zur Anschauung gebracht; 
es wird in erweiterter Form ausformuliert und geht als ein differen-
ziertes Wissen über Einstellungen, Perzeptionen und Perspektiven 
der Menschen zur jeweiligen Thematik in den weiteren Politikpro-
zess ein. Es findet als „sozial robustes“ Narrativ der politischen Ge-
staltung seinen Ausdruck. Mit der Durchführung der energiepoliti-
schen Reallabore beispielsweise wird so dargestellt, auf welchem 
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Weg, mit welcher realen Skepsis und mit welchen Hoffnungen die 
Menschen sowohl in ländlichen als auch in städtischen Regionen zu 
welchem Wandel bereit sind und welche innovativen Pfade für die 
jeweils eigenen qualitativen Lebensstile, Konsumorientierungen 
sowie Mobilitätsroutinen für gangbar gehalten werden. Allgemein 
gesprochen entsteht in solchen energiepolitischen partizipativen 
Reallaboren das, was man als ein „Hybridwissen aus Expertise und 
Bürgersinn“ beschreiben kann. Es wird zu einem eigenen Antriebs-
faktor in der Governance der Energiewende.

Abgrenzung von anderen Reallaboren
Nachdem in den vorangegangenen Absätzen das partizipative Re-
allabor umfassend dargestellt wurde, geht es im Folgenden darum, 
die vorgestellte Methode von anderen Ansätzen und Herangehens-
weisen abzugrenzen, die ebenfalls den Begriff „Reallabor“ verwen-
den. In der Literatur ist das Forschungsinstrument „Reallabor“ in 
die transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung sowie Transfor-
mationsforschung und transformative Forschung eingebettet. In 
diesem Kontext ist die Grundidee des Reallabors, den Wandel zu 
einer nachhaltigkeitsorientierten Lebensweise zu beforschen und 
zu unterstützen. 

Eine nachhaltige Lebensweise betrifft nicht nur die mentale, kultu-
relle oder soziale Ausrichtung von Bürgerinnen und Bürgern, son-
dern auch die politische und institutionelle Verankerung nachhalti-
ger Praktiken. Die Vielzahl der angesprochenen Bereiche, in denen 
Nachhaltigkeit stattfindet, lässt die Umsetzung transformativer 
Maßnahmen zu einem komplexen Prozess werden, der nur schwer 
zu überblicken ist. In der Praxis wird daher das Forschungsinst-
rument „Reallabor“ aufgefordert, transformative Prozesse durch-
führbar und beobachtbar zu halten (vgl. Wagner/Grunwald 2015: 
26). Als Beispiel sind die Reallabore in Baden-Württemberg (Ba-
Wü Labs) zu nennen. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst Baden-Württemberg (MWK) realisiert seit 2015 zwei 
Förderlinien mit einem Förderbudget von insgesamt 15 Mio. Euro. 
Die erste Förderlinie „Reallabore“ umfasst sieben Reallabore und 

Grundidee des 
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wird mit 7 Mio. Euro gefördert. Diese Reallabore verfolgen unter-
schiedliche Zielsetzungen, beispielsweise eine nachhaltige Trans-
formation der Textilwirtschaft oder die Entwicklung nachhaltiger 
Mobilitätsstrategien. In der Förderlinie „Reallabore Stadt“ steht ein 
Fördervolumen von 8 Mio. Euro zur Verfügung. In dieser Förder-
linie geht es um die Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger 
Lösungen für sieben Ballungsräume in Baden-Württemberg (vgl. 
MWK o. J.). 

Ebenfalls erwähnenswert ist der Verweis des WBGU zum Nut-
zen der Reallabore (siehe dazu auch Schneidewind/Scheck 2013; 
Schneidewind 2014; Schneidewind/Singer-Brodowski 2014). Die 
Forschung von Professor Uwe Schneidewind, Sprecher der Exper-
tengruppe „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“ in Baden-Würt-
temberg und Mitglied des WBGU, gibt Aufschluss über das Real-
labor-Verständnis der BaWü Labs. Er definiert das Reallabor wie 
folgt:

„Ein Reallabor bezeichnet einen gesellschaftlichen Kontext, in dem 
Forscherinnen und Forscher Interventionen im Sinne von ‚Realex-
perimenten‘ durchführen, um über soziale Dynamiken und Prozes-
se zu lernen.“ Eine zusammenfassende Darstellung der Reallabo-
ransätze zeigt das Vergleichsraster in Tabelle 1 (S. 499).

Die vorangegangenen Ausarbeitungen zeigen ein divergierendes 
Verständnis der Methode des Reallabors. Die zunehmende Verwen-
dung des Begriffes „Reallabor“ ist immer mit der Gefahr verbunden, 
dass das Reallabor als Begriff und der damit verbundenen Methode 
eine falsche Verwendung findet. In Abschnitt 2 wurde das „parti-
zipative Reallabor“ in seinem Design und seinen Gestaltungsele-
menten ausführlich hergeleitet, definiert und in seiner Umsetzung 
erläutert. Nur eine solch strukturierte Vorgehensweise und das 
„Sich-ins-Bewusstsein-Rufen“ der Bedeutung eines Begriffes sind 
zielführend. Denn wie z. B. auch Wagner und Grunwald (2015: 27) 
feststellen, gibt es nicht das Reallabor per se; es handelt sich um 
einen konstruktivistischen Schaffensprozess.

Divergenz in der 
Verwendung des 

Begriffs „Reallabor“
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Ausblick
Der Begriff des Reallabors scheint ein Trendbegriff zu werden, der 
in Zukunft vermutlich nur allzu schnell aufgegriffen wird, ohne die 
dahinterstehenden verschiedenen methodischen Designs zu be-
rücksichtigen. Die Einordnung des Reallabors als partizipatives In-
strument zur Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Ge-
staltung unterschiedlichster thematischer Felder und Räume und 
das Verständnis der BaWü-Labs als Reallabor zeigt dies bereits. Es 
wird daher künftig wichtig sein, dass die Forschenden ihr metho-
disches und methodologisches Verständnis von „Reallabor“ klar 
erläutern. Nur so lässt sich verhindern, dass das Reallabor zu einer 
inhaltslosen und methodisch unreinen Begriffshülse verkommt. Zu 
beachten ist, dass sowohl das partzipative Reallabor als auch die 
BaWü-Labs auf einer Metaebene selbst Forschungsgegenstand sind 
und sich daher in einem stetigen Entwicklungsprozess befinden. 
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Anhang

Kontaktadressen

Das folgende Adressverzeichnis bietet einen ersten Überblick über 
Anbieter von Beratung und/oder spezifische Dienstleistung im Rah-
men von Beteiligungsprozessen. Die Institutionen sind alphabetisch 
sortiert. Die Aufnahme in die Liste sowie die Reihenfolge stellt keine 
Wertung oder Empfehlung durch den Herausgeber dar.

Allianz für Beteiligung e.V.
Königstraße 10A
70173 Stuttgart
Telefon: +49 711 335 000 82
E-Mail: info@allianz-fuer-beteiligung.de
Homepage: www.allianz-fuer-beteiligung.de

Berlin Institut für Partizipation (bipar)
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Telefon: +49 30 120 826 13
E-Mail: kontakt@bipar.de
Homepage: www.bipar.de

Bertelsmann Stiftung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256
33311 Gütersloh
Telefon: +49 5241 81 811 45
E-Mail: anna.renkamp@bertelsmann-stiftung.de
Homepage: www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/vielfaelti-
ge-demokratie-gestalten/
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Beteiligungswerkstatt des Landesjugendrings  
Mecklenburg-Vorpommern
Goethestraße 73
19053 Schwerin
Telefon: +49 385 76076 0
E-Mail: info@ljrmv.de
Homepage: www.ljrmv.de/ljrmv/langzeit-projekte/beteiligungswerk-
statt/

brabbl eG
Wienerstr. 18
10999 Berlin
Telefon: +49 30 740 739 45
E-Mail: info@brabbl.com
Homepage: www.brabbl.com

BÜRO BLAU
Mansfelder Straße 48
10709 Berlin
Telefon: +49 30 63 960 37 21
E-Mail: eichstaedt@bueroblau.de
Homepage: www.bueroblau.de/home/index.html

DEMOS Gesellschaft für E-Partizipation GmbH
Panoramastr. 1
10178 Berlin
Telefon: +49 30 278 784 60
E-Mail: info@demos-deutschland.de
Homepage: www.demos-deutschland.de

DIALOGIK GmbH
Lerchenstr. 22
70176 Stuttgart
Telefax: +49 711 3585 2160
E-Mail: info@dialogik-expert.de
Homepage: www.dialogik-expert.de
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dialogwert
Pfalzburgerstr. 82
10719 Berlin
Telefon: +49 (0) 173 6209 835
E-Mail: kontakt@dialogwert.de
Homepage: www.dialogwert.de

Dr. Mußmann & Partner – Personal- und 
Organisationsentwicklung
Königsworther Str. 23a
30167 Hannover
Telefon: +49 511 165 976 02 0
E-Mail: info@mussmann-partner.net
Homepage: www.mussmann-partner.net

E-fect dialog evaluation consulting eG
Am Deimelberg 19
54295 Trier
Telefon: +49 651 463 903 00
E-Mail: info@e-fect.de
Homepage: www.e-fect.de

eOpinio GmbH
An der Automeile 18
35394 Gießen
Telefon: +49 641 948 348 20
E-Mail: info@eopinio.com
Homepage: www.eopinio.com

European Institute for Public Participation (EIPP)
Schäferstraße 37
14109 Berlin
Telefon: + 49 160 94853067
E-Mail: patrizia.nanz@participationinstitute.org
Homepage: www.participationinstitute.org
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eueco GmbH
Corneliusstr. 12
80469 München
Telefon: +49 89 215 511 82 0
E-Mail: info@eueco.de
Homepage: www.eueco.de

Humboldt-Viadrina Governance Platform
Pariser Platz 6
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20620 115
E-Mail: www.governance-platform.org
Homepage: sbiermann@governance-platform.org

IFOK GmbH
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
Telefon: +49 6251 841 6 0
E-Mail: info@ifok.de
Homepage: www.ifok.de

IKU_DIE DIALOGGESTALTER
Olpe 39
44135 Dortmund
Telefon: +49 231 931 103 0
E-Mail: mail@dialoggestalter.de
Homepage: www.dialoggestalter.de

Insights
Choriner Straße 10
10119 Berlin
Telefon: +49 30 921 00 7922
E-Mail: Info@InsightsDE.com
Homepage: www.insightsde.com
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Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) – 
Forschungsstelle Bürgerbeteiligung
Bergische Universität Wuppertal, Campus Grifflenberg
Gaußstraße 20
42119 Wuppertal, Raum: O.13.02
Telefon: +49 (0)202 / 439 2344
E-Mail: hans.j.lietzmann@uni-wuppertal.de
Homepage: www.buergerbeteiligung.uni-wuppertal.de/ueber-uns.html

IST GmbH – Gesellschaft für angewandte Sozialwissenschaft 
und Statistik
Eduard-Mann-Str. 1-7
67280 Ebertsheim
Telefon: +49 6359 825 47
E-Mail: info@ist-sozialforschung.de
Homepage: www.ist-sozialforschung.de/6.htm

KlimaKom
Bayreuther Str. 26a
95503 Hummeltal
Telefon: + 49 9201 20 24 365
E-Mail: info@klimakom.de
Homepage: www.klimakom.de

klugekonzepte
c/o BIRO – Laden
Weserstr. 38
12045 Berlin
Telefon: +49 (0)30-544 898 34
E-Mail: info@klugekonzepte.de
Homepage: www.klugekonzepte.de

Kompetenzzentrum Bürgerbeteiligung
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
Postfach 14 09
67324 Speyer
Telefon: +49 6232 654 302
E-Mail: kmasser@foev-speyer.de
Homepage: www.foev-speyer.de/de/beratung/buergerbeteiligung.php
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KoRiS – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung GbR
Bödekerstraße 11
30161 Hannover
Telefon: +49 511 59097430
E-Mail: info@koris-hannover.de
Homepage: www.koris-hannover.de

Kulturwissenschaftliches Institut Essen – Projektbereich 
Partizipationskultur
Goethestraße 31
45128 Essen
Telefon: +49 201 72 04 0
E-Mail: kwi@kwi-nrw.de
Homepage: www.kulturwissenschaften.de/home/projektbereich-12.html

Liquid Democracy e.V.
Rubensstr. 124
12157 Berlin 
Telefon: +49 30 629 848 40
E-Mail: info@liqd.net
Homepage: www.liqd.net

LK Argus
Schicklerstraße 5-7
10179 Berlin
Telefon: +49 30 322 95 25 30
E-Mail: berlin@LK-argus.de
Homepage: www.lkargus.de

Mehr Demokratie e.V.
Greifswalder Str. 4
10405 Berlin
Telefon: +49 30 420 823 70
E-Mail: info@mehr-demokratie.de
Homepage: www.mehr-demokratie.de
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Mensch und Region – Nachhaltige Prozess- und 
Regionalentwicklung
Lindener Marktplatz 9
30449 Hannover
Telefon: +49 511 44 44 54
E-Mail: info@mensch-und-region.de
Homepage: www.mensch-und-region.de/index.php

merkWATT GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 2
38100 Braunschweig
Telefon: +49 531 239 280 0
E-Mail: info@merkwatt.de
Homepage: www.merkwatt.de

MitMachen e.V. – WerkStadt für Beteiligung
Breite Straße 7a
14467 Potsdam
Telefon: +49 331 273 46 161
E-Mail: wfb@mitmachen-potsdam.de
Homepage: www.buergerbeteiligung.potsdam.de/content/kontakt-werk-
stadt-fuer-beteiligung

Nexus – Institut für Kooperationsmanagement und 
interdisziplinäre Forschung GmbH und e.V.
Otto-Suhr-Allee 59
10585 Berlin
Telefon: +49 30 318 054 6-3
E-Mail: mail@nexusinstitut.de
Homepage: www.nexusinstitut.de

Ontopica GmbH
Prinz-Albert-Str. 2b
53113 Bonn
Telefon: +49 228 227 229 0
E-Mail: office@ontopica.de
Homepage: www.ontopica.de
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Partizip Futur
Straßmannstr. 10
10249 Berlin
Telefon: +49 151 204 515 92
E-Mail: info@partizipfutur.de
Homepage: www.partizipfutur.de

Philipp Schrögel – Büro für Wissenschafts- und 
Technikkommunikation
Kaiserallee 54
76185 Karlsruhe
Fax: +49 6251 9454 984 
E-Mail: philipp@schroegel.de
Homepage: www.philipp.schroegel.de

Polidia GmbH
Rosenthaler Str. 13
10119 Berlin
Telefon: +49 30 970 063 55
E-Mail: info@polidia.de
Homepage: www.polidia.de

Polit@ktiv
Vor dem Kreuzberg 28
72070 Tübingen
Telefon: +49 (0)177/384 33 84
E-Mail: anni.schlumberger@integrata-stiftung.de
Homepage: www.politaktiv.org

politik-digital e.V. / politik-digital.de
Alte Schönhauser Str. 23
10119 Berlin
Telefon: +49 30 970 0 5489
E-Mail: redaktion@politik-digital.de
Homepage: www.politik-digital.de
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Polyas GmbH 
Alte Jakobstraße 88
10179 Berlin
Telefon: +49 30 880 60 1000
E-Mail: info@polyas.de
Homepage: www.polyas.de

Prognos AG
Goethestr. 85
10623 Berlin 
Telefon: +49 30 520 059 210
E-Mail: info@prognos.com
Homepage: www.prognos.com

Publixphere e.V.
Fidicinstr. 30
10965 Berlin
Telefon: +49 30 25 74 20 81
E-Mail: info@publixphere.de
Homepage: www.publixphere.net

regional | im | puls
Mansfelder Straße 56
06108 Halle
Telefon: +49 345 68 566 146
E-Mail: info@die-regionalimpuls.de
Homepage: www.die-regionalimpuls.de

ScienceDialoge GbR
Pflegerstr. 36a
81247 München
Telefon: +49 089 411 555 60
E-Mail: go@sciencedialogue.de
Homepage: www.wissenschaftsdialog.de
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Servicestelle Jugendbeteiligung e.V.
Scharnhorststraße 28
10115 Berlin
Telefon: +49 30 3087845 20
E-Mail: post@jugendbeteiligung.info
Homepage: www.servicestelle-jugendbeteiligung.de

SQUIRREL & NUTS Gesellschaft für strategische Beratung mbH
Bismarckstraße 50
50672 Köln
Telefon: +49 221 569 65-70
E-Mail: info@squirrelandnuts.de
Homepage: www.squirrelandnuts.de

StadtStrategen
Jakobstraße 10
99423 Weimar
Telefon: +49 3643 77 20 16
E-Mail: info@stadtstrategen.de 
Homepage: www.stadtstrategen.de

Stiftung Mitarbeit
Ellerstr. 67
53119 Bonn
Telefon: +49 228 604 24 0
E-Mail: info@mitarbeit.de
Homepage: www.mitarbeit.de

Suedlicht
Reichsgrafenstr. 14
79102 Freiburg
Telefon: +49 761 70 74 88 0
E-Mail: info@suedlicht.de
Homepage: www.suedlicht.de/index.html
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Zebralog GmbH & Co KG
Chausseestr. 8
10115 Berlin
Telefon: +49 30 200 540 26-0
E-Mail: info@zebralog.de
Homepage: www.zebralog.de

Zivilarena GmbH
Wallstr. 61
10179 Berlin
Telefon: +49 30 278 768 0 
E-Mail: info@zivilarena.de
Homepage: www.zivilarena.de
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Autorenverzeichnis

Claudia Alpiger ist Assistentin am Lehrstuhl für Schweizer Poli-
tik am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Sie 
untersucht im Rahmen des Auswahlverfahrens für geologische 
Tiefenlager in der Schweiz die dafür ins Leben gerufene regionale 
Partizipation im Auftrag des Bundesamtes für Energie. Die Evalua-
tion dieses Bürgerbeteiligungsverfahrens soll integraler Bestand-
teil ihrer Dissertationsarbeit werden. Sie studierte in Zürich Poli-
tikwissenschaft und spezialisierte sich in ihrem Masterstudium auf 
Schweizer Politik und Vergleichende Politik.

Ute Bertrand, Diplom-Journalistin, lebt in Hamburg und arbeitet 
als Pressesprecherin für Robin Wood. Sie hat langjährige Erfahrung 
in der Gestaltung der Medien- und Kampagnenarbeit im Umwelt-
bereich und in der konfrontativen Auseinandersetzung mit Unter-
nehmen. Sie unterstützt ehrenamtlich Aktive dabei, ihre Anliegen 
wirkungsvoll in die Öffentlichkeit zu bringen. Vor dem Wechsel zu 
Robin Wood war sie Redakteurin beim Öko-Test-Magazin und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bremen. Sie hat in 
Dortmund Journalistik studiert und beim WDR in Köln volontiert.

Marcia Bielkine, B. Eng., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Projekt „Urbane Interventionen“ der Hochschule Osnabrück seit 
2015. Sie absolvierte ein Studium der Landschaftsentwicklung an 
der Hochschule Osnabrück von 2009 bis 2013 und ist Freiraumak-
tivistin sowie urbane Gemeinschaftsgärtnerin.

Birgit Böhm ist Kultur-, Wirtschafts- und Sozialgeographin und 
hat berufsbegleitend mehrere Jahre systemische Organisationsent-
wicklung studiert. Sie ist seit 24 Jahren selbständig mit der mensch 
und region, Birgit Böhm Wolfgang Kleine-Limberg GbR und im Be-
reich der Beteiligung und nachhaltigen Prozessentwicklung in der 
Stadt- und Regionalentwicklung sowie in Organisationen bzw. Ver-
einen und Verbänden tätig. Ihr berufliches Interesse gilt insbeson-
dere der Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung und den Vor-
aussetzungen, die dafür notwendig sind. Jugendbeteiligung spielt 
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dabei ebenso wie der Bereich der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung eine besondere Rolle. Dies gilt umso mehr, wenn es um die 
Umsetzung von Nachhaltigkeit durch Kommunikation und Partizi-
pation junger Menschen geht. Beteiligungsprojekte auf internatio-
naler und lokaler Ebene sind Teil ihres Tätigkeitsspektrums. Im Be-
reich der Forschung ist sie besonders im Bereich partizipativer und 
transdisziplinärer Forschungsvorhaben aktiv. Birgit Böhm führte 
zahlreiche Jugendbeteiligungsprozesse in kleineren und mittle-
ren Kommunen durch und begleitet gemeinsam mit Dr. Christiane 
Sell-Greiser verschiedene LEADER- und ILE-Regionen im Regional-
management.

Linda-Katharina Böhm hat Humangeographie an der Universität 
Münster studiert und das Studium im Sommer 2015 abgeschlos-
sen. Zurzeit arbeitet sie bei mensch und region, Birgit Böhm, Wolf-
gang Kleine-Limberg GbR im Veranstaltungsmanagement für Dor-
fentwicklungsprojekte, Projektleitungsassistentin sowie an der 
Berichtsfassung eines inklusiven Dorfentwicklungsprojektes. Zu-
dem ist sie Mitglied im Cameo-Kollektiv e. V., den kreativen Köpfen 
für eine bunte Gesellschaft. In ihrer Masterarbeit befasste sie sich 
mit Kriterien, die für die Beteiligung von Menschen mit Migrations-
hintergrund in der Stadtentwicklung zu bedenken und zu beachten 
sind. 

Prof. Dr. Uta Bronner lehrt Human Resources Management im 
Studiengang Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Tech-
nik Stuttgart. Zuvor war sie zehn Jahre bei der Robert Bosch GmbH 
in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen tätig. Zuletzt leite-
te Sie dort die Personal- und Organisationsentwicklung eines Toch-
terunternehmens des Konzerns. 

Dr. Achim Brunnengräber ist Privatdozent am Fachbereich Po-
litik- und Sozialwissenschaften der FU Berlin und leitet am For-
schungszentrum für Umweltpolitik (FFU) das BMBF-Projekt „Nuk-
leare Entsorgung aus Multi Level Governance-Perspektive“. Dabei 
handelt es sich um ein Teilprojekt der Forschungsplattform ENT-
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RIA („Entsorgungsoptionen für radioaktive Reststoffe: Interdiszip-
linäre Analysen und Entwicklung von Bewertungsgrundlagen“)

Saskia Dankwart-Kammoun ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI) und dort für die 
Umsetzung des Projektes „Energiewende.NRW – Bürger gestalten 
den Umbau des Energiesystems“ verantwortlich. Das Projekt ist im 
Virtuellen Institut (VI) „Transformation Energiewende NRW“ ange-
siedelt. Die Politikwissenschaftlerin untersucht in ihrer Dissertati-
on mit dem Arbeitstitel „Regional Distinctiveness and the Scarcity 
of Skilled Labor“ vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels die 
Profilierungsstrategien der Region Ostwestfalen-Lippe mittels kor-
puslinguistischer Analysemethoden.

Christina Denz entwickelt, konzipiert und realisiert Dialog- und 
Beteiligungsformate mit dem Schwerpunkt Mieterbeteiligung und 
bietet Seminare zur Mieterbeteiligung unter anderem am Europäi-
schen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft 
(EBZ) in Bochum und an der BBA Akademie der Immobilienwirt-
schaft in Berlin an. Im „richtigen Dreh“ realisierte sie die Mieter-
kommunikation sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Einer 
ihrer Schwerpunkte liegt auf der Zielgruppenkommunikation. 

Dr. Maria Rosaria Di Nucci ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) der Freien Universi-
tät Berlin. Sie hat an verschiedenen europäischen sowie deutschen 
Forschungsvorhaben im Bereich Energie- und Atompolitik mitge-
wirkt. Einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bilden Evaluation und 
Impact Assessment. Sie ist Mitglied der Forschungsplattform ENT-
RIA und arbeitet derzeit am ENTRIA-Teilprojekt „Nukleare Entsor-
gung aus Multi Level Governance-Perspektive“ mit.

Ulrike Donat, Rechtsanwältin und Mediatorin in Hamburg, Me-
diationsausbilderin bei IMKA Hamburg, im Vorstand der Media-
tionsZentraleHamburg e.V., Mitglied im Hamburger Arbeitskreis 
Partizipation u. a.
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Gisela Erler ist seit 2011 Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bür-
gerbeteiligung, wobei es ihre zentrale Aufgabe ist, die Bürgerbetei-
ligung im Land auszubauen und zu stärken. Sie ist die Gründerin 
und ehemalige Geschäftsführerin der pme Familienservice GmbH 
in Berlin. Die Familienforscherin war außerdem Programmdirekto-
rin der Konferenz „Work-Life und Diversity“ sowie wissenschaftli-
che Referentin am Deutschen Jugendinstitut in München. Seit 2006 
ist sie Leiterin der Serviceagentur im Aktionsprogramm der Mehr-
generationenhäuser und hat als Buchautorin u. a. das Muttermani-
fest 1987 herausgegeben. 

Katja Fitschen, M.A., ist Teamleiterin bei Zebralog. Die Verwal-
tungswissenschaftlerin konzipiert und moderiert Online-Dialoge 
sowie Beteiligungsveranstaltungen vor Ort. Ihren Enthusiasmus 
für Organisationssoziologie und Public Management hat sie in der 
Projektleitung der Mitarbeiterbeteiligungen in Ludwigshafen und 
München einbringen können. 

Anna Nora Freier ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) an der 
Bergischen Universität Wuppertal in der Lehre und Forschung tä-
tig. Bei der Umsetzung des Projektes „Energiewende.NRW – Bürger 
gestalten den Umbau des Energiesystems“ am IDPF ist sie vor allem 
für die Konzeptionierung und Durchführung der partizipativen Re-
allabore „Energiewende.NRW“ und die Citizen-Science-Datenbank 
„energiepolitische Bürgerbeteiligungen“ verantwortlich. Ihr Dis-
sertationsthema sind Erzählungen der Energiewende, die Sie mit-
tels der Anwendung von Data-Mining-Methoden untersucht.

Patrick Léon Gross, als Liberal Arts and Sciences Student am Uni-
versity College Freiburg betrachtet er komplexe weltpolitische 
Fragen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven: 
Ökologie und Ökonomie, Politik und Philosophie, Verantwortung 
und Ethik. Dabei ist er Beteiligungsverfechter: Mensch und Natur 
müssen sich im Kleinen begegnen, um sich langfristig zu bewahren. 
Nicht nur als Mitarbeiter der Deutschen Umweltstiftung hat er die-
se Überzeugung praktisch umgesetzt. Auch als oberster Studieren-
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denvertreter in seinem Studiengang setzt er sich aktiv für breitere 
Partizipationsmöglichkeiten in der Universität ein.

Dr.–Ing. Christine Grüger, Mitglied im DASL, IfR, SRL, Raumplane-
rin und Planungsmoderatorin, Büropartnerin von suedlicht . mo-
deration . mediation . planungsdialog in Freiburg. Gemeinsam mit 
ihrem Kollegen Dirk Kron hat sie bereits verschiedene partizipative 
Wettbewerbsverfahren moderiert, u. a. in Reutlingen, Saarbrücken 
und Darmstadt; Lehrbeauftragte für Öffentlichkeitsbeteiligung an 
der Hochschule für Technik in Stuttgart, Fachbereich Architektur 
und Gestaltung; Geschäftsführerin der Landesgruppe der Deut-
schen Akademie für Städtebau und Landesplanung Baden-Würt-
temberg.

Dr. Esther Hoffmann, Studium des Technischen Umweltschutzes 
in Berlin und Kopenhagen sowie Promotion im Department für 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für 
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig in 
Berlin im Forschungsfeld Unternehmensführung und Konsum. For-
schungsschwerpunkte: Nachhaltige Innovationsprozesse, Corpora-
te Social Responsibility, Anpassung an den Klimawandel.

Dipl.-Vw. Lars Holstenkamp ist seit 2006 wissenschaftlicher Mit-
arbeiter an der Professur für Finanzierung und Finanzwirtschaft 
der Leuphana Universität Lüneburg. Er hat in verschiedenen For-
schungsprojekten zur Finanzierung erneuerbarer Energien und 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung mitgewirkt. Seine derzeitigen 
Forschungsschwerpunkte sind finanzielle Bürgerbeteiligung und 
Energiegenossenschaften, Geschäftsmodelle von Stadtwerken und 
Social Investments; weitere Forschungsinteressen liegen im Be-
reich der Institutionenökonomie/-analyse und Entwicklungstheo-
rie.

Dipl.-Ing. Daniel Janko (FH), ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Binnenforschungsschwerpunkt „Zukunft Lebensraum Stadt“ an 
der Hochschule Osnabrück seit 2014. Er studierte Landespflege an 
der Hochschule Anhalt bis 2007. Bis 2010 war er Lehrbeauftrag-
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ter und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Anhalt. 
Er befasst sich mit der Bearbeitung von Projekten zu aktivierender 
Stadtentwicklung und ist Mitbegründer von Stadt als Campus e.V. 

Dipl.-Ing. Daniel Jeschke (FH), ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Projekt „Urbane Interventionen“ an der Hochschule Osnabrück 
seit 2016. Er studierte Landschaftsentwicklung an der Hochschule 
Osnabrück bis 2009. Bis 2015 war er als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im Forschungsprojekt „ProSaum“ und im Rahmen seines 
Promotionsstipendium an der Hochschule Osnabrück beschäftigt.

Dr. Jan-Hendrik Kamlage arbeitet seit 2012 als Postdoc am Kul-
turwissenschaftlichen Institute Essen (KWI). Seit 2016 leitet und 
koordiniert er den Forschungsschwerpunkt Partizipationskultur. 
Er ist Praxispartner der internationalen Beteiligungsplattform 
„Participedia“, freier Mitarbeiter des European Institute for Public 
Participation (EIPP) und 1. Vorsitzender des Sozialen Friedens-
dienstes e.V. Zuvor war er Referent von Prof. Claus Leggewie im 
Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für Globalen Um-
weltwandel (WBGU) und Mitarbeiter einer Fraktion in der Bremi-
schen Bürgerschaft (Landesparlament). Er verfügt über langjähri-
ge Expertise im Bereich der Demokratie-, Bürgerbeteiligungs- und 
Partizipationsforschung in Theorie und Praxis sowie weitreichen-
de Kenntnisse der Nachhaltigkeitsforschung. Herr Kamlage pro-
movierte in der Politikwissenschaft an der Bremen International 
Graduate School of Social Sciences (BIGSSS). 

Prof. Dr. Kathrin Kiehl, Professorin für Vegetationsökologie und 
Botanik an der Hochschule Osnabrück (seit 2007), Studium der 
Biologie, Promotion an der C.A.U. Kiel im Rahmen der Ökosys-
temforschung Wattenmeer, PostDoc-Tätigkeit an der Universität 
Groningen (Niederlande) und der Universität Lund (Schweden), 
Tätigkeit am Dänischen National Environmental Research Institut, 
2006 Habilitation an der TU München, 2016 Umhabilitation an der 
Universität Osnabrück, seit 2014 Forschungsprofessur des Landes 
Niedersachsen zur „Bedeutung naturnaher Begrünungsverfahren 
für urban-industrielle Lebensräume“.
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Dr. Henrike Knappe arbeitet seit 2016 als Post-Doc am Institu-
te for Advanced Sustainability Studies (IASS) Potsdam. Von 2014 
bis 2016 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin (Post-Doc) und 
Projektkoordinatorin bei Prof. Dr. Patrizia Nanz am Kulturwissen-
schaftlichen Institut Essen (KWI). Ihre Doktorarbeit schrieb sie an 
der Leuphana Universität Lüneburg zur demokratischen Praxis 
in transnationalen zivilgesellschaftlichen Netzwerken. Ihre For-
schungsschwerpunkte liegen im Bereich Partizipation, Zivilgesell-
schaft, Zukunft in der politischen Praxis und normativer Demokra-
tietheorie. 

Dr. Danuta Kneipp leitet beim Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz 
Transmission GmbH das Fachgebiet Öffentlichkeitsbeteiligung. In 
früheren Tätigkeiten als Moderatorin und Mediatorin konzipierte 
und begleitete sie Dialog- und Beteiligungsverfahren in den Berei-
chen Energieversorgung, Verkehr und Klimaschutz. Miteinander 
anstatt übereinander reden steht bei ihrer täglichen Arbeit im Mit-
telpunkt.

Dr. Wilfried Konrad, studierte Betriebswirtschaftslehre und So-
ziologie in Mainz sowie Frankfurt am Main und promovierte am 
Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main.  Er ist Projekt-
leiter bei der DIALOGIK gemeinnützige Gesellschaft für Kommu-
nikations- und Kooperationsforschung in Stuttgart. Seine For-
schungsschwerpunkte sind: Sozialwissenschaftliche Energie- und 
Technikforschung, Nachhaltigkeit, Partizipation.

Jan Korte, MPP, betreut als Teamleiter bei Zebralog Beteiligungs-
verfahren und partizipative Stadtentwicklungsprojekte. Der Kom-
munikations- und Campaigningexperte hat in Freiburg, Basel, Ber-
lin und Toronto Politik- und Islamwissenschaft sowie Public Policy 
studiert. Wichtig sind ihm inklusive, offene und transparente Betei-
ligungskulturen.

Dr. Dieter Kostka ist Diplom-Verwaltungswissenschaftler und be-
fasst sich seit 1990 mit öffentlichem Konfliktmanagement als frei-
beruflicher Mediator und als interner Konfliktberater in verschie-
denen Behörden, Verbänden und Sozialeinrichtungen; zur Zeit 
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leitet er die innerbehördliche Konfliktvermittlungsstelle der Stadt-
verwaltung Trier. Er ist Vorsitzender des Fördervereins Mediation 
im öffentlichen Bereich (FMöB) e.V. und war 2002 für den AkEnd an 
einem Teil-Gutachten zum Thema „Beteiligung der Öffentlichkeit 
bei der Standortauswahl für die Endlagerung radioaktiver Abfälle“ 
beteiligt.

Dirk Kron ist gemeinsam mit Christine Grüger Mitinhaber des 
Moderationsbüros suedlicht in Freiburg i. Br. Er ist Diplom-Inge-
nieur und ausgebildeter Wirtschafts-Mediator nach den Standards 
des Bundesverbands Mediation. Eine frühe Begegnung mit Robert 
Jungk, dem Erfinder der Zukunftswerkstatt, gab ihm den entschei-
denden Impuls zur Arbeit mit Gruppen. Das Entwerfen von wirk-
samen Prozessarchitekturen in politischen, öffentlichen und Orga-
nisationskontexten inspiriert ihn seit Jahren. Das Handwerkszeug 
für die Großgruppenarbeit erlernte er bei Matthias zur Bonsen und 
vertiefte es in der Zusammenarbeit mit zahlreichen Kolleginnen 
und Kollegen.

Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt, Professur Hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen für das Lehramt Berufliche Bildung Ökotropholo-
gie an der Hochschule Osnabrück (seit 2013) in Kooperation mit 
der Universität Osnabrück. Professur Haushalts- und Wohnökolo-
gie/Ökotrophologie an der Hochschule Osnabrück seit 1996. Stu-
dium der Ökotrophologie, Arbeitswissenschaften und Promotion 
über Wohnungsbewertung an der TU München, Professur Haus-
haltswissenschaften/Großhaushalt an der Fachhochschule Fulda 
1991-1996.

Univ.-Prof. Dr. Hans J. Lietzmann; Jean-Monnet Professor for 
European Studies Univ.Prof. Dr. phil., Lehrstuhl für Politikwissen-
schaft, Jean-Monnet-Professor for European Politics und Direktor 
des Instituts für Demokratie- und Partizipations-forschung [IDPF] 
an der Bergischen Universität Wuppertal. Er ist wissenschaftlicher 
Direktor des Institute for European Citizenship Politics [EuCiP] und 
hat zahlreiche Beteiligungsverfahren konzipiert und durchgeführt 
sowie Beratungen im Bereich public policy durchgeführt. Er stu-
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dierte Soziologie und Rechtswissenschaften mit anschließenden 
Forschungsaufenthalten in Cambridge/MA (Harvard Univ.), New 
York (New School) und Washington (Bibl. of Congress). Er hatte 
Gast- und Vertretungsprofessuren in Berlin, Hamburg, München, 
Essen und Neu-Delhi und hat zahlreiche Forschungsarbeiten und 
Veröffentlichungen zur Theorie politischer Repräsentation, zur 
Politik der partizipativen Beteiligung und der konsultativen Gover-
nance, zur Geschichte der Politikwissenschaft sowie zur Europa- 
und Verfassungspolitik verfasst.

Prof. Dirk Manzke, seit 2002 Inhaber einer Professur für Städte-
bau und Freiraumplanung an der Hochschule Osnabrück. Er stu-
dierte Architektur und Städtebau an der Technischen Universität 
Dresden und der Technischen Universität Tibilissi. Er hatte zahl-
reiche Lehraufträge im In- und Ausland inne und war von 1994 bis 
1999 freier Mitarbeiter der Stiftung Bauhaus Dessau. Er befasst sich 
mit der Entwicklung von temporären Lern- und Wahrnehmungsor-
ten im urbanen Leerstand und auf Brachen und ist langjährig bür-
gerschaftlich engagiert, u. a. ist er Mitbegründer der Freunde der 
Kunsthalle Osnabrück e. V.

Dr. Oliver Märker ist Gründer und geschäftsführender Gesell-
schafter von Zebralog. Seine Agentur aus Bonn und Berlin hat sich 
auf crossmediale Partizipationsprozesse spezialisiert. Der Geo-
graph berät Verwaltungen, Politik und Unternehmen bei Strategie, 
Konzeption und Umsetzung von Beteiligungsangeboten, vom Bür-
gerhaushalt über Stadtplanung hin zu Mitarbeiterbeteiligungs- und 
Veränderungsprozessen. 

Bernd Marticke absolvierte ein Magisterstudium der Politologie, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Volkswirtschaftslehre in 
Halle/Saale und ein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der 
Fernuniversität Hagen. Er arbeitet seit März 2016 als wissenschaft-
licher Referent für Partizipation bei der Deutschen Umweltstiftung 
und hat in dieser Funktion die Arbeit der Kommission „Lagerung 
hoch radioaktiver Abfallstoffe“ begleitet. Forschungsinteressen: 
Demokratie und Partizipation, Umweltgovernance und -ökonomie.
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Susanne Menge studierte Lehramt für die Sekundarstufe II mit 
den Fächern Politik/Wirtschaft und Sport. Sie war bis zu ihrem 
Einzug in den niedersächsischen Landtag Studienrätin am Graf-An-
ton-Günther-Gymnasium in Oldenburg. Seit 1984 ist sie Mitglied in 
der Partei Bündnis 90/Die Grünen und gehört seit dem 19. Februar 
2013 dem Niedersächsischen Landtag an. Von 2008-2012 war sie 
Koordinatorin für das Pilotprojekt „Globales Lernen – Schule ge-
staltet Globalisierung“ des Landes Niedersachsens. 

Franziska Mohaupt, Studium des Technischen Umweltschutzes 
in Berlin. Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologi-
sche Wirtschaftsforschung (IÖW) GmbH, gemeinnützig in Berlin im 
Forschungsfeld Unternehmensführung und Konsum. Forschungs-
schwerpunkte: Nachhaltige Innovationsprozesse, Umweltbildung 
und Qualifikation, Social Entrepreneurship.

Prof. Dr. Patrizia Nanz ist seit April 2016 Wissenschaftliche Direk-
torin des Institut for the Advanced Study of Sustainability (IASS) 
in Potsdam sowie Professorin für Transformative Nachhaltigkeits-
wissenschaft an der Universität Potsdam. Zuvor war sie drei Jahre 
Leiterin des Forschungsschwerpunkts Partizipationskultur am Kul-
turwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI) und ist Gründerin des 
European Institute for Public Participation (EIPP). Seit 2002 ist sie 
Professorin für Politische Theorie an der Universität Bremen. Nanz 
promovierte in Politikwissenschaft am European University Ins-
titute in Florenz. Sie hat am Max-Planck-Institut Bonn und an der 
Westminster University geforscht, war Fellow am Wissenschafts-
kolleg zu Berlin und am MIT (Cambridge, Mass.). Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind die Zukunft der Demokratie, demokratische In-
novationen, Bürgerbeteiligung, das politische Projekt Europa und 
Technikfolgenabschätzung. 

Dr. Jörg Radtke ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl für Politische Systeme und vergleichende Politikwissen-
schaft sowie im Sonderforschungsbereich 1187 „Medien der Ko-
operation“ (Teilprojekt „Going Public“) an der Universität Siegen. 
Zuvor wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bremen, 
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Dissertation im Jahr 2015 zum Thema „Bürgerenergie in Deutsch-
land“, Sprecher des Forschungsnetzwerkes Energiegenossenschaf-
ten. Forschungsinteressen beziehen sich auf Energie-, Umwelt- und 
Nachhaltigkeitspolitik; soziale und räumliche Aspekte, bürger-
schaftliches Engagement, Zivilgesellschaft und Partizipation bei 
der Energiewende; weiterhin Demokratietheorie, Technikphiloso-
phie/-soziologie, politische Öffentlichkeit und demokratische so-
wie soziale Innovationen.

Ina Richter, M.A. in Soziologie, Germanistik, Kommunikations- und 
Medienwissenschaft. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Energieprogramm des Institute for Advanced Sustainability Studies 
(IASS). Ihre Forschungsinteressen sind: (dialogorientierte) Bürger-
beteiligung, Beteiligungskulturen, Energiewende, gesellschaftliche 
Transformation zur Nachhaltigkeit, politische Soziologie.

Timo Rieg, Dipl.-Journalist und Dipl.-Biologe, arbeitet als freier 
Journalist zu den Schwerpunktthemen Medien, Demokratie und 
Ethologie. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, da-
runter eine Neukonzeption von Kurt Tucholskys „Deutschland, 
Deutschland über alles“, Fachbücher zur Jugendarbeit und die Po-
litiksatire „Verbannung nach Helgoland“. Mit Unterstützung des 
Landesjugendamtes NRW hat er das Beteiligungsverfahren Youth 
Citizens Juries entwickelt und erprobt, über deren theoretische 
Konzeption er sich noch mit Peter C. Dienel austauschen konnte. 
Rieg ist Mitglied im „Qualitätsnetz. Bürgergutachten“.

Michelle Ruesch, MSc, managt als Teamleiterin im Bonner Büro 
der Agentur Zebralog crossmediale Bürgerbeteiligungsprojekte. 
Die ausgebildete Mediatorin hat in Maastricht, Toulouse und an 
der London School of Economics and Political Science (LSE) Poli-
tik- und Kommunikationswissenschaft studiert und setzt sich für 
Konfliktlösungen durch Dialog ein.

Jennifer Schellhöh arbeitet am Kulturwissenschaftlichen Institut 
Essen. Sie hat Philosophie und Sozialpsychologie/-anthropologie 
an der Ruhr-Universität Bochum studiert und lehrte als Lehrkraft 
für besondere Aufgaben an der TU Chemnitz an der Professur für 
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Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Ihre Forschungs-
interessen sind Theorien der Nachhaltigkeit, Argumentationstheo-
rien und Philosophien der Möglichkeit.

Anja Schlicht, geschäftsführende Gesellschafterin von navos, Pub-
lic Dialogue Consultants, ist spezialisiert auf Unternehmens-, Nach-
barschafts- und Krisenkommunikation. Von ihr verantwortete Pro-
jekte erhielten zahlreiche Branchenauszeichnungen – national wie 
international.

Prof. Dr. Wolf Schluchter hatte von 1994 bis 2012 den Lehrstuhl 
für sozialwissenschaftliche Umweltfragen an der BTU Cottbus inne, 
zudem war er Direktor des Humanökologischen Zentrums der BTU 
Cottbus. Bis zu seiner Emeritierung war er Vorsitzender des Akade-
mischen Senats der BTU. Als Projekt- und Geschäftsleiter war er für 
verschiedene Forschungs- und Entwicklungsprojekte verantwort-
lich. Als Umweltbeauftragter hatte er entscheidenden Anteil an der 
EMAS-Zertifizierung der BTU Cottbus (erste Hochschule Deutsch-
lands). Nach der Emeritierung betreut Wolf Schluchter weiterhin 
Umweltprojekte, insbesondere solche zu Energieaspekten und 
Bürgerbeteiligung. Er promovierte in Heidelberg, habilitierte 1985 
an der FU Berlin und ist Autor der ersten beiden deutschen Atom-
krimis. 

Philipp Schrögel hat Physik an der Universität Erlangen-Nürnberg 
und Public Policy an der Harvard Kennedy School studiert. Er arbei-
tete über drei Jahre als Berater und Moderator in verschiedenen Di-
alogprozessen. Seit September 2014 ist er selbstständig mit einem 
Büro für Wissenschafts- und Technikkommunikation tätig. Parallel 
dazu forscht er in Karlsruhe an der Abteilung Wissenschaftskom-
munikation am Karlsruher Institut für Technologie und ist Lehrbe-
auftragter an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Regina Schröter, M.A., studierte Politikwissenschaften und So-
ziologie an der Universität Stuttgart und ist dort seit 2012 Dokto-
randin. Ihre Promotion beschäftigt sich mit einem konzeptionellen 
Ansatz zu Inklusion und Schließung im Rahmen von Beteiligungs-
verfahren. Als zertifizierte Mediatorin moderiert sie darüberhinaus 
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Bürgerbeteiligungsverfahren und leitet national und international 
Lehrveranstaltungen und Workshops.

Dr. phil. Christiane Sell-Greiser studierte Sozioökonomie und 
Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt Sozialpsychologie an 
der Universität Hamburg. Seit 1994 ist sie Gesellschafterin und 
Geschäftsführerin von Dr. Greiser und Partner und Consultants 
Sell-Greiser GmbH & Co. KG. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen im 
Bereich der Beratung und Beteiligung unterschiedlichster Perso-
nengruppen in der Entwicklungs- und Regionalplanung, seit kur-
zem begleitet sie zusätzlich Fusionen z. B. zwischen Städten und 
Gemeinden. Die Entwicklung von Kommunikations- und Koopera-
tionsstrukturen unter Anwendung biographischer Orientierungen 
(Sozialisationsprozesse, Lebensweltrelevanzen) sind ihr dabei be-
sonderes Anliegen.

Katja Simic studierte Gesellschafts- und Wirtschaftskommunika-
tion in Berlin. Sie arbeitet seit 2015 als Consultant bei der DEMOS 
Gesellschaft für E-Partizipation mbH. Dort berät sie öffentliche In-
stitutionen bei der Gestaltung von Online- und Offline-Partizipa-
tionsprozessen und war zuletzt an der Beratung der Kommission 
Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe beteiligt.

Jörg Sommer ist Sozialwissenschaftler, Publizist und Gründungs-
direktor des Berlin Instituts für Partizipation. Außerdem ist er seit 
2009 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und 
Mitherausgeber der Zeitschrift „movum“ sowie des Jahrbuch Öko-
logie. Jörg Sommer beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Fragen 
der Demokratie und Bürgerbeteiligung und veröffentlichte über 
200 Bücher (Belletristik für Kinder und Erwachsene, Sach- und 
Fachbücher), darunter bereits 1988 ein Handbuch zur emanzipato-
rischen Bildungsarbeit mit jungen Menschen. 

Prof. Dr. rer. pol. Adrian Vatter ist seit 2009 Direktor am Insti-
tut für Politikwissenschaft an der Universität Bern und Inhaber 
des Lehrstuhls für Schweizer Politik. Zwischen 2003 und 2009 war 
er Professor an den Universitäten Konstanz und Zürich. Zu seinen 
Schwerpunkten zählen die schweizerische Innenpolitik auf Bun-
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des- und Kantonsebene, direkte Demokratie, Föderalismus, Kon-
kordanzdemokratie sowie Vollzugs- und Evaluationsfragen.

Petra Henniger von Wallersbrunn hat am Lee Strasberg Institute 
in den USA und im Anschluss Theaterwissenschaft, Kunstgeschich-
te und Publizistik an der FU Berlin studiert. Zeitgleich schloss sie 
eine Schauspielausbildung mit der staatlichen Reifeprüfung ab. 
2005 gründete sie im Franchise-Betrieb die Stagecoach Hanno-
ver-Nord, Schule für darstellende Künste für Kinder und Jugendli-
che, und leitete Theaterprojekte in Schulen zum Thema Zivilcoura-
ge. Sie möchte mittels transkulturellen Theaters und Schauspiel 
die künstlerischen, sozialen und kommunikativen Fähigkeiten von 
Kindern fördern. Deutsch lernen die Kinder und Jugendlichen da-
bei ganz nebenbei. Von dem Schauspieltraining profitieren alle. Ge-
meinsam mit Birgit Böhm startete sie das Transkulturelle Theater. 

Dr. Marc-Denis Weitze ist Leiter des Themenschwerpunkts Tech-
nikkommunikation in der Geschäftsstelle der Deutschen Akademie 
der Technikwissenschaften (acatech) in München. Studium der 
Chemie und Philosophie in Konstanz und München, Promotion in 
Chemie an der TU München, Tätigkeiten als Wissenschaftsjourna-
list, am Deutschen Museum in München und als Initiator und Leiter 
der Wissenschaftstage Tegernsee.
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Das Berlin Institut für Partizipation

Das Berlin Institut für Partizipation ist politisch unabhängig und 
engagiert sich für die partizipative Weiterentwicklung unserer 
demokratischen Gesellschaft. Es vertritt einen umfassenden Par-
tizipationsbegriff, der neben unterschiedlichen Formen der Bür-
gerbeteiligung auch Formen direkter Demokratie, eine moderne 
Ausgestaltung der repräsentativen Willensbildung und eine Bele-
bung der politischen Alltagskultur umfasst.

Ziel des Instituts ist eine Weiterentwicklung der partizipativen Kul-
tur insbesondere in Deutschland. Die Initiatoren des Instituts sind 
davon überzeugt, dass die Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit der 
repräsentativen Demokratie entscheidend davon abhängt, wie es 
dieser gelingt, die Menschen in unserem Land nachhaltig und um-
fassend an der politischen Willensbildung zu beteiligen.

Die Mitglieder des Instituts gehören verschiedenen politischen 
Strömungen des demokratischen Spektrums an. Interessierte Bür-
gerinnen und Bürger sind eingeladen, sich als assoziierte Mitglie-
der an der Arbeit des Instituts zu beteiligen.

Die Arbeitsschwerpunkte
Der Arbeitsschwerpunkt des Instituts liegt zunächst im nationa-
len Kontext, europäische und internationale Erfahrungen fließen 
jedoch in dessen Arbeit ein. Mittelfristig wird eine Zusammenar-
beit mit vergleichbaren Akteuren im internationalen Kontext ange-
strebt.

Das Berlin Institut für Partizipation versteht sich nicht als Kon-
kurrenz zu etablierten Strukturen in Wissenschaft, Forschung und 
Beratung, sondern als Ergänzung und Transporteur von Themen, 
Erkenntnissen und Anliegen. Es pflegt sowohl intern als auch ex-
tern eine kollaborative Arbeitsweise und lädt alle Interessierten zu 
aktiver Mitwirkung sowie alle im Bereich Partizipation tätigen In-
stitutionen und Verbände zu partnerschaftlicher Zusammenarbeit 
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ein. Das Institut konzentriert seine Aktivitäten zunächst auf drei 
Arbeitsschwerpunkte:

Information
Das Institut betreibt umfangreiche Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit zu allen Fragen der Partizipation. Hierzu gehören u. a.:

•	 Der Betrieb einer frei zugänglichen Online-Plattform für alle, 
die sich für Partizipation und Bürgerbeteiligung interessie-
ren. Diese Plattform bietet Fachartikel und aktuelle Nachrich-
ten zur Theorie und Praxis der Partizipation, umfangreiche 
Literaturhinweise sowie eine Methoden- und Dienstleister-
datenbank,

•	 Publikation von Fachartikeln, Studien und Broschüren zu 
einzelnen Aspekten der Partizipation,

•	 Herausgabe eines Fachinformationsdienstes für Beteili-
gungsmanager in Kommunen sowie auf Länder- und Bun-
desebene,

•	 Herausgabe des KURSBUCH BÜRGERBETILIGUNG als re-
gelmäßige Publikation zur Standortbestimmung der gesell-
schaftlichen Partizipationskultur,

•	 Aufbau eines anbieterunabhängigen Branchenportals mit 
der Möglichkeit, gezielt nach passenden Anbietern für Parti-
zipationsdienstleistungen zu suchen,

•	 Aufbau einer zentralen Dokumentationsstelle für abge-
schlossene Beteiligungsverfahren als Service für Beteiliger 
und Forschende.

Konsultation
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Instituts wird die unab-
hängige Politikberatung sein. Sie soll Entscheider in Politik, Verwal-
tung, Verbänden und Wirtschaft für mehr Beteiligung begeistern 
und sie dabei unterstützen, diese erfolgreich umzusetzen.
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Dazu gehören u. a. folgende Aktivitäten:

•	 Entwicklung von Argumentationsbausteinen bzgl. des Mehr-
werts von umfangreicher gesellschaftlicher Teilhabe,

•	 Bereitstellung konkreter Beratungsangebote für Kommunen, 
Ministerien, Ämter und Parteien,

•	 Aufbau einer Kompetenzstelle „Partizipation“ als Ansprech-
partner für recherchierende Medienvertreter inkl. des Ange-
bots medial verwertbarer Informationen, Zusammenfassun-
gen und Darstellungen,

•	 Lobbyarbeit für gute Partizipation, d. h. Überzeugungsarbeit 
bei politischen Entscheidern für ein Bundesbeteiligungsge-
setz (BBG) inkl. der Etablierung entsprechender Strukturen 
und Institutionen (z. B. Bundesbeauftragter für Beteiligung, 
Bundesamt für Beteiligung, Bundesbeteiligungsbericht),

•	 Darlegung geeigneter Beteiligungsstrukturen und -prozesse 
für unterschiedliche Anforderungen,

•	 Entwicklung von idealtypischen Prozessen konstruktiver Be-
teiligung,

•	 Angebot von Fortbildungsveranstaltungen und Werkstattge-
sprächen,

•	 Entwicklung von Konzepten für partizipative Kommunalver-
waltungen,

•	 Hilfestellung für Anbieter bei der Aktivierung konkreter Ziel-
gruppen.

Evaluation
Mehr Partizipation ist auf Dauer nur durchsetzbar, wenn die Erfah-
rungen der Entscheider und Beteiligten überwiegend positiv sind.
Dazu ist es notwendig, dass Beteiligung qualitativ hochwertig ge-
plant, durchgeführt und ausgewertet wird.
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Hierzu gehören u. a. folgende Angebote des Instituts, die ggf. mit 
Partnern umgesetzt werden:

•	 Entwicklung von Kriterien und Formaten zur wirkungsorien-
tierten Evaluation von Beteiligungsprozessen,

•	 Etablierung eines Qualitätslabels für gutes Partizipationsde-
sign,

•	 Evaluation von Beteiligungsverfahren sowie einzelner Me-
thoden und Formate,

•	 Entwicklung von Kriterien zur Erkennung von Scheinbetei-
ligung.

Verhältnis zu Akteuren der Partizipation
•	 Bürger: Aufgabe des Berlin Instituts für Partizipation ist es, 

Partizipation in allen gesellschaftlichen Bereichen zu fordern 
und zu fördern. Dazu stellt das Institut Informationen über 
Beteiligungsangebote und gelungene Beteiligungsprozesse 
zur Verfügung. Es publiziert niederschwellige und allgemein-
verständliche Informationen auch für bestimmte Zielgrup-
pen mit erschwertem Partizipationszugang (z. B. junge Men-
schen, Senioren, Migranten). Zudem ist es Ansprechpartner 
für Beteiligte bei Fragen, Informationsbedarf und Kritik bzw. 
Konflikten in Beteiligungsverfahren. Das Institut versteht 
sich ausdrücklich auch als Serviceeinrichtung für Bürger, die 
Initiative für mehr Partizipation in ihrem konkreten Umfeld 
ergreifen wollen.

•	 Politische Entscheider: Als advokativer Thinktank bemüht 
sich das Berlin Institut für Partizipation in besonderem Maße 
darum, das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Weiter-
entwicklung der repräsentativen Demokratie durch robuste 
partizipative Strukturen zu fördern und macht dazu konkrete 
Vorschläge für Initiativen, Gesetze und institutionelle Refor-
men.



Kursbuch Bürgerbeteiligung #2 | 535

•	 Wissenschaft: Das Berlin Institut für Partizipation arbeitet 
nicht in Konkurrenz zu den (bislang noch überschaubaren) 
Hochschulstrukturen. Es betreibt zwar eigene, insbesondere 
anwendungsorientierte und evaluative Forschung, sieht sei-
ne Hauptaufgabe jedoch darin, grundlegende und aktuelle 
Forschungsergebnisse in den politischen Prozess zu trans-
portieren und so zu mehr, umfangreicherer und besserer 
Partizipation in der Gesellschaft beizutragen.

•	 Öffentliche Träger: Das Berlin Institut für Partizipation berät 
und unterstützt öffentliche Institutionen als Beteiliger ins-
besondere bei der Konzeption, Planung und grundsätzlichen 
Entscheidungsfindung sowie der Auswahl geeigneter Prozes-
se, Strukturen und Maßnahmen. Es stellt öffentlichen Beteili-
gern Informationen, Evaluations- und Forschungsergebnisse 
zur Verfügung.

•	 Verbände: Deutschland hat eine umfangreiche und differen-
zierte Verbandskultur. Im Bereich der Stakeholderbeteiligung 
ist unser politisches System im internationalen Vergleich 
weit fortgeschritten. Das Berlin Institut für Partizipation 
versteht sich als Partner der Stakeholder, die mehr und wir-
kungsvollere Partizipation einfordern und nutzen wollen. Es 
berät insbesondere bei Fragen effizienter Wahrnehmung von 
Partizipationsmöglichkeiten, aber auch bei der Entwicklung 
eigener, interner Beteiligungsstrukturen.

•	 Unternehmen: Mitentscheidend für die demokratische Kul-
tur einer Gesellschaft ist auch die Frage, wie es um Partizi-
pation in deren Arbeitswelt bestellt ist. Das Berlin Institut 
für Partizipation will deshalb bei Entscheidern in der Wirt-
schaft dafür werben, sowohl nach außen (Kunden, Anlieger, 
Zulieferer) als auch nach innen (Beschäftigte) partizipative 
Angebote zu machen. Gerade im Rahmen der Herausforde-
rungen durch eine zunehmend digitalisierte und globalisier-
te Arbeitswelt ist eine partizipative Unternehmenskultur ein 
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wichtiges Erfolgskriterium auch im Ringen um besonders 
qualifizierte und engagierte Mitarbeiter.

•	 Beteiligungsdienstleister: Das Berlin Institut für Partizipati-
on begrüßt und fördert die Entwicklung einer vielfältigen und 
kompetenten Dienstleistungsbranche für gelingende Partizi-
pation. Das Institut wird sich ausdrücklich nicht selbst im Be-
reich der Dienstleistung (z. B. Veranstaltungsmanagement) 
engagieren, sondern bei Anfragen auf geeignete Dienstleister 
verweisen. Es entwickelt im Dialog mit Anbietern und Auf-
traggebern unabhängige und standartisierte Qualitäts-, Aus-
wahl- und Evaluationskriterien.

Arbeitsweise und Struktur
Das Berlin Institut für Partizipation arbeitet gemeinnützig und 
nicht kommerziell. Es sieht haupt- und ehrenamtliches Engage-
ment als gleichwertig an und integriert es in eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit.

Grundsätzlich steht eine Mitarbeit allen Interessierten offen, die 
die Ziele des Instituts teilen.

Kontaktanschrift:
Berlin Institut für Partizipation | bipar 
Haus der Demokratie 
Greifswalder Straße 4 
10405 Berlin 
Telefon: 030 120 826 13 
www.bipar.de
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